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ABSCHNITT I: PRAAMBEL UND VERTRAGSGEGENSTAND

Praambel

Die ambulante nephrologische Versorgung stellt einen elementaren und unverzichtbaren Be-
standteil des deutschen Gesundheitswesens dar. Eine qualitativ hochwertige, flachendeckende
Versorgung durch nephrologisch tatige niedergelassene Facharzte ermdglicht eine weitgehend
ambulante, kostenglinstige Versorgung der Patienten in Zusammenarbeit mit niedergelassenen
Kardiologen, Hausérzten und Transplantationszentren. Durch Zusammenarbeit und Vernetzung
der Versorgungsstrukturen, insbesondere mit den Hausé&rzten, und unter Berlcksichtigung des
Grundsatzes ambulant vor stationér, soll durch diesen Vertrag die medizinische Versorgung opti-
miert und gleichzeitig wirtschaftlicher werden.

Die AOK mit tiber 4,4 Millionen Versicherten in Baden-Wirttemberg méchte gemeinsam mit dem
MEDIVERBUND sowie an diesem Vertrag (,Vertrag®) teilnehmenden Arzten/-innen und Medizi-
nischen Versorgungszentren (im Folgenden ,,FACHARZTE* genannt) Versicherten eine beson-
dere ambulante Versorgung gemaB § 140aSGBV (,SGB V“) anbieten. Die AOK, der
MEDIVERBUND und die teilnehmenden FACHARZTE werden hierbei durch den VNP BW und
MEDI e.V. berufspolitisch unterstitzt. Die AOK erflllt durch das Angebot der Vertragspartner den
Sicherstellungsauftrag gegenlber den teilnehmenden und zu versorgenden Versicherten.

Aufgrund der verschiedensten kérperlichen Einflussfaktoren bei nierenkranken Patienten féllt es
schwer, die Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie im Rahmen des EBM in adaquater Form
zu erfassen und zu verguten. Unter anderem aus diesem Grund wurde zwischen dem VNP BW und
der AOK die sog. ,Dialyse-Sondervereinbarung“ geschlossen, die im Bereich der Nierenersatzver-
fahren die Versorgungsqualitat beeinflusst und verbessert hat. Durch eine mit am Haus- und Fach-
arztprogramm der AOK teilnehmenden Arzten abgestimmte und friihzeitige nephrologische Versor-
gung der Patienten kann die Progredienz bis zur Dialyse/ Transplantation wesentlich beeinflusst/
verzdgert werden. Spezialisierte nephrologische Leistungen, insbesondere die Pravention, die Pa-
tientenkommunikation, sowie eine strukturierte Transplantationsnachsorge wird die Versorgungs-
qualitat verbessern. Deshalb wird neben der Weiterentwicklung der Dialyse-Sondervereinbarung
dieser Vertrag zur Behandlung nierenkranker Patienten geschlossen.

Die Nephrologen in Baden-Wurttemberg haben 2004 den Verbund nephrologischer Praxen in Ba-
den-Wurttemberg (VNP BW) gegrindet. Erstes Ziel des VNP BW ist eine qualitativ hochwertige,
wohnortnahe, ambulante kontinuierliche Versorgung von Patienten mit nephrologischen Erkrankun-
gen und/ oder notwendigen Nierenersatzverfahren. Weitere zentrale Aufgabe des VNP BW ist es,
die Gruppe der niedergelassenen Nephrologen gegenlber Verbanden, der Kassenarztlichen Ver-
einigung und den Krankenkassen zu vertreten, mit dem Ziel die Versorgung der Patienten zu ver-
bessern.

MEDI e.V. ist eine fachiibergreifende Organisation niedergelassener Arzte und Psychotherapeu-
ten, die die arztliche Freiberuflichkeit in wirtschaftlicher und therapeutischer Hinsicht starken will.
MEDI e. V. hat unter anderem flr die Verhandlung, den Abschluss und die Umsetzung dieser
Versorgungsvertrage die MEDIVERBUND AG gegrindet. MEDIVERBUND fihrt die Manage-
mentaufgaben nach diesem Vertrag durch.

Durch den Vertrag wird der FACHARZT gegen die Vergitung nach diesem Vertrag zur Erflllung
besonderer Qualitdtsanforderungen verpflichtet. Diese besondere Qualitat und die Zusammenar-
beit mit den anderen Leistungserbringern, insbesondere den Hausarzten, soll die Versorgung der
daran teilnehmenden Versicherten (Patienten) optimieren. Der FACHARZT wird in die Lage ver-
setzt, mehr Zeit fir die Behandlung seiner Patienten aufzuwenden. Durch eine zielgenauere Leis-
tungssteuerung und insbesondere eine rationale und transparente Pharmakotherapie sowie Heil-
und Hilfsmittelversorgung erwartet die AOK die ErschlieBung von Wirtschaftlichkeitsreserven. Die-
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ses Ziel wird durch eine Vertragssoftware unterstitzt. Diese ermdglicht dem FACHARZT insbe-
sondere die Verordnung der Medikamente, die Uberweisung von Patienten und die Abrechnung
der Vergitung fir Leistungen nach diesem Vertrag.

Die Vertragspartner sind sich dartber einig, dass dieser Vertrag eine facharztliche Erganzung
zum HZV-Vertrag der AOK vom 08.05.2008 und Teil des AOK-FacharztProgramms ist, in dem
bereits Facharztvertrage nach § 140a SGB V bestehen. Nach einer 6ffentlichen Ausschreibung
sollen ergéanzend Vertrage mit weiteren Facharztgruppen nach § 140a SGB V angegliedert wer-
den. Der HZV-Vertrag sowie alle Facharztvertrage nach § 140a SGB V sollen medizinisch und
wirtschaftlich zu einer optimal vernetzten, ambulanten Versorgung fur die Patienten verbunden
werden.

Die Versorgung nach diesem Vertrag soll dariber hinaus sinnvoll durch weitergehende und auf
sie abgestimmte Versorgungsformen und -elemente erganzt werden: insbesondere Integrations-
versorgung nach §§ 140a ff. SGB V, Rabattvertrage nach § 130a SGB V sowie strukturierte Be-
handlungsprogramme der AOK nach § 137f SGB V.

Die Vertragspartner verfolgen im Rahmen eines Kodex insbesondere folgende gemeinsame Ver-
sorgungsziele:

(1) Im Sinne der ,sprechenden Medizin“ nehmen sich die FACHARZTE in der Sprechstunde aus-
reichend Zeit flr notwendige intensive Gesprache und eine motivationale Beratung (bio-
psycho-sozialer Ansatz).

(2) Die FACHARZTE arbeiten intensiv mit dem HAUSARZT des Patienten und anderen beteilig-
ten FACHARZTEN/PSYCHOTHERAPEUTEN zusammen. Dabei geht es v.a. um eine gegen-
seitige, zeitnahe Information per Arztbrief (auch elektronisch) und die fachibergreifende Ko-
operation bei Diagnostik und Therapie. Die AOK weist ihre am Facharztprogramm teilneh-
menden Versicherten ausfihrlich darauf hin, wie wichtig die Therapietreue bei der Lésung
ihrer gesundheitlichen Probleme ist.

(3) FACHARZTE und HAUSARZTE arbeiten beim Versorgungsmanagement (gemaB § 11 Abs.
4 SGB V) komplexer Fallkonstellationen vertrauensvoll zusammen und binden im Einver-
standnis mit dem Patienten in Erflllung ihrer Unterstitzungsfunktion den Sozialen Dienst der
AOK ein.

(4) Ziel der Vertragspartner ist es, mit erweiterten Behandlungsméglichkeiten und intensivierter
Betreuung durch den FACHARZT und HAUSARZT sowie insoweit qualifizierten Mitarbeitern
der Kassen eine verbesserte Versorgung zu erreichen und unndtige Ausgaben bei veranlass-
ten Leistungen zu vermeiden.

(5) Die Vertragspartner unterstitzen telemedizinische Modellprojekte und Versorgungsangebote
als Erganzung bzw. Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung.

(6) Die Vertragspartner unterstitzen und beférdern den Vertrag zu Blutreinigungsverfahren gem.
§ 140a SGB V zwischen der AOK Baden-Wdrttemberg, der Kassenérztlichen Vereinigung Ba-
den-Wirttemberg und dem VNP BW.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Vertragspartner das Folgende:

§1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Umsetzung einer qualifikations- und qualitatsbezogenen
Versorgung im Fachgebiet der Nephrologie (soweit die FACHARZTE das Leistungsspekt-
rum der Nephrologie erbringen, siehe insbesondere Anlagen 2 und 12) fir Versicherte der
AOK in Baden-Wirttemberg durch nach dem Il. Abschnitt (Seite 5 ff.) dieses Vertrages
teilnehmende FACHARZTE. Der Abschnitt Ill. regelt die Teilnahme und Versorgung der

427



Vertrag vom 01.04.2020 i.d.F. vom 01.11.2024
AOK-FacharztProgramm Nephrologie

Versicherten der AOK. Der MEDIVERBUND als Managementgesellschaft (,,Manage-
mentgesellschaft®) erbringt in diesem Zusammenhang die im V. Abschnitt (Seite 13 ff.)
dieses Vertrages geregelten Managementleistungen und fahrt mit Wirkung fir die
FACHARZTE gemaR § 295a Abs. 1 SGB V als Vertragspartner auf Leistungserbringer-
seite das im V. Abschnitt (Seite 18 ff.) geregelte Abrechnungsmanagement durch.

(2) Leistungen des organisierten Notfalldienstes sind nicht Bestandteil dieses Vertrages.

(3) Leistungen gem. Kapitel 4.5.4 des Einheitlichen BewertungsmaBstabes (EBM) sind nicht
Bestandteil dieses Vertrages.

4) Grundlage fur die erfolgreiche Durchfiihrung dieses Vertrages ist eine enge und von ge-
genseitigem Vertrauen gepragte Zusammenarbeit der Vertragspartner.

ABSCHNITT II: TEILNAHME DES FACHARZTES
§2 Kreis teilnahmeberechtigter Vertragsarzte und Medizinischer Versorgungszentren

(1) Die Vertragspartner eréffnen zugelassenen Vertragsarzten/-innen (,,Arzte®), personlich
ermachtigten Arzten/-innen (,,Ermachtigte”) und Medizinischen Versorgungszentren
(,MVZ*) die Moglichkeit der Teilnahme am AOK-FacharztProgramm Nephrologie nach
MaB3gabe dieses Vertrages.

(2) FUr die Teilnahme an diesem Vertrag ist es Voraussetzung, dass alle im jeweils zum Zeit-
punkt des Beitritts guiltigen Gesamtziffernkranz (Anhang 1 zu Anlage 12) als ,obligatorisch®
gekennzeichneten Ziffern erbracht werden mussen.

(3) Arzte und MVZs (§ 95 Abs. 1 und § 311 Abs. 2 SGB V) sind im Rahmen der berufsrecht-
lichen Grenzen zur Teilnahme an diesem Vertrag durch Vertragsbeitritt im Sinne von
§ 3 Abs. 4 lit. b) (,Vertragsteilnahme®) berechtigt, wenn sie die in den nachfolgenden
lit. a) bis ¢) genannten Eigenschaften und die in § 3 genannten Teilnahmevoraussetzun-
gen erflllen (,,teilnahmeberechtigter Vertragsarzt“):

a) Arzte missen (ber eine fachliche Befahigung gem. § 4 Abs. 1 der Vereinbarung ge-
maB § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausflihrung und Abrechnung von Blutreinigungsverfah-
ren und Uber eine Genehmigung gem. § 4 Abs. 1 der Anlage 9.1 des BMV-A verfi-
gen und als zugelassener Arzt oder als zugelassenes MVZ an der facharztlichen Ver-
sorgung geman § 73 Abs. 1a SGB V teilnehmen. Weitere Voraussetzungen gem.
Anlage 2 Abschnitt | sowie in §§ 3 und 5 sind zu erfullen.

b) Persénlich erméachtigte Arzte mit fachlicher Befahigung gem. § 4 Abs. 1 der Vereinba-
rung geman § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausfihrung und Abrechnung von Blutreinigungs-
verfahren und Genehmigung gem. § 4 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 der Anlage 9.1 des
BMV-A diirfen bei Erfilllung der weiteren in Anlage 2 sowie §§ 3 und 5 genannten
Voraussetzungen Leistungen dieses Vertrages nur im Rahmen und fir die Dauer ihrer
persénlichen Ermé&chtigung selbst erbringen und abrechnen. Sofern die Ermachtigung
einen Uberweisungsvorbehalt vorsieht, kann hiervon in Einzelfallen durch Beschluss
des Beirates geman § 22 aus Sicherstellungsgriinden abgewichen werden.

c) Zulassung, Vertragsarztsitz und Hauptbetriebsstatte des Vertragsarztes/MVZ bzw. die

far die persénliche Ermachtigung genutzten Raumlichkeiten liegen in Baden-Wrttem-
berg.
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Teilnahmevoraussetzungen und Vertragsteilnahme

Ein teilnahmeberechtigter Vertragsarzt im Sinne von § 2 Abs. 3 kann die Teilnahme durch
Abgabe der Teilnahmeerklarung nach Anlage 1 schriftlich beantragen.

Managementgesellschaft ist der MEDIVERBUND. Die Teilnahmeerklarung ist an die Ma-
nagementgesellschaft zu richten. Die Managementgesellschaft ist im Zusammenhang mit
der Vertragsteilnahme, Durchfihrung und Beendigung dieses Vertrages zur Abgabe von
Erklarungen gegeniber dem FACHARZT und Entgegennahme von Erkldrungen des
FACHARZTES mit Wirkung fir die anderen Vertragspartner berechtigt.

Voraussetzungen fir die Vertragsteilnahme sind:
a) Erfallung der Eigenschaften gemas § 2;

b) Nachweis der Teilnahme an einer vertragsspezifischen Schulung (in der Regel Pra-
senzveranstaltung geman Anlage 6). Die Teilnahme an einer solchen Schulung muss
durch den Vertragsarzt, den persénlich ermachtigten bzw. den angestellten Nephrolo-
gen des MVZ und mindestens eine/n bei dem Vertragsarzt bzw. MVZ angestellte/n
Medizinische Fachangestellte erfolgen;

c) Ausstattung mit einer onlinefahigen IT, die den Betriebssystemanforderungen des
Softwarehauses der Vertragssoftware entspricht und Anbindung Uber z.B. DSL zur
Steuerung von Abrechnungs-, Verordnungs- und Informationsprozessen; Einzelheiten
zu dieser technischen Ausstattung ergeben sich aus Anlage 3;

d) Ausstattung mit einem nach BMV-A zertifizierten Arztinformationssystem (AIS/Praxis-
Softwaresystem);

e) Ausstattung mit einer vertragsspezifischen Software (,,Vertragssoftware®) in der stets
aktuellen Version. Naheres zur Ausstattung und den technischen Voraussetzungen
(einschlieBlich Hardware) ist in Anlage 3 geregelt;

f) Beflllen eines elektronischen Patientenpasses/Patientenakte auf Wunsch des Patien-
ten, soweit die technischen Voraussetzungen vorliegen;

g) Ausstattung mit einem Faxgerat (Computerfax oder Faxgerat) und Angabe einer E-
Mail-Adresse. Die Managementgesellschaft wird die FACHARZTE je nach Art und Um-
fang der Information Gber die vom FACHARZT benannte E-Mail-Adresse informieren;

h) Erfallung sé&mtlicher folgender Mindestanforderungen an den FACHARZT:
Pro Kalenderjahr sind vom FACHARZT die Fortbildungen geman Anlage 2 nachzu-
weisen;

i) Vorhalten einer apparativen Ausstattung und entsprechend qualifizierten Personals,
soweit es geman Anlagen 2 firr die Erbringung der Leistungen nach diesem Vertrag
entsprechend dem jeweils aktuellen Stand des medizinischen Wissens notwendig ist;

j) Teilnahme an folgenden QualitatssicherungsmaBnahmen gemal Anlagen 2

— Sektorenlbergreifende Qualitatssicherung geman § 137a SGB V (nach Implemen-
tierung)

— Erfullung der Anforderungen der ,Qualitdtsmanagements-Richtlinie vertragsarztli-
che Versorgung" in ihrer jeweils aktuell gliltigen Fassung;
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(4)  Die Managementgesellschaft prift die Teilnahmeberechtigung des Facharztes nach dem
vorstehenden Absatz und teilt ihm spatestens 2 Wochen nach Eingang der Teilnahmeer-
klarung bei der Managementgesellschaft schriftlich ein Zwischenergebnis bzw. das Ergeb-
nis ihrer Prafung wie folgt mit:

a) Aufforderung zur Nachbesserung zur Erfullung der Teilnahmevoraussetzun-
gen. Erflllt ein teilnahmeberechtigter Vertragsarzt die Voraussetzungen nach
§ 3 Abs. 3 zum Zeitpunkt der Abgabe der Teilnahmeerklarung nicht und ergibt sich
dies nach Prifung durch die Managementgesellschaft, setzt die Managementgesell-
schaft eine Frist von 3 Monaten, innerhalb derer der teilnahmeberechtigte Vertrags-
arzt fir die Erfullung der Teilnahmevoraussetzungen sorgen kann. Die Management-
gesellschaft ist berechtigt, zum Nachweis der Teilnahmevoraussetzungen geeignete
Unterlagen anzufordern, wenn sie Zweifel an der Erflllung der Teilnahmevorausset-
zungen hat. Erflllt der teilnahmeberechtigte Vertragsarzt die Teilnahmevorausset-
zungen nicht innerhalb der Frist nach Satz 1, ist die Abgabe eines neuen Vertragsan-
gebotes durch diesen Arzt gemai Absatz 1 erforderlich.

b) Zulassung zum AOK-FacharztProgramm Nephrologie. Liegen die Teilnahmevo-
raussetzungen nach Abs. 3 vor, gegebenenfalls nach Nachbesserung im Sinne von
lit. a), nimmt die Managementgesellschaft das Vertragsangebot des teilnahmebe-
rechtigten Vertragsarztes zur Teilnahme am AOK-FacharztProgramm Nephrologie
unverziglich an. Die Annahme erfolgt durch eine schriftliche Bestatigung (in der Re-
gel per Fax) der Managementgesellschaft an den teilnahmeberechtigten Vertragsarzt
Uber die Erfallung der Teilnahmevoraussetzungen gemaf Abs. 3. Mit Zugang dieser
Bestatigung Uber die Vertragsteilnahme wird der teilnahmeberechtigte Vertragsarzt
Vertragspartner als FACHARZT dieses Vertrages.

§4 Einschreibung und Versorgung von AOK-Versicherten

(1) Versicherte der AOK Baden-Wirttemberg, die in das AOK-HausarztProgramm (HZV) ein-
geschrieben sind, kénnen sich in das AOK-FacharztProgramm einschreiben. Das AOK-
FacharztProgramm besteht derzeit aus den Modulen Kardiologie, Gastroenterologie, PNP
(Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie), Orthopadie/Rheumatolo-
gie, Urologie, Diabetologie und Nephrologie und wird sukzessive ausgebaut. Mit der Ein-
schreibung in das AOK-FacharztProgramm verpflichtet sich der Versicherte, in den Fach-
gebieten, fir die Module des AOK-FacharztProgramms bestehen, nach freier Wahl aus-
schlieBlich solcher Fachéarzte auszuwéhlen, die an diesem FacharztProgramm der AOK
teilnehmen.

(2) Versicherte der AOK kénnen sich auf folgendem Wege durch Abgabe einer entsprechen-
den Teilnahmeerklarung (,Versicherten-Teilnahmeerkldarung“) in das AOK-
FacharztProgramm einschreiben:

a) Beim FACHARZT. Dieser ist ab dem Zeitpunkt seiner Vertragsteilnahme berechtigt
und auf Wunsch des Versicherten verpflichtet, Versicherten-Teilnahmeerklarungen
von diesen entgegenzunehmen. Der FACHARZT erfasst die Teilnahme in der Ver-
tragssoftware und leitet die Daten unverziglich elektronisch an die Managementge-
sellschaft weiter. Der FACHARZT bewahrt einen Ausdruck der Teilnahmeerklarung
entsprechend den gesetzlichen Fristen auf (zurzeit 10 Jahre). Der zweite Ausdruck
wird dem Patienten ausgehéandigt.

b) Bei Arzten, die am HZV-Vertrag der AOK gemiB §73b SGBV teilnehmen
(,HAUSARZT").

c) Bei FACHARZTEN aus anderen Vertragen des AOK-FacharztProgramms.
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(3) Teilnahmeerklarungen von Versicherten flihren, soweit die Voraussetzungen fir eine Teil-
nahme dieser Versicherten gegeben sind (§ 9), zur Einschreibung mit Wirkung fir das
nachstmdgliche Abrechnungsquartal. Voraussetzung fur die Einschreibung mit Wirkung
zu dem nachsten Abrechnungsquartal ist jedoch weiter, dass die Teilnahmeerklarungen
spatestens bis zum 1. Kalendertag des zweiten Monats vor Beginn dieses Abrechnungs-
quartals bei der AOK eingegangen sind (01. Februar, 01. Mai, 01. August, 01. November).
Flr das weitere Verfahren der Einschreibung gelten die Vorgaben der in Anlage 6 enthal-
tenen ,,Prozessbeschreibung FACHARZT*“. AOK und MEDIVERBUND kénnen einver-
nehmlich die genannten Fristen um bis zu einen Monat verldngern. Fir die Sofortabrech-
nung nach Einschreibung gelten abweichend und ergénzend hiervon die Regelungen der
Ergénzungsvereinbarung vom 12.04.2012 in der jeweils aktuellen Fassung. Ersetzende
Vereinbarungen dieser Erganzungsvereinbarung vom 12.04.2012 werden entsprechend
berlcksichtigt.

(4) Die Managementgesellschaft stellt sicher, dass die FACHARZTE den Teilnahmestatus der
Versicherten abrufen kénnen. Arztliche Leistungen von FACHARZTEN fir am AOK-
FacharztProgramm teilnehmende Versicherte durfen nach MafBgabe des Abschnitt V
(Seite 18 ff.) dieses Vertrages abgerechnet werden.

(5) AOK und MEDIVERBUND setzen gemeinsam die elektronische Einschreibung und elekt-
ronische Datenlibermittlung mittels Vertragssoftware flr die Teilnahme der Versicherten
im Vertrag far alle FACHARZTE um. Néheres ergibt sich aus Anlage 6 zu diesem Vertrag.
Der FACHARZT hat seinen gesetzlichen Pflichten zur Archivierung der Teilnahmeformu-
lare nachzukommen.

(6)  Ein Anspruch von Versicherten zur Teilnahme ergibt sich allein aus den jeweils aktuellen
Teilnahmeerklarungen und Merkblattern der AOK in Verbindung mit der jeweils gultigen
Satzung.

§5 Besondere Leistungen des FACHARZTES

(1)  Der FACHARZT ist gegenuber der Managementgesellschaft geman den folgenden Absat-
zen 2 bis 7 zum Angebot einer besonderen Versorgung an die teilnehmenden Versicherten
unter Beachtung der nach MaBgabe von Abschnitt V (Seiten 18 ff.) erbring- und abre-
chenbaren Leistungen sowie besonderer Qualitats- und Qualifikationsanforderungen ver-
pflichtet. Die medizinische Verantwortung fur die Behandlung der Versicherten verbleibt
bei dem behandelnden FACHARZT. Er erbringt seine arztlichen Leistungen gegenlber
den Versicherten selbst und in eigener Verantwortung im Einklang mit der &rztlichen Be-
rufsordnung nach MaBgabe des Behandlungsvertrages und seiner arztlichen Sorgfalts-
pflicht.

(2)  Der FACHARZT muss samtliche der folgenden Qualitatsanforderungen hinsichtlich des
Sprechstundenangebots, der Terminvergabe und der Praxisausstattung erflllen:

a) Zur Unterstutzung des Grundsatzes ,ambulant vor stationar” gelten folgende Fristen:

— Regulare Sprechstundentermine oder Erstkontakte erfolgen in der Regel zwei Wo-
chen nach Anmeldung,

— Behandlung von Not-/Akutfédllen am Tag des Anrufs durch den
HAUSARZT/FACHARZT, sofern sie bis eine Stunde vor Ende der Sprechstunde
angemeldet werden,

b) Begrenzung der Wartezeit fir eingeschriebene Versicherte bei vorab vereinbarten Ter-
minen auf mdglichst 30 Minuten (Not-/ Akutfélle sind bevorzugt zu behandeln).
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c) Angebot einer werktaglichen Sprechstunde, d.h. ein Sprechstundenangebot an allen
Werktagen (Montag bis Freitag).

d) Angebot einer méglichen Abendsprechstunde pro Woche bis mindestens 20:00 Uhr
(Terminsprechstunde) fiir berufstatige eingeschriebene Versicherte im Rahmen der
24h-Rufbereitschaft gem. Anlage 9.1 (Anhang 9.1.4 Abs. 2) BMV-A.

e) Alle relevanten Befunde werden - mit Einverstandnis des Patienten - dem HAUSARZT
innerhalb von 3 Werktagen Ubermittelt. Bei Notfallen wird der Befund dem Patienten
mitgegeben bzw. sofort Gbermittelt. Die Ubermittlung erfolgt per elektronischem Arzt-
brief unter Nutzung der Vertragssoftware geman Anlage 3, soweit technisch mdéglich.

f) Anfragen der AOK und des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK)
zu Arbeitsunfahigkeit werden vom FACHARZT innerhalb von 4 Werktagen beantwor-
tet.

g) Zudem mussen die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 3 erfillt werden.

Der FACHARZT muss samtliche der folgenden Qualifikationsanforderungen selbst und
ggf. durch einen im Rahmen des Zulassungsrechts angestellten Arzt bzw. als MVZ durch
einen Vertragsarzt/angestellten Arzt erfillen:

a) Aktive Unterstutzung von hausérztlichen Qualitatszirkeln zu nephrologischen Themen
nach MaBgabe von Anlage 2;

b) Teilnahme an strukturierten Qualitatszirkeln nach MaBgabe von Anlage 2;

c) Konsequente Berilcksichtigung der fir die Behandlung in der nephrologischen Versor-
gung entwickelten, evidenzbasierten, praxiserprobten Leitlinien sowie der Qualitatssi-
cherungsmaBnahmen nach MafBgabe von Anlage 2;

d) Erfullung der Fortbildungspflicht nach § 95d SGB V. Vertragsspezifische Fortbildungs-
pflichten gem&an Anlage 2 sind jéhrlich bei der Managementgesellschaft einzureichen.

Der FACHARZT erbringt im AOK-FacharztProgramm Nephrologie folgende besondere
Leistungen fiir eingeschriebene Versicherte:

a) Bereitstellung von begleitenden Informationen Uber die Versorgung nach diesem Ver-
trag und Gber die Rechte und Pflichten der eingeschriebenen Versicherten bei einer
Teilnahme an dem AOK-FacharztProgramm auf deren Nachfrage, zusatzlich zu den
Informationen der Krankenkassen geman § 140a SGB V;

b) Uberweisung durch den FACHARZT an weitere FACHARZTE oder andere Fachérzte
im Rahmen der gestellten Fragestellung unter Einbeziehung des HAUSARZTES und
unter Berucksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes nach Durchflhrung aller dem
FACHARZT mdglichen und notwendigen Abklarungen; Tatigkeit und Uberweisung nur
unter Bericksichtigung und Ubermittlung der Vorbefunde sowie unter Beachtung der
Anlage 17. Bei Klinikeinweisungen ist analog zu verfahren; es gilt der Grundsatz ,am-
bulant vor stationar” (§ 39 Abs. 1 SGB V).

c) Uberweisungen vom FACHARZT zu den Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V
sind weiterhin in begrindeten Ausnahmefallen mdglich. Die Zusammenarbeit mit
Transplantationszentren bleibt hiervon unberthrt.

d) Sammlung, Dokumentation und sofortige Ubermittlung aller fiir die Diagnostik und
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Therapie relevanten, vorliegenden Befunde einschlieBlich der korrekten und endstelli-
gen ICD-10-Kodierungen — sofern gegeben auch unter Einhaltung der Vorgaben der
jeweils aktuell geltenden Kodierrichtlinien flir den ambulanten Bereich. Die Ubermitt-
lung erfolgt — mit Einverstandnis des Patienten — nach Abschluss der Diagnostik in
jedem Fall an den HAUSARZT innerhalb von 3 Werktagen und, wenn nétig, zusétzlich
an

— den weiterbehandelnden FACHARZT
— das Krankenhaus bei notwendiger stationérer Einweisung.

Die Ubermittlung erfolgt per (elektronischem) Arztbrief unter Nutzung der Vertrags-
software gemai Anlage 3, soweit technisch bei HAUSARZT und FACHARZT mdg-
lich.

Des Weiteren verpflichten sich die FACHARZTE zur Befiillung des elektronischen
Medikamentenplans gem. § 31a SGB V flr Versicherte, sobald die technischen Vo-
raussetzungen zur Implementierung von AOK und/oder MEDIVERBUND zur Verfu-
gung stehen.

e) Bekanntmachung und Information des Versicherten Gber einen am Vertrag teilneh-
menden Vertretungsarzt in flr die Versicherten zumutbarer Entfernung. Vertretungen
mussen innerhalb des AOK-FacharztProgramms organisiert werden. Die Manage-
mentgesellschaft veroffentlicht die Vertretungsarzte im Internet.

f) Beflllen eines/r elekironischen Patientenpasses/Patientenakte auf Wunsch und bei
Einverstandnis des eingeschriebenen Versicherten soweit die hierfir erforderlichen
technischen Voraussetzungen vorliegen.

g) Information der teilnehmenden Versicherten tber spezifische Angebote der AOK, z. B.
Gesundheitsangebote, sozialer Dienst, Praventionsangebote und spezielle Rehabilita-
tionsangebote.

h) Ubermittlung der nach den Vorschriften des 10. Kapitels des SGB V erforderlichen
Angaben fir die Abrechnung der nach diesem Vertrag erbrachten Leistungen an die
Managementgesellschaft (vgl. 295a Abs. 1 SGB V).

i) Ubergabe der Praxisdokumentation bei einem Arztwechsel des Versicherten innerhalb
des AOK-FacharztProgramms Nephrologie auf Wunsch und mit Einverstandnis des
eingeschriebenen Versicherten.

j) Die Leistungen geman § 5 Abs. 2.

k) Der FACHARZT erbringt alle gemaB Anlage 12 vertraglich definierten Leistungen in-
nerhalb dieses Vertrags. Leistungen dieses Vertrages dirfen von FACHARZTEN nicht
privat liquidiert werden.

l) Falls die AOK fiir ihre Versicherten ein zusétzliches Diagnostik- und/oder Behand-
lungsangebot insbesondere bei schwerwiegenden nephrologischen Erkrankungen an-
bietet, unterstitzt der FACHARZT dieses Angebot und leitet im Einzelfall Berichte da-
tenschutzkonform und mit Einverstédndnis des Versicherten an die entsprechenden
arztlichen Leistungserbringer weiter.

m) Mdgliche Nutzung und Angebot von Leistungen bzw. Fachanwendungen im Rahmen
der elektronischen Arztvernetzung geman Anhang 2 zu Anlage 12, insbesondere wenn
hierflr die erforderlichen technischen und vertraglichen (z.B. Teilnahmeerklarung des
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Arztes) Voraussetzungen vorliegen.

(5) Der FACHARZT ist im Rahmen seiner Therapiefreiheit und seiner arztlichen Verantwor-
tung zu einer wirtschaftlichen Verordnungsweise, im Bereich der Arznei-, Heil- und Hilfs-
mitteltherapie insbesondere verpflichtet,

a) bevorzugt Arzneimittel geman den jeweils gultigen Vertragen der AOK mit pharmazeu-
tischen Unternehmern nach § 130a Abs. 8 bzw. § 130c SGB V zu verordnen;

b) unbeschadet der Regelungen in a) die in den Behandlungsleitlinien genannten Wirk-
stoffe zu beachten;

c) unbeschadet der Regelungen in a) insbesondere auf die Verwendung von preisglns-
tigen Generika und die Auswahl von preisglnstigen Arzneimitteln zu achten

(6)  Der FACHARZT ist verpflichtet, bei Verordnungen, Uberweisungen und bei der Abrech-
nung gegentber der Managementgesellschaft nach MaBgabe des V. Abschnitts (Seite
18 ff.) eine Vertragssoftware gemafi Anlage 3 zu nutzen, die ihn bei der Erflllung seiner
Verpflichtungen nach Abs. 5 lit. a) bis ¢) unterstltzt. Er ist zur Beachtung und Nutzung der
Informationen hinsichtlich der Leistungserbringung und -steuerung fir Arzneimittelverord-
nungen verpflichtet, die lber die Vertragssoftware bereitgestellt werden. Einzelheiten zu
den mit der Vertragssoftware verbundenen technischen Voraussetzungen und Funktionen
der Software ergeben sich aus Anlage 3.

(7)  Die Installation und Nutzung spezifischer Hardware in Form eines ,HZV-Online Key"“ ist
verpflichtend. Einzelheiten hierzu regelt die Anlage 3. Dabei wird das Ziel einer zukunfts-
orientierten elektronischen Praxisinfrastruktur zur Optimierung der Versorgung und Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit sowie der méglichen Nutzung von Mehrwertdiensten ver-
folgt. Einzelheiten regelt Anlage 3. Fur die Anschaffung und den Betrieb eines HZV-Online
Key entstehen keine gesonderten Kosten fir den FACHARZT.

§6 Informationspflichten des FACHARZTES

(1) Der FACHARZT ist verpflichtet, die im folgenden Absatz 2 genannten Anderungen spa-
testens 3 Monate vor Eintritt der jeweiligen Anderung durch Ubermittlung des in der An-
lage 1 beigefugten Meldeformulars (,Stammdatenblatt“) an die Managementgesellschaft
schriftlich anzuzeigen, es sei denn, der FACHARZT erlangt erst zu einem spéateren Zeit-
punkt Kenntnis von dem_Eintritt der Anderung. In letzterem Fall ist der FACHARZT ver-
pflichtet, den Eintritt der Anderung unverziglich nach Kenntniserlangung anzuzeigen.

(2) Als Anderung im Sinne von Absatz 1 gelten insbesondere

a) Umzug der Praxis des FACHARZTES (An_glerung der Betriebsstatte; Wechsel der Be-
triebsstattennummer) bzw. Aufgabe oder Ubergabe der Praxis an einen Dritten;

b) Ruckgabe, Ruhen oder Entzug der Zulassung;

c) Stellung eines Insolvenzantrages bezogen auf das Vermdégen des FACHARZTES
(Vertragsarzt/MVZ);

d) Anderung der in dem Stammdatenblatt aufgefiihrten Stammdaten des FACHARZTES
(Stammdatenblatt).

e) Entfallen der Teilnahmeberechtigung nach § 2 Abs. 2 (z. B. Wechsel in ein Angestell-
tenverhaltnis).
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f) Entfallen einer der Teilnahmevoraussetzungen nach § 3 Abs. 3 oder der Qualifikati-
onsanforderungen geman § 5 Abs. 2 und 3.

(3) Der FACHARZT hat der Managementgesellschaft nach deren schriftlichen Aufforderung
Auskunft zu erteilen, ob er die Anforderungen nach § 2, § 3 Abs. 3 und § 5 Abs. 2 und 3
einhalt.

§7 Unterstiitzung weiterer Versorgungsformen durch den FACHARZT

Der FACHARZT soll bereits bestehende und zukilinftig entstehende Integrierte Versor-
gungsformen nach §§ 140a ff. SGB V a.F., die besondere ambulante arztliche Versorgung
nach § 140a SGB V , besondere Versorgungsformen nach § 140a SGB V und die HZV
nach § 73b SGB V nutzen bzw. unterstiitzen, soweit diese Vertrdge an das AOK-
FacharztProgramm anknipfen. Hierdurch sollen die Kommunikationswege zwischen dem
FACHARZT und den niedergelassenen Hausérzten, Facharzten und Psychotherapeuten
sowie den station&ren Einrichtungen und anderen Leistungserbringern als Teilnehmer an
diesen besonderen Versorgungsformen verbessert werden. Die Schnittstellen zwischen
den verschiedenen Versorgungsebenen und dem teilnehmenden FACHARZT sind in An-
lage 17 geregelt.

§8 Beendigung der Teilnahme des FACHARZTES am Vertrag

(1) Die Vertragsteilnahme des FACHARZTES endet mit sofortiger Wirkung mit Entfallen der
Teilnahmeberechtigungen nach § 2 Abs. 2, ohne dass es einer schriftlichen Kindigung
seitens eines der Vertragspartner bedarf.

(2) Die Vertragsteilnahme des FACHARZTES endet spatestens mit dem Vertragsende nach
§ 24 Abs. 4 lit. a) und/oder b).

(3) Der FACHARZT kann seine Vertragsteilnahme mit einer Frist von 3 Monaten zum Quar-
talsende kindigen. Die Kiindigung ist der Managementgesellschaft schriftlich zuzustellen.
Das Recht des FACHARZTES zur Kundigung aus wichtigem Grund bleibt unberthrt. Als
wichtiger Grund gilt flir den FACHARZT insbesondere, wenn die in § 19 Abs. 2 geregelten
Voraussetzungen eintreten (Sonderkiindigungsrecht bei Anderung der bisherigen Vergl-
tungsregelung zum Nachteil des FACHARZTES).

(4) Die Managementgesellschaft ist berechtigt, mit Wirkung far sdmtliche Vertragspartner den
Vertrag gegeniber dem FACHARZT fristlos aus wichtigem Grund auBBerordentlich zu kiin-
digen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn

a) der FACHARZT die Mitwirkung an einer Prifung geman § 27 oder Anlage 15 verwei-
gert, die hierfir erforderlichen Unterlagen nicht oder nicht vollstandig zur Verfigung
stellt, oder einer entsprechenden Aufforderung der Managementgesellschaft nicht bin-
nen 4 Wochen nachkommt; oder

b) der FACHARZT gegen eine ihm nach diesem Vertrag auferlegte wesentliche Verpflich-
tung verstdBt, die so schwerwiegend ist, dass ohne schriftliche Abmahnung der sofor-
tige Ausschluss erfolgt; oder

c) der FACHARZT wiederholt oder in nicht nur geringem Umfang Doppelabrechnungen
im Sinne von § 19 Abs. 1 vorgenommen hat; oder

d) durch eine A_nderung der rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere durch eine
gesetzliche Anderung, aufgrund von Rechtsprechung oder durch behdrdliche, insbe-
sondere aufsichtsrechtliche MaBnahmen, die Erflllung des Vertrages fir AOK und
MEDIVERBUND untersagt oder rechtlich oder tatséachlich unmdéglich wird.

12 /27



Vertrag vom 01.04.2020 i.d.F. vom 01.11.2024
AOK-FacharztProgramm Nephrologie

(5) Die Kiindigung hat jeweils schriftlich zu erfolgen. Fir die Wirksamkeit der Kiindigung ge-
genuber séamtlichen Vertragspartnern ist es ausreichend, dass die Kindigung gegentber
der Managementgesellschaft bzw. durch die Managementgesellschaft erklart wird.

(6) Die Kiindigung des FACHARZTES oder gegentber dem FACHARZT flhrt zur Vertrags-
beendigung fir den FACHARZT mit Wirkung gegenuber samtlichen tbrigen Vertragspart-
nern. Die Beendigung des Vertrages durch einen FACHARZT hat keinen Einfluss auf die
Wirksamkeit und das Fortbestehen des Vertrages zwischen den verbleibenden Vertrags-
partnern, d.h. AOK, VNP BW, MEDI e.V. und MEDIVERBUND und den am Vertrag weiter
teilnehmenden FACHARZTEN.

ABSCHNITT Ill: VERTRAGSTEILNAHME DURCH VERSICHERTE

§9 Vertragsteilnahme durch Versicherte

(1) Versicherte, die in das AOK-HausarztProgramm eingeschrieben sind, kénnen ihre Teil-
nahme durch Unterzeichnung der Teilnahmeerklarung AOK-FacharztProgramm erklaren,
die eine datenschutzrechtliche Einwilligung enthalt (Anlage 7). Die Teilnahme ist freiwillig.
Die Teilnahme erfolgt nach MaBgabe der Teilnahmebedingungen geman Anlage 7 in ihrer
jeweils geltenden Fassung. Die AOK ist zur Kiindigung der Teilnahme von Versicherten
am AOK-FacharztProgramm bei Vorliegen der Kiindigungsvoraussetzungen geman den
Teilnahmebedingungen (Anlage 7) berechtigt und verpflichtet.

ABSCHNITT IV: RECHTE UND PFLICHTEN VON AOK und MEDIVERBUND
UNTEREINANDER

§ 10 Anwendungsbereich dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt IV begriindet ausschlieB3lich Rechte und Pflichten zwischen AOK, VNP
BW, MEDI e.V. und MEDIVERBUND. Die Verpflichtung der AOK zur Leistung der Vergu-
tung fir im Rahmen des AOK-FacharztProgramms Nephrologie erbrachte Leistungen des
FACHARZTES und die Verpflichtung der Managementgesellschaft zur Abrechnung der
Leistungen des FACHARZTES gegenuber der AOK sind im folgenden Abschnitt V ge-
sondert geregelt.

§ 11 Leistungen der Managementgesellschaft

(1) Die Managementgesellschaft verpflichtet sich gegentber der AOK zum Angebot einer
facharztlichen Versorgung geman § 140a SGB V durch vertragsarztliche Leistungserbrin-
ger. Die Managementgesellschaft Gbernimmt nicht den Sicherstellungsauftrag.

(2) Zur Erfullung ihrer Verpflichtung gemaf Abs. 1 Satz 1 dieses § 11 Gbernimmt die Manage-
mentgesellschaft die Koordinierung und Umsetzung der Vertragsteilnahme der
FACHARZTE gegeniiber der AOK wie folgt:

a) Bekanntgabe des Vertrages und Erlauterung der Vertragsteilnahme fiir FACHARZTE
in ihren Verodffentlichungsorganen und in ihren Rundschreiben sowie durch weitere
KommunikationsmaBnahmen (§§ 14 und 15);

b) Unverziigliche Reaktion und Beantwortung von Anfragen der FACHARZTE zur Ver-
tragsteilnahme in angemessener Bearbeitungszeit (Servicehotline);

c) Koordination der Vertragsteiinahme der FACHARZTE an diesem Vertrag (§ 3);

d) Entgegennahme von Teilnahmeerklarungen von FACHARZTEN;
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e) Prufung der Teilnahmeberechtigungen/-voraussetzungen (§ 2, § 3 Abs. 3) anhand der
Angaben in der Teilnahmeerklarung und der beigelegten Nachweise geman Teilnah-
meerklarung Arzt (Anlage 1). Der Managementgesellschaft durch den FACHARZT
mitgeteilte Anderungen der Daten gemas § 6 leitet die Managementgesellschaft an
die AOK weiter;

f) Stichprobenartige Uberpriifung von Zertifikaten und iibersandten Unterlagen bei der
PrGfung der Teilnahmeberechtigungen/-voraussetzungen (§ 2, § 3 Abs. 3);

g) Stichprobenartige Uberpriifung des Fortbestehens von Teilnahmevoraussetzungen
(z.B. Erméachtigungen, vertragsérztliche Zulassung);

h) Versand der Informationsunterlagen sowie des ,Starterpaketes FACHARZT* an Arzte;

i) Generierung, Pflege und Bereitstellung von Arztstammdaten; Aufnahme von Arzt-
stammdaten in das Arztverzeichnis sowie tagliche elektronische Versendung an die
AOK; regelméBige Versendung von Listen mit teilnehmenden und angefragten Arzten
im vereinbarten Format;

j) Entgegennahme und Halten von Verzeichnissen teilnehmender Versicherter;

k) Information der FACHARZTE iber den Teilnahmestatus der in das AOK-
FacharztProgramm geman § 4 Abs. 1 eingeschriebenen Versicherten (vgl. Anlage 9);

) Entgegennahme von Kiindigungen der Vertragsteilnahme durch FACHARZTE (§ 8);

m) Unterstitzung bei Organisation und Angebot von vertraglich bestimmten Fortbildungs-
veranstaltungen (Anlage 2);

n) Erfassung und Prifung der Teilnahme an vertraglich gemaB Anlage 2 bestimmten
Fortbildungsveranstaltungen als laufende Teilnahmevoraussetzung;

0) Weitere Einzelheiten zu den vorstehenden Pflichten der Managementgesellschaft ge-
genuber der AOK ergeben sich aus Anlage 9.

p) Durchfiihrung der Abrechnung der Verglitung geman § 295a Abs. 1 SGB V.

(3) Erfahrt die Managementgesellschaft von VerstéBen eines FACHARZTES gegen seine
vertraglichen Pflichten nach dem Abschnitt Il, ist sie verpflichtet, den FACHARZT abzu-
mahnen. Die Managementgesellschaft ist ferner gegeniber der AOK verpflichtet, dem je-
weiligen FACHARZT die Teilnahme nach MaBgabe des § 8 Abs. 4 zu kiindigen, wenn ein
Kundigungsgrund gegeben ist und der Beirat (§ 22 Abs. 4 lit. ¢) die Kindigung beschlos-
sen hat.

(4) Die Managementgesellschaft ist zur Durchfihrung der in diesem Abschnitt geregelten Ma-
nagementaufgaben mit schriftlicher Zustimmung der AOK zum Einsatz von Erfillungsge-
hilfen berechtigt. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grunde verweigert werden. Die
Managementgesellschaft haftet fir inre Erflllungsgehilfen nach MaBgabe des § 278 des
Burgerlichen Gesetzbuches (BGB).

(5) Die Managementgesellschaft benennt der AOK in den Regionen der 14 AOK-
Bezirksdirektionen schriftlich jeweils einen direkten Ansprechpartner, der grundsatzlich
aus dem Kreis der FACHARZTE stammen sollte.

(6) Die Managementgesellschaft erbringt selbst keine arztlichen Leistungen.
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§12
(1)

Pflichten der AOK

Die AOK benennt dem MEDIVERBUND und den FACHARZTEN in den Regionen der 14
AOK-Bezirksdirektionen direkte Ansprechpartner (ArztPartnerService).

Die AOK wird die Managementgesellschaft unverziglich nach Kenntniserlangung auf ei-
nen Vertragsverstol3 eines FACHARZTES hinweisen.

Die AOK wird der Managementgesellschaft das fiir das folgende Abrechnungsquartal
(§ 19 Abs. 3) geltende Verzeichnis der im AOK-HausarztProgramm eingeschriebenen Ver-
sicherten jeweils grundsatzlich bis zum 20. Tag des letzten Monats vor Beginn dieses Ab-
rechnungsquartals Ubermitteln. Werden der Managementgesellschaft Versicherte zu ei-
nem spateren Zeitpunkt vor Beginn eines Abrechnungsquartals benannt, kdnnen diese fir
dieses Abrechnungsquartal dem FACHARZT nicht mehr rechtzeitig gemas § 4 Abs. 3 als
eingeschriebene Versicherte bekannt gegeben werden.

Im Falle der Beendigung einer Vertragsteilnahme eines eingeschriebenen Versicherten
informiert die AOK die Managementgesellschaft. Das Nahere regelt die Anlage 6.

Die AOK wird der Managementgesellschaft nach MaBgabe der Anlage 9 in den dort ver-
einbarten Absténden die notwendigen Informationen zur Gewahrleistung der Umsetzung
der vertraglichen Pflichten durch die FACHARZTE zur Verfligung stellen. Hierzu gehéren
insbesondere Anderungen der Stammdaten, die der AOK zur Kenntnis gelangen sowie
Inhalte, die in die Vertragssoftware aufgenommen werden sollen.

Die AOK wird die Managementgesellschaft bei der Organisation und dem Angebot von
vertraglich bestimmten Fortbildungsveranstaltungen unterstitzen. Einzelheiten regelt die
Anlage 2.

Weitere Einzelheiten der Pflichten der AOK gegenlber der Managementgesellschaft er-
geben sich aus Anlage 9.

Die AOK ist zur Bekanntgabe des Vertrages, zur Werbung fir die Vertragsteilnahme in
ihren satzungsgemafBen Verodffentlichungsorganen und in ihren Rundschreiben sowie
durch weitere unterstitzende KommunikationsmaBnahmen geman § 14 verpflichtet

Die AOK kann FACHARZTEN (iber den ArztPartnerService sowie durch weitere fachkom-
petente Mitarbeiter/innen spezifische Informationsleistungen zur Verfigung stellen. Die
Verpflichtungen nach § 5 Abs. 5 u. 6 bleiben hiervon unberihrt. Diese Informationsleistun-
gen erfolgen nach MafBgabe folgender Regelungen:

a) FACHARZTE erhalten allgemeine Hinweise und Informationen zu Voraussetzungen, In-
halten, Zielen und Umsetzungsfragen dieses Vertrages sowie zu den vertraglichen Pflichten
nach diesem Vertrag. Diese umfassen auch Informationen und all-gemeine Handlungsemp-
fehlungen zu vertraglich vereinbarten Versorgungs- und Wirtschaftlichkeitskriterien, sowie
darauf ausgerichteten MaBnahmen nach MaBgabe dieses Vertrages.

b) Der FACHARZT erhalt Hinweise und Informationen hinsichtlich der Einhaltung vereinbar-
ter Wirtschaftlichkeitskriterien ausschlieBlich auf Anfrage. Die Hinweise kénnen sich insbe-
sondere auf die Verpflichtungen nach § 5 Abs. 5 und 6 beziehen.

c) Die AOK berichtet regelhaft im Beirat (§ 22) Gber den Inhalt der Informationen nach lit. a)
und die Anzahl der erfolgten Kontaktaufnahmen.
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§13
(1)

§14
(1)

d) Der FACHARZT erhalt auf Wunsch auch Hinweise und Informationen zu Voraussetzun-
gen und Inhalten geeigneter Vertrage der besonderen Versorgung nach § 140a SGB V,
insbesondere zu sektorendbergreifenden Versorgungsangeboten und Praventionsangebo-
ten der AOK.

e) Der FACHARZT wird durch Hinweise und Informationen nach MafBgabe des § 73 Abs. 8
SGB V in der jeweils geltenden Fassung bei der Erfillung seiner Pflichten nach § 5 Abs. 5
und 6 unterstitzt, Dies umfasst insbesondere (auch vergleichende) Informationen in Bezug
auf die Verordnung von Arznei-, Verband- und Heilmitteln, Gber preisgtinstige verordnungs-
fahige Leistungen und Bezugsquellen sowie Hinweise nach dem allgemeinen Stand der me-
dizinischen Erkenntnisse zu Indikation und therapeutischem Nutzen.

f) Geman § 305a Satz 1 SGB V unzulassig ist die Beratung der Fachéarzte Uiber Fragen
der Wirtschaftlichkeit anhand praxisindividueller, auf Diagnosen beruhender Patientenda-
ten. Ferner unzulassig in der Arztansprache ist die Thematisierung von auf die jeweilige
Arztpraxis bezogenen Fragestellungen zur Vergabe und Dokumentation von Diagnosen.
Insbesondere dirfen im Rahmen der Arztansprache keine In-formationen zur Verfligung
gestellt werden, die das Verordnungs- und Dokumentationsverhalten der Facharztin oder
des Facharztes anhand einer praxisindividuellen Analyse widerspiegeln.

Rechte und Pflichten von MEDI e.V. und VNP BW

MEDI e.V. und VNP BW sind zur Bekanntgabe des Vertrages, zur Werbung fiir die Ver-
tragsteilnahme in ihren Veréffentlichungsorganen und in ihren Rundschreiben sowie durch
weitere unterstiitzende KommunikationsmaBnahmen geman § 14 verpflichtet.

MEDI e.V. und VNP BW sind verpflichtet, soweit bekannt und datenschutzrechtlich zulas-
sig, Anderungen von Mitgliederstammdaten unverztglich an die Managementgesellschaft
weiterzuleiten. VertragsverstdBe sind der Managementgesellschaft mitzuteilen.

Wechselseitige Unterstiitzung

Unbeschadet der Regelungen in § 11 Abs. 2 lit. a) und § 13 Abs. 1 verpflichten sich AOK,
VNP BW, MEDI e.V. und MEDIVERBUND,

a) die vertraglichen Inhalte und Ziele nach auB3en und nach innen uneingeschrankt zu
unterstitzen, insbesondere durch eine positive Darstellung in der Offentlichkeit und
eine aktive Unterstltzung der in diesem Vertrag geregelten Geschaftsprozesse;

b) ihre Mitarbeiter in Fragestellungen dieses Vertrags umfassend und kontinuierlich zu
schulen.

AOK und MEDIVERBUND vereinbaren, mindestens einmal jéhrlich oder auf Antrag eines
dieser Vertragspartner eine Informationsrunde zwischen den arztlichen Ansprechpartnern
im Sinne von § 11 Abs. 5 und § 12 Abs. 1 zur gemeinsamen Aussprache (ber die Erfah-
rungen nach diesem Vertrag durchzufihren.

Im Zuge einer vertrauensvollen Zusammenarbeit wird die Bereitschaft zur Teilnahme an
weiteren Versorgungsvertragen der AOK (z.B. Integrierte Versorgung, arztliche Versor-
gung im Pflegeheim) vorausgesetzt. MEDIVERBUND, MEDI e.V. und VNP BW verpflichtet
sich, diese Versorgungsangebote zu férdern.
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§15

§16
(1)

§17
(1)

Offentlichkeitsarbeit/Marketing

AOK, VNP BW, MEDI e.V. und MEDIVERBUND stimmen MaBnahmen zu Offentlichkeits-
arbeit und Marketing untereinander ab.

Vertragssoftware

Der MEDIVERBUND ist verpflichtet, im Benehmen mit der AOK mindestens eine Vertrags-
software (§ 3 Abs. 3 lit. ) zur Ausstattung und Nutzung zu benennen (Anlage 3).

AOK und MEDIVERBUND einigen sich auf Vorgaben fir Vertragssoftware (Algorithmen)
sowie die Verfahren der DatenUbermittlung. Einzelheiten regelt Anlage 10 (Dateniber-
mittlung/Funktionalitaten der Vertragssoftware).

Die Managementgesellschaft stellt sicher, dass die in Absatz 1 und 2 genannten Vorgaben
an die Vertragssoftware regelmaBig Uberprift und eingehalten werden.

Kiindigung und Laufzeit

Der Vertrag beginnt gemaf § 24 Abs. 1 und 2 fir AOK, MEDIVERBUND, MEDI e.V. und
VNP BW. Der landesweit einheitliche Start der Versicherteneinschreibung erfolgt,
wenn eine Flachendeckung gemaB Anlage 8 vorliegt.

Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit. Er kann von AOK, MEDIVERBUND und VNP BW
unbeschadet der Abséatze 4 und 5 mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Quartales
gekundigt werden. Erstmals kann der Vertrag zum 31.03.2024 gekindigt werden.

Far die Laufzeit der Vergutungsregelung gilt § 19 Abs. 2.

Die AOK ist erstmals nach Ablauf des 31.12.2020 berechtigt, diesen Vertrag mit einer
Kindigungsfrist von 5 (fiinf) Monaten zum jeweiligen Jahresende zu kiindigen, wenn fir
einen zusammenhangenden Zeitraum von mehr als 6 (sechs) Monaten die Zahl geman
Anlage 8 durchgangig unterschritten wurde. Unabh&ngig davon endet das AOK-
FacharztProgramm Nephrologie zeitgleich mit dem Wegfall des Vertrages zur Hausarzt-
zentrierten Versorgung der AOK Baden-Wiurttemberg (HZV).

Das Recht von AOK und MEDIVERBUND zur Kiindigung dieses Vertrages aus wichtigem
Grund bleibt unbertihrt. Zu einer fristlosen Kiindigung berechtigen insbesondere die fol-
genden Kindigungsgriinde:

a) Die AOK oder der MEDIVERBUND verstoBen gegen eine ihnen nach diesem Vertrag
auferlegte wesentliche Verpflichtung, und dieser Verstof3 wird nicht innerhalb von
6 Wochen nach schriftlicher Aufforderung durch den jeweils anderen Vertragspartner
beseitigt. Als Versto3 gegen eine wesentliche Verpflichtung in diesem Sinne wird ins-
besondere der Verzug mit der Zahlung gemaf § 20 Abs. 1 angesehen.

b) Durch eine Anderung der rechtlichen Rahmenbedingungen (durch eine gesetzliche
Anderung), aufgrund von Rechtsprechung oder durch behérdliche, insbesondere auf-
sichtsrechtliche MaBnahmen wird die Erfillung des Vertrages fir AOK,
MEDIVERBUND oder den FACHARZT untersagt oder rechtlich oder tatsachlich un-
maoglich.

Die Kiindigung muss jeweils schriftlich erfolgen. Bei einer Kiindigung der AOK und des
MEDIVERBUNDES ist die Managementgesellschaft zum Empfang der gegentber den
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FACHARZTEN erklarten Kiindigung bevollmachtigt. Sie ist insoweit von den Beschrén-
kungen des § 181 BGB befreit. Die Managementgesellschaft informiert die FACHARZTE
uber eine von AOK oder MEDIVERBUND erklarte Kiindigung. Die vorstehenden Satze
finden bei einer — auch auBerordentlich méglichen — Kiindigung von VNP BW und oder
MEDI e.V. entsprechend Anwendung.

§ 18 Schlichtungsverfahren

AOK und MEDIVERBUND richten zur Schlichtung von Streitigkeiten, die sich im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag oder Uber seine Glltigkeit zwischen ihnen ergeben, das in
der Anlage 11 aufgefiihrte Schlichtungsverfahren ein. Die Einleitung gerichtlicher Schritte
im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder bei Streitigkeiten Uber seine Gultigkeit ist erst
nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens, d.h. nach Durchfiihrung mindestens eines
Schlichtungstermins zulassig; AOK und MEDIVERBUND werden eine effektive Konflikt-
schlichtung férdern. Der Vorrang des Schlichtungsverfahrens gilt nicht fir MaBnahmen
des einstweiligen Rechtsschutzes. Einzelheiten des Schlichtungsverfahrens regelt An-
lage 11.

ABSCHNITT V: ABRECHNUNG

§ 19 Abrechnung der Vergiitung gegeniiber der Managementgesellschaft

(1)  Der FACHARZT hat nach MaBgabe der Anlage 12 Anspruch auf Zahlung der Vergltung
fir die von ihm vertragsgemaf im Rahmen des AOK-FacharztProgramms Nephrologie
erbrachten und nach MafB3gabe von diesem § 19 und Anlage 12 abgerechneten Leistun-
gen (,Verqutungsanspruch®). Leistungen, die gemaR Anlage 12 vergltet werden, dirfen
nicht zusatzlich gegenltber der Kassenarztlichen Vereinigung Baden-Wiurttemberg (,KV*)
abgerechnet werden (,Doppelabrechnung®). Der Vergitungsanspruch gemaR Satz 1
richtet sich ausschlieBlich gegen die Managementgesellschaft.

(2)  Die Vergutungsregelung gemaf Anlage 12 gilt zunachst bis zum 31.03.2022.

a) Neue Vergitungstatbestande, die sich ausschlieBlich zugunsten des FACHARZTES
auswirken, kénnen jederzeit durch Einigung von AOK und MEDIVERBUND mit Wir-
kung for den FACHARZT erganzt werden; die Managementgesellschaft wird dem
FACHARZT solche neuen Vergltungstatbestande und den unter Beriicksichtigung der
Interessen der FACHARZTE und einer angemessenen Vorlauffrist vereinbarten Be-
ginn ihrer Wirksamkeit schriftlich mitteilen.

b) Einigen sich AOK und MEDIVERBUND bis zum 30.09.2021 nicht (iber eine Anderung
der VergUtungsregelung (Anlage 12), gilt die bisherige Vergutungsregelung zunachst
bis zum 31.03.2024 fort.

c) Einigen sich die AOK und MEDIVERBUND bis zum 30.09.2021 (iber eine Anderung
der Vergutungsregelung (Anlage 12), die nicht lit. a) unterfallt, teilt die Management-
gesellschaft diese dem FACHARZT unverziglich mit. Ist der FACHARZT mit der An-
derung nicht einverstanden, hat er das Recht, seine Teilnahme am Vertrag mit einer
Kundigungsfrist von 3 Monaten zum Quartalsende nach Bekanntgabe der Anderung
zu kindigen. Die rechtzeitige Absendung der Kindigungserklarung ist ausreichend.
Kindigt der FACHARZT nicht innerhalb der Frist, gelten die Anderungen der Vergu-
tungsregelung als genehmigt. Auf diese Folge wird die Managementgesellschaft den
FACHARZT bei Bekanntgabe der neuen Vergltungsregelung hinweisen.

d) Besteht der Vertrag tber den 31.03.2024 hinaus fort, gilt die zu diesem Datum an-
wendbare Vergltungsregelung gemafi Anlage 12 fir weitere 2 Jahre fort, wenn sich
nicht AOK und MEDIVERBUND unbeschadet lit. a) spatestens 6 Monate zuvor tber
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eine Anderung der Vergiitungsregelung geeinigt haben. Diese Regelung gilt sinnge-
man fir samtliche weitere Zwei-Jahres-Zeitrdume, die der Vertrag Gber den
31.03.2024 hinaus fortbesteht.

e) Bei einer insoweit rechtzeitigen Einigung tiber Anderungen der Vergiitungsregelung
hat der FACHARZT ein Sonderklindigungsrecht mit einer Kiindigungsfrist von 3 Mo-
naten zum Zeitpunkt des Auslaufens der bisherigen VergUtungsregelung; lit. c) gilt
sinngeman.

(3) Der FACHARZT rechnet den Vergitungsanspruch jeweils bezogen auf ein Kalenderquar-
tal (,Abrechnungsquartal“) gegentiber der Managementgesellschaft ab (,Abrechnung®).
Der FACHARZT hat die Abrechnung an die Managementgesellschaft spatestens bis zum
5. Kalendertag des auf ein Abrechnungsquartal folgenden Monats zu Ubermitteln (5. Ja-
nuar, 5. April, 5. Juli und 5. Oktober). MaBgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs der Ab-
rechnung bei der Managementgesellschaft. Die Abrechnung der Vergutung durch den
FACHARZT hat mittels einer Vertragssoftware gemaR Anlage 3 zu erfolgen.

(4)  Anspriiche auf die Vergitung verjahren innerhalb von 12 Monaten. Diese Frist beginnt mit
Ende des Quartals der Leistungserbringung.

(5) Die Managementgesellschaft prift die Abrechnung nach MaBgabe der Anlage 13 (Ab-
rechnungsprtfkriterien) und Gbersendet dem FACHARZT auf Grundlage der Abrechnung
eine Ubersicht der gepriiften Leistungen (,Abrechnungsnachweis“). Der Abrechnungs-
nachweis weist nur von der Managementgesellschaft und der AOK bzw. der gleicherma-
Ben unbeanstandete Vergitungspositionen als Teil des nach MaBgabe der folgenden Ab-
satze falligen Vergltungsanspruches aus (,Abrechnungskorrektur®). Beanstandete Ver-
gUtungspositionen werden von der Managementgesellschaft erneut geprift und, soweit
die Beanstandung ausgerdumt werden kann, im nachstmdéglichen Abrechnungsnachweis
bertcksichtigt.

(6) Der FACHARZT st verpflichtet, seinen Abrechnungsnachweis unverziglich zu prifen.
Einwendungen gegen den Abrechnungsnachweis missen der Managementgesellschaft
unverzuglich schriftlich gemeldet werden. Falls der Abrechnungsnachweis bei dem
FACHARZT nicht fristgerecht eingegangen ist, hat er die Managementgesellschaft unver-
zUglich zu benachrichtigen.

(7)  Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen gegen den Abrechnungsnachweis unver-
zliglich zu erheben, gelten Abrechnungsnachweise als genehmigt, wenn ihnen nicht vor
Ablauf von 6 Wochen nach Zugang des Abrechnungsnachweises schriftlich widerspro-
chen wird (Schuldumschaffung). Zur Wahrung der Frist genlgt die rechtzeitige Absendung
des Widerspruchs. Die Managementgesellschaft wird den FACHARZT bei Fristbeginn auf
diese Folge hinweisen. Stellt sich nachtréglich die Unrichtigkeit des Abrechnungsnachwei-
ses heraus, hat der FACHARZT das Recht, einen berichtigten Abrechnungsnachweis zu
verlangen, soweit Schadensersatzanspriiche oder bereicherungsrechtliche Anspriiche be-
stehen. Die sich aus dem berichtigten Abrechnungsnachweis ergebenden Anspriiche des
FACHARZTES sind nach MaBgabe von Abs. 8 auszugleichen.

(8) Da die Managementgesellschaft zur Begleichung der entsprechenden Forderung des
FACHARZTES ihrerseits auf Zahlung durch die AOK in entsprechender Héhe geman
§ 20 Abs. 1 angewiesen ist, wird der VergUtungsanspruch gegentber der Management-
gesellschaft erst nach Eingang und in Héhe der Zahlung der AOK gemaf § 20 Abs. 1 bei
der Managementgesellschaft féllig. Die Auszahlung an den FACHARZT ist dann innerhalb
von 21 Arbeitstagen, spatestens jedoch zum Ablauf des vierten Monats, der auf das Quar-
tal folgt, fir das die Abrechnung tbermittelt wurde, vorzunehmen. Die Managementgesell-
schaft ist verpflichtet, von ihr unbeanstandete Vergitungspositionen aus der Abrechnung
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des FACHARZTES gegenlber der AOK durchzusetzen.

(9)  Die Managementgesellschaft hat unter diesem Vertrag Anspruch auf Rlckzahlung von an
die FACHARZTE geleisteten Uberzahlungen. Eine Uberzahlung (,Uberzahlung®) ist jede
Auszahlung der Managementgesellschaft an einen FACHARZT, soweit sie die Gesamtheit
der zum Zeitpunkt der Auszahlung falligen Vergitungsanspriiche des FACHARZTES ge-
genuber der Managementgesellschaft Ubersteigt. Zu Uberzahlungen gehéren insbeson-
dere auch Auszahlungen aufgrund von Fehlabrechnungen, d.h. die Abrechnung nicht er-
brachter Leistungen durch den FACHARZT (,Fehlabrechnung®). Macht die Management-
gesellschaft gegenlber dem FACHARZT eine Uberzahlung geltend, so ist der FACHARZT
verpflichtet, den Teil der Vergltung, auf den sich die Uberzahlung bezieht, innerhalb von
4 Wochen nach Zugang einer Zahlungsaufforderung zu erstatten. Die Managementgesell-
schaft ist zur Aufrechnung berechtigt. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch bleibt
von dem Zahlungsanspruch nach diesem Absatz unberuhrt.

(10) Die §§ 19 und 20 gelten auch nach Beendigung des Vertrages mit Wirkung fir den
FACHARZT weiter, bis die Anspriiche des FACHARZTES auf Vergltung abgerechnet
sind. Rilckzahlungsanspriiche der Managementgesellschaft gemaB dem vorstehenden
Absatz 9 bleiben von der Beendigung dieses Vertrages unberthrt.

(11) Die Managementgesellschaft ist berechtigt, von dem sich aus dem letzten Abrechnungs-
nachweis vor Beendigung der Vertragsteilnahme eines FACHARZTES ergebenden Ver-
gutungsanspruch 2 Prozent zur Sicherung von Rlckzahlungsanspriichen (Absatz 9) ein-
zubehalten (Sicherungseinbehalt). Nach Ablauf von 12 Monaten nach Ubermittlung des
letzten Abrechnungsnachweises wird der Sicherungseinbehalt, sofern der Anspruch auf
Auszahlung des Sicherungseinbehalts nicht infolge einer Aufrechnung gegen Rlckzah-
lungsanspriche der Managementgesellschaft bereits erloschen ist, an den FACHARZT
ausgezahlt. Rickzahlungsanspriiche, von denen die Managementgesellschaft erst nach
Ablauf der 12 Monate Kenntnis erlangt, bleiben unberthrt.

(12) Weitere Einzelheiten der Abrechnung des Vergitungsanspruches regelt Anlage 12.

(13) AOK und MEDIVERBUND werden nach Ablauf eines Jahres nach Vertragsbeginn geman
§ 24 Abs. 1 und 2 darlber verhandeln, ob die nach MaBgabe der §§ 19 und 20 und An-
lage 12 vorausgesetzten Abrechnungsfristen gegentber dem FACHARZT verkirzt wer-
den kénnen.

(14) FACHARZTE diirfen Leistungen des Gesamitziffernkranzes nach Anhang 1 der Anlage
12 fur in das AOK-FacharztProgramm eingeschriebene Versicherte nicht Gber die KV ab-
rechnen. Satz 1 gilt fir FACHARZTE selbst und fir Facharzte/Psychotherapeuten der-
selben BAG. Der Beirat kann zur Sicherstellung einer flachendeckenden Versorgung ab-
weichende Regelungen treffen.

§ 20 Abrechnung der Verglitung gegenuber der AOK

(1)  Die Managementgesellschaft hat gegen die AOK einen Anspruch auf Zahlung der Vergu-
tung in Héhe des Vergitungsanspruches des FACHARZTES gemal § 19 Abs. 1. Die Ma-
nagementgesellschaft macht diesen Anspruch ihrerseits durch Abrechnung gegentber
der AOK (,AOK-Abrechnung®) geltend.

(2)  Im Falle von Uberzahlungen (§ 19 Abs. 9) wird ein Anspruch der AOK auf Erstattung einer
solchen Uberzahlung gegen der Managementgesellschaft erst fallig, wenn und soweit die
Managementgesellschaft den Riickzahlungsanspruch gemai § 19 Abs. 9 gegeniber dem
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FACHARZT durchgesetzt hat und eine entsprechende Zahlung bei ihr eingegangen ist.
Die Managementgesellschaft ist zur Durchsetzung solcher Rickzahlungsanspriiche ge-
gentber dem FACHARZT verpflichtet, sofern diese auf durch die AOK nachgewiesenen
falschen Abrechnungsnachweisen des FACHARZTES beruhen. Anderenfalls ist die Ma-
nagementgesellschaft berechtigt, ihre Rlickzahlungsanspriiche an Erflllung statt geman
§ 364 BGB an die AOK abzutreten. Wenn die Managementgesellschaft Kenntnis von
Uberzahlungen an einen FACHARZT erlangt hat, wird sie die AOK unverzlglich schriftlich
darlUber informieren.

(3) Die AOK ist auBer im Falle der in Anlage 12 bestimmten turnusmafigen Verrechnung von
Abschlagszahlungen nicht zur Aufrechnung gegentber Anspriichen der Managementge-
sellschaft im Zusammenhang mit der AOK-Abrechnung berechtigt, sofern die Gegenan-
spriche nicht anerkannt oder rechtskraftig festgestellt sind.

4) Die AOK kann gegeniber der Managementgesellschaft binnen 24 Monaten nach Erhalt
der AOK-Abrechnung sachlich-rechnerische Berichtigungen gemaB dem vorstehenden
Absatz 2 geltend machen.

(5) Dieser § 20 gilt auch nach Beendigung des Vertrages weiter, bis die wechselseitigen An-
spriche der AOK und der Managementgesellschaft abgerechnet sind.

§ 21 Verwaltungskostengebiihr

(1) Die Managementgesellschaft ist berechtigt, gegeniiber dem FACHARZT eine an die Héhe
der Vergltung gekoppelte Verwaltungskostengebiihr fir die Abrechnung und Organisation
der Teilnahme am AOK-FacharztProgramm Nephrologie zu erheben. Die Héhe der Ver-
waltungskostengebuhr ergibt sich aus der Teilnahmeerklarung geméan Anlage 1.

(2)  Die Managementgesellschaft ist berechtigt, die Verwaltungskostengebihr mit dem Betrag
des Vergutungsanspruches nach § 19 Abs. 1 zu verrechnen.

(8) Die Managementgesellschaft ist berechtigt, gegenliber dem FACHARZT mit Bestéatigung
der Vertragsteilnahme eine Einschreibegeblihr zu erheben. Diese ist spatestens 21 Tage
nach Rechnungsstellung féallig. Die Héhe dieser Einschreibegebihr ergibt sich aus der
Teilnahmeerklarung gemafn Anlage 1.

ABSCHNITT VI: BEIRAT

§ 22 Beirat

(1)  Die Durchfihrung dieses Vertrages wird durch einen Beirat gesteuert, der aus 4 Vertretern
der AOK und 2 Vertretern des MEDI e.V./ MEDIVERBUNDES sowie 2 Vertreten des VNP
BW besteht. Die Vertreter kbnnen von den sie benennenden Vertragspartnern jederzeit
abberufen und durch andere Personen ersetzt werden.

(2)  Der Beirat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr einberufen werden. Er muss
einmal im Kalenderjahr einberufen werden.

(3)  Die Beschlisse des Beirats werden mit einfacher Mehrheit getroffen. Samtliche Mitglieder
des Beirats haben gleiches Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt.

(4)  Der Beirat hat folgende Aufgaben:
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a) Entwicklung von Vorschldgen an die Vertragspartner zur Weiterentwicklung der Ver-
tragsinhalte.

b) Zustimmung zu Vertragsanderungen gemaB § 25 Abs. 3 unter besonderer Berlicksich-
tigung ihrer Auswirkungen auf die FACHARZTE. Eine Zustimmung fur Anderungen der
Vergutungsregelung gemaf § 19 Abs. 2 ist nicht erforderlich.

c) Abstimmung der fristlosen Kiindigung von FACHARZTEN durch die Managementge-
sellschaft geman § 8 Abs. 4 des Vertrages. AOK ist berechtigt, bei Vertragsversté3en
eine Abmahnung und gegebenenfalls fristlose Kiindigung geman § 8 Abs. 4 vorzu-
schlagen. Besteht zwischen der Managementgesellschaft und dem Beirat keine Eini-
gung Uber die Kiindigung eines FACHARZTES, kann die Managementgesellschaft ei-
nen Beiratsbeschluss zur Entscheidung tber die Kiindigung beantragen. Wird der Bei-
ratsbeschluss nicht innerhalb von 10 Tagen gefasst, nachdem die Managementgesell-
schaft erstmalig einen Antrag nach dem vorstehenden Satz 2 gestellt hat, ist die Ma-
nagementgesellschaft in dem jeweiligen Einzelfall zur fristlosen Kiindigung geman § 8
Abs. 4 nach pflichtgemaBem Ermessen berechtigt.

d) Der Beirat kann zur flachendeckenden Sicherstellung der Versorgung Uber Ausnah-
men von Teilnahmevoraussetzungen, die befristet werden kénnen, entscheiden.

(5)  Der Beirat kann sich eine Geschéaftsordnung geben. Die Geschaftsordnung regelt unter
anderem die Einberufung von Beiratssitzungen und Einzelheiten der Form der Beschluss-
fassung. Die Sitzungen des Beirats finden in Stuttgart statt.

ABSCHNITT VII: ALLGEMEINE REGELUNGEN

§ 23 Geltung der einzelnen Abschnitte

(1) Fiar den FACHARZT finden ab dem Zeitpunkt seiner Vertragsteilnahme die folgenden
Abschnitte Anwendung:
Il. Teilnahme des FACHARZTES
Il. Teilnahme durch Versicherte

V. Abrechnung der Vergitung und Verwaltungskostengebuhr
VI. Beirat
VII.  Allgemeine Regelungen

Flr die Ubrigen Vertragspartner gelten samtliche Abschnitte dieses Vertrages.

§ 24 Vertragsbeginn und Vertragsende

(1) Der Vertragsbeginn steht unter Vorbehalt: Bevor eine Erbringung und Abrechnung von
Leistungen durch FACHARZTE nach diesem Vertrag erfolgen kann, ist die Erflllung fol-
gender Voraussetzung zwingend notwendig:

Die Kassenarztliche Vereinigung Baden-Wirttemberg schlie3t mit der AOK einen Vertrag
gemal § 140a Abs. 6 SGB V (,Bereinigungsvertrag®). Der Bereinigungsvertrag regelt die
organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen fir die Umsetzung der Versor-
gung im Fachgebiet Nephrologie nach § 140a SGB V, insbesondere die Bereinigung der
arztlichen Gesamtverglitung. Die Managementgesellschaft informiert die FACHARTZE
Uber den Wegfall des Vorbehaltes. Die AOK haftet gegenliber den Vertragspartnern nicht
auf Schadensersatz, wenn der Bereinigungsvertrag nicht zustande kommt.

(2) Der Vertrag tritt unbeschadet einer Vertragsteilnahme von FACHARZTEN gemaf § 3 mit
Vertragsunterzeichnung in Kraft. Die Regelungen zur Beendigung der Vertragsteilnahme
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des FACHARZTES gemaB § 8 lassen die Laufzeit des Vertrages auBer fir diesen
FACHARZT unberihrt.

Die Regelungen zur Kiindigung des Vertrages richten sich fir FACHARZTE nach Ab-
schnitt Il und far die Gbrigen Vertragspartner nach Abschnitt V.

Die Kiindigung einzelner Vertragspartner, ordentlich oder auBerordentlich, hat folgende
Wirkung:

a) Kindigt die AOK den Vertrag geman § 17, endet der Vertrag zum Zeitpunkt der Wirk-
samkeit ihrer Kiindigung far sdmtliche Vertragspartner.

b) Kindigt der MEDIVERBUND, der MEDI e.V. oder der VNP BW den Vertrag geman §
17, endet der Vertrag zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kiindigung mit Wirkung ftr
samtliche Vertragspartner.

c) Kindigt der FACHARZT den Vertrag oder wird ihm gekiindigt (§ 8), wird der Vertrag
zwischen den Ubrigen Vertragspartnern fortgefiihrt.

d) Kindigungen von AOK, MEDIVERBUND oder VNP BW sind den jeweils anderen Ver-
tragspartnern mit Ausnahme der FACHARZTE schriftlich zuzustellen. Die
FACHARZTE sind hiervon durch die Managementgesellschaft in Kenntnis zu setzen.

§ 25 Verfahren zur Vertragsanderung

(1)
(@)

(4)

Fir Anderungen der Vergiitungsregelung gilt § 19 Abs. 2.

Die Vertragspartner sind sich weiter dartiber einig, dass anhand der Durchfliihrung des Ver-
trages gewonnene Erkenntnisse zur Vertragssoftware als Steuerungselement fiir eine wirt-
schaftliche Verordnung und ein zukunftsgerichteter Ausbau der IT-Infrastruktur Anderungen
des Vertrages erforderlich machen kénnen. AOK und MEDIVERBUND sind deshalb berech-
tigt, diesen Vertrag mit Wirkung fir die FACHARZTE nach MaBgabe des folgenden Abs. 4 zu
andern, sofern und soweit es die Umsetzung dieses Vertrages erfordert und der Beirat der
Anderung nach sorgféltiger Prifung ihrer Auswirkungen auf die FACHARZTE zugestimmt hat.

Die Managementgesellschaft wird Anderungen nach dem vorstehenden Absatz 2 den
FACHARZTEN schriftlich bekannt geben und eine Frist von 6 Wochen nach Zugang der Mit-
teilung der Anderung einrdumen, innerhalb derer der FACHARZT das Recht hat, den beab-
sichtigten Anderungen zu widersprechen, wenn sie sich nachteilig auf seine Rechtsposition
auswirken. Solche Anderungen gelten als genehmigt, wenn der FACHARZT nicht schriftlich
gegenuber der Managementgesellschaft Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird die Ma-
nagementgesellschaft den FACHARZT bei der Bekanntgabe geman Satz 1 besonders hin-
weisen. Zur Fristwahrung ist es ausreichend, dass der FACHARZT den Widerspruch innerhalb
von 6 Wochen nach Bekanntgabe der Anderungen an die Managementgesellschaft absendet.
Widerspricht der FACHARZT gemai dem vorstehenden Satz 2, ist die Managementgesell-
schaft zur Kiindigung des Vertrages gegentiber dem FACHARZT berechtigt. Die Kiindigung
wird zum Ablauf des Quartals wirksam, das auf den Zugang der Kindigung folgt. Sie fuhrt
zum Ausscheiden des FACHARZTES aus dem AOK-Facharztvertrag Nephrologie.

Anderungen, die die Position des FACHARZTES in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
ausschlieBlich verbessern, kénnen von AOK und MEDIVERBUND ohne Zustimmung des
FACHARZTES vereinbart werden. Die Managementgesellschaft wird den FACHARZTEN die
Vertragsanderungen und den vereinbarten Beginn der Wirksamkeit unter Berlicksichtigung
ihrer Interessen und einer angemessenen Vorlauffrist schriftlich mitteilen.
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§ 26 Haftung und Freistellung

(1) Sofern nachfolgend nicht abweichend geregelt, haften die Vertragspartner fir die Verlet-
zung der von ihnen in der jeweiligen Leistungsbeziehung nach diesem Vertrag tbernom-
menen Pflichten nach MaBgabe der gesetzlichen Vorschriften. Eine Haftung gegentber
nicht an diesem Vertrag beteiligten Dritten wird durch diesen Vertrag nicht begriindet.

(2) Der MEDIVERBUND haftet gegentiber der AOK nicht flr den wirtschaftlichen Erfolg einer
Vertragssoftware in Form von Einsparungen der AOK als Folge der Verordnung von Arz-
neimitteln mithilfe von Vertragssoftware.

(3) Die AOK haftet fir die fehlende Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der der Manage-
mentgesellschaft im Zusammenhang mit der Erflllung dieses Vertrages zur Aufnahme in
eine Vertragssoftware zur Verflgung gestellten Inhalte, auch im Hinblick auf
§ 73 Abs. 8 SGB V, soweit sie dies zu vertreten hat; unter diese Inhalte fallen insbeson-
dere Angaben Uber Arzneimittel und sonstige Informationen, die nach den fir Vertrags-
software vereinbarten Funktionen Einfluss auf Vorschlage zur Arzneimittelverordnung
durch die Vertragssoftware haben. Die AOK wird den MEDIVERBUND von Anspriichen
der Ubrigen Vertragspartner sowie Dritter auf Schadens- oder Aufwendungsersatz im Zu-
sammenhang mit den zur Verfligung gestellten Inhalten und ihrer Nutzung far die Darstel-
lung der Arzneimittel in Vertragssoftware im Sinne von Satz 1 freistellen, sofern die AOK
ein Verschulden an deren Inanspruchnahme trifft. Satz 1 und 2 dieses Absatzes gelten
nur, wenn die Inhalte durch die Managementgesellschaft inhaltlich unverandert in die Ver-
tragssoftware aufgenommen wurden. Die Anpassung an ein Datenformat gilt nicht als in-
haltliche Veranderung. Offensichtliche Fehler sind von dieser Freistellung nicht umfasst.

(4) Freistellung nach diesem § 26 bedeutet die Abwehr unberechtigter und die Erfillung be-
rechtigter Anspriche.

(5) Die AOK als Freistellungsverpflichtete ist nicht berechtigt, gegenliber einem Freistellungs-
anspruch nach diesem § 26 Zurtickbehaltungsrechte oder sonstige Gegenrechte aus die-
sem Vertrag geltend zu machen.

§ 27 Qualitatssicherung

Fir die Qualitatssicherung der Leistungserbringung nach diesem Vertrag werden Quali-
tatssicherungsmaBnahmen festgelegt und durch eine Qualitatssicherungskommission, die
von den Vertragspartnern eingerichtet wird, Uberprift (vgl. Anlage 2). Die Teilnahme an
den QualitétssicherungsmaBnahmen gemafl Anlage 2 ist fir den FACHARZT verpflich-
tend. Weiterhin gelten die Bestimmungen des § 137 SGB V.

§ 28 Datenschutz

(1)  Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten (Patientendaten) sind insbesondere
die Regelungen Uber die Einhaltung der arztlichen Schweigepflicht nach der Berufsord-
nung und den strafrechtlichen Bestimmungen sowie die Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes und der Europaischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) zu be-
achten. Bei der Verarbeitung von Sozialdaten (Versichertendaten) sowie im Hinblick auf
die Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse sind insbesondere die Regelungen des Sozial-
gesetzbuches X zu beachten.
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(2)  Der Umfang der von der Managementgesellschaft zum Zwecke der Prifung der AOK-
Abrechnung gemaf § 20 des Vertrages i.V.m. Anlage 12 lbermittelten Daten entspricht
dem Umfang der geman § 295 Abs. 1 SGB V Ubermittelten Daten.

(3) Der MEDIVERBUND als Managementgesellschaft fiihrt mit Wirkung fiir die FACHARZTE
geman § 295a Abs. 1 SGB V als Vertragspartner auf Leistungserbringerseite das im V. Ab-
schnitt (Seite 18ff.) geregelte Abrechnungsmanagement durch. Voraussetzung dafir ist
die Einwilligung der FACHARZTE sowie der Versicherten auf Grundlage ausfthrlicher In-
formationen Uber die Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahmeerklarung. Weitere Re-
gelungen zum Datenschutz sind in Anlage 16 geregelt.

§ 29 Sonstiges

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder aus einem anderen als
dem in § 306 BGB bestimmten Grunde werden, oder sollte der Vertrag unvollsténdig sein,
so wird der Vertrag in seinem Ubrigen Inhalt davon nicht berthrt. Die unwirksame Bestim-
mung wird durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksa-
men Bestimmung in rechtswirksamer Weise und wirtschaftlich am nachsten kommt. Glei-
ches gilt fir etwaige Vertragslicken.

(2) Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Dies gilt auch
fur einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform selbst.

(3) Soweit keine abweichenden Regelungen in diesem Vertrag getroffen wurden, gelten die
allgemeinen gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen, insbesondere das SGB V,
arztliches Berufsrecht sowie bundesmantel- und gesamtvertraglichen Regelungen.

4) Keine Regelung in diesem Vertrag soll ein Arbeitsverhaltnis oder eine Gesellschaft bur-
gerlichen Rechts zwischen den Vertragspartnern begriinden. Sofern nicht in diesem Ver-
trag ausdricklich geregelt, vermittelt dieser Vertrag keinem Vertragspartner das Recht,
einen anderen Vertragspartner rechtsgeschaftlich zu vertreten.
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Anlagenubersicht

Der Vertrag hat folgende Anlagen. Die Anlagen sind Bestandteil des Vertrages.

- Anlage 1:
- Anlage 2:
- Anlage 3:
- Anlage 5:
- Anlage 6:
- Anlage 7:
- Anlage 8:
- Anlage 9:

Infopaket FACHARZT inkl. Teilnahmeerklarung Arzt
Qualifikations- und Qualitatsanforderungen
Vertragssoftware und Hardware

Starterpaket FACHARZT

Prozessbeschreibung FACHARZT
Teilnahmebedingungen Versicherte

Definition Flachendeckung (Quorum)

Fachkonzept MEDIVERBUND, AOK

- Anlage 10: DatenlUbermittlung/Funktionalitaten der Vertragssoftware

- Anlage 11: Schlichtungsverfahren

- Anlage 12: Vergutung und Abrechnung

- Anlage 13: Abrechnungsprifkriterien

- Anlage 14: unbesetzt

- Anlage 15: Prifwesen

- Anlage 16: Datenschutz

- Anlage 17: Schnittstellen (Hausérzte und Fachérzte)/ Evidenzbasierte Qualitatsférde-

rung
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Stuttgart, den 09.12.2019

AOK Baden-Wirttemberg
Dr. Christopher Hermann

MEDI Baden-Wiirttemberg e.V.
Dr. med. Werner Baumgartner

Verbund Nephrologischer Praxen in Baden-Wiirttemberg
Dr. Dieter Baumann

MEDIVERBUND AG MEDIVERBUND AG
Frank Hofmann Dr. Wolfgang Schnérer
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Infopaket FACHARZT
Das Infopaket FACHARZT enthalt insbesondere die folgenden Unterlagen:

— Teilnahmeerklarung FACHARZT (siehe Anhang)

— Verweis auf Homepage der MEDIVERBUND AG zum Hauptvertrag nebst allen
Anlagen und deren Anhangen

— Informationen zur Vertragsteilnahme des FACHARZTES

— Checkliste der erforderlichen Nachweisdokumente (z. B. Nachweis
Vertragsschulung, Nachweis der Bestellung eines Online-Keys)

— Stammdatenanderungsblatt

— Liste der AOK-Ansprechpartner fir den FACHARZT
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Verbund

Teilnahmeerklarung zum Vertrag zur Versorgung I\\I ) Nephml.ogi“her M E D I SV E R B U N D

Praxen in
im Fachgebiet Nephrologie in Baden-Wiirttemberg Bidui-Wirtembiie N\ GEMENSAM. BTARKC GES UG,
nach § 140a SGB V

Bitte beachten Sie: Bei Teilnahme von mehreren Vertragsarzten in einer Berufsausiibungsgemeinschaft muss jeder Vertragsarzt eine eigene Teilnahmeerklarung einrei-
chen. Bei Teilnahme eines MVZ ist nur die Abgabe einer Teilnahmeerklarung durch den &rztlichen Leiter erforderlich.

Stammdaten

O Einzelpraxis O Berufsauslbungsgemeinschaft (BAG) O Mvz O Ermachtigter Arzt
[TTTTTTTT] [TITTTTTT] | Sy ey

LANR (9-stellig) HBSNR

Titel, Nachname, Vorname

Ggf. Name MVZ

StraBe & Hausnummer (Praxisanschrift) Telefon

PLZ und Ort Fax

HNEEEEEEEN

Umsatzsteuer-1D

E-Mail-Adresse

Bankverbindung (Vertragsvergiitung soll auf folgendes Konto liberwiesen werden)

Kreditinstitut

IBAN (zwingend erforderlich) BIC (zwingend erforderlich)

Kontoinhaber

Hohe der vertraglichen Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten gemaf Vertrag betragen 3,57 % der Vertragsvergltung (Honorar gem. Vertrag). Fir Nicht-Mitglieder des MEDI Baden-Wirttemberg
e.V. oder VNP BW werden zusétzliche Verwaltungskosten von weiteren 0,595 % erhoben. Die einmalige Verwaltungsgebihr zur Vertragsteilnahme betragt
357 € (max. 714 € je HSBNR).

Vertragsteilnahme des Vertragsarztes/MVZ

Hiermit beantrage ich verbindlich meine Teilnahme am Vertrag zur Versorgung im Fachgebiet Nephrologie in Baden-Wirttemberg geman § 140a
SGB V. Ich verpflichte mich zur Einhaltung séamtlicher Pflichten nach dem Vertrag, auch wenn diese im Folgenden nicht gesondert genannt
sind.

1. Ich bin umfassend Uber meine vertraglichen Rechte und Pflichten informiert. Insbesondere ist mir bekannt, dass

¢ die Erbringung und Abrechnung von Leistungen nach diesem Vertrag erst erfolgen kann, wenn die KVBW mit der AOK einen sog. Bereinigungsvertrag
geschlossen hat (§ 24 Abs. 1); die Managementgesellschaft hat mich tiber das Eintreten dieser letztgenannten Bedingung umgehend informiert;

* meine Vertragsteilnahme mit Zugang eines Bestatigungsschreibens Uber die Vertragsteilnahme beginnt. Der Zugang kann durch die Ubermittlung
per Telefax erfolgen;

e ich meine vertraglichen Pflichten insbesondere zur Versicherteneinschreibung (§ 4 Abs. 1), im Zusammenhang mit der Qualitatssicherung sowie zur
Einhaltung und Gewahrleistung der arztlichen Schweigepflicht nach der Berufsordnung und den allgemeinen gesetzlichen Regelungen zu erflllen
habe und meine Vertragsteilnahme bei Nichterflllung meiner vertraglichen Pflichten beendet werden kann;

e ich selbst meine Vertragsteilnahme mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende schriftlich gegeniiber dem MEDIVERBUND kiindigen kann;

e sichgemanB § 19 des Vertrages mein vertraglicher Anspruch auf Zahlung der Vergltung fiir die von mir vertragsgemaf erbrachten und abgerechneten
Leistungen gegen die Managementgesellschaft richtet und ich Uberzahlungen zuriickzahlen muss. Die mégliche Erhebung einer Bearbeitungsgebihr
bei Doppel- und Fehlabrechnungen ist mir bekannt;

e die Managementgesellschaft das von AOK geleistete Honorar weiterleitet, indem sie dieses -unter Abzug der von mir zu tragenden
vertraglichen Verwaltungskosten- auf das oben genannte Konto Uberweist. Die Hohe der Verwaltungskosten habe ich zur Kenntnis genommen;

e ich dem MEDIVERBUND Anderungen, die sich auf meine Teilnahme an diesem Vertrag auswirken (z.B. Zulassungsriickgabe), spétestens 3 Monate
vor Eintritt der Anderungen mitteile. Sollte ich zu einem spéteren Zeitpunkt Kenntnis von dem Eintritt der Anderungen erlangen, sind diese
unverziglich mitzuteilen.

¢ Mein Name, meine Praxisanschrift und meine Telefon-/Faxnummer sowie die flr die Vertragsarztsuche erforderlichen Angaben werden in einem
Verzeichnis auf den Internetseiten der AOK, des MEDIVERBUNDES und des MEDI e.V. veréffentlicht. Zusatzlich werden diese Daten an teilneh-
mende HZV-Vertragsarzte zur Weitergabe an Patienten weitergegeben und ggf. in der entsprechenden Vertragssoftware hinterlegt. Hinweise zum
Datenschutz finden Sie auf Seite 3 dieses Formulars.

2. Ich erklare, dass ich die Teilnahmevoraussetzungen zum Vertragsbeginn erfllle. Diese Teilnahmeerklarung (inkl. Folgeseiten) und meine hiermit abge-
gebenen Erklarungen sind Bestandteil des Vertrages.

Unterschrift Vertragsarzt
Bei MVZ: Unterschrift arztlicher Leiter MVZ Stempel der Praxis/MVZ

Datum (TT.MM.JJ)

[ TTTTT]
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Teilnahmevoraussetzungen

1. Personliche Voraussetzungen:

Bitte beachten Sie: Erfillen Sie persénlich eine oder mehrere persénliche Teilnahmevoraussetzungen nicht, kénnen Sie nicht an diesem Vertrag teilnehmen.
Erméchtigte Arzte dirfen nur im Rahmen ihrer persénlichen Ermachtigung teilnehmen (Nachweis: KV-Erméachtigung).

O  Ich habe eine Zulassung zur facharztlichen Versorgung gem. § 73 Abs. 1a Satz 2 SGB V als Facharzt fur Innere Medizin und Nephrologie und verflige
Uber die fachliche Beféhigung gem. § 4 Abs. 1 der Vereinbarung gemé&B § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausfiihrung und Abrechnung von Blutreinigungsver-
fahren und Uber eine Genehmigung gem. § 4 Abs. 1 der Anlage 9.1 des BMV-A (Nachweis: KV Zulassung oder KV-Ermachtigung)

Zulassung, Vertragsarztsitz und Hauptbetriebsstatte sind in Baden-Wiirttemberg (Nachweis: KV-Zulassung oder KV-Registerauszug)

Teilnahme an einer Vertragsschulung ist bereits erfolgt (Nachweis: Teilnahmebescheinigung)

Erflllung der Fortbildungspflichten nach § 95 d SGB V (Nachweis: Selbstauskunft)

Bereitschaft zum Besuch von mindestens 2 Fortbildungen pro Jahr mit insgesamt 8 CME Punkten (ab Vertragsstart) zu den inhaltlichen Schwerpunkt-
themen des Nephrologie-Vertrages (gemaB Anlage 2) (Nachweis: Selbstauskunft, Stichproben durch die Managementgesellschaft)

oooo

2. Voraussetzungen der Praxis/ BAG/ MVZ
Bitte beachten Sie: Sie kdnnen an diesem Vertrag nur dann teilnehmen, wenn Sie alle nachfolgend genannten, die Praxis/ BAG/ MVZ betreffenden
Teilnahmevoraussetzungen erflllen

O  Ausstattung mit einer vertragskompatiblen IT und Anbindung an das Internet

O  Ausstattung mit einem nach BMV-A zertifizierten Arztinformationssystem (AIS/Praxis-Softwaresystem)

O  Vertragssoftware ist installiert fur 00 AOK

Name, Version (Nachweis: Selbstauskunft/ Bestatigungsformular)
O  Online Key ist vorhanden (Nachweis: Selbstauskunft/ Bestatigungsformular)

Voraussetzungen fiir die Abrechnung von Leistungen

1. Allgemeine Voraussetzungen zur Abrechnung (Anlage 12)

Bitte beachten Sie:

 Fir Einzelpraxen, Praxen mit angesteliten Arzten, BAG und MVZ gilt: Fiir eingeschriebene Versicherte diirfen keine Leistungen aus dem Ziffernkranz
(Anlage 12 Anhang 1) oder aus einem anderen AOK-Facharzt-Programm Uber die KV abgerechnet werden (vgl. insbesondere Anlage 12 Abschnitt 111
Ziff. 1l Abs. 1 sowie Abschnitt Ill Ziff. IV Abs. 5).

e MVZ/BAG/Praxen mit angestellten Arzten: Falls einzelne Leistungen nicht von lhnen selbst erbracht werden (z.B. Duplex), bitten wir Sie, den leistungs-
erbringenden Arzt unter dem Punkt ,Folgende Arzte sind in unserer Praxis/BAG/MVZ tatig* anzugeben.

2. Voraussetzungen zur Abrechnung einzelner Leistungen

Bitte beachten Sie: Sie kénnen nur solche Leistungen abrechnen, fir die Sie selbst oder andere Mitglieder der Praxis/ BAG/ MVZ die Abrechnungsvoraus-

setzungen erfiillen (zur Abrechnung der nachfolgenden Leistungen ist zusatzlich eine Vorhaltung der entsprechenden Geréate im Praxisgebdude zwingend

erforderlich):

O  Duplexsonografie (Nachweis: KV-Genehmigung und KV-Abrechnung mind. 1 Ziffer aus EBM-Ziffernbereich 33070 — 33075 / bei neu
niedergelassenen Fachéarzten ohne bisherige KV-Abrechnung: Kopie des Kauf- oder Leasingvertrages bzw. Kopie des aktuellen Wartungsberichts
eines Duplex-Sonographiegerétes)

Folgende Arzte sind in unserer Praxis/BAG/MVZ tatig:

LANR (7- oder 9-stellig)

LTI

Titel, Nachname, Vorname Fachgebiet

LANR (7- oder 9-stellig)

Titel, Nachname, Vorname Fachgebiet

LANR (7- oder 9-stellig)

Titel, Nachname, Vorname Fachgebiet

LANR (7- oder 9-stellig)

HEEEEEN

Titel, Nachname, Vorname Fachgebiet

LANR (7- oder 9-stellig)

Titel, Nachname, Vorname Fachgebiet

ACHTUNG: Anderungen der Stammdaten und/oder der Teilnahme-/Abrechnungsvoraussetzungen
sind unverziglich nach Bekanntwerden mitzuteilen.
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Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO

o Die hier angegebenen Daten werden von der MEDIVERBUND AG und der AOK ausschlieBlich zur Durchflihrung dieses Vertrags auf Grundlage des
Art. 6 (1) lit. b DSGVO verarbeitet. Zur und nach Bestéatigung lhrer Vertragsteilnahme werden diese Daten an die AOK und ggf. deren beauftragte
Dienstleistungsunternehmen tbermittelt. Diese Daten und die von lhnen an die Managementgesellschaft Gibermittel-ten Diagnose- und Abrechnungsda-
ten werden von der Managementgesellschaft zur Erstellung der Abrechnungsnachweise und zur Prifung der Abrechnung auf der Grundlage von §
295a Abs. 1 SGB V verarbeitet und genutzt. Die AOK und ggf. deren beauftragte Dienstleistungsunternehmen erhalten durch die Managementgesell-
schaft die vorgenannten Daten zur Priifung der Abrechnung.

¢ Die Bekanntmachung lhrer Teilnahme an diesem Vertrag durch Veréffentlichung lhres Titels, Ihres Namens, Ihrer Praxisanschrift und lhrer Tele-fon-
/Faxnummer in einem Verzeichnis auf den Internetseiten zur Information flr die Vertragsarztsuche/Umkreissuche der AOK, der MEDIVERBUND AG
und des MEDI BW e.V., beruht ebenfalls auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Darliber hinausgehende Angaben personenbezogener Daten fir
die Vertragsarztsuche/Umkreissuche, z. B. zu Qualifikationen, sind freiwillig. Solche Angaben kénnen Sie nach Zulassung zum Vertrag im Arztportal
unter www.medi-arztportal.de selber vornehmen. Rechtsgrundlage fir die Verdffentlichung dieser Angaben ist lhre Einwilligung nach Art. 6 (1) lit. a
DSGVO. lhre Einwilligung hinsichtlich der Veréffentlichung dieser Angaben kénnen Sie jederzeit widerrufen.

Ihre personenbezogenen Daten werden gelscht, sobald der Zweck der Speicherung entfallt. Eine Speicherung kann dariiber hinaus erfolgen, wenn dies
durch den européischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen die MEDIVER-
BUND AG (Vertragsparteien) unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Léschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorge-
schriebene Speicherfrist ablauft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten fir einen Vertragsabschluss oder eine Ver-
tragserfillung besteht. Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezliglich der liber Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfanger
sowie den Zweck der Speicherung zu. Sie kénnen Berichtigung oder Léschung bzw. Einschrankung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, sofern die
Daten sachlich falsch sind oder deren Verarbeitung nicht (mehr) zul&ssig ist.

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist:

MEDIVERBUND AG, LiebknechtstraBe 29, 70565 Stuttgart, Telefon: (07 11) 80 60 79-0, datenschutz-team@medi-verbund.de
Datenschutzbeauftragter: Markus Zechel, migosens GmbH, Wiesenstr. 35, 45473 Milheim an der Ruhr,
datenschutz-team@medi-verbund.de

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Innen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-
hoérde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaBlichen VerstoBes, zu, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstoBt.

Voraussetzungen zur Abrechnung von Leistungen iiber die ,,Sofortabrechnung nach Einschreibung (SANE)“

O Hiermit trete ich der Erganzungsvereinbarung zur Sofortabrechnung nach Einschreibung der Facharztvertrage in Baden-Wdrttemberg geman
§ 140a SGB V bei.

Ich habe die Erganzungsvereinbarung gelesen und verpflichte mich zur Einhaltung séamtlicher in der Ergadnzungsvereinbarung geregelter
Vorgaben, die sich durch die Unterzeichnung der Teilnahmeerklarung ergeben.

Mir ist im Besonderen bewusst, dass:

e nur Versicherte situativ abgerechnet werden kénnen, die
1. zum Behandlungsdatum giltig in den HZV-Vertrag (AOK HausarztProgramm) eingeschrieben sind.

2. eine Teilnahmeerklérung fiir das AOK FacharztProgramm ausgefUllt und unterzeichnet haben.
(Einschreibung und unverzigliche Einreichung bei der AOK immer verpflichtend)

o die Sofortabrechnung nach Einschreibung fiir einen Patienten nur fir das situative Einschreibequartal und maximal das Folgequartal durchgefiihrt werden
kann.

« die vollstandige 140a-Verglitung der Sofortabrechnung nach Einschreibung nur bei glltiger Einschreibung des Versicherten/Patienten in das Facharzt-
Programm vergitet wird. Sollte bis zum 2. Quartal, das auf das erste Quartal der Sofortabrechnung nach Einschreibung folgt, keine wirksame
Einschreibung erfolgt sein, wird die Vergltung vermindert.

e der FACHARZT, der einen Patienten in einem Quartal situativ behandelt und abrechnet, im gleichen Quartal, d. h. vor oder nach der Sofortabrechnung
nach Einschreibung, keine Leistungen des im Facharztvertrag vereinbarten Zifferkranzes mehr gegenliber der KV BW abrechnen kann.

« ich die Option habe, je Versichertem und Quartal entweder situativ oder Uber die KV abzurechnen.

« meine Teilnahme an der Sofortabrechnung nach Einschreibung an die AOK und die KV gemeldet wird.

o die Teilnahme an der Sofortabrechnung nach Einschreibung mit der Bestatigung der Managementgesellschaft in Kraft tritt.

Unterschrift Vertragsarzt
Bei MVZ: Unterschrift drztlicher Leiter MVZ Stempel der Praxis/MVZ

Datum (TT.MM.JJ)

[TTTTT]

ACHTUNG: Anderungen der Stammdaten und/oder der Teilnahme-/Abrechnungsvoraussetzungen
sind unverziglich nach Bekanntwerden mitzuteilen.
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Qualifikations- und Qualitatsanforderungen

ABSCHNITT I: Qualitadtsanforderungen im Rahmen des Vertrages

Die Qualitédtsanforderungen beziehen sich auf die Qualifikation zur Erbringung von Leistungen
im Rahmen der Anlage 12 des Vertrages. Sie teilen sich auf in persénliche und apparative
Voraussetzungen (Praxis-Ausstattung). Diese sind aufgefihrt in Anlage 1 (Teilnahmeerkla-
rung Arzt) und in dieser Anlage 2. Basis sind die Anforderungen der Kassenarztlichen Verei-
nigung flr die Zulassungsvoraussetzungen und die speziell fir diesen Vertrag angestrebte
Qualitatsférderung.

Folgende Voraussetzungen miissen von den teilnehmenden FACHARZTEN grundsitz-
lich und / oder fiir die Erbringung und Abrechnung bestimmter Leistungen aus An-
lage 12 erfiillt werden:

Teilnahmevoraussetzung (grundsitzlich):
Zulassung als Facharzt fur Innere Medizin und Nephrologie sowie die fachliche Befahigung
gem. § 4 Abs. 1 der Vereinbarung gemaf § 135 Abs. 2 SGB V zur Ausflihrung und Abrechnung
von Blutreinigungsverfahren und die Genehmigung zur Erbringung von Leistungen gem. An-
lage 9.1 BMV-A.

Erbringung und Abrechnung bestimmter Leistungen nach Anlage 12:
Duplex-Sonographie:

Genehmigung zur Erbringung von Leistungen entsprechend der Vereinbarung von Qualitats-
sicherungsmaBnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik in der jeweils ak-
tuell gultigen Fassung und die Abrechnung mindestens einer der EBM-Ziffern 33070-33075
(KV-Nachweise). Bei neu niedergelassenen Facharzten ohne bisherige KV-Abrechnung
kann alternativ zu den zuvor genannten Ziffern eine Kopie des Kauf- oder Leasingvertrages
oder die Kopie des aktuellen Wartungsberichts eines Duplex-Sonographiegerates vorgelegt
werden.

ABSCHNITT II: Teilnahme an strukturierten Qualitatszirkeln (§ 5 Abs. 3 lit. a und
b des Vertrages)

(1) Teilnahme an Qualitédtszirkeln im Rahmen des HZV-Vertrages geman

§ 5 Abs. 3 lit. a)
Im Rahmen des Vertrages zur hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Wurttemberg mit der
AOK wurden bereits Qualitétszirkel zur Arzneimitteltherapie etabliert. Je Kalenderjahr nehmen

die am Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung teilnehmenden Hausarzte an 4
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Qualitatszirkelsitzungen teil. Den am FacharztProgramm teilnehmenden FACHARZTEN wird
die Teilnahme und Unterstlitzung an einer Qualitatszirkelsitzung empfohlen, welche nephrolo-
gisch relevante, indikationsbezogene (Pharmako-) Therapie-Module beinhaltet.

(2) Teilnahme an strukturierten Qualitatszirkeln im Rahmen dieses Vertrages fir
FACHARZTE (geméaB § 5 Abs. 3 lit b) des Vertrages)

Im Rahmen des Vertrages zur facharztlichen Versorgung in Baden-Wirttemberg mit der AOK
sollen mindestens 2 strukturierte Qualitatszirkel pro Kalenderjahr etabliert werden. Je vollen-
detes Halbjahr ist mindestens ein Qualitatszirkel zu besuchen.

Der FACHARZT erklart sich mit Abgabe seiner Teilnahmeerklarung zum Vertrag (Anlage 1)
damit einverstanden, dass die Qualitatszirkel Gber ein von den Vertragspartnern zu benennen-
dem Institut organisiert und durchgeftihrt werden. Flr die Qualitatszirkel sollen unter anderem
anonymisierte Daten aus Patientenbefragungen zur Patientenzufriedenheit (siehe
ABSCHNITT Ill) aufbereitet werden. Darlber hinaus kénnen weitere Themen erarbeitet wer-

den, zu denen die Daten noch von den Vertragspartnern zu definieren sind.

ABSCHNITT lll: Erstellung eines individuellen Arzt-Feedbacks mittels Patienten-
befragungen zur Patientenzufriedenheit von am AOK-FacharztProgramm teil-

nehmenden Versicherten bei nephrologischer Versorgung

Der FACHARZT erklart sich mit Abgabe seiner Teilnahmeerklarung zum Vertrag (Anlage 1)
damit einverstanden, dass die AOK Uber ein drittes, unabhangiges Forschungsinstitut Patien-
tenbefragungen zur Patientenzufriedenheit durchfiihren kann. Ziel ist eine arzt- und patienten-
bezogene Evaluation, insbesondere zu Prozessen, Patientenzufriedenheit sowie Elementen
der Vertragsumsetzung (z.B. Partizipative Entscheidungsfindung bzw. Arzt-Patienten-Kommu-
nikation).

Die Vertragspartner definieren, ggf. mit Unterstitzung entsprechend qualifizierter Dritter, das
methodische Vorgehen zur Patientenbefragung.

Zur Durchfihrung der Patientenbefragungen, zur Datenauswertung und zur Erstellung arztbe-
zogener Feedback-Berichte beauftragen die Vertragspartner ein oder mehrere unabhangige
Forschungsinstitute. Dartber hinaus sollen ausschlie3lich anonymisierte Daten der Patienten-
befragung in die Qualitatszirkel einflieBen (siehe ABSCHNITT Il. Abs. 2). Uber die Einzelheiten
der Inhalte der Beauftragung des Forschungsinstituts stimmen sich die Vertragspartner ab.
Das individuelle Feedback ist nur fir den FACHARZT vorgesehen.
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ABSCHNITT IV: Behandlungsleitlinien (§ 5 Abs. 3 lit. ¢) und § 5 Abs. 5 lit. b) des
Vertrages)

Die Vertragspartner Uberprifen nach Bedarf die in diesem Vertrag zugrunde gelegten nephro-

logischen, evidenzbasierten, praxiserprobten Behandlungsempfehlungen, nach welchen die
im § 5 Abs. 3 lit. ¢) und Abs. 5 lit.b) des Vertrages geregelte Versorgung der Patienten erfolgt
und schlagt dem Beirat ggf. Anderungen vor. Die Liste der Behandlungsempfehlungen wird
auf der Internetseite des MEDIVERBUNDES unter www.medi-verbund.de veréffentlicht. Der
FACHARZT stimmt einer Anpassung dieser Liste schon jetzt zu.

ABSCHNITT V: Erfullung von Fortbildungspflichten nach § 95d SGB V (§ 5 Abs.
3 lit. d) des Vertrages)

(1) Die nephrologisch tatigen Arzte bilden sich bereits jetzt entsprechend den berufs- und ver-
tragsarztrechtlichen Pflichten fort. Pro Kalenderjahr sind vom FACHARZT jeweils 2 geman
Abs. 2 zertifizierte Kurse bzw. Fortbildungen mit insgesamt mindestens 8 Fortbildungs-
punkten zur Diagnostik und Behandlung der Krankheitsbilder der nephrologischen Fach-

gruppe zu absolvieren.

(2) MEDIVERBUND zertifiziert gemeinsam mit dem IFFM (,Institut fur fachdbergreifende Fort-
bildung und Versorgungsforschung der MEDI Verblinde e.V.“) jahrlich Fortbildungsveran-
staltungen, die sich insbesondere mit den nephrologischen Versorgungsschwerpunkten
beschaftigen. Hierbei werden MEDIVERBUND und IFFM durch den VNP BW unterstitzt.
Dazu gehéren in gemeinsamer Abstimmung zwischen allen Vertragspartnern vor allem

folgende Themen:

e Unterstlitzung der richtigen spezifischen endstelligen Kodierung

o Unterstitzung von Informationsvermittlung bzw. Umsetzung der Beratungsergeb-
nisse/der gemeinsamer Entscheidungsfindung auch zu nicht-medikamentésen The-
men

e Unterstitzung der medikamentésen MaBnahmen z.B. geman aktuellem Stand der
Rationalen Pharmakotherapie sowie auch der Rabattierung

e Unterstitzung und Vernetzung der interdisziplindren Versorgung
(3) MEDIVERBUND fuhrt eine kontinuierliche Liste Uber die Fortbildungsveranstaltungen und

stellt sie der AOK zur Verfigung. Die AOK kann Vorschlage zu Qualitatszirkel- und Fort-
bildungsthemen einbringen.
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Abschnitt VI: Evaluation

Die Vertragspartner kdnnen nach angemessener Vertragslaufzeit eine Evaluation des Vertra-
ges durch Einschaltung eines externen universitdren wissenschaftlichen Institutes durchfih-
ren. Uber die Verdffentlichung der Ergebnisse entscheidet der Beirat (§ 22). Dabei kdnnen
insbesondere Verordnungs-, Diagnose- und Leistungsdaten in anonymisierter Form genutzt
werden. Die Verarbeitung und Nutzung der erhobenen Daten erfolgt jeweils unter Einhaltung
der einschlagigen Datenschutzvorschriften.
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Vertragssoftware und Hardware

ABSCHNITT I: VERTRAGSSOFTWARE
l. Zugelassene Vertragssoftwareprogramme

Die Liste der als Vertragssoftware zugelassenen Softwareprogramme und der Anbieter, bei
denen der FACHARZT sie bestellen kann, ist jeweils aktuell auf der Internetseite des
MEDIVERBUNDES unter www.medi-verbund.de im Bereich Vertrage abrufbar. Diese Liste
wird bei Neuzulassungen fortlaufend erganzt.

Il. Systemvoraussetzungen fir die Vertragssoftwareprogramme

Der FACHARZT stellt sicher, dass seine eingesetzte Hard- und Software den
Systemvoraussetzungen seiner gewahlten Vertragssoftware entspricht. Die
Systemvoraussetzungen der Vertragssoftware kénnen beim jeweiligen Hersteller angefragt
werden.

lll. Weitere technische Voraussetzungen fir die Nutzung der Vertragssoftware

(1) Ausstattung mit einer onlinefahigen IT und Anbindung Uber z.B. DSL. Empfohlen wird
dabei die Nutzung einer Flatrate flr die Datenlbertragung.

(2) Ausstattung mit einem Arztinformationssystem/einer Praxissoftware mit Zertifizierung
geman BMV-A.

IV. Kosten fiir die Nutzung der Vertragssoftwareprogramme

Die Preise fur Installation und Nutzung der Vertragssoftware erfahrt der FACHARZT bei
dessen Anbieter.

HINWEIS: Fir die Nutzung von z.B. DSL entstehen gesonderte Kosten in Abhangigkeit von
der Vereinbarung, die der FACHARZT mit seinem Internet Service-Provider getroffen hat.
ABSCHNITT II: HARDWARE UND TRANSPORTVERSCHLUSSELUNG

Der FACHARZT st dartber hinaus verpflichtet, Daten, die im Rahmen dieses Vertrages
(ibermittelt ~ werden, (Uber einen verschlisselten Ubertragungsweg an die
Managementgesellschaft zu Gbermitteln.

Zulassige Dateniibertragungswege

Die Datenlbertragung ist nur Uber eine verschlisselte Verbindung erlaubt. Folgende
Datenlbertragungswege sind zulassig:
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e Praxisbezogener HZV-Online-Key

ABSCHNITT lll:  TECHNISCHE FUNKTIONSSTORUNGEN

Die AOK, und die Managementgesellschaft leisten keine technische Unterstiitzung bei der
Installation, der Nutzung oder bei Fehlfunktionen der Vertragssoftware oder der zur
Datenlbermittlung eingesetzten Hardware. Technische Probleme werden von dem jeweiligen
Anbieter von Hardware und Vertragssoftware oder HZV-Online-Key behoben.

2/2



Vertrag vom 01.04.2020
AOK-FacharztProgramm Nephrologie

Starterpaket FACHARZT
Das Starterpaket FACHARZT enthélt insbesondere
- Informationsmaterialien

- Bestellformulare fir weitere Unterlagen

Anlage 5
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Anlage 6

PROZESSBESCHREIBUNG FACHARZT

Vertragsbeitritt des FACHARZTES und Einschreibung von HZV-Versicherten in
das AOK-FacharztProgramm

Inhaltsverzeichnis
) 7. N3 5 7. N 2/ 2
1.1 Vertragsteilnahme des FACHARZTES ... s senssnes 2
1.1.1  Versendung des INfOPAKetes .........ccrrrrremmmmnsiiiiirmmmmenmmnsssiiiirmnnssssssssssnsrnnssnssssssssssnnnnn 2
1.1.2  Einschreibung als FACHARZT bei der Managementgesellschaft..........ccceeeeeniiiiinnnnns 2
1.1.3  Erfassung der teilnahmewilligen Arzte/ MVZ .......cccceeeeeerersersersessssessessessessssassesssssens 2
1.1.4  Uberpriifung der Eingangs-TeilnahmevoraussetZungen.........ueueeseessssssesssssasssssssssanas 2
1.1.5  Erfiilllung der Teilnahmevoraussetzungen und Beginn der Teilnahme........................ 3
1.1.6  Lieferung des TeilnehmerverzeichniSses .........cueeeiirmrmmsiirmmmmeinmmmeeinrrsm s rennasas 3
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1.2.1  Relevante Anderungen im FACHARZT-BeStand ........cccceevrerserserassersessersessssassessessens 3
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1 FACHARZT

1.1 Vertragsteilnahme des FACHARZTES

1.1.1 Versendung des Infopaketes
Zum Beginn der Vertragslaufzeit versendet die Managementgesellschaft ein Infopaket geman
Anlage 1 zum Vertrag an alle der Managementgesellschaft bekannten und

teilnahmeberechtigten Vertragsarzte gemaB § 2 des Vertrages. Das Infopaket enthalt u.a.
folgende Unterlagen

— Teilnahmeerklarung FACHARZT
— Verweis auf Homepage der MEDIVERBUND AG zum Hauptvertrag nebst allen
Anlagen und deren Anhangen
— Informationen zur Vertragsteilnahme des FACHARZTES
— Checkliste der erforderlichen Nachweisdokumente (z. B. Nachweis
Vertragsschulung, Nachweis der Bestellung eines Online-Keys)
— Stammdatenanderungsblatt
— Liste der AOK-Ansprechpartner fir den FACHARZT
Gleichzeitig steht eine Teilnahmeerklarung FACHARZT auf der Internetseite des
MEDIVERBUNDES (www.medi-verbund.de) zum Download zur Verfligung.

1.1.2 Einschreibung als FACHARZT bei der Managementgesellschaft

Der teilnahmeberechtigte Facharzt flllt die Teilnahmeerklarung aus und sendet diese per Brief
mit den nétigen Nachweisdokumenten an die Managementgesellschaft.

Fehlen fir die Teilnahme relevante Informationen in der ausgefillten Teilnahmeerklarung, nimmt
die Managementgesellschaft Kontakt mit dem Facharzt auf und fordert die fehlenden
Informationen schriftlich an.

Bei Teilnahme von BAG (z.B. Gemeinschaftspraxen) muss jeder Facharzt in der BAG, der an
dem Vertrag teilnehmen mdchte, eine gesonderte Teilnahmeerklarung einreichen. Bei Teilnahme
eines MVZ ist nur die Abgabe einer Teilnahmeerklarung durch den arztlichen Leiter erforderlich.

1.1.3 Erfassung der teilnahmewilligen Arzte/ MVZ

Die Managementgesellschaft erfasst den Teilnahmewunsch des Facharztes/MVZs mit dem
Status ,angefragt” in ihrer Datenbank. Gleichzeitig erfolgt die Prifung der
Teilnahmevoraussetzungen geman § 3 Abs. 3 des Vertrages.

1.1.4 Uberpriifung der Eingangs-Teilnahmevoraussetzungen

Die Uberpriifung der im Vertrag genannten Teilnahmevoraussetzungen erfolgt durch die
Managementgesellschaft. Folgende Eingangs-Teilnahmevoraussetzungen werden insbesondere
gepraft:

- Zulassung als Facharzt fir Innere Medizin und Nephrologie sowie Genehmigung zur
Erbringung von Leistungen gem. Anlage 9.1 BMV-A oder zugelassenes MVZ, das
Leistungen nach diesem Vertrag durch o.g. tatige Arzte erbringt, mit Vertragsarztsitz und
Hauptbetriebsstatte in Baden-Wiirttemberg; persdnlich erméachtigte Arzte, die an diesem
Vertrag teilnehmen, missen die fur die Behandlung notwendigen Raumlichkeiten in

Baden-Wirttemberg nachweisen;
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- Ausstattung mit einer Vertragssoftware;
- Betrieb eines Online-Keys;

- Teilnahme des Arztes und mindestens einer/s medizinischen Fachangestellten (sofern
vorhanden) an einer Vertragsschulung (Teilnahmebestatigung des Vertragsarztes bzw.
angestellten Arztes im MVZ an einer Prédsenzveranstaltung); Die FACHARZTE
ubermitteln die fir sie und den/die medizinische(n) Fachangestellte(n) ausgestellten
Teilnahmenachweise an die Managementgesellschaft. Die Vertragspartner verstéandigen
sich darliber, zu einem spéateren Zeitpunkt eine Online-Vertragsschulung (E-Learning)
anzubieten.

1.1.5 Erfullung der Teilnahmevoraussetzungen und Beginn der Teilnahme

ErfOllt der Facharzt/das MVZ alle Teilnahmevoraussetzungen, erhélt der Facharzt/das MVZ von
der Managementgesellschaft eine Bestatigung tber Erflllung der Teilnahmevoraussetzungen
(Starterpaket). Die Teilnahme beginnt mit dem Tag, an dem beim FACHARZT das
Bestatigungsschreiben (Starterpaket) Uber seine Vertragsteilnahme eingeht (§ 3 Abs. 4 lit. b des
Vertrages). Im Bestatigungsschreiben ist der Tag des Beginns der Vertragsteilnahme (in der
Regel Tag der Absendung des Faxes) noch einmal genannt. Eine Bestatigung Uber eine
Vertragsteilnahme erfolgt in Abh&angigkeit zur Regelung der Flachendeckung (§ 17 Abs. 1 i.V.m.
Anlage 8). Wird wahrend der Vertragslaufzeit dieser Anteil unterschritten, kann die AOK geman
§ 17 Abs. 4 den Vertrag kundigen.

Erflllt der FACHARZT die Teilnahmevoraussetzungen im Sinne von § 3 Abs. 3 des Vertrages
nicht, erhdlt er in einem Vier-Wochen-Rhythmus ein Schreiben mit Angabe der fehlenden
Teilnahmevoraussetzungen. Die Managementgesellschaft prift regelméBig die Erflllung der
Teilnahmevoraussetzungen von Fachéarzten, deren Teilnahmevoraussetzungen noch nicht
vollstandig erflllt sind. Erflllt ein Facharzt nach drei Monaten noch immer nicht die
Teilnahmevoraussetzungen, wird sein Teilnahmeantrag storniert; der entsprechende Status
»-angefragt‘ in der Datenbank der Managementgesellschaft wird geldscht.

1.1.6 Lieferung des Teilnehmerverzeichnisses

Die Managementgesellschaft sendet téglich an die AOK das Gesamtteilnehmerverzeichnis nach
MaBgabe der zwischen AOK und Managementgesellschaft vereinbarten Regelungen
(Fachkonzept geman Anlage 9 zum Vertrag).

1.2 Anderungen im FACHARZT-Bestand

1.2.1 Relevante Anderungen im FACHARZT-Bestand

Anderungen im FACHARZT-Bestand kénnen durch die FACHARZTE und/oder die AOK an die
Managementgesellschaft gemeldet werden. Die Anderungsmitteilungen werden durch die
Managementgesellschaft zeitnah geprift und verarbeitet (vgl. zu den Informationspflichten des
FACHARZTES auch § 6 des Vertrages und unten Ziffer 1.3).

Folgende Anderungen haben Auswirkungen auf das Verzeichnis der FACHARZTE:

- Umzug des Vertragsarztsitzes innerhalb von Baden-Wirttemberg (Wechsel der
Betriebsstatte, Wechsel der Betriebsstattennummer);

- Wechsel des Vertragsarztsitzes in ein anderes Bundesland;

- Tod des FACHARZTES;
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- Rickgabe/Entzug/Ruhen/Verzicht der/auf die Vertragsarztzulassung/Zulassung des
MVZ;

- ordentliche Kiindigung durch den FACHARZT;
- auBerordentliche Kiindigung durch den FACHARZT;

- auBerordentliche Kindigung gegenuber  dem FACHARZT  durch die
Managementgesellschaft.

- Ablauf der persénlichen Erméachtigung, bei MVZ: Ausscheiden eines angestellten Arztes
gemaf 1.1.4.

1.2.2 Wechsel des Vertragsarztsitzes innerhalb von Baden-Wirttemberg

Zieht ein FACHARZT mit seinem Vertragsarztsitz innerhalb von Baden-Wirttemberg um, bleibt
seine Teilnahme am Vertrag davon unberihrt. Alle Adressanderungen von FACHARZTEN,
sofern sie an die Managementgesellschaft gemeldet werden oder die Managementgesellschaft
davon Kenntnis erlangt, werden in der Datenbank erfasst und an die AOK gemeldet.

1.2.3 Wechsel des Vertragsarztsitzes in ein anderes Bundesland

Zieht ein FACHARZT mit seinem Vertragsarztsitz aus Baden-Wirttemberg weg, endet
automatisch die Vertragsteilnahme des FACHARZTES mit sofortiger Wirkung, ohne dass es einer
Kindigung eines der Vertragspartner bedarf, da mit dem Wegzug die Zulassung in Baden-
Wirttemberg endet (vgl. § 8 Abs. 1 des Vertrages).

1.2.4 Tod des FACHARZTES
Verstirbt ein FACHARZT, wird die Vertragsteilnahme zum Todestag beendet.

1.2.5 Wegfall der Zulassung als Vertragsarzt/MVZ

Bei Wegfall der Zulassung (Ruckgabe, Entzug, Verzicht, Ruhen, Erreichen der Altersgrenze,
Ablauf der Erméachtigung etc.) endet die Vertragsteilnahme automatisch zum Zeitpunkt der
Wirksamkeit der Zulassungsrickgabe/des Zulassungsentzuges (vgl. § 8 Abs. 1 des Vertrages).

1.2.6 Kiindigung durch oder gegentiber dem FACHARZT

Im Falle einer ordentlichen (grundséatzlich Drei-Monats-Frist; abweichende Fristen bei
Sonderkindigungen geman §§ 19 Abs. 2, 26 Abs. 4 des Vertrages) oder auBBerordentlichen
(fristlosen) Kiindigung des FACHARZTES oder gegeniber dem FACHARZT (§ 8 Abs. 3 bis Abs.
5 des Vertrages) endet die Vertragsteilnahme zum jeweiligen Zeitpunkt der Wirksamkeit der
Kindigung. Das Versdumen von Fristen zur Erfillung obligatorischer Teilnahmevoraussetzungen
fuhrt zur Beendigung der Vertragsteilnahme zum Fristende.

1.3 Informationspflicht des FACHARZTES

Der FACHARZT muss die in § 6 Abs. 2 des Vertrages genannten Anderungen, die samtlich
Einfluss auf seine Vertragsteilnahme als FACHARZT oder abrechnungsrelevante Informationen
haben kénnen, spéatestens drei Monate vor Eintritt der Anderung gegeniiber der
Managementgesellschaft durch Ubermittiung des Stammdatenénderungsblatts schriftlich
anzeigen, es sei denn, der FACHARZT erlangt erst zu einem spateren Zeitpunkt Kenntnis von
dem Eintritt der Anderung. In letzterem Fall ist der FACHARZT verpflichtet, den Eintritt der
Anderung unverziiglich, d.h. ohne schuldhaftes Zégern, nachdem er von der jeweiligen Anderung
Kenntnis erlangt hat, anzuzeigen. Schuldhaftes Z&gern und verspatete Ubermittlung von
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Anderungen filhren zur Rickforderung bereits gezahlter Vergltung sowie zu
Schadensersatzforderungen fur entstandene Aufwédnde gemaB ABSCHNITT Il der Anlage 12
des Vertrages.

2 Eingeschriebene Versicherte

2.1 Einschreibung der Versicherten (§ 4 Abs. 1 des Vertrages)

2.1.1 Einschreibung beim FACHARZT

Der Patient erklart in der FACHARZT-Praxis seine Teilnahme am AOK-FacharztProgramm. Der
FACHARZT markiert in der Vertragssoftware den Patienten als potenziellen Teilnehmer und
druckt die Teilnahmeerklarung aus. Das Formular Teilnahmeerklarung ,AOK-
FacharztProgramm® darf durch den FACHARZT inhaltlich nicht verandert werden. Mit der
Teilnahmeerklarung wird insbesondere

- die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm fir mindestens 12 Monate verbindlich
vereinbart;

- der Patient auf grundlegende Teilnahmebedingungen am AOK-FacharztProgramm
hingewiesen;

- eine datenschutzrechtliche Einwilligung des Patienten eingeholt.

DarUber hinaus gelten alle Teilnahmevoraussetzungen geman Anlage 7.

Vor Unterzeichnung der Teilnahmeerklarung durch den Patienten wird der Versicherte durch den
FACHARZT Uber den Inhalt des AOK-FacharztProgrammes und gemaB § 295a SGB V
umfassend Uber die vorgesehene Datentbermittlung geman Anlage 7 Anhang 2 (Merkblatt zum
AOK-FacharztProgramm flr Versicherte der AOK Baden-Wirttemberg) informiert und erhalt
diese Information schriftlich durch den FACHARZT ausgehandigt. Mit der Einwilligung in die
Teilnahme willigt der Versicherte zugleich in die damit verbundene Datentbermittiung geman
§ 295 a Abs. 1 und Abs. 2 SGB V ein.

Vor Ubersendung der Einschreibedaten muss der Arzt in seiner Vertragssoftware in einer Abfrage
bestétigen, dass die Unterschrift des Versicherten vorliegt. Zudem wird auf den ausgedruckten
Exemplaren der Teilnahmeerklarung ein vierstelliger Code zu lesen sein, der ebenfalls korrekt in
der Vertragssoftware eingegeben werden muss, bevor der Datensatz an das beauftragte
Rechenzentrum Ubermittelt werden kann.

Ein Exemplar der unterzeichneten Teilnahmeerklarung ,AOK-FacharztProgramm® handigt der
FACHARZT dem Versicherten aus. Der FACHARZT st verpflichtet, die zweite vollstandig
ausgefullte und unterzeichnete Teilnahmeerklarung ,AOK-FacharztProgramm® entsprechend der
geltenden Aufbewahrungsristen in der Arztpraxis aufzubewahren.

Damit die AOK ihrer vertraglichen Verpflichtung nach § 12 Abs. 3 und 4 des Vertrags
nachkommen kann, missen in Einzelfllen die Vertragspartner die Maglichkeit der Uberpriifung
der Teilnahmeerklarungen zur Sicherstellung der korrekten Umsetzung der Versicherten-
Teilnahme am AOK-FacharztProgramm haben. Hiervon betroffen sind fachliche Klarungen, die
fir die AOK aufgrund des entfallenen Belegeinleseverfahrens nicht mehr ersichtlich sind,
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beispielhaft bei AOK-Versicherten mit einer vermerkten Betreuung (Abklarung, ob die Unterschrift
durch Betreuer erfolgte). Der FACHARZT verpflichtet sich, die Vertragspartner bei der
Sachverhaltsklarung zu unterstitzen. Im Bedarfsfall ist der AOK eine Kopie der
Teilnahmeerklarung auszuhandigen bzw. zu schicken. Dartber hinaus ist eine stichprobenhafte
Uberpriifung der Teilnahme- und Einwilligungserkldrung ,AOK-FacharztProgramm® durch die
Vertragspartner méglich.

Eine Einschreibung in das AOK-FacharztProgramm ist auch beim HAUSARZT mdglich.
2.1.2 Verarbeitung bei der AOK

Die in der Teilnahmeerklarung ,AOK-FacharztProgramm® aufgefuhrten Daten des Versicherten
sendet der FACHARZT nach erfolgter Unterschrift durch den Versicherten und den FACHARZT
online mittels der Vertragssoftware an den MEDIVERBUND. Dieser sendet die Einschreibedaten
regelmaBig an die AOK. Die annehmende Stelle bei der AOK pruft die Versichertendaten und
Ubertragt die Versichertenstammdaten in ein AOK-internes System.

2.1.3 Priufung und Bestatigung der Versicherteneinschreibung

Die AOK prift durch Abgleich mit ihrem Versichertenbestand, ob der Patient bei der AOK
versichert ist und an der HZV teilnimmt. Sind alle Versichertendaten korrekt ausgefullt, kann der
Versicherte gemaB den Teilnahmebedingungen der AOK (Anlage 7 zum Vertrag:
Teilnahmeerklarung AOK-FacharztProgramm und Merkblatt fir Versicherte) am AOK-
FacharztProgramm frihestens zum Folgequartal teilnehmen.

2.1.4 Ubermittlung des Versichertenverzeichnisses und Teilnahmebeginn
Versicherte

Die AOK meldet die Teilnahme des Versicherten an die Managementgesellschaft in einem
Teilnehmerverzeichnis (TVZ).

Wenn eine ,Teilnahmeerklarung AOK-FacharztProgramm® eines AOK-Versicherten bis zum 1.
Kalendertag des zweiten Monats vor Beginn eines Abrechnungsquartals bei der AOK
eingegangen ist (1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November), flhrt dies in der Regel zur
Einschreibung dieses Versicherten in das AOK-FacharztProgramm mit Wirkung zum néchsten
Quartal. Die Managementgesellschaft erhalt eine Liste der teilnehmenden Versicherten
grundsétzlich zum 20. Tag des letzten Monats vor Beginn des Abrechnungsquartals. Da diese
Liste immer nur in Abhangigkeit zur aktuellen HZV-Liste erstellt werden kann, versténdigen sich
die Vertragspartner bei Abweichungen.

Dem FACHARZT steht die Information Uber den Teilnahmestatus eines Patienten im AOK-
FacharztProgramm zum Beginn eines Abrechnungsquartals Uber die Vertragssoftware zur
Verflgung.

Die AOK informiert ihre teilnehmenden Versicherten tber den Teilnahmestatus und das Beginn-
Datum.
2.2  Anderungen im Versichertenbestand

Nach MaBgabe der AOK-Teilnahmebedingungen am AOK-FacharztProgramm kénnen sich
Anderungen im Versichertenbestand ergeben (z. B. Ausscheiden aus dem AOK-
FacharztProgramm).

Anderungen im Versichertenbestand werden durch die AOK aufgenommen und im Rahmen der
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Lieferung eines historisierten Teilnehmerverzeichnisses (TVZ gemaB 2.1.4) an die
Managementgesellschaft Gbermittelt.
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Teilnahmebedingungen fiir Versicherte

Die Teilnahme eines Versicherten der AOK am AOK-FacharztProgramm setzt zunachst des-
sen Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung (HZV) gem. § 73b SGB V der AOK
Baden-Wirttemberg voraus. Die Teilnahmebedingungen fir HZV-Versicherte, die sich in das
AOK FacharztProgramm einschreiben, ergeben sich aus der der Teilnahmeerklarung "AOK-
FacharztProgramm" und einem "Merkblatt" zum AOK-FacharztProgramm fir Versicherte der
AOK Baden-Wiirttemberg sowie der Satzung der AOK Baden-Wirttemberg. Die Teilnahme-
erklarung und das Merkblatt sind in einem Anhang zu dieser Anlage enthalten.
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Nur fuir AOK-FACHARZTPROGRAMM

_

Hiermit erklare ich gegeniiber der AOK Baden-Wiirttemberg, dass

ich bei der AOK Baden-Wiirttemberg versichert bin.

ich ausflhrlich und umfassend Uber das AOK-FacharztProgramm
informiert und mir ein Merkblatt ausgehandigt wurde, in dem die
speziellen Teilnahmevoraussetzungen und die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten beschrieben sind.

ich bereit bin, mich im erforderlichen Umfang aktiv an der Behandlung
zu beteiligen.

ich darliber informiert wurde, frithestens mit einer Frist von 1 Monat
auf das Ende meines Teilnahmejahres (12 Monate) ohne Angabe
von Griinden meine Teilnahme am AOK-FacharztProgramm schriftlich
gegeniber der AOK Baden-Wadrttemberg kiindigen zu kénnen. Erfolgt
keine Kindigung, verlangert sich die Bindung jeweils um weitere 12
Monate.

ich mich verpflichte, immer zuerst den von mir gewahlten Hausarzt im
Rahmen meiner Teilnahme am AOK-HausarztProgramm aufzusuchen
und andere Arzte, die am AOK-FacharztProgramm teilnehmen, nur in
Abstimmung mit meinem gewahlten Hausarzt in Anspruch zu nehmen
(Uberweisung). Dies gilt nicht fiir die Inanspruchnahme von Arzten im
Notfall, Gynakologen und Augenarzten sowie von arztlichen Notfall-
diensten. Des Weiteren ist die Direktinanspruchnahme von Kinder- und
Jugendarzten moglich.

ich grundsétzlich nur Facharzte auf Uberweisung aufsuche, die am
jeweiligen AOK-FacharztProgramm teilnehmen, wenn es fir dieses
Fachgebiet einen Vertrag gibt. Die aktuellen Fachgebiete sind im
Merkblatt aufgelistet. Uber jede Erweiterung werde ich informiert.

ich bei Anderung meines Versicherungsstatus unverziiglich die AOK
informiere, da ggf. die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm nicht
mehr méglich ist.

Mir ist bekannt, dass

Exemplar fiir den Patienten

die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm freiwillig ist.

ich bei Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen und vertraglichen
Pflichten aus dem AOK-FacharztProgramm ausgeschlossen werden
kann.

ich fir Aufwande, die durch nicht vertragskonformes Verhalten
meinerseits entstehen, haftbar gemacht werden kann.

mit Ende der AOK-Mitgliedschaft der Ausschluss aus dem AOK-
FacharztProgramm und dem AOK-HausarztProgramm erfolgt.

ich per Anschreiben rechtzeitig tber meinen Teilnahmebeginn am
AOK-FacharztProgramm informiert werde (i.d.R. beginnt die Teilnahme
im Folgequartal).

mit dem Ende meiner Teilnahme am AOK-HausarztProgramm meine
Teilnahme am AOK-FacharztProgramm endet; fir den Fall, dass mein
gewahlter Hausarzt ausscheidet, verbleibe ich flr das laufende Quartal
und ein Folgequartal im AOK-FacharztProgramm, um mich bei einem
neuen Hausarzt einschreiben zu kénnen.

. FACHARZT

L J
AOK @ PROGRAMM

Teilnahmeerklarung fiir die besondere ambulante arztliche

Versorgung (AOK-FacharztProgramm) gemaR § 140a SGB V in

Verbindung mit der hausarztzentrierten Versorgung (AOK-

HausarztProgramm) gemaR § 73b SGB V

Mir ist bekannt, dass

ich die hier abgegebene Teilnahmeerklarung innerhalb von zwei
Wochen schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift bei der
AOK ohne Angabe von Griinden widerrufen kann.

meine im Rahmen des AOK-FacharztProgramms verarbeiteten Daten
auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen (§ 304 SGB V i.V.
mit § 84 SGB X) bei meinem Ausscheiden aus dem AOK-
FacharztProgramm geldscht werden, soweit sie fir die Erflllung der
gesetzlichen Anforderungen nicht mehr benétigt werden, jedoch
spatestens 10 Jahre nach Teilnahmeende am AOK-Facharzt-
Programm.

im AOK-FacharztProgramm fiir jeden Versorgungsbereich (z. B. Kar-
diologie) individuelle Teilnahmevoraussetzungen wie z. B. Mindestalter
vorgesehen sein kénnen, die ich im jeweiligen aktuellen Merkblatt mit-
geteilt bekomme.

Ich stimme zu, dass

mein gewahlter Hausarzt sowie meine in Anspruch genommenen
Arzte, die am AOK-FacharztProgramm teilnehmen, und andere an
meiner Behandlung beteiligte Leistungserbringer, die ich zu Rate ziehe,
Auskinfte tber meine AOK-Hausarzt- und AOK-FacharztProgramm-
Teilnahme, Behandlungsdaten und Therapieempfehlungen
austauschen. Hierfiir entbinde ich die von mir konsultierten Arzte von
ihrer Schweigepflicht. Im Einzelfall kann ich der Datenlibermittlung
widersprechen bzw. den Umfang bestimmen.

die AOK und die Managementgesellschaft bzw. ein von ihr bestimmtes
Abrechnungszentrum die fir die Abrechnungs- und Prifbelange
notwendigen personenbezogenen Daten erhalten und verarbeiten. Die
einzelnen Schritte der Datenverarbeitung im Rahmen des AOK-
FacharztProgramms i.V.m. dem AOK-HausarztProgramm sind im
Merkblatt beschrieben.

im Datenbestand der AOK und der am AOK-Facharzt- sowie AOK-
HausarztProgramm teilnehmenden Arzte ein Merkmal gespeichert wird,
das erkennen lasst, dass ich am AOK-Hausarzt- und AOK-
FacharztProgramm teilnehme.

ich mit meiner Teilnahme am AOK-FacharztProgramm auch der
Teilnahme an zukiinftigen und bereits bestehenden facharztlichen
Vertragen gemaR § 140a SGB V in Verbindung mit dem AOK-Haus-
arztProgramm zustimme, ohne dass ich erneut eine Teilnahmeer-
klarung unterschreiben muss. Ich werde rechtzeitig Gber neue Vertra-
ge im Rahmen des AOK-FacharztProgramms durch die AOK informiert.
Sofern ich nicht mit der Teilnahme an allen Vertragen am
AOK-FacharztProgramm jnsgesamt einverstanden bin, kann ich
unter Einhaltung einer Sonderkiindigungsfrist (siehe Merkblatt)

ab dem Zeitpunkt, zu dem ich lber die Vertragsanderung infor-
miert wurde, kiindigen. In diesem Fall enden fiir mich alle Vertrage
im Rahmen des AOK-FacharztProgramms. Die Teilnahme am AOK-
HausarztProgramm bleibt davon unberihrt.

Ja, ich mdchte an der besonderen ambulanten arztlichen Versorgung (AOK-FacharztProgramm) in Verbindung mit der hausarztzentrierten

Versorgung (AOK-HausarztProgramm) teilnehmen.

Ja, ich bin mit den im Merkblatt beschriebenen Inhalten und der Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme an

der besonderen ambulanten arztlichen Versorgung (AOK-FacharztProgramm) i.V.m. der hausarztzentrierten Versorgung
(AOK-HausarztProgramm) einschlieBlich der wissenschaftlichen Begleitung einverstanden. Ich bin dartber informiert, dass ich damit auch die
Einwilligung in die beschriebene Ubermittlung meiner pseudonymisierten Daten erteile.

Bitte das heutige Datum eintragen. <TE-Code:>

| [ L[]

I BN NN

Unterschrift des Versicherten / gesetzlichen Vertreters / Betreuers

Arztstempel und Unterschrift des Arztes
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+ TE-ID+

Nur fuir AOK-FACHARZTPROGRAMM

_

Hiermit erklare ich gegeniiber der AOK Baden-Wiirttemberg, dass

ich bei der AOK Baden-Wiirttemberg versichert bin.

ich ausflhrlich und umfassend Uber das AOK-FacharztProgramm
informiert und mir ein Merkblatt ausgehandigt wurde, in dem die
speziellen Teilnahmevoraussetzungen und die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten beschrieben sind.

ich bereit bin, mich im erforderlichen Umfang aktiv an der Behandlung
zu beteiligen.

ich dartiber informiert wurde, frithestens mit einer Frist von 1 Monat
auf das Ende meines Teilnahmejahres (12 Monate) ohne Angabe
von Griinden meine Teilnahme am AOK-FacharztProgramm schriftlich
gegeniber der AOK Baden-Wdrttemberg kiindigen zu kénnen. Erfolgt
keine Kiindigung, verlangert sich die Bindung jeweils um weitere 12
Monate.

ich mich verpflichte, immer zuerst den von mir gewahlten Hausarzt im
Rahmen meiner Teilnahme am AOK-HausarztProgramm aufzusuchen
und andere Arzte, die am AOK-FacharztProgramm teilnehmen, nur in
Abstimmung mit meinem gewahlten Hausarzt in Anspruch zu nehmen
(Uberweisung). Dies gilt nicht fiir die Inanspruchnahme von Arzten im
Notfall, Gynakologen und Augenarzten sowie von arztlichen Notfall-
diensten. Des Weiteren ist die Direktinanspruchnahme von Kinder- und
Jugendarzten moglich.

ich grundsétzlich nur Facharzte auf Uberweisung aufsuche, die am
jeweiligen AOK-FacharztProgramm teilnehmen, wenn es fir dieses
Fachgebiet einen Vertrag gibt. Die aktuellen Fachgebiete sind im
Merkblatt aufgelistet. Uber jede Erweiterung werde ich informiert.

ich bei Anderung meines Versicherungsstatus unverziiglich die AOK
informiere, da ggf. die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm nicht
mehr moglich ist.

Mir ist bekannt, dass

Exemplar fiir den Arzt/Therapeuten

die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm freiwillig ist.

ich bei Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen und vertraglichen
Pflichten aus dem AOK-FacharztProgramm ausgeschlossen werden
kann.

ich fir Aufwande, die durch nicht vertragskonformes Verhalten
meinerseits entstehen, haftbar gemacht werden kann.

mit Ende der AOK-Mitgliedschaft der Ausschluss aus dem AOK-
FacharztProgramm und dem AOK-HausarztProgramm erfolgt.

ich per Anschreiben rechtzeitig tber meinen Teilnahmebeginn am
AOK-FacharztProgramm informiert werde (i.d.R. beginnt die Teilnahme
im Folgequartal).

mit dem Ende meiner Teilnahme am AOK-HausarztProgramm meine
Teilnahme am AOK-FacharztProgramm endet; fir den Fall, dass mein
gewahlter Hausarzt ausscheidet, verbleibe ich flr das laufende Quartal
und ein Folgequartal im AOK-FacharztProgramm, um mich bei einem
neuen Hausarzt einschreiben zu kénnen.

. FACHARZT

L J
AOK @ PROGRAMM

Teilnahmeerklarung fiir die besondere ambulante arztliche

Versorgung (AOK-FacharztProgramm) gemaR § 140a SGB V in

Verbindung mit der hausarztzentrierten Versorgung (AOK-

HausarztProgramm) gemaR § 73b SGB V

Mir ist bekannt, dass

ich die hier abgegebene Teilnahmeerklarung innerhalb von zwei
Wochen schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift bei der
AOK ohne Angabe von Griinden widerrufen kann.

meine im Rahmen des AOK-FacharztProgramms verarbeiteten Daten
auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen (§ 304 SGB V i.V.
mit § 84 SGB X) bei meinem Ausscheiden aus dem AOK-
FacharztProgramm geldscht werden, soweit sie fir die Erflllung der
gesetzlichen Anforderungen nicht mehr benétigt werden, jedoch
spatestens 10 Jahre nach Teilnahmeende am AOK-Facharzt-
Programm.

im AOK-FacharztProgramm fiir jeden Versorgungsbereich (z. B. Kar-
diologie) individuelle Teilnahmevoraussetzungen wie z. B. Mindestalter
vorgesehen sein kénnen, die ich im jeweiligen aktuellen Merkblatt mit-
geteilt bekomme.

Ich stimme zu, dass

mein gewahlter Hausarzt sowie meine in Anspruch genommenen
Arzte, die am AOK-FacharztProgramm teilnehmen, und andere an
meiner Behandlung beteiligte Leistungserbringer, die ich zu Rate ziehe,
Auskinfte tber meine AOK-Hausarzt- und AOK-FacharztProgramm-
Teilnahme, Behandlungsdaten und Therapieempfehlungen
austauschen. Hierfiir entbinde ich die von mir konsultierten Arzte von
ihrer Schweigepflicht. Im Einzelfall kann ich der Datenlibermittlung
widersprechen bzw. den Umfang bestimmen.

die AOK und die Managementgesellschaft bzw. ein von ihr bestimmtes
Abrechnungszentrum die fir die Abrechnungs- und Prifbelange
notwendigen personenbezogenen Daten erhalten und verarbeiten. Die
einzelnen Schritte der Datenverarbeitung im Rahmen des AOK-
FacharztProgramms i.V.m. dem AOK-HausarztProgramm sind im
Merkblatt beschrieben.

im Datenbestand der AOK und der am AOK-Facharzt- sowie AOK-
HausarztProgramm teilnehmenden Arzte ein Merkmal gespeichert wird,
das erkennen lasst, dass ich am AOK-Hausarzt- und AOK-
FacharztProgramm teilnehme.

ich mit meiner Teilnahme am AOK-FacharztProgramm auch der
Teilnahme an zukiinftigen und bereits bestehenden facharztlichen
Vertragen gemaR § 140a SGB V in Verbindung mit dem AOK-Haus-
arztProgramm zustimme, ohne dass ich erneut eine Teilnahmeer-
klarung unterschreiben muss. Ich werde rechtzeitig Gber neue Vertra-
ge im Rahmen des AOK-FacharztProgramms durch die AOK informiert.
Sofern ich nicht mit der Teilnahme an allen Vertragen am
AOK-FacharztProgramm insgesamt einverstanden bin, kann ich
unter Einhaltung einer Sonderkiindigungsfrist (siehe Merkblatt)

ab dem Zeitpunkt, zu dem ich liber die Vertragsdnderung infor-
miert wurde, kiindigen. In diesem Fall enden fiir mich alle Vertrage
im Rahmen des AOK-FacharztProgramms. Die Teilnahme am AOK-
HausarztProgramm bleibt davon unberthrt.

Ja, ich mdchte an der besonderen ambulanten arztlichen Versorgung (AOK-FacharztProgramm) in Verbindung mit der hausarztzentrierten

Versorgung (AOK-HausarztProgramm) teilnehmen.

Ja, ich bin mit den im Merkblatt beschriebenen Inhalten und der Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme an

der besonderen ambulanten arztlichen Versorgung (AOK-FacharztProgramm) i.V.m. der hausarztzentrierten Versorgung
(AOK-HausarztProgramm) einschlieBlich der wissenschaftlichen Begleitung einverstanden. Ich bin dartber informiert, dass ich damit auch die
Einwilligung in die beschriebene Ubermittlung meiner pseudonymisierten Daten erteile.

Bitte das heutige Datum eintragen. <TE-Code:>

| [ L[]
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Unterschrift des Versicherten / gesetzlichen Vertreters / Betreuers

Arztstempel und Unterschrift des Arztes
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PROGRAMM

Merkblatt zum AOK-FacharztProgramm
far Versicherte der AOK Baden-Wirttemberg

1. Was ist das AOK-FacharztProgramm?

Unter dem AOK-FacharztProgramm versteht man die Gesamtheit von Facharztvertrdgen der AOK Ba-
den-Wirttemberg auf Rechtsgrundlage von § 140a SGB V. Ziel dieser Vertrage ist es, flichendeckend
die ambulante facharztliche Versorgung in Verbindung mit der Hausarztzentrierten Versorgung (AOK-
HausarztProgramm) zu verbessern und dabei besonders die Verzahnung zwischen haus- und fachéarzt-
licher Versorgung zu férdern.

2. Welche Vertrage gehéren zum AOK-FacharztProgramm?
Die AOK Baden-Wurttemberg verfligt derzeit Uber einzelne Vertrage in den Fachgebieten

e Kardiologie

e Gastroenterologie

¢ Psychiatrie/Neurologie/Psychotherapie (kurz: PNP)

e Orthopéadie/Rheumatologie

e Urologie

o Diabetologie

¢ Nephrologie

e Pneumologie

o TeleDermatologie (hausarztlich angeforderte Telekonsile aus dem Fachgebiet Dermatologie)

3. Wer kann am AOK-FacharztProgramm teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Versicherten der AOK Baden-Wirttemberg, die an der Hausarztzentrier-
ten Versorgung gem. § 73b SGB V (AOK-HausarztProgramm) teilnehmen.

4. Hinweise zu lhrer Teilnahme sowie zur Dauer und Mindestbindung
a) Allgemeines zur Teilnahme

Die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm ist freiwillig und kostenfrei. Erforderlich ist hierfiir lediglich
eine schriftliche oder elektronische Teilnahmeerklarung. Diese kénnen Sie bei einem/r Hausarzt/arztin
des AOK-HausarztProgramms oder einem/r teilnehmenden Facharzt/arztin der unter Ziffer 2 genannten
Vertrdge abgeben. Diese/r leitet die Teilnahmeerklarung als gesicherten elektronischen Datensatz tber
die Managementgesellschaft an die AOK Baden-Wurttemberg weiter (hierzu Ziffer 1 der Patienteninfor-
mation zum Datenschutz).

Die Teilnahme am FacharztProgramm umfasst alle unter Ziffer 2 genannten Vertrage, d. h. es erfolgt
keine Teilnahme je Vertrag, sondern eine gesamthafte Teilnahme an allen Vertrdgen. Die Teilnahme
schlieB3t auch zukulnftige Vertrage des AOK-FacharztProgramms ein, die zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung Ihrer Teilnahmeerkldrung noch nicht abgeschlossen sind. Uber die neuen Vertrage werden Sie
jeweils gesondert informiert.

Die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm ist mit der Teilnahme an einem Wahltarif gem. § 53 Abs.
3 SGB V verbunden. Dieser beinhaltet die Befreiung von Zuzahlungen fiir viele rabattierte Generika
(Arzneimittel) sowie fir bestimmte Hilfsmittel (etwa flr Diabetiker) und ist ebenfalls kostenfrei. Das
Nahere zum Wahltarif ergibt sich aus § 17i unserer Satzung.
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b) Beginn

Die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm wird zum Beginn eines Quartals wirksam (1. Jan./ 1. April /
1. Juli oder 1. Okt.). Uber lhren individuellen Starttermin informiert Sie ein BegriiBungsschreiben der
AOK Baden-Wiirttemberg. Damit die Teilnahme zum nachsten Quartal méglich ist, muss die Teilnah-
meerklarung bis zum 1. Tag im zweiten Monat des Vorquartals bei der AOK Baden-Wirttemberg ein-
gegangen sein.

Beispiele:
e Eingang der Teilnahmeerkldrung bei der AOK am 15. Jan. - Beginn am 1. April;
e Eingang der Teilnahmeerkldrung bei der AOK am 15. Feb. = Beginn am 1. Juli
(fir den 1. April hitte die Teilnahmeerkldrung bei der AOK bis 1. Feb. vorliegen miissen)

c) Dauer / Mindestbindung

Die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm erfolgt fir 12 Monate (Mindestbindung) und verlangert sich
jeweils um weitere 12 Monate, sofern sie nicht gekiindigt wird oder aus sonstigem Grund (siehe Buch-
stabe d) endet.

d) Ende / Kiindigung

Die Teilnahme am AOK-FacharztProgramm kann mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf des je-
weiligen 12-Monats-Zeitraums schriftlich gekiindigt werden (Anschrift: AOK Baden-Wurttemberg, AOK-
FacharztProgramm, 70120 Stuttgart). Darlber hinaus endet die Teilnahme mit dem Ende der Versiche-
rung bei der AOK Baden-Wiirttemberg oder mit dem Ende der Teilnahme am AOK-HausarztProgramm.
Bei einer Beendigung der Teilnahme am AOK-HausarztProgramm aufgrund der Beendigung der Tatig-
keit des gewdhlten Hausarztes verbleiben Sie ein weiteres Quartal im AOK-FacharztProgramm. In die-
sem Ubergangsquartal haben Sie die Méglichkeit, einen neuen Hausarzt zu wahlen und somit im AOK-
FacharztProgramm zu verbleiben.

Im Falle der Erweiterung des AOK-FacharztProgramms um einen neuen Vertrag (siehe Ziffer 2) erhalten
Sie unabhangig von der Mindestbindungsfrist ein Sonderkindigungsrecht von einem Monat nach Infor-
mation der AOK Uber den neuen Vertrag. Die Sonderkiindigung wirkt zum Ende des nachstmdglichen
Quartals.

e) Widerruf

Sie kénnen die Abgabe Ihrer Teilnahmeerklarung innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich,
elektronisch oder zur Niederschrift bei der AOK Baden-Wirttemberg ohne Angabe von Griinden wider-
rufen. Zur Fristwahrung genligt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklarung an die AOK. Blinde
und Sehbehinderte werden im Bedarfsfall im Rahmen der Einschreibung muindlich Uber die Méglichkeit
des Widerrufs der Teilnahme belehrt.
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5. Welche Pflichten sind mit der Teilnahme am AOK-FacharztProgramm verbunden?

Mit der Teilnahme am AOK-FacharztProgramm verpflichten Sie sich, grundsétzlich Arztpraxen in An-
spruch zu nehmen, die an einem der unter Ziffer 2. genannten Vertrdge teilnehmen.* Teilnehmende
Arzte oder Psychotherapeuten sind tagesaktuell unter der Internetseite https://www.medi-arztsuche.de/
abrufbar.

* Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme von Arztinnen und Arzten des FacharztProgramms gilt nicht bei Dermato-
logen und nicht in medizinischen Notféllen oder der Inanspruchnahme des arztlichen Notdienstes. Dariiber hinaus kdnnen
Arzte/innen konsultiert werden, deren Fachrichtung nicht Bestandteil des AOK-FacharztProgramms ist.

Bei wiederholten VerstéBBen gegen diese Pflicht kann die AOK Baden-Wirttemberg zum Ende des
nachstmaoglichen Quartals lhre Teilnahme am AOK-FacharztProgramm klndigen. Hierliber werden Sie
gesondert informiert und zun&chst zu einem vertragskonformen Verhalten aufgefordert. Dartiber hinaus
ist bei schweren oder wiederholten VerstéBen gegen die Verpflichtungen aus dem FacharztProgramm
eine Beteiligung an den Mehrkosten mdglich, die der AOK Baden-Wirttemberg durch die unbegriindete
Konsultation von Praxen auBerhalb des Programms entstehen.

6. Welche Rechte erhalten Sie aus der Teilnahme am AOK-FacharztProgramm?

Mit der Teilnahme am AOK-FacharztProgramm kdnnen Sie alle Vorteile aus den einzelnen Vertragen
in Anspruch nehmen. Diese umfassen u. a. Mehrleistungen gegeniiber der Regelversorgung (z. B. er-
weiterte Vorsorgeuntersuchungen) oder die Teilnahme am Wahltarif (siehe Ziffer 4). Diese Vorteile sind
auf der Website der AOK Baden-Wiirttemberg (https://www.aok.de/pk/bw/) ausfuhrlich beschrieben.
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Patienteninformation zum Datenschutiz

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person geméan
Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO):

1. Verarbeitung von Sozialdaten bei der Einschreibung in das AOK-FacharztProgramm
(Teilnahme)

Zur Einschreibung (Teilnahmeerklarung) in das AOK-FacharztProgramm werden folgende Sozialdaten
verarbeitet:

¢ Name, Vorname des Versicherten

e Adresse des Versicherten

o Krankenversichertennummer des Versicherten

e Krankenkasse des Versicherten

o Geburtsdatum des Versicherten

e Individueller aus der Vertragsarztsoftware generierter Einschreibecode

Diese Daten werden von der einschreibenden Arzt- bzw. Therapeutenpraxis elektronisch verarbeitet
und mittels vertragsspezifischer Praxissoftware Uber die Managementgesellschaft an die AOK Baden-
Wiirttemberg weitergeleitet.

Wer ist die Managementgesellschaft und welche Aufgaben hat diese?

MEDIVERBUND AG
Liebknechtstr. 29
70565 Stuttgart

Tel.: 0711 80 60 79-0

Die zur Einschreibung (Teilnahmeerklarung) in das AOK-FacharztProgramm erforderlichen Daten
(siehe oben) werden von der einschreibenden Facharztpraxis elektronisch verarbeitet und mittels ver-
tragsspezifischer Praxissoftware Uiber die Managementgesellschaft, MEDIVERBUND AG, an die AOK
Baden-Wirttemberg weitergeleitet.

Die Managementgesellschaft (MEDIVERBUND AGQG) ist flr die Verarbeitung der von einschreibenden
Facharztpraxis elektronisch tGbermittelten Daten zustandig und Gbernimmt somit die operative Durch-
fihrung des FacharztProgramms.

Pro Quartal werden abrechnungsrelevante Daten aus Ihrer Facharztpraxis verarbeitet und im Namen
Ihres Arztes an die AOK Baden-Wirttemberg lbermittelt.

Zentrale Aufgabe der Managementgesellschaft ist somit auch die Sicherstellung einer schnellen, effi-
zienten und fehlerfreien Honorarabrechnung. Die Aufgaben im Uberblick:

Planung und Erstellung der Quartalsabrechnungen

e Auszahlung der &rztlichen Honorare

o Entwurf und Versand der Vertragsunterlagen (in Kooperation mit Krankenkassen und regiona-
len Arztverb&nden)

e Telefonische Betreuung teilnehmender Facharztpraxen (Beantworten von Fragen zur Vertrags-

abwicklung, Vertragsunterlagen, etc.)

e Pflege der Arztstammdaten in einer zentralen Datenbank
e Téaglicher elektronischer Datentrdgeraustausch mit den Krankenkassen.
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Nahere Informationen zur Managementgesellschaft finden Sie unter: https://www.medi-verbund.de/.

Rechtsgrundlagen fir die Verarbeitung im Rahmen der Teilnahmeerklarung:
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. ¢c) und e) EU-DSGVO, § 140a Abs. 4 Satz 1 SGB V

2. Verarbeitung von Sozialdaten im Rahmen der Teilnahme am AOK-FacharztProgramm
(Durchfiihrung)

Zur Durchfuhrung der Behandlung im Rahmen des AOK-FacharztProgramms werden folgende Sozial-
daten von dem/der behandelnden Arzt/Arztin bzw. Therapeuten/Therapeutin verarbeitet:

Allgemeine Daten:

¢ Krankenkasse, einschlieBlich Kennzeichen fir die Kassenarztliche Vereinigung,
in deren Bezirk der Versicherte seinen Wohnsitz hat

Familienname und Vorname des Versicherten

Geburtsdatum des Versicherten

Geschlecht des Versicherten

Anschrift des Versicherten

Krankenversichertennummer des Versicherten

Versichertenstatus

Zuzahlungsstatus des Versicherten

Tag des Beginns des Versicherungsschutzes

bei befristeter Giltigkeit der elektronischen Gesundheitskarte: Datum des Fristablaufs
Tag der Leistungsinanspruchnahme, ggf. Uhrzeit hierzu

Gesundheitsdaten:

e erbrachte arztliche Leistungen bzw. Leistungsziffern

e Diagnosen und Prozeduren gem. Vorgaben des Bundesinstituts fir Arzneimittel
und Medizinprodukte

e Verordnungsdaten

e Zeiten der Arbeitsunfahigkeit inkl. Diagnosen

Rechtsgrundlagen fir diese Verarbeitung im Rahmen der Behandlung:
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. ¢) und e) EU-DSGVO

Art. 9 Abs. 2 lit. h) EU-DSGVO

§ 140a Abs. 5 Satz 1 SGB V

Bei der Durchfiihrung eines dermatologischen Telekonsils werden ausschlieBlich die hierfir notwendi-
gen Daten erhoben und verarbeitet. Dies sind:

Name, Adresse, Geburtsdatum und Versichertennummer
Bilddokumentation(en) der untersuchten Hautstellen
Behandlungsinformationen (Gesundheitsdaten)

Daten, auf denen die Behandlung basiert

(Laborwerte, Messdaten, Gesundheitsdaten)

Die Ubermittiung der Daten erfolgt durch Ihren Hausarzt/lnre Hausarztin verschliisselt an einen am
AOK-Facharztvertrag TeleDermatologie teilnehmenden Dermatologen. Weitere Informationen zum
Facharztvertrag TeleDermatologie sowie zu den am Vertrag teilnehmenden Facharzten/Facharztinnen
finden Sie unter https://www.medi-arztsuche.de.

Rechtsgrundlage fir diese Verarbeitung: Behandlungsvertrag gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) i. V. m.
Art. 9 Abs. 2 lit. h), Abs. 3 EU-DSGVO, §§ 630a, 630c Abs. 1 BGB mit dem jeweiligen Arzt. lhre
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Einwilligung, sofern es um die Anfertigung der Bilddokumentation sowie die Weiterleitung an einen Der-
matologen geht, gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) i. V. m. Art. 9 Abs. 2 lit. a) EU-DSGVO.

Im Anschluss an die Behandlung im Rahmen des AOK-FacharztProgramms werden folgende Daten zur
Durchfiihrung der Teilnahme (Abrechnung inkl. Wirtschaftlichkeits- und Qualitatsprifung) an die Ma-
nagementgesellschaft (siehe oben) und von dort an die AOK Baden-Wirttemberg Gbermittelt:

Krankenkasse, Krankenversichertennummer und Versichertenstatus

Arztnummer; in Uberweisungsfallen Arztnummer des (iberweisenden Arztes

Art der Inanspruchnahme

Art der Behandlung

Tag und, soweit fir die Uberpriifung der Zuléssigkeit und Richtigkeit der Abrechnung

erforderlich, die Uhrzeit der Behandlung

e abgerechnete Gebihrenpositionen mit den Diagnosen und Prozeduren gem.
Vorgaben des Bundesinstituts fir Arzneimittel und Medizinprodukte

e Kosten der Behandlung

Zur Durchfiihrung der Teilnahme am AOK-FacharztProgramm gehért die wissenschaftliche Begleitung
(,Evaluation®) durch unabhangige Forschungseinrichtungen bzw. Hochschulen/Universitaten. Hierzu
werden die zuvor genannten Daten in pseudonymisierter* Form an diese Einrichtungen Gbermittelt.

* Pseudonymisierung (Art. 4 Nr. 5 EU-DSGVO): Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personen-
bezogenen Daten ohne Hinzuziehung zuséatzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet
werden kénnen, sofern diese zuséatzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen
MaBnahmen unterliegen, die gewéhrleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren
natirlichen Person zugewiesen werden.

Die beteiligten Forschungseinrichtungen kénnen jederzeit unter https://www.aok.de/pk/bw/ (Stichwort:
AOK-FacharztProgramm) abgerufen werden.

Rechtsgrundlagen fir die Verarbeitung im Rahmen der Durchfiihrung:
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) und e) EU-DSGVO

Art. 9 Abs. 2 lit. h) und j) EU-DSGVO§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 SGB V
§ 295a Abs. 1 und 2 SGB V

§ 75 SGB X

3. Wie lange werden die in Ziffer 1. und 2. genannten Daten aufbewahrt?

Die Daten werden auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen (§ 304 SGB V i. V. m. § 84
SGB X) bei einer Ablehnung Ihrer Teilnahme an oder bei lhrem Ausscheiden aus dem AOK-Facharzt-
Programm geldscht, soweit sie fiir die Erflllung der gesetzlichen Anforderungen nicht mehr bendtigt
werden, spatestens jedoch 10 Jahre nach Beendigung Ihrer Teilnahme am AOK-FacharztProgramm.

4. Sonstiges zum Datenschutz

Néahere Informationen zum Datenschutz bei der AOK Baden-Wiirttemberg, darunter die Angabe
des Verantwortlichen, des/der Datenschutzbeauftragten sowie die Anschrift der Aufsichtsbe-
horde, finden Sie unter:

https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/informationen-zur-datenverarbeitung-6/
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Vertrag vom 01.04.2020

AOK-FacharztProgramm Nephrologie

Verteilung der Flachendeckung

Anhang 1 zu Anlage 8

Bezirksdirektion

Landkreis

Verteilung 1

Verteilung 2

140a-Quorum

Neckar-Fils

2 6

Esslingen

Goppingen

Heilbronn-Franken

Heilbronn

Hohenlohekreis

Main-Tauber-Kreis

Schwabisch Hall

Ludwigsburg-Rems-Murr

Ludwigsburg

Rems-Murr-Kreis

Ostwiirttemberg

Heidenheim

Ostalbkreis

Stuttgart-Boblingen

Stuttgart

Boblingen

Nordschwarzwald

Calw

Enzkreis

Freudenstadt

Pforzheim

Mittlerer Oberrhein

Baden-Baden

Karlsruhe

Rastatt

Rhein-Neckar-Odenwald

Heidelberg

Mannheim

Neckar-Odenwald-Kreis

Rhein-Neckar-Kreis

Schwarzwald-Baar-Heuberq

Rottweil

Schwarzwald-Baar-Kreis

Tuttlingen

Sudlicher Oberrhein

Breisgau-Hochschwarzwald

Emmendingen

Freiburg im Breisgau

Ortenaukreis

Hochrhein-Bodensee

Konstanz

Lorrach

Waldshut

Bodensee-Oberschwaben

Bodenseekreis

Ravensburg

Sigmaringen

Neckar-Alb

Reutlingen

TUlbingen

Zollernalbkreis

Ulm-Biberach

Alb-Donau-Kreis

Biberach

Ulm

AOK Baden-Wiirttemberg
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Anlage 8
Vertrag vom 01.04.2020
AOK-FacharztProgramm Nephrologie

Definition Flachendeckung

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Behandlung und Abrechnung von bereits am AOK-
FacharztProgramm teilnehmenden Patienten bzw. die Neueinschreibung ins AOK-
FacharztProgramm erst dann erfolgt, wenn eine flachendeckende Versorgung nach MaBgabe
dieses Vertrages gegeben ist.

Eine Flachendeckung ist dann gegeben, wenn landesweit in Baden-Wirttemberg mindestens 71
Fachérzte fur Innere Medizin und Nephrologie an dem AOK-FacharztProgramm teilnehmen.

Zunachst (Verteilungsschritt 1) sind je Planungsbezirk (Stadt-/Landkreis), in dem mehr als 6
Nephrologen kassenarztlich zugelassen sind, 3 Vertragsteilnehmer aus dem Fachgebiet der
Nephrologie vorgesehen, bei weniger als 6 kassenarztlich zugelassenen Nephrologen
grundsatzlich 2 Vertragsteilnehmer. Sofern in einem Planungsbezirk nur 2 oder weniger
Arztpraxen (Berufsausibungsgemeinschaften, MVZ oder Einzelpraxen — jeweils nur die
Hauptbetriebsstatte  berticksichtigt)  existieren, wird flr diesen Planungsbezirk 1
Vertragsteilnehmer gefordert. Die Differenz aus der Summe der Teilnehmerzahlen aus
Verteilungsschritt 1 zu den insgesamt 71 geforderten kassenarztlich zugelassenen Nephrologen
wird unter Bericksichtigung der Verteilung der HZV-Teilnehmerzahlen je Bezirksdirektion sowie
der zugelassenen Arzte des jeweiligen Planungsbezirkes zugeteilt (Verteilungsschritt 2), sodass
im Durchschnitt rund 50 % der in diesem Planungsbezirk kassenarztlich zugelassenen Arzte an
diesem Vertrag teilnehmen. Die Flachendeckung ist in Anhang 1 zu Anlage 8 ersichtlich.

1. Der Beirat stellt die Flachendeckung fest. Dabei kann er regionale Besonderheiten
beriicksichtigen. Die Managementgesellschaft teilt den FACHARZTEN, welche den
Beitritt zum Vertrag erklart haben, die Erreichung der Flachendeckung umgehend mit.



Vertrag vom 01.04.2020 Anlage 9
AOK-FacharztProgramm Nephrologen

Fachkonzept MEDIVERBUND und AOK

ey

2)

3)

“4)

&)

Die Fachkonzepte zur Arzteinschreibung, Versicherteneinschreibung und Abrechnung
regeln in Ergdnzung zu den in der Prozessbeschreibung FACHARZT erlauterten
Prozessen die prozessuale, insbesondere die technische Umsetzung der Bestimmungen
des Vertrages. Sie enthalten die ,Prozessbeschreibung Managementgesellschaft® und
eine ,Prozessbeschreibung AOK® und werden kontinuierlich fortgeschrieben.

MEDIVERBUND und AOK stimmen sich jeweils zu Beginn eines Quartals tber eine
Erweiterung, Verbesserung und Aktualisierung der Fachkonzepte mit Wirkung zum
Beginn des folgenden Quartals ab.

Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich der Prozesse folgende Arbeitsteilung:

a) Die AOK steuert und bearbeitet Prozesse, die ihre eingeschriebenen Versicherten
betreffen.

b) Die AOK flhrt insbesondere das Verzeichnis ihrer eingeschriebenen Versicherten
(TVZ) und Ubermitteln dieses gemalR der Vorgaben der Fachkonzepte an die
Managementgesellschaft.

c¢) Sollte gemanR § 3 Abs. 3 lit. I) die Teilnahme an einem relevanten DMP erforderlich
werden, priift die AOK insbesondere die Teilnahme der FACHARZTE an diesem
DMP und stellt der Managementgesellschaft die Prifergebnisse gemalB den
Vorgaben der Fachkonzepte zur Verfigung.

d) Die Managementgesellschaft erhdlt die fur die Nutzung im Arzneimittelmodul
erforderlichen Informationen (z. B. Arzneimittel, hinsichtlich derer die AOK
Rabattvertrage abgeschlossen haben, Substitutionslisten und die Algorithmen fir
die Substitution) in dem nach dem Fachkonzept vorgeschriebenen Format so, dass
sie ohne Anderungen und Formatierungen verwendet werden kénnen.

e) Die Managementgesellschaft erarbeitet insbesondere Prozesse, die die am Vertrag
teilnehmenden FACHARZTE betreffen. Einzelheiten regeln die Fachkonzepte.

Die Fachkonzepte sind Betriebsgeheimnisse der Managementgesellschaft bzw. der
AOK und werden daher vertraulich behandelt und nicht veréffentlicht.

Die die FACHARZTE betreffenden Prozesse sind in der Prozessbeschreibung
FACHARZT (Anlage 6) beschrieben.
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Datenlibermittiung/Funktionalitaten der Vertragssoftware

Die AOK und der MEDIVERBUND haben sich auf die folgenden Vorgaben fir die Vertrags-
software (Algorithmen) sowie die Verfahren der Datentbermittlung geeinigt.

ABSCHNITT I: Vertragssoftware

Funktionen der Vertragssoftware

Softwareprogramme, die nach MaBgabe des ABSCHNITTES Il als Vertragssoftware zugelas-
sen werden kdnnen, missen alle vertragsspezifischen Funktionalitdten aufweisen (Pflichtfunk-
tionen): Die Definition aller Pflichtfunktionen wird im Pflichtenheft geregelt.

ABSCHNITT IlI: Zulassungsverfahren

(1)

Grundsatze des Zulassungsverfahrens

Die AOK und die Managementgesellschaft werden die in ABSCHNITT | beschriebenen
und kinftig erforderlichen vertragsspezifischen Funktionalitaten der Vertragssoftware in
einem Pflichtenheft (,Pflichtenheft“) dokumentieren. Nicht-vertragsspezifische Funktio-
nalitdten werden im Pflichtenheft nicht beschrieben. Das Pflichtenheft ist fir jeweils min-
destens 1 Quartal abschlieBend, d.h. es gibt Uber die im Pflichtenheft niedergelegten
Anforderungen hinaus keine weiteren Anforderungen an die Vertragssoftware.

Die AOK und die Managementgesellschaft werden dieses Pflichtenheft jeweils abstim-
men und bei Anderungen das Quartal definieren, ab dem die neu beschriebenen ver-
tragspezifischen Funktionalitdten verbindlich bzw. optional in einem neuen Release um-
zusetzen sind. Wird ein solches Pflichtenheft nicht spatestens neun Wochen vor einem
Quartalsbeginn in einer abgestimmten Fassung veréffentlicht, missen darin als verbind-
lich vorgeschriebene vertragsspezifische Funktionalitdten nicht vor dem Beginn des auf
dieses Quartal folgenden Quartals umgesetzt sein.

Das Pflichtenheft besteht aus vertraulichen Teilen, die Betriebsgeheimnisse der AOK
und der Managementgesellschaft enthalten, sowie 6ffentlichen Teilen, die nach MaB3-
gabe der folgenden Absatze offen gelegt werden (,Teil A“). Bei dem Teil A handelt es
sich um eine fachliche Beschreibung der Funktionalitdten far die Herstellung von Ver-
tragssoftware. Die AOK und die Managementgesellschaft bestimmen im gegenseitigen
Einvernehmen diejenigen Bestandteile des Pflichtenhefts, die vertrauliche Unterneh-
mensgeheimnisse und/oder schitzenswertes geistiges Eigentum darstellen und daher
nicht offentlich sind (,Teil B“). Der Teil B beinhaltet insbesondere

a) Substitutionsalgorithmen und die Listen des Arzneimittelmoduls;

b) Datenbasierte Verschllsselung fiir die Managementgesellschaft;
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c) Beschreibung der Ansteuerung des Konnektors/Online-Keys;

d) Anbindung an eine/n elektronischen Patientenpass/Patientenakte;
e) Online-Aktualisierung (z.B. des Arzneimittelmoduls);

f)  Algorithmen zur Steuerung von Heil- und Hilfsmittelverordnungen

g) Anbindung an die elektronische Arztvernetzung gem. Anhang 5 zu Anlage 12

Der Teil B wird im Prifmodul von vertragsspezifischen, nicht dekompilierbaren Software-
komponenten und Schnittstellen umgesetzt (,,qekapselter Kern“). Die Managementge-
sellschaft wird in Abstimmung mit der AOK ein geeignetes Unternehmen (,Entwickler®)
mit der Entwicklung des Prufmoduls beauftragen. Dabei ist sicherzustellen, dass Her-
stellern von Vertragssoftwareprogrammen (,Softwarehersteller®) eine Lizenz fir die
Nutzung des gekapselten Kerns erteilt werden kann.

Die Managementgesellschaft wird verpflichtet, allen Softwareherstellern zu gleichen Be-
dingungen Zugriff auf den gekapselten Kern zu gewahren. Das Verhéltnis zwischen dem
Softwarehersteller und einem madglichen Entwickler des gekapselten Kerns bestimmt
sich ausschlieB3lich nach dem Lizenzvertrag tiber den gekapselten Kern. Weder die AOK
noch die Managementgesellschaft haften fir Schaden im Zusammenhang mit der Uber-
lassung des gekapselten Kerns an Softwarehersteller.

Die Managementgesellschaft wird in Abstimmung mit der AOK jedem Softwarehersteller,
der

a) einen schriftlichen Antrag zur Offenlegung des Teil A an sie richtet,
b) seine Fachkunde und Zuverlassigkeit nachweist,

Teil A zur Verfigung stellen. Der Nachweis nach lit. a) wird in der Regel durch die Vor-
lage eines Geschéftsberichtes erbracht, der die Tatigkeit des Softwareherstellers auf
dem Gebiet der Softwareentwicklung belegt. Falls keine Lizenzvereinbarung zustande
kommt, hat der Softwarehersteller das Pflichtenheft an die Managementgesellschaft zu-
rickzugeben.

Die Managementgesellschaft kann mit Softwareherstellern eine Rahmenvereinbarung
schlieBen, durch die im Hinblick auf die Nutzung durch FACHARZTE Rahmenbedingun-
gen fir die Belieferung von FACHARZTEN einschlieBlich der Lieferkapazitaten fiir die
Vertragssoftware und die Pflege und Wartung durch den Softwarehersteller vorgegeben
werden.
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(8)

Die Herstellung und Sicherstellung der Funktionsfahigkeit der Vertragssoftware liegt in
der alleinigen Verantwortung des Softwareherstellers. Mit der Uberlassung des Teil A
wird weder durch die AOK noch durch die Managementgesellschaft eine Haftung fir
seine Eignung, Vollstandigkeit oder Richtigkeit zur Herstellung von Vertragssoftware
tbernommen. Entsprechendes gilt fir die Integrationsféhigkeit des gekapselten Kerns in
ein Softwareprogramm des Softwareherstellers. Nicht vollstdndig umgesetzte und/oder
veraltete Vertragssoftware-Versionen kdnnen zur Ablehnung von Ubermittelten Daten
und zur Ablehnung von Vergitungen geman Abschnitte Il und Ill der Anlage 12 flhren.

Die Frist, innerhalb derer die Managementgesellschaft in Abstimmung mit der AOK Uber
das Vorliegen der Voraussetzungen gemaf Absatz 6 und damit Gber die Offenlegung
von Teil A entscheidet, soll 3 Wochen nach Eingang aller in Absatz 6 genannten voll-
stéandigen Unterlagen bei der Managementgesellschaft nicht tiberschreiten.

Zulassung von Vertragssoftwareprogrammen

Das Pflichtenheft geman vorstehender Ziffer | ist die Grundlage des Zulassungsverfah-
rens flr Softwareprogramme als Vertragssoftware. Auf dem Pflichtenheft aufbauend wird
durch die AOK und die Managementgesellschaft ein Kriterienkatalog erstellt, der die
Grundlage fur die Prifung von Vertragssoftwareprogrammen ist. Er enthélt Pflichtfunkti-
onen und kann optionale Funktionen enthalten bzw. Funktionen, die erst nach einem
Ubergangszeitraum von optionaler Funktion zur Pflichtfunktion werden. Die Manage-
mentgesellschaft wird in Abstimmung mit der AOK auf der Basis des Pflichtenhefts und
des Kriterienkatalogs die Durchfiihrung des Zulassungsverfahrens entweder selbststan-
dig oder durch Beauftragung einer neutralen Priifstelle durchfiihren.

Die Zulassung muss flr jede neue Programmkomponente, die Kriterien des Kriterienka-
talogs nach dem vorstehenden Absatz 1 berlhrt, und bei erheblichen Abweichungen von
bestehenden Programmkomponenten nach MaBgabe von Absatz 2 neu durchgefihrt
und erteilt werden. Werden Pflichtfunktionen bezuglich einzelner Programmkomponen-
ten nach Prifung durch die Prifstelle nicht zugelassen, entfallt die Zulassung des jewei-
ligen Softwareprogramms als Vertragssoftware insgesamt.

Mit der Regelung nach diesem ABSCHNITT Il vereinbaren die Vertragspartner aus-
driicklich eine Abweichung zu § 73 Abs. 8 Satz 7 SGB V im Sinne von § 140a Abs. 2
Satz 1 SGB V, wonach die Zulassung einer Vertragssoftware durch die Kassenarztliche
Bundesvereinigung erforderlich ist. Eine solche Zulassung ist fur Vertragssoftware zu-
satzlich nicht erforderlich, damit sie von den FACHARZTEN genutzt werden kann.

Die Managementgesellschaft oder die geman Abs. 1 beauftragte Prifstelle kann auf Ver-
anlassung der Managementgesellschaft oder der AOK eine bereits zugelassene Ver-
tragssoftware einer auBerordentlichen Kontrollprifung unterziehen. Bei einem sich aus
einer solchen auBerordentlichen Kontrollprifung ergebendem, begriindeten Verdacht,
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dass Pflichtfunktionen nicht ordnungsgeman umgesetzt sind, kann die Managementge-
sellschaft die Zulassung entziehen. Die betreffenden Pflichtfunktionen sind insbeson-
dere solche mit Auswirkung auf

(1) die Arzneimittelverordnung,

(2) die Abrechnung (insbes. ordnungsgemaBe Erfassung von Leistungen, Leistungs-
datum, Impf- und Diagnoseziffern),

(3) die Verarbeitung von Formularen z. B. (Uberweisungen, Krankenhauseinweisung,
Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung),

(4) die Erfassung- und Verwaltung des Teilnehmerstatus des FACHARZTES,

(5) die elektronischen Einschreibung von Versicherten und Erfassung von Versicher-
tenstammdaten,

(6) die Online-Aktualisierungsfahigkeit bezogen auf die fir die Nutzung des Arzneimit-
telmoduls erforderlichen Informationen.

ABSCHNITT lll: Datentibermittiung

Die Datentbertragung ist nur Uber eine verschlisselte Verbindung erlaubt. Folgende Daten-
Ubertragungswege sind zulassig: Einsatz eines HZV-Online-Keys.

ABSCHNITT IV: Managementgesellschaft

Der FACHARZT Ubermittelt samtliche Leistungsdaten und Verordnungsdaten nach MaBR3gabe
dieses Vertrages Uber die von ihm genutzte Vertragssoftware an die gemaf § 295a SGB V als
Vertragspartner auf Leistungserbringerseite tatige Managementgesellschaft.
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Schlichtungsverfahren

AOK und MEDIVERBUND (,Partei“ bzw. ,Parteien) haben sich zur Schlichtung von
Streitigkeiten, die sich zwischen ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gemafi § 140a
SGB V oder Uber seine Giltigkeit ergeben, auf das wie folgt naher beschriebene
Schlichtungsverfahren geeinigt:

§ 1 Grundsatze des Schlichtungsverfahrens

)

2)

3)

§2
(D

2)

3)

Die Einleitung gerichtlicher Schritte im Zusammenhang mit dem Vertrag oder bei
Streitigkeiten Uber seine Gultigkeit ist erst nach Abschluss des in dieser Anlage
geregelten Schlichtungsverfahrens zulassig (§ 4 Abs. 3, § 6).

Die Parteien werden eine effektive Konfliktschlichtung férdern, um im Falle einer
unterbliebenen Einigung im Schlichtungsverfahren eine gerichtliche
Auseinandersetzung ohne unangemessene zeitliche Verzégerung zu ermdglichen.

Die Parteien sollen sich vor einem gerichtlichen Verfahren in einem oder mehreren
Schlichtungsgesprachen um eine einvernehmliche Beilegung der Streitigkeit bemuahen.

Person des Schlichters

Die Parteien bestimmen spatestens innerhalb von drei Monaten nach Feststellung der
Erforderlichkeit die Person eines Schlichters (,Erster Schlichter). Der Erste Schlichter
muss die Befahigung zum Richteramt haben. Er soll Erfahrung in schiedsgerichtlichen
Verfahren haben.

Die Parteien bestimmen darlber hinaus spatestens innerhalb von drei Monaten nach
Feststellung der Erforderlichkeit einen Stellvertreter des Schlichters, der im Falle der
Verhinderung des Ersten Schlichters ein Schlichtungsverfahren durchfiihren kann. Er
muss ebenfalls die Befahigung zum Richteramt haben und soll Erfahrung in
schiedsgerichtlichen Verfahren haben. (Erster Schlichter und Stellvertreter einzeln oder
zusammen auch ,Schlichter®).

Die Schlichter werden jeweils aufgrund einer gesonderten Vereinbarung mit einer
Laufzeit von zwei Jahren als Schlichter verpflichtet. Spatestens einen Monat vor dem
Auslaufen dieser Vereinbarungen bestimmen die Parteien einen neuen Schlichter, wenn
sie sich bis dahin nicht mit dem jeweiligen Schlichter lber eine Fortfihrung seiner
Tatigkeit fur jeweils zwei weitere Jahre geeinigt haben. Dies gilt auch im Falle der
vorzeitigen Beendigung der Vereinbarung mit dem Schlichter. Die Parteien verstéandigen
sich zum Zwecke des Abschlusses einer solchen Vereinbarung Uber eine angemessene
Vergutung far die Schlichter.
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“4)

&)

§3
(D

)

3)

§4
)

Der Schlichter hat keine Weisungsrechte und verhalt sich grundsatzlich neutral. Er kann
jedoch auf Wunsch der beteiligten Parteien eine aktive Vermittlungsrolle einnehmen.

Die Organisation des Schlichtungsverfahrens wird dem Schlichter Ubertragen.
Einzelheiten hierzu regelt die Vereinbarung mit dem Schlichter.

Einleitung des Schlichtungsverfahrens

Jede Partei ist zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens Uber jeden Gegenstand
berechtigt, der im Verhaltnis zur anderen Partei Gegenstand eines bei einem Gericht
anhangigen Rechtsstreits sein kann. Die Einleitung erfolgt durch schriftliche Mitteilung
einer Partei an den Ersten Schlichter und die jeweils andere Partei unter

a) genauer Bezeichnung des Streitgegenstandes und
b)  Ubermittlung zur Darstellung ihrer Rechtsauffassung geeigneter Unterlagen sowie
c) die Bitte an den Schlichter, Schlichtungsverhandlungen geman § 4 durchzufihren.

Durch die an den Ersten Schlichter gemaB dem vorstehenden Absatz Ubermittelten
Unterlagen wird der Gegenstand des Schlichtungsverfahrens  bestimmt
(-.Schlichtungsgegenstand®). Im Falle seiner Verhinderung oder voraussichtlichen
Verhinderung in Schlichtungsverhandlungen nach § 4 Ubermittelt der Erste Schlichter
die zur Einleitung oder FortflUhrung des Verfahrens erforderlichen Unterlagen
unverziglich an seinen Stellvertreter und informiert die Parteien. Dies gilt entsprechend
bei einer spateren Verhinderung des Erstens Schlichters an einem mit den Parteien nach
§ 4 abgestimmten Termin flr das erste Schlichtungsgesprach.

Die an einem Schlichtungsverfahren gemaB dem vorstehenden Absatz 1 beteiligten
Parteien kédnnen nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens durch Ubermittlung des
Schlichtungsbegehrens an den Schlichter nur noch (bereinstimmend durch
wechselseitige schriftliche Erklarung auf die Durchflihrung von
Schlichtungsverhandlungen geman § 4 verzichten. Durch diesen Verzicht gilt das
Schlichtungsverfahren als beendet.

Schlichtungsverhandlungen

Der Schlichter (§ 2 Abs. 2) fordert die Parteien spatestens 2 Wochen nach Eingang der
Mitteilung des Schlichtungsbegehrens nach § 3 Abs. 1 auf, im Hinblick auf den
Schlichtungsgegenstand Schlichtungsverhandlungen zu beginnen. Der Schlichter
schlagt den Parteien mindestens 2 geeignete Termine vor und berlcksichtigt dabei die
Belange der Parteien.
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2)

3)

4

&)

(6)

§5
(D

2)

Die eingeladenen Parteien sind verpflichtet, sich innerhalb einer von dem Schlichter
gesetzten angemessenen Frist mit der Angabe zu melden, zu welchem Termin und mit
welchen Teilnehmern sie an den Schlichtungsverhandlungen teilnehmen werden. Das
erste Schlichtungsgesprach soll spatestens 3 Wochen nach der Aufforderung durch den
Schlichter stattfinden. Terminverlegungen auf einen spéateren Zeitpunkt als 3 Wochen
nach Aufforderung des Schlichters sind in begriindeten Ausnahmefallen méglich.

Die jeweils andere Partei ist verpflichtet, an diesen Schlichtungsverhandlungen
teilzunehmen. Die Parteien werden mindestens einen Schlichtungstermin durchfihren.

Die Parteien kénnen sich im Schlichtungstermin von Rechtsanwalten begleiten oder
vertreten lassen. Im Sinne einer zielflhrenden Schlichtung ist jedoch die Anwesenheit
mindestens eines solchen Vertreters jeder beteiligten Partei erforderlich, der zur
Entscheidung Gber eine Einigung Gber den Schlichtungsgegenstand berechtigt ist.

Im Sinne einer zielflhrenden Schlichtung sollen etwaige schriftliche Stellungnahmen
mindestens 3 Werktage vor den Schlichtungsverhandlungen an die beteiligte(n)
Partei(en) und den Schlichter versandt werden.

Im Rahmen der Schlichtungsverhandlungen soll méglichst darauf verzichtet werden, den
Schlichtungsgegenstand ohne sachlichen Grund und ohne sachgeméBe
Vorbereitungsmaéglichkeit fir die tbrigen Beteiligten zu dndern oder zu erweitern. Die
jeweils andere Partei ist berechtigt, eine Anderung oder Erweiterung des
Schlichtungsgegenstandes abzulehnen.

Beendigung des Schlichtungsverfahrens

Verlangt eine Partei nach  Durchfihrung des ersten Termins der
Schlichtungsverhandlungen deren Beendigung, ohne dass eine Einigung Uber den
Gegenstand der Schlichtung erzielt wurde, so fertigt der Schlichter auf Verlangen einer
Partei darliber ein Protokoll, das den Schlichtungsgegenstand naher bezeichnet und in
dem das Vorbringen der Parteien zum Schlichtungsgegenstand in einer méglichst noch
im Schlichtungstermin mit den Parteien abgestimmten Weise zusammengefasst wird.
Mit Unterzeichnung des Protokolls durch den Schlichter gilt das Schlichtungsverfahren
als beendet.

Wird in den Schlichtungsverhandlungen eine Einigung erzielt, und erklaren alle
beteiligten Parteien, dass sie die Vereinbarung als verbindlich anerkennen, ist dartber
ein Protokoll zu fertigen, das von allen an der Schlichtung beteiligten Parteien sowie dem
Schlichter zu unterzeichnen ist. In das Protokoll ist ausdriicklich aufzunehmen, dass eine
Einigung erzielt wurde. Mit der Unterzeichnung des Protokolls Uber die Einigung durch
die im Schlichtungstermin anwesenden Parteien und den Schlichter gilt das
Schlichtungsverfahren als beendet.
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3)

4

&)

§6

§7

Das Uber die Schlichtungsverhandlungen nach den vorstehenden Absatzen 1 und 2
gefihrte Protokoll ist ein Ergebnis-, kein Verlaufsprotokoll. Das Protokoll kann eine
Vertraulichkeitsvereinbarung enthalten. Sdmtliche Parteien erhalten unverziglich eine
Abschrift des Protokolls.

Wird in dem Schlichtungsverfahren keine Einigung im Sinne des vorstehenden Absatz 2
erzielt, kann jede der Parteien des Schlichtungsverfahrens den Rechtsweg beschreiten.
Die Beendigung des Schlichtungsverfahrens steht einem einvernehmlichen Neubeginn
nicht entgegen.

Die Parteien des Schlichtungsverfahrens sind damit einverstanden, dass der Lauf
gesetzlicher oder vertraglicher  Verjahrungsfristen in Bezug auf den
Schlichtungsgegenstand bis zum Abschluss des obligatorischen Schlichtungsverfahrens
gehemmt ist. § 203 BGB gilt entsprechend.

Vertraulichkeit

Die Parteien sowie alle an den Schlichtungsverhandlungen beteiligten Personen sowie
solche, die an gemeinsamen oder getrennten Sitzungen zwischen den Parteien
teilgenommen haben, haben die Inhalte der Verhandlungen sowohl wahrend als auch
nach der Beendigung des Schlichtungstermins als vertraulich zu behandeln. Sie durfen,
soweit nicht anderweitig vereinbart, Dritten gegenlber keine Informationen offen legen,
die das jeweilige Schlichtungsverfahren betreffen oder die sie in dessen Verlauf erhalten
haben. Soweit eine Partei dies fordert, haben die Personen, die an Schlichtungsver-
handlungen teilnehmen, eine Vertraulichkeitserklarung zu unterzeichnen.

Kosten des Schlichtungsverfahrens

Die an dem Schlichtungsverfahren beteiligten Parteien tragen das Honorar des
Schlichters und dessen Auslagen sowie die notwendigen Kosten des Schlichtungs-
verfahrens (Sekretariatsaufwand; Portokosten; Raummiete, etc.) zu gleichen Teilen und
haften dafiir als Gesamtschuldner. Im Ubrigen tragt jede Partei ihre Kosten selbst.
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Anhang 2 zu Anlage 12
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ICD-Code [(ohne Punkt) |ICD-Text o .
C64 C64 Bosartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken X
C65 C65 Bosartige Neubildung des Nierenbeckens X
D30.0 D300 Gutartige Neubildung: Niere X
D30.1 D301 Gutartige Neubildung: Nierenbecken X
D41.0 D410 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Niere X
D41.1 D411 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nierenbecken X
110.00 11000 Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise X
110.01 11001 Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise X
110.10 11010 Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise X
110.11 11011 Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise X
Essentielle Hypertonie, nicht ndher bezeichnet: Ohne Angabe einer
110.90 11090 hypertensiven Krise X
Essentielle Hypertonie, nicht naher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven
110.91 11091 Krise X
115.00 11500 Renovaskuldre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise X
115.01 11501 Renovaskuldre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise X
Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer
115.10 11510 hypertensiven Krise X
Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer
115.11 11511 hypertensiven Krise X
Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer
115.20 11520 hypertensiven Krise X
Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer
115.21 11521 hypertensiven Krise X
N00.0 N00O Akutes nephritisches Syndrom: Minimale glomerulare Lasion X
NO00.1 NOO1 Akutes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruldre L&sionen X
N00.2 N002 Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse membrandse Glomerulonephritis X
Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative
NO00.3 N003 Glomerulonephritis X
Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillar-proliferative
N00.4 N004 Glomerulonephritis X
N00.5 N005 Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapillare Glomerulonephritis X
N00.6 N006 Akutes nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit X
Akutes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser
N00.7 N007 Halbmondbildung X
N00.8 N008 Akutes nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veranderungen X
NO01.0 NO10 Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Minimale glomerulére Lasion X
Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale
NO1.1 NO11 glomerulare Lésionen X
Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse membrandse
NO1.2 NO12 Glomerulonephritis X
Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative
N01.3 NO013 Glomerulonephritis X
Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillar-proliferative
NO1.4 NO14 Glomerulonephritis X
Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapillare
N01.5 NO15 Glomerulonephritis X
NO1.6 NO16 Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit X
Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser
N01.7 NO17 Halbmondbildung X
Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische
N01.8 NO018 Verdnderungen X
N02.0 N020 Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Minimale glomerulére L&sion X
Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Fokale und segmentale
N02.1 N021 glomerulére L&sionen X
Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Diffuse membrandse
N02.2 N022 Glomerulonephritis X
Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Diffuse mesangioproliferative
N02.3 N023 Glomerulonephritis X
Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Diffuse endokapillar-proliferative
N02.4 N024 Glomerulonephritis X
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Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Diffuse mesangiokapillare
N02.5 N025 Glomerulonephritis X
N02.6 N026 Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Dense-deposit-Krankheit X
Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Glomerulonephritis mit diffuser
N02.7 N027 Halbmondbildung X
Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Sonstige morphologische
N02.8 N028 Verénderungen X
Rezidivierende und persistierende Hamaturie: Art der morphologischen
N02.9 N029 Verénderung nicht naher bezeichnet X
NO03.0 N030 Chronisches nephritisches Syndrom: Minimale glomerulare Lasion X
Chronisches nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomerulare
NO03.1 NO31 L&sionen X
N03.2 N032 Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranése Glomerulonephritis X
Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative
NO03.3 NO033 Glomerulonephritis X
Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillar-proliferative
NO03.4 N034 Glomerulonephritis X
Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapillare
NO03.5 N035 Glomerulonephritis X
NO03.6 NO036 Chronisches nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit X
Chronisches nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser
NO03.7 N037 Halbmondbildung X
NO03.8 NO38 Chronisches nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Verdnderungen X
N04.0 N040 Nephrotisches Syndrom: Minimale glomerulare Lasion X
N04.1 NO041 Nephrotisches Syndrom: Fokale und segmentale glomerulére Lasionen X
N04.2 N042 Nephrotisches Syndrom: Diffuse membrandse Glomerulonephritis X
N04.3 N043 Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis X
N04.4 N044 Nephrotisches Syndrom: Diffuse endokapillér-proliferative Glomerulonephritis X
N04.5 N045 Nephrotisches Syndrom: Diffuse mesangiokapillare Glomerulonephritis X
N04.6 N046 Nephrotisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit X
N04.7 N047 Nephrotisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung X
N04.8 N048 Nephrotisches Syndrom: Sonstige morphologische Veranderungen X
NO05.0 N050 Nicht ndher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Minimale glomerulére Lsion X
Nicht naher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale
NO05.1 NO051 glomerulare Lésionen X
Nicht néher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse membrandse
N05.2 N052 Glomerulonephritis X
Nicht néher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative
N05.3 N053 Glomerulonephritis X
Nicht ndher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillar-
N05.4 N054 proliferative Glomerulonephritis X
Nicht néher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapillare
N05.5 N055 Glomerulonephritis X
NO05.6 N056 Nicht ndher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit X
Nicht néher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit
NO05.7 NO057 diffuser Halbmondbildung X
Nicht ndher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische
NO05.8 N058 Verdnderungen X
Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veréanderungen: Minimale
N06.0 NO060 glomerulare Lasion X
Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veranderungen: Fokale und
NO06.1 NO061 segmentale glomeruldre Lasionen X
Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veranderungen: Diffuse
N06.2 N062 membrandse Glomerulonephritis X
Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veranderungen: Diffuse
N06.3 N063 mesangioproliferative Glomerulonephritis X
Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veranderungen: Diffuse
N06.4 N064 endokapillar-proliferative Glomerulonephritis X
Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veranderungen: Diffuse
N06.5 N065 mesangiokapilldre Glomerulonephritis X
Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veranderungen: Dense-
N06.6 N066 deposit-Krankheit X




Diagnosenliste Anhang 2 zu Anlage 12
FacharztProgramm Nephrologie

5|2 £
3 ls g § 2 §
x| = 17}
5 512|588 || |8l |22
Q Z|=|E|l2 2lsl5|l|38
Qlgle|l¥ 2 8l=|l5| 85|20
= |2 ol Sl >lBlE| c|x <
o |S|&8l2|2|F|E|IS|e|E| 8F
€ |S|lslo|lS|s|c|l8ls|le| Es
RN EE HEEHEEE
£ |g|d|2E|5|3|5|2|gles
o [T|l=|S|l2 2T 8|&|=>] Eo
NZIBlelelEl eS| El g0
2 8 o| &8 N 2(6[= sl£a
S EHEEEEREEEREE
S 5|3(c|5|S5|2| o8| S| cZ
2132156325398
elE|2l=slels|5|3|2222
3 8512158383 |3|28
2 1523|121 % 58| 8|a|2g
e |£lg|5lo|&|8|2 5| S8
AHEHERE R
BLEISI3 3] |8]%|8] &8
<5858 s |25
Low |28 £o
ICD-Code =& a2
ICD-Code [(ohne Punkt) |ICD-Text o o
Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veranderungen:
N06.7 N067 Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung X
Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veranderungen: Sonstige
N06.8 N068 morphologische Verdnderungen X
Hereditare Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Minimale glomerulére
NO07.0 NO070 Lasion X
Hereditére Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Fokale und
N07.1 NO071 segmentale glomerulare Lasionen X
Hereditare Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse membranése
N07.2 N072 Glomerulonephritis X
Hereditére Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse
N07.3 NO73 mesangioproliferative Glomerulonephritis X
Hereditare Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse endokapillar-
N07.4 N074 proliferative Glomerulonephritis X
Hereditére Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Diffuse
N07.5 NO75 mesangiokapilldre Glomerulonephritis X
Hereditare Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Dense-deposit-
N07.6 N076 Krankheit X
Hereditére Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Glomerulonephritis mit
NO07.7 NO77 diffuser Halbmondbildung X
Hereditare Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige
N07.8 N078 morphologische Veranderungen X
Glomerulare Krankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiésen und
NO08.0 N080 parasitiren Krankheiten X
NO08.1 N081 Glomerulare Krankheiten bei Neubildungen X
Glomeruldre Krankheiten bei Blutkrankheiten und Stérungen mit Beteiligung
N08.2 N082 des Immunsystems X
N08.3 N083 Glomerulare Krankheiten bei Diabetes mellitus X
Glomerulare Krankheiten bei sonstigen endokrinen, Ernahrungs- und
NO08.4 N084 Stoffwechselkrankheiten X
N08.5 N085 Glomerulare Krankheiten bei Systemkrankheiten des Bindegewebes X
N08.8 N088 Glomerulare Krankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten X
N10 N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis X
N11.0 N110 Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis X
N11.1 N111 Chronische obstruktive Pyelonephritis X
N11.8 N118 Sonstige chronische tubulointerstitielle Nephritis X
N12 N12 Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet X
N13.0 N130 Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion X
N13.1 N131 Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert X
N13.2 N132 Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein X
N13.20 N1320 Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein X
N13.21 N1321 Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein X
Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation
N13.29 N1329 nicht ndher bezeichnet X
N13.3 N133 Sonstige und nicht ndher bezeichnete Hydronephrose X
N13.4 N134 Hydroureter X
N13.5 N135 Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose X
N13.6 N136 Pyonephrose X
N13.60 N1360 Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion mit Infektion der Niere X
Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert, mit Infektion
N13.61 N1361 der Niere X
N13.62 N1362 Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein mit Infektion der Niere X
N13.63 N1363 Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere X
Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation
N13.64 N1364 nicht ndher bezeichnet, mit Infektion der Niere X
N13.65 N1365 Sonstige und nicht ndher bezeichnete Hydronephrose mit Infektion der Niere X
N13.66 N1366 Hydroureter mit Infektion der Niere X
Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose mit Infektion der
N13.67 N1367 Niere X
N13.68 N1368 Sonstige und nicht ndher bezeichnete Pyonephrose X
N13.7 N137 Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux X
N13.8 N138 Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie X
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FacharztProgramm Nephrologie
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E1: Arztliche Betreuung bei Zentrums-/LC-Dialyse

E2: Arztliche Betreuung bei Heimdialyse (Hamo)

E3: Arztliche Betreuung bei Peritonealdialyse

P1a: Betreuung Sonstiger nephrologisdcher Erkrankungen

P2a: Betreuung chronischer Nierenerkrankung (Stadium 3-5)

P2b: Betreuung Zentrumsdialyse

P2c: Betreuung Peritoneal-/Heimdialyse

P2d: Betreuung nach Transplantation

P2e: Betreuung nach Lebendnierenspende

P2g: Betreuung von Hypertonikern

P2aBP3: standardisierte gemeinsame Entscheidungsfindung

Nierenersatz gemaB DGfN/KDIGO nach Therapiewechsel

ICD-Code
ICD-Code |(ohne Punkt) [ICD-Text
N14.0 N140 Analgetika-Nephropathie X
Nephropathie durch sonstige Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive
N14.1 N141 Substanzen X
Nephropathie durch nicht naher bezeichnete(s) Arzneimittel, Droge oder
N14.2 N142 biologisch aktive Substanz X
N14.3 N143 Nephropathie durch Schwermetalle X
N14.4 N144 Toxische Nephropathie, anderenorts nicht klassifiziert X
N15.0 N150 Balkan-Nephropathie X
N15.10 N1510 Nierenabszess X
N15.11 N1511 Perinephritischer Abszess X
N15.8 N158 Sonstige naher bezeichnete tubulointerstitielle Nierenkrankheiten X
Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiésen
N16.0 N160 und parasitdren Krankheiten X
N16.1 N161 Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Neubildungen X
Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Blutkrankheiten und Stérungen mit
N16.2 N162 Beteiligung des Immunsystems X
N16.3 N163 Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei Stoffwechselkrankheiten X
Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei systemischen Krankheiten des
N16.4 N164 Bindegewebes X
N16.5 N165 Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei TransplantatabstoBung X
Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten
N16.8 N168 Krankheiten X
N17.01 N1701 Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 X
N17.02 N1702 Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 X
N17.03 N1703 Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 X
N17.11 N1711 Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 X
N17.12 N1712 Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 X
N17.13 N1713 Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 X
N17.21 N1721 Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 X
N17.22 N1722 Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 X
N17.23 N1723 Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 X
N17.81 N1781 Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 X
N17.82 N1782 Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 X
N17.83 N1783 Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 X
N17.91 N1791 Akutes Nierenversagen, nicht ndher bezeichnet: Stadium 1 X
N17.92 N1792 Akutes Nierenversagen, nicht ndher bezeichnet: Stadium 2 X
N17.93 N1793 Akutes Nierenversagen, nicht ndher bezeichnet: Stadium 3 X
N18.1 N181 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 X
N18.2 N182 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 X
N18.3 N183 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 X
N18.4 N184 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 X
N18.5 N185 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 X
N18.80 N1880 Einseitige chronische Nierenfunktionsstérung X
N20.0 N200 Nierenstein X
N20.2 N202 Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig X
N20.9 N209 Harnstein, nicht ndher bezeichnet X
N23 N23 Nicht néher bezeichnete Nierenkolik X
N25.0 N250 Renale Osteodystrophie X
N25.1 N251 Renaler Diabetes insipidus X
N25.8 N258 Sonstige Krankheiten infolge Schadigung der tubuldren Nierenfunktion X
N26 N26 Schrumpfniere, nicht naher bezeichnet X
N27.0 N270 Kleine Niere unbekannter Ursache, einseitig X
N27.1 N271 Kleine Niere unbekannter Ursache, beidseitig X
N28.0 N280 Ischamie und Infarkt der Niere X
N28.1 N281 Zyste der Niere X
N28.80 N2880 Ruptur eines Nierenkelches, nichttraumatisch [Fornixruptur] X
N28.88 N2888 Sonstige ndher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters X
N29.0 N290 Spatsyphilis der Niere X
Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei anderenorts klassifizierten
N29.1 N291 infektidsen und parasitaren Krankheiten X
Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei sonstigen anderenorts
N29.8 N298 klassifizierten Krankheiten X
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E1: Arztliche Betreuung bei Zentrums-/LC-Dialyse
E2: Arztliche Betreuung bei Heimdialyse (Hamo)
E3: Arztliche Betreuung bei Peritonealdialyse
P1a: Betreuung Sonstiger nephrologisdcher Erkrankungen
P2a: Betreuung chronischer Nierenerkrankung (Stadium 3-5)
P2b: Betreuung Zentrumsdialyse
P2c: Betreuung Peritoneal-/Heimdialyse
P2d: Betreuung nach Transplantation
P2e: Betreuung nach Lebendnierenspende
P2g: Betreuung von Hypertonikern
P2aBP3: standardisierte gemeinsame Entscheidungsfindung
Nierenersatz gemaB DGfN/KDIGO nach Therapiewechsel

ICD-Code
ICD-Code [(ohne Punkt) [ICD-Text
Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und

010.0 0100 Wochenbett kompliziert X
Vorher bestehende hypertensive Herzkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt

010.1 0101 und Wochenbett kompliziert X
Vorher bestehende hypertensive Nierenkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt

010.2 0102 und Wochenbett kompliziert X
Vorher bestehende hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, die

010.3 0103 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert X
Vorher bestehende sekundére Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und

010.4 0104 Wochenbett kompliziert X
Nicht néher bezeichnete, vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft,

010.9 0109 Geburt und Wochenbett kompliziert X

O11 O11 Chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Praeklampsie X

012.0 0120 Schwangerschaftsédeme X

o12.1 0121 Schwangerschaftsproteinurie X

012.2 0122 Schwangerschaftsédeme mit Proteinurie X

013 013 Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] X

Q61.0 Q610 Angeborene solitdre Nierenzyste X

Q61.1 Q611 Polyzystische Niere, autosomal-rezessiv X

Q61.2 Q612 Polyzystische Niere, autosomal-dominant X

Q61.3 Q613 Polyzystische Niere, nicht naher bezeichnet X

Q61.4 Q614 Nierendysplasie X

Q61.5 Q615 Medull&re Zystenniere X

Q61.8 Q618 Sonstige zystische Nierenkrankheiten X
Sonstige und nicht naher bezeichnete Funktionsstérung, Versagen und

T86.19 T8619 AbstoBung eines Nierentransplantates X

74941 7491 Extrakorporale Dialyse x | x x| x

749.2 2492 Sonstige Dialyse (Peritonealdialyse) X X

752.4 7524 Nierenspender X

794.0 7940 Zustand nach Nierentransplantation X
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Qualitatszuschlage Rationale Pharmakotherapie

Die Vertragspartner streben durch diesen Vertrag die Umsetzung einer Rationalen
Pharmakotherapie an. Die arztliche Hoheit und Verantwortung bei der Verordnung bleibt dabei
voll gewahrt. Der FACHARZT soll fur alle Patienten eine leitliniengerechte und unter
qualitativen und wirtschaftlichen Aspekten angemessene Verordnung von Arzneimitteln
durchfiihren. Aktuelle und wissenschatftlich fundierte Hilfestellungen zur Realisierung einer
rationalen Pharmakotherapie erhalt der FACHARZT sowohl in den Qualitatszirkeln gem.
Anlage 2 als auch in der Vertragssoftware.

1. Zuschlag Rationale Pharmakotherapie

Die Empfehlungen, welche in die Vertragssoftware eingeflossen sind, sind von einem
Gremium aus Experten, insbesondere des niedergelassenen nephrologischen und
hausarztlichen Bereichs, Apothekern und Arzten der AOK sowie Vertretern von VNP BW und
MEDIVERBUND auf der Basis von medizinischen und 6konomischen Kriterien unter
Einbeziehung systematischer Bewertungsverfahren erarbeitet worden. Es handelt sich dabei
um einen permanenten Prozess, die Empfehlungen werden laufend fortgeschrieben und an
die aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen angepasst.

Die Kriterien, nach denen der Zuschlag von 4,00 € pro Quartal auf die Grundpauschale P1
ausgezahlt wird, kénnen von der AOKund vom MEDIVERBUND einvernehmlich vierteljahrlich
angepasst werden. Falls keine Anpassung erfolgt, sind die fur das Vorquartal gultigen Kriterien
auch im laufenden Quartal gltig. Die ubrigen Vertragspartner stimmen einer
entsprechenden Anderung schon jetzt zu.

Falls ein FACHARZT in einem Quartal Arzneimittel auBerhalb der Vertragssoftware verordnet
und die Ermittlung einer oder mehrerer seiner Quoten dadurch verfalscht wird, kann der
Zuschlag Rationale Pharmakotherapie flir diesen FACHARZT fir dieses Quartal auch im
Nachhinein gestrichen und verrechnet werden.

Da die in der Vertragssoftware hinterlegten Arzneimittelempfehlungen regelmaBig aktualisiert
werden kénnen, erfolgt auch die Auswertung der Quoten jeweils taggleich auf Basis des
jeweiligen Standes der Arzneimittelempfehlungen. Abweichend von den durch die
Kassenarztliche Bundesvereinigung auf der Grundlage von § 73 Abs. 8 Satz 7 SGB V
erlassenen Richtlinien, sind in der Software farbliche Hinterlegungen von Arzneimitteln
enthalten. Diese dienen dazu, den Arzt bei einem wirtschaftlichen Verordnungsverhalten zu
unterstitzen.
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In der Vertragssoftware gibt es fur Arzneimittel folgende Kennzeichnungen:

Griin hinterlegt sind:

1. Patentfreie Arzneimittel, fir die im Rahmen von Ausschreibungen Rabattvertrdge nach
§ 130 a Abs. 8 SGB V abgeschlossen wurden (= Rabatt-Griin)

2. Grln berechnete Arzneimittel. Sie haben keine Auswirkung auf die Quote.

Blau hinterlegt sind:
Patentgeschutzte und / oder biotechnologisch hergestellte Arzneimittel, flir die Rabattvertrage
nach § 130 a Abs. 8 SGB V abgeschlossen wurden.

Orange hinterlegt sind:

Patentgeschitzte und / oder biotechnologisch hergestellte Arzneimittel, die durch
patentgeschitzte und / oder biotechnologisch hergestellte Arzneimittel substituiert werden
kénnen, fir die Rabattvertrage nach § 130 a Abs. 8 SGB V abgeschlossen wurden (Blau
hinterlegt).

Rot hinterlegt sind:
Arzneimittel, die in der Regel durch qualitative und wirtschaftliche Alternativen unter
Beachtung medizinischer Ausschlusskriterien substituiert werden kénnen.

Nicht farblich hinterlegt sind:
Alle Ubrigen Arzneimittel.

Dem FACHARZT wird empfohlen, im Rahmen der bestehenden Therapiefreiheit bevorzugt
grun hinterlegte Arzneimittel zu verordnen.

Verordnungen von blau hinterlegten Arzneimitteln sollen gegentiber Verordnungen von orange
hinterlegten Arzneimitteln bevorzugt werden.

Verordnungen von grin hinterlegten Arzneimitteln sollen bevorzugt werden.

Bei Verordnungen von rot hinterlegten Arzneimitteln soll der Substitutionsvorschlag bevorzugt
werden.

Ermittlung des Zuschlages
Der Zuschlag von 4,00 € wird aufgeteilt in
1. einen Zuschlag Rot (0,50 €),

2. einen Zuschlag Rabatt-Griin (2,50 €) und
3. einen Zuschlag Blau (1,00 €).
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Die Zuschlage kdnnen einzeln ausgeldst werden und werden in Form von Prozentangaben
ermittelt, indem zun&chst die folgenden Indikatoren gebildet werden:

Indikator Zahler Nenner

Rot Anzahl der Verordnungen Anzahl der Verordnungen von
von Arzneimitteln, die rot Arzneimitteln, die rot markiert sind
markiert sind sowie die Anzahl der Verordnungen

der Wirkstoffe, die zu ihrer
Substitution vorgeschlagen werden
Rabatt-Grin Anzahl der Verordnungen Anzahl von Verordnungen von

von Arzneimitteln, die Arzneimitteln mit ausgeschriebenen
"Rabatt-Griin" markiert sind | Wirkstoff-Rabattvertrdgen sowie der
Anzahl der Verordnungen von
wirkstoffgleichen Alternativen ohne

Rabattvertrag.

Blau Anzahl der Verordnungen Anzahl der Verordnungen der blau
von Arzneimitteln, die blau hinterlegten Arzneimittel sowie die
markiert sind Verordnungen der Alternativen ohne

Rabattvertrag.

Ausgeldst werden die Zuschlage, wenn folgende Schwellenwerte erreicht werden:

Rot <= 3%
Rabatt-Griin >= 90%
Blau >= 70%

Uber weitere PlausibilisierungsmaBnahmen verstanden sich die Vertragspartner und
erganzen diese Anlage.

Far die Zuschlage und deren Ausbezahlung werden die Abrechnungsdaten der AOK zugrunde

gelegt. Bis zu einer Vereinbarung zur Umsetzung der entsprechenden Datentbermittlung
werden die Verordnungsdaten der FACHARZTE zugrunde gelegt.
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AOK-FacharztProgramm Nephrologie

Entlastungsassistent/in in der Facharztpraxis (,,EFA®“)

Der Vergitung des im Rahmen des Facharztvertrages vereinbarten Verglitungszuschlages
(siehe Verglitungstabelle) liegen folgende Rahmenbedingungen zugrunde:

Abrechnungsvoraussetzungen fiir FACHARZT und EFA®
1. Allgemeine Abrechnungsvoraussetzung

Teilnehmen kdnnen alle FACHARZTE, wenn sie mindestens eine/n ausgebildete und bei
MEDIVERBUND gemeldete Medizinische Fachangestellte/n, Arzthelfer/-in, Krankenschwes-
ter/Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger/-in oder Altenpfleger/-in (im Nachfolgenden gemeinsam als Medizinische/r Fachange-
stellte/r bezeichnet) in ihrer Praxis beschéftigen (mindestens halbe Stelle, sozialversiche-
rungspflichtige Festanstellung).

2. Spezielle Abrechnungsvoraussetzungen

a) Erfolgreiche Teilnahme der/des Medizinischen Fachangestellten (MFA) am zwischen
den Vertragspartnern gemeinsam vereinbarten und von der Landesérztekammer zer-
tifizierten Weiterbildungslehrgang ,EFA® Nephrologie“ in Baden-Wrttemberg.

Das Nahere zum Inhalt und Umfang der Teilnahme am Lehrgang, insbesondere zum
Curriculum des Lehrgangs, der Art und Form erforderlichen Abschlusspriifung und
der Anerkennung von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung bereits in
anderen Bundeslandern oder nach anderen Curricula ausgebildeten EFAs, regelt der
Beirat gemal § 22 des Hauptvertrages.

b) Die MFA muss mindestens ein Jahr Vorbeschaftigungszeit in einer Facharztpraxis
oder vergleichbaren stationdren Einrichtung mit Schwerpunkt nephrologischer Leis-
tungen vorweisen. Auf diese Vorbeschaftigungszeit werden Ausbildungszeiten einer/s
MFA in einer entsprechenden Facharztpraxis oder stationdren Einrichtung angerech-
net. Die Anstellung, das Ausscheiden sowie Unterbrechungen der Anstellung ab ei-
nem vollen Quartal (z.B. Elternzeit, Arbeitsunfahigkeit, unbezahlter Urlaub und sons-
tige Freistellungen ohne Téatigkeit) einer EFA® sind seitens der Arztpraxis mittels des
vorgeschriebenen Formvordrucks unverziiglich bei der Managementgesellschaft an-
zuzeigen.

c) Teilnahme der EFA® an mindestens einem von den Vertragspartnern organisierten
Qualitatszirkel pro Kalenderjahr. Wird der Zuschlag innerhalb eines Kalenderjahres in
nur zwei Quartalen oder weniger abgerechnet (unterjahrige EFA®-Anerkennung zur
Abrechnung), ist die Teilnahme an einem Qualitatszirkel in diesem Kalenderjahr fa-
kultativ.

3. Abrechnung des EFA-Zuschlages

Der EFA®-Zuschlag wird auf die Vergltungspositionen P2a, P2c, P2d, P2e oder P2g erstma-
lig im Folgequartal nach Eingang des Nachweises der Qualifikation geman Ziffer 2. lit. a) bei

der Managementgesellschaft und der Erflllung der Voraussetzung geman Ziffer 2. lit. b) aus-
bezahlt.



Vertrag vom 01.04.2020 — i.d.F. vom 01.10.2023 Anhang 4 zu Anlage 12
AOK-FacharztProgramm Nephrologie

Der EFA®-Zuschlag erfolgt nur dann, wenn die EFA®-Tatigkeit in einer Praxis mindestens
50% einer Vollzeitkraft entspricht. Pro Quartal und pro EFA®-Vollzeitkraft (w6chentliche Ar-
beitszeit mind. 38,5 Stunden) werden einer Praxis bis zu 200 EFA®-Zuschlage vergutet. Bei
einem Tatigkeitsumfang von 75% (wéchentliche Arbeitszeit mind. 28 Stunden) werden einer
Praxis bis zu 150 EFA®-Zuschlage vergutet. Bei einem Tatigkeitsumfang von 50% (wdchent-
liche Arbeitszeit mind. 19 Stunden) werden einer Praxis bis zu 100 EFA®-Zuschlage vergitet.

Bei nicht nachgewiesener Teilnahme der EFA® an einem Qualitatszirkel nach Ziffer 2. lit. ¢)
bleibt der bereits ausgezahlte EFA®-Zuschlag fiir das Kalenderjahr der Nichtteilnahme zu-
nachst unangetastet. Erfolgt im anschlieBenden Kalenderjahr erneut keine Teilnahme an ei-
nem Qualitatszirkel, werden flr beide Kalenderjahre der Nichtteilnahme die EFA®-Zuschlage
vollstéandig zurlickgefordert und flr die zuklinftigen Quartale gestrichen. Erfolgt nach einer
Streichung / Riickforderung eine erneute Teilnahme am Qualitatszirkel, wird der EFA®-Zu-
schlag ab dem Kalenderjahr, in dem der Qualitatszirkel erstmals wieder besucht wurde, er-
neut in voller Héhe vergitet.

Far Quartale, in denen keine EFA in der Arztpraxis tétig wird (Unterbrechungen siehe Nr. 2
lit. b)), kann kein EFA-Zuschlag abgerechnet werden.

Der EFA-Zuschlag kann nur abgerechnet werden, wenn die Aufgaben geman beiliegender
Aufgabentbersicht entsprechend beachtet und umgesetzt werden.
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Entlastungsassistent/in in der Facharztpraxis (EFA® Nephrologie)
Aufgabeniibersicht EFA® Nephrologie

Grundverstandnis

Die EFA® Nephrologie unterstitzt die Versorgung von Menschen mit Erkrankungen der Nie-
ren v. a. bei chronischer Niereninsuffizienz und deren Ursachen wie z. B. Hypertonie, Diabe-
tes mellitus und Adipositas.

Die chronische Niereninsuffizienz betrifft ca. 8-16 % der Weltbevdlkerung und in Deutschland
werden derzeit ca. 80.000 Patienten mit terminaler CKD mit Himo- bzw. Peritonealdialyse
behandelt. Sie ist mit relevanten Komorbiditaten assoziiert. Durch kérperliche Aktivitat, die
Ernahrung und das Nichtrauchen lasst sich das Risiko flr Erkrankungen wie Diabetes melli-
tus und Hypertonie senken, welche als bedeutende Ursachen flr die chronische Nierener-
krankung gelten. Ein gesundheitsférdernder Lebensstil kann die Progression einer Nierener-
krankungen, wie beispielsweise einer chronischen Niereninsuffizienz, verzégern und sich
wahrend und nach einem Nierenersatz positiv auswirken. Dazu sollte insbesondere Uberge-
wicht bzw. die abdominelle Adipositas vermieden und nicht geraucht werden. Oft treten diese
Zivilisationskrankheiten in Kombination auf und erhéhen das kardiovaskulare Risiko.' 2

Eine gemeinsame Entscheidungsfindung und die motivationale Beratung hin zu einem gesin-
deren Lebensstil, soll die Patienten dabei unterstitzen, mit der Krankheit besser zu leben und
eine héhere Lebensqualitét zu erzielen. Die Patientenedukation und -kommunikation sind da-
her Schllsselaufgaben nicht nur fiir die Beziehung zwischen Patient, Arzt und Praxispersonal,
sondern auch fur die Krankheitspravention, Gesundheitsférderung und Patientensicherheit.
Daher gilt es als Patient zu wissen, was die individuelle Gesundheit einerseits férdert und an-
dererseits wie dieses Wissen in gewohnheitsmaBige Verhaltensweisen umzusetzen wére.

Fur dieses Ziel wurden im Bereich der Nephrologie neue Versorgungsinhalte und Rahmen-
bedingungen vereinbart gemal dem sogenannten evidenzbasiertem Wissensstand (siehe
Anlagen 12, 17 samt deren Anhangen).

Die Kernaufgaben der EFA sind daher die Unterstitzung der praventiven Information und
motivationalen Beratung vor allem zu:

o Nierenerkrankungen wie v.a. der chronischen Niereninsuffizienz mit Progressionsverzé-
gerung und u.a. zu
o Hypertonie
o Diabetes Typ 2
o Adipositas

e Fodrderung der Gesundheitskompetenz und der gemeinsamen Entscheidungsfindung vor,
wéahrend und nach dem Nierenersatz

o gemeinsamer Entscheidungsfindung insbesondere vor, wahrend und nach der PD

Die folgende Aufgabentabelle kann sowohl am PC wie auch ausgedruckt als Checkliste ver-
wendet werden.

! https://www.gesundheitsinformation.de/chronische-nierenerkrankung.2606.de.html (Stand
17.05.2019).
2 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitat und Gesundheit. Heidelberg 2017.
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Allgemeine Aufgaben der EFA®-Nephrologie
(gem. Anlage 12, 17)

Nicht-medikamentdse Versorgung

biopsychosozialer Anamnese

korperlicher Aktivitat und Sport

O

zur Steigerung der Alltagsaktivitat (z. B. Treppensteigen, Hausar-
beit, 10mindtiges Gehtraining, Radfahren usw.) mit dem Ziel 150
Minuten pro Woche

ohne Dialyse: Kombination aus Ausdauer (z.B. Walking, Wan-
dern, Schwimmen, Radfahren), Krafttraining (z.B. 8-10 Ubungen,
10-15 Wiederholungen) und Beweglichkeitstraining zur Verbes-
serung des Gleichgewichts

bei Dialyse: Ausdauertraining bis zu zwei Stunden wéahrend der
Dialyse (z.B. Fahrradergometer) und angepasste Bewegungsthe-
rapie an Nicht-Dialyse-Tagen

in Turn/Sportvereinen v. a. Kraft, Ausdauer und Koordinationstrai-
ning z.B. Uber das Rezept fir Bewegung des DOSB

Zur Progres-
sionsverzo-
gerung der
CKD

bei der ge-
meinsamen
Entschei-
dungsfin-
dung zum
Nierenersatz

mit Dialyse

nach
Transplan-
tation

Verweise

Siehe Anl.
17 & Anh. 1
& 1a

DOSB

Arztekam-
mer
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https://gesundheit.dosb.de/angebote/rezept-fuer-bewegung/
file://///medi-verbund.de/dfsroot/Abteilungen/Vertrag/PMÜ/FAV%20Nephrologie/EFA/•%09www.aerztekammer-bw.de/news/2015/2015-04/rezept-fuer-bewegung/index.html
file://///medi-verbund.de/dfsroot/Abteilungen/Vertrag/PMÜ/FAV%20Nephrologie/EFA/•%09www.aerztekammer-bw.de/news/2015/2015-04/rezept-fuer-bewegung/index.html
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Allgemeine Aufgaben der EFA®-Nephrologie
(gem. Anlage 12, 17)

Nicht-medikamentodse Versorgung

O UOber Gesundheitsangebote der AOK, im AOK Kundencenter, Ge-
sundheitszentrum (beim AOK-Praventionsberater) oder Online
via ,,Grines Rezept” fur die AOK-Praventionsberater

Korrekte endstellige spezifische Kodierung, einschl. behand-
lungsrelevanter Diagnosen (Beachtung von Multimorbiditat)
Ausgewahlte MaBnahme zur Gesundheitsférderung/Pravention
vor Ort

ggf. Rickmeldung zu den durchgefihrten MaBnahmen der Ge-
sundheitsférderung/Pravention (durch zugehdriges Dokument)
Rezeptausstellung dokumentieren bzw. speichern

Zur Leistungserbringung ist die Genehmigung durch AOK erfor-
derlich

v v vV

O als Rehabilitationssport und Funktionstraining Uber das Muster 56

O ggf. Gber Koronar/Diabetessportgruppen

Rauchstopp als Kurzberatung

Zur Progres-
sionsverzo-
gerung der
CKD

bei der ge-
meinsamen
Entschei-
dungsfin-
dung zum
Nierenersatz

mit Dialyse

nach
Transplan-
tation

Grines Re-

Verweise

Gesund-

heitsange-
bote

zept

Diabe-
tessport

Koronar-
sport
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https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/gesundheitsangebote-vor-ort/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/gesundheitsangebote-vor-ort/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/gesundheitsangebote-vor-ort/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/gesundheitsangebote-vor-ort/
https://pro-gruenes-rezept.de/
https://pro-gruenes-rezept.de/
http://diabetes-sport.de/
http://diabetes-sport.de/
https://www.dgpr.de/%20herzgruppen/herzgruppenverzeichnisse-nach-bundeslaendern/
https://www.dgpr.de/%20herzgruppen/herzgruppenverzeichnisse-nach-bundeslaendern/
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Allgemeine Aufgaben der EFA®-Nephrologie
(gem. Anlage 12, 17)

Nicht-medikamentodse Versorgung

O

O ¥¥v ¥ ¥

durch die Abfrage des Raucherstatus mdéglichst vor Arztkontakt
z.B. im Wartezimmer mittels Fragebogen & ggfs. mittels Nikotin-
abhéangigkeitstest

bei Rauchern Ubergabe unterstiitzender Informationen und
Rauchstoppangebote im Rahmen der Kurzberatung wie z.B.
Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung (BZgA) ,,rauchfrei
Ausstiegsprogramm*

Die BZgA-Telefonberatung zur Rauchentwdéhnung 0 800 8 31 31
31

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)

Personliche Raucherberatung & Kurs ,Ja, ich werde Nichtraucher*
in Curaplan (DMP)

Zu kostenfreien zertifizierten Rauchstoppkursen wie z.B. IFT,
Kurse der BAK, BDP Durch die Vereinbarung eines FollowUp
Kontakts nach der Kurzberatung

Ernahrung/ Gewichtsoptimierung

O

Ern&dhrungsempfehlungen nach CKD Stadien (z. B. Beachtung in-
dividuellen Kalzium-, Kalium-, Kochsalz-, EiweiBaufnahme, Fett-
auswahl, Zuckermengen)

AOK Ernéhrungsberatung, Anmeldung im AOK Kundencenter,
Gesundheitszentrum (beim AOK-Praventionsberater) oder Online

Zur Progres-
sionsverzo-
gerung der
CKD

bei der ge-
meinsamen
Entschei-
dungsfin-
dung zum
Nierenersatz

mit Dialyse

nach
Transplan-
tation

Verweise

Nikotinab-

hangigkeits-
test

Rauchfrei-
info

Rauchfrei-
Programm

DKFZ

Anbieter
Raucherbe-

ratung
IF

Gesund-

heitsange-
bote
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https://www.rauchfrei-info.de/informieren/rauchstopp/unterstuetzung-beim-rauchstopp/telefonberatung/
https://www.rauchfrei-info.de/informieren/rauchstopp/unterstuetzung-beim-rauchstopp/telefonberatung/
https://www.rauchfrei-info.de/aufhoeren/machen-sie-den-test/zigarettenabhaengigkeitstest-fagerstroem/
https://www.rauchfrei-info.de/aufhoeren/machen-sie-den-test/zigarettenabhaengigkeitstest-fagerstroem/
https://www.rauchfrei-info.de/aufhoeren/machen-sie-den-test/zigarettenabhaengigkeitstest-fagerstroem/
http://www.rauchfrei-info.de/
http://www.rauchfrei-info.de/
http://www.rauchfrei-programm.de/
http://www.rauchfrei-programm.de/
http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Aufhoeren_zu_Rauchen.html
http://www.anbieter-raucherberatung.de/
http://www.anbieter-raucherberatung.de/
http://www.anbieter-raucherberatung.de/
http://www.rauchfrei-programm.de/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/gesundheitsangebote-vor-ort/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/gesundheitsangebote-vor-ort/
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/gesundheitsangebote-vor-ort/
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Allgemeine Aufgaben der EFA®-Nephrologie
(gem. Anlage 12, 17)

Nicht-medikamentodse Versorgung

via ,Griines Rezept” siehe oben

O Gewichtsoptimierung z.B. mittels mediterraner Erndhrung (auch
»Alles Gute fur Ihr Herz" in Curaplan DMP KHK)

O Angebote wie ,Leichter leben - leichter fuhlen® und
LAktiv und genussvoll abnehmen*

zu Selbsthilfegruppen z. B.

O NAKOS (Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung
und Unterstutzung von Selbsthilfegruppen)

zur Gesundheitskompetenz mittels evidenzbasierten Patienteninfor-

mationen v. a.

O Unabhangige gemeinsame Entscheidungsfindung zu den Nieren-
ersatzverfahren:

Aufklarung geman www.dgfn.eu und entsprechender Dokumentation
O www.gesundheitsinformation.de
O RKI

Zur Progres-
sionsverzo-
gerung der
CKD

bei der ge-
meinsamen
Entschei-
dungsfin-
dung zum
Nierenersatz

mit Dialyse

nach

Transplan-
tation

Verweise

Abnehm-
programm

NAKOS

uy)

Kl

ZgA

:

Patienten-
leitlinien
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http://www.dgfn.eu/
http://www.gesundheitsinformation.de/
http://www.abnehmen-mit-genuss.de/
http://www.abnehmen-mit-genuss.de/
https://www.nakos.de/
http://www.rki.de/
http://www.bzga.de/
https://www.awmf.org/leitlinien/patienteninformation.html
https://www.awmf.org/leitlinien/patienteninformation.html
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Allgemeine Aufgaben der EFA®-Nephrologie
(gem. Anlage 12, 17)

Nicht-medikamentodse Versorgung

Zur Progres-
sionsverzo-
gerung der
CKD

bei der ge-
meinsamen
Entschei-
dungsfin-
dung zum
Nierenersatz

mit Dialyse

nach
Transplan-
tation

Verweise

O BZgA X X X X KfH
O Patientenleitlinien X X X X _ .
O KfH Nierenzentren X X X X Nierenstif-
O Nierenstiftung X X X X tung
O Osterreichische Gesellschaft fiir Nephrologie X X X X Gesell-
schaft fur
Nephrologie
Infoveranstaltungen, Gruppenaustausch zur gemeinsamen Entscheidungs-
findung zur Auswahl des Nierenersatzverfahrens bei erstmaliger Nierener- X
satztherapie
Motivation zur Teilnahme am DMP (Curaplan) wie z. B. KHK, Diabetes X X X X
Ergénzende Beratung zu Gesundheitsférderung und klimaresilienter Versor- Tischvor-
gung lage
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https://www.kfh.de/infomaterial/patientenratgeber/
https://www.nierenstiftung.de/fuer-ihre-gesundheit/praevention/tipps/
https://www.nierenstiftung.de/fuer-ihre-gesundheit/praevention/tipps/
https://www.nephrologie.at/patienteninformation/diaetempfehlung-bei-dialyse/
https://www.nephrologie.at/patienteninformation/diaetempfehlung-bei-dialyse/
https://www.nephrologie.at/patienteninformation/diaetempfehlung-bei-dialyse/
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Medikamentdse Versorgung Zur Progressi-  bei der ge- mit Dialyse nach Verweise
onsverzdge- meinsamen Transplan-
rung der CKD Entschei- tation
dungsfindung
zum Nieren-
ersatz
Die EFA® unterstiitzt die arztliche Versorgung v. a. X X X X
e Dbeim Abgleich/Abfrage des Patienten-Medikationsplans fir das &rztli- | X X X X

che Gesprach:
o ggfs. vom HAUSARZT nachfordern
o Ergéanzungseintrage z. B. Einnahme von OTC-Praparaten
o Abfrage benétigter Medikamente
o Rezeptvorbereitung
o Dbei korrekter Arzneimittel-Rezeptausstellung unter Beachtung von

Anl.12 Anh.3 und ggf. bei Aktualisierung des Medikationsplan des X X X X
Patienten
e bei der bedarfsgerechten Beratung von Patienten zum rationalen X X X X

Einsatz von Arzneimitteln (Rabattvertrage, Aut Idem etc.)
e bei der Férderung der Adharenz z.B. durch die Durchfihrung von
Patientenschulungen zur Selbstinjektion bei subkutan zu verabrei-
chenden Medikamenten

Schnittstellen Zur Progressi-  bei der ge- mit Dialyse nach Verweise
onsverzdge- meinsamen Transplan-

rung der CKD Entschgi— tation
dungsfin-
dung zum
Nierenersatz

Die EFA® fordert die Schnittstellenkommunikation durch die Rickmel- | X X X X
dung an die HAUSARZT-Praxis wie auch an weitere Fachéarzte v. a. zu:
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o gpezifischen gesicherten Diagnosen einschlieBlich relevanter Be-
gleiterkrankungen und entsprechender ICD-Codes

¢ nicht-medikamentdsen Verordnungen/Empfehlungen

o medikamentbsen Verordnungen

e Unterstlitzungsmdglichkeiten durch den Sozialen Dienst der AOK z.
B. bei psychosozialen Belastungen oder beruflichen Risikofaktoren
geman Anhang Sozialer Dienst zu Anlage 17

o Ubermittlung des &rztlich erstellten Therapieplans an den HAUSARZT
und Organisation von darin vereinbarter Kontroll- und Konsiluntersu-
chungen (Hausarzt, Facharzt, z. B. Kardiologe)

Korrekte Diagnosestellung

xX X X X

Zur Progressi-
onsverzoge-
rung der CKD

xX X X X
X X X X

bei der ge- mit Dialyse
meinsamen

Entschei-

dungsfin-

dung zum

xX X X X

nach Verweise
Transplan-
tation

Die EFA® achtet auf die korrekte Dokumentation der spezifischen end-
stelligen ICD-Kodierung auch bei relevanten Begleiterkrankungen

Nierenersatz

=>» Chronische Nierenkrankheit (N 18.-)

= Glomerulérer Filtrationsrate N18.3-18.5
=>» Diabetes mellitus, Typ 2 (E11.-)

=>» Essentielle (priméare) Hypertonie (110.-)
= Adipositas (E66.-)

=>» Nikotinabusus (F17.-)
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ELEKTRONISCHE ARZTVERNETZUNG

Der FACHARZT hat die Méglichkeit, am Vertragsmodul zur elektronischen Arztvernetzung im
Rahmen der AOK BW Selektivvertrage teilzunehmen und die Fachanwendungen zu nutzen.
Die Teilnahme (siehe Il) ist fir den FACHARZT freiwillig und kann entsprechend dieser Anlage
geklndigt (siehe Ill) werden.

Ziel der elektronischen Arztvernetzung ist der sichere und schnelle Austausch strukturierter
Behandlungsdaten zwischen den an der Patientenbehandlung beteiligten HAUSARZTEN und
FACHARZTEN sowie im Falle der eAU der elektronische Versand eines bundeseinheitlichen
Formularmusters (Muster 1a) an die AOK BW.

Mit diesem Vernetzungsschritt bauen die Vertragspartner die Funktionalitat der alternativen
Regelversorgung fir HAUSARZTE und FACHARZTE sowie fiir am Haus- bzw. FacharztPro-
gramm der AOK teilnehmende Versicherte weiter aus und sichern den digitalen Transforma-
tionsprozess in eigenstandiger und unabhangiger Umsetzung. Dabei setzen sie weitest még-
lich auf technische Standards, die eine rechtliche und ékonomische Anschlussféahigkeit an
zentrale Entwicklungen im Gesundheitswesen (Telematikinfrastruktur) erméglichen.

Die elektronische Arztvernetzung startet mit drei Fachanwendungen. Mit der Teilnahme an
dem Vertragsmodul ,Elektronische Arztvernetzung® verpflichten sich die FACHARZTE zur
Schaffung der entsprechenden technischen Voraussetzungen.

. Fachanwendungen

Die elektronische Arztvernetzung beinhaltet nachfolgend aufgefiihrte Fachanwendungen:

a) eArbeitsunfahigkeitsbescheinigung (eAU) - giiltig bis 30.06.2023, Umstellung
auf eAU gemaB Anforderungen Telematik-Infrastruktur mit erweiterter Regelwerkspru-
fung ab 01.04.2023

Der elektronische Versand des Musters 1a der Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung erfolgt im
Rahmen des Nephrologie-Vertrags und Uber die dort bereits verfligbaren Systeme und etab-
lierten Infrastrukturen mit dem Ziel, weitestgehend papierersetzend zu sein. Hierzu wird ein
neuer Prozess in der Arztpraxis etabliert, in dem die Ubermittlung des Musters 1a an die AOK
BW nicht mehr durch den Patienten, sondern durch die Arztpraxis direkt und digital erfolgt.
Die Muster 1b und 1¢c mlssen weiterhin in jedem Fall ausgedruckt werden.

Die papierersetzende elektronische Version des Musters 1a wird mit einer elektronischen Sig-
natur eines an der IT-Vernetzung teilnehmenden Arztes signiert. Hierbei kann es z.B. durch
Delegation an arztliches Personal zu Abweichungen zwischen ausstellendem Arzt und signie-
rendem Arzt kommen. Die Vertragspartner sind sich einig, dass diese Abweichungen kein
Sanktionsgrund, sondern durch den Praxisablauf begriindet sind.

Die Details zur Verwendung der elektronischen Signatur sind Bestandteil des Anforderungs-
katalogs der Vertragssoftware (Anlage 10) sowie der Anforderungen an die zentrale Infra-
struktur/Betreibergesellschaft.
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Die Fachanwendung eAU ist gtiltig bis 30.06.2023. Die Umstellung der eAU auf die gesetzli-
chen Anforderungen der Telematik-Infrastruktur ist ab 01.04.2023 méglich. Mit dem Uber-
gangsquartal Q2/2023 endet die Mdglichkeit eAUs Uber die Infrastruktur der eAV an die AOK
BW Ubermitteln zu kbnnen. Im Zuge dessen mussen die eAUs gem. der Regelungen innerhalb
der Vereinbarung Uber die Verwendung digitaler Vordrucke in der vertragsarztlichen Versor-
gung (Vordruck-Vereinbarung digitale Vordrucke) Anlage 2b BMV-A (ibertragen werden. Er-
ganzend zu dem gesetzlichen Weg wird die erweiterte Regelwerkspriifung der eAU fir alle
HZV-Versicherten der AOK BW bei Ausstellung einer eAU verwendet.

b) eArztbrief

Mit dem elektronischen Arztbrief (eArztbrief) werden Daten, die fir einen eArztbrief relevant
sind, in strukturierter Form unter Zuhilfenahme eines offenen Standards elektronisch versen-
det, sodass der Empfanger des eArztbriefs die Méglichkeit hat, diese Daten elektronisch (wei-
ter-)verarbeitbar in sein eigenes Praxisverwaltungssystem zu Gbernehmen. Zusatzlich kénnen
auch unstrukturierte Daten Teil des eArztbriefes sein.

Die Daten werden vor dem Versenden elektronisch signiert.

Die dann folgende Verschlisselung ist so aufgebaut, dass nur der Empfanger in der Lage ist,
die Daten zu entschlisseln und zu lesen. Wahrend des kompletten Transports des Briefes ist
es keiner Stelle mdglich, Zugriff auf das Dokument zu erhalten.

Der FACHARZT erhalt in seiner Vertragssoftware die Mdglichkeit, einen eArztbrief zu erstel-
len. Das Praxisverwaltungssystem unterstutzt inn weitest mdglich durch die automatische Be-
fillung des eArztbriefes.

Grundsatzlich werden zwei Arten des Versands eines eArztbriefes unterschieden:

a. Adressierter Versand:

Dieser Versand dient dazu, einer bestimmten Einzelarztpraxis/einer BAG/einem MVZ einen
eArztbrief zukommen zu lassen.

Der FACHARZT hat die Méglichkeit, Uber eine Suchmaske einen direkten Empféanger fr sei-
nen eArztbrief zu suchen. Hierfiir stehen in der Suche verschiedene Merkmale zur Verflgung.

Wenn der FACHARZT Uber diese Maske einen Adressaten ausgewahlt hat, wird der eArztbrief
adressiert an diese Einzelarztpraxis/diese BAG/dieses MVZ verschickt.

Abholung:

Der FACHARZT erhélt von seiner Vertragssoftware automatisch einen Hinweis, dass er einen
neuen eArztbrief zugesendet bekommen hat. Er kann diesen dann aufrufen und weiterverar-
beiten.

Wenn ein eArztbrief vom Server abgeholt wurde, so steht er keinem anderen Arzt mehr zur
Verflgung.
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Bezlglich der Abholung gilt, dass es keine Verpflichtung gibt, innerhalb eines bestimmten
Zeitraums die Dokumente entgegenzunehmen. Jedoch ist zu beachten, dass sadmtliche bis
zum Ende des Folgequartals nicht abgeholten eArztbriefe automatisch geléscht werden.

b. Gerichteter Versand:

Dieser Versand dient dem FACHARZT dazu, einer definierten Empféngergruppe (Empfénger-
gruppe der Praxis) einen Brief zuzusenden, ohne dass beim Versand der Adressat namentlich
bekannt ist. Naheres regelt die Beschreibung der Fachanwendung eArztbrief.

Der FACHARZT hat die Mdglichkeit, eine Empfangergruppe zu wahlen. Jeder FACHARZT
gibt bei seiner Teilnahmeerklarung die Empfangergruppe an, deren typischen Leistungen Be-
standteil seines Leistungsangebots sind (z.B. Orthopadie).

Abholung:

Der FACHARZT erhalt von seiner Vertragssoftware automatisch einen Hinweis auf den Ein-
gang eines gerichtet versendeten eArztbriefes, wenn die Karteikarte des betreffenden Patien-
ten gedffnet wird und die Versichertenkarte des Patienten im aktuellen Quartal eingelesen
wurde. Er kann sich dann entscheiden, diesen Arztbrief in sein System zu importieren.

Wenn ein eArztbrief vom Server abgeholt wurde, so steht er keinem anderen Arzt mehr zur
Verflgung.

Beziglich der Abholung gilt, dass es keine Verpflichtung gibt, innerhalb eines bestimmten
Zeitraums die Dokumente entgegenzunehmen. Jedoch ist zu beachten, dass sémtliche bis
zum Ende des Folgequartals nicht abgeholten eArztbriefe automatisch geléscht werden.

c) HAUSKOMET (hausarztlich kontrollierte medikament6se Therapie)

Bei HAUSKOMET handelt es sich um einen zentralen, durch den HAUSARZT gepflegten Me-
dikationsspeicher zu einem Patienten mit AMTS-Funktionalitat. FACHARZTE kénnen lesend
auf den Medikationsspeicher zugreifen und Erganzungen in Form von Anderungsdatensétzen
angeben. Haus- und Facharzt verantworten die Sicherheit der Pharmakotherapie gemeinsam,
der HAUSARZT entscheidet im Sinne eines finalen Editors (iber die Anderungsdatensatze
und Ubernimmt diese in den Medikationsspeicher. Unerwiinschte Arzneimittelwirkungen wer-
den von den beteiligten Haus- und Fachéarzten tber ein AMTS-Modul geprift. Der Arzt-zu-
Arzt-Austausch von Medikationsinformationen auf elektronischen Weg wird berlcksichtigt und
fokussiert. HAUSKOMET ermd@glicht eine Zusammenstellung von Medikationsinformationen,
die vollumfanglich strukturiert verwendet werden kénnen, z.B. fiir einen elektronischen AMTS-
Check.

Il. Teilnahme des FACHARZTES

Die Teilnahme ist gegenlber der Managementgesellschaft durch Abgabe der Teilnahmeer-
klarung nach diesem Anhang des Nephrologie-Vertrags (,Teilnahmeerklarung zur elektroni-
schen Arztvernetzung®) schriftlich zu beantragen. Voraussetzung flur die Teilnahme ist der
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Nachweis Uber die Installation des Vertragssoftwaremoduls zur elektronischen Arztvernet-
zung. Nach Eingang der Teilnahmeerklarung des FACHARZTES wird der FACHARZT mit
Ausstellung der Teilnahmebestatigung als Teilnehmer der Vernetzung gefiihrt. Im Rahmen
seiner Teilnahmeerklarung zur elektronischen Arztvernetzung stimmt der FACHARZT der
Veroéffentlichung seiner Teilnahme an der elektronischen Arztvernetzung sowohl im Rahmen
der Fachanwendungen als auch auf den Web-Angeboten der Vertragspartner zu.

M. Kindigung der Teilnahme des FACHARZTES

Ein an der Vernetzung teilnehmender FACHARZT kann seine Teilnahme an der Vernetzung
mit einer Frist von 4 Wochen zum Kalenderquartalsende schriftlich gegentiber der Manage-
mentgesellschaft kiindigen. Mit dem Folgequartal wird der Arzt nicht mehr als Teilnehmer der
Vernetzung gefuhrt.
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Nicht besetzt
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ABSCHNITT II: LAUFZEIT

Die zeitliche Geltung dieser Vergutungsvereinbarung richtet sich nach § 19 Abs. 2 des Vertrages.

ABSCHNITT Ill: ALLGEMEINE VERGUTUNGSBESTIMMUNGEN

I

II.

EBM-Ziffernkranz (Anhang 1)

Der Leistungsumfang nach diesem Vertrag bestimmt sich grundsatzlich anhand des ,EBM-
Ziffernkranzes* gemafl Anhang 1 zu dieser Anlage 12. Innerhalb der Laufzeit dieser
Vereinbarung nach  ABSCHNITT Il werden  Leistungserganzungen  bzw.
-kiirzungen geman § 135 SGB V berlcksichtigt bzw. entfallen im Ziffernkranz nach
Anhang 1, soweit die AOK und der MEDIVERBUND keine abweichende Regelung treffen.
Aufgrund in diesem Sinne und gemaB § 135 SGB V notwendigen Folgeanpassungen
des EBM-Ziffernkranzes in Anhang 1 stimmt der FACHARZT bereits jetzt zu.

Abrechnung des FACHARZTES fiir die eingeschriebenen Versicherten gemas § 4 des
Vertrages

(1) Der FACHARZT rechnet fur die Versicherten die nach diesem Vertrag erbrachten
Leistungen gemaly ABSCHNITT | ("Vergltungspositionen”) ab. Damit sind grundsatzlich
alle vom Facharztvertrag erfassten Leistungen abgegolten. Die im EBM-Ziffernkranz
(Anhang 1 zu Anlage 12) enthaltenen Ziffern darfen fir eingeschriebene Versicherte nicht
gegenlber der KV abgerechnet werden. Fir Leistungserbringung und Abrechnung gilt das
Leistungsspekirum der Praxis. Des Weiteren gilt § 19 Abs. 14 des Vertrages.

(2) Verfugt ein am AOK-FacharztProgramm Nephrologie teilnehmender FACHARZT nicht

Uber die entsprechenden Qualifikations- oder Ausstattungsvoraussetzungen, sollen
solche Leistungen - soweit medizinisch erforderlich — im Rahmen eines Zielauftrags als
Auftragsleistung an einen FACHARZT Uberwiesen werden. Von dieser Regel kann nur
in begrindeten Einzelfallen abgewichen werden. Stationdre Einweisungen zu
Untersuchungen, die im Rahmen dieses Vertrages von einem FACHARZT angeboten
werden kénnen, sind zu vermeiden (,ambulant vor stationar®).

(3) Im Rahmen dieses Vertrages muss der FACHARZT alle im Ziffernkranz als obligatorisch

gekennzeichneten Leistungen, soweit im Einzelfall medizinisch sinnvoll, erbringen.
Hierfiir sind keine Uberweisungen auszustellen. Die im Ziffernkranz als nicht-
obligatorisch gekennzeichneten Leistungen muss der FACHARZT - soweit im Einzelfall
medizinisch sinnvoll - dann im Rahmen dieses Vertrages erbringen, wenn die
Praxis/BAG diese Leistung bislang in der Regelversorgung und/oder im AOK-
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FacharztProgramm erbracht hat bzw. weiter erbringt. Der FACHARZT muss Leistungen,
soweit medizinisch erforderlich, die ihm in diesem Vertrag Uber den Qualitatszuschlag
vergutet werden, erbringen.

Pro Tag wird nur ein Arzt-Patienten-Kontakt gezahilt.
Arzt-Patienten-Kontakte sind wie nachfolgend definiert:

a) Ein APK beschreibt die Interaktion eines Hausarztes bzw. FACHARZTES und/oder
eines/r medizinisch qualifizierten Praxismitarbeiters/in und dem Patienten und/oder
dessen Bezugsperson und beinhaltet einen konkreten Bezug zur haus- bzw.
facharztlichen Versorgung des Patienten.

b) Ein persénlicher APK liegt vor, wenn die Interaktion nach lit. a) in rdumlicher und
zeitlicher Einheit erfolgt.

c) Ein telemedizinischer APK liegt vor, wenn die Interaktion nach lit. a) auBBerhalb der
raumlichen und/oder zeitlichen Einheit erfolgt. Der telemedizinischer APK umfasst auch
die Telefonie.

d) Der persoénliche wie auch der telemedizinische APK kénnen auch im Weg der
Delegation nach den geltenden berufsrechtlichen Bestimmungen erfolgen.

e) Ein Ausschluss der (nichtarztlichen) Delegation nach lit. d) ist im Leistungsinhalt einer
Leistungsposition ausdricklich als &rztliche Behandlung zu vereinbaren.

Telemedizinische Kontakte gem. lit. c) sind mit der Ziffer "FBE” zu dokumentieren.

Abrechnung des FACHARZTES fir die eingeschriebenen Versicherten im
Vertretungsfall

Im Vertretungsfall wird die Vertreterpauschale V1 (Uber das AOK-FacharztProgramm
Nephrologie abgerechnet.

IV. Besonderheiten bei Berufsausiibungsgemeinschaften und MVZ

(1) Berufsausiubungsgemeinschaften (,BAG®“) im Sinne dieses Vertrages sind rechtlich

verbindliche Zusammenschliisse
a) von Vertragsarzten oder/und Vertragspsychotherapeuten oder
b) Vertragsarzten/Vertragspsychotherapeuten und MVZ oder

c) MVZ untereinander
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(@)

(3)

zur gemeinsamen Auslbung der Tatigkeit. Keine BAG sind Praxisgemeinschaften,
Teilberufsausibungsgemeinschaften, Apparategemeinschaften oder Laborgemein-
schaften und andere Organisationsgemeinschaften. Fur Leistungserbringung und
Abrechnung gilt das Leistungsspektrum der BAG.

Innerhalb eines MVZ qilt fir Leistungserbringung und Abrechnung das Leistungsspektrum
des MVZ.

Werden Leistungen gemaB Anhang 1 zu Anlage 12 nicht durch den abrechnenden
FACHARZT, sondern durch einen anderen Arzt innerhalb der BAG/des MVZ erbracht und
zusatzlich gegeniiber der KV abgerechnet, ist dies eine Doppelabrechnung im Sinne des
§ 19 Abs. 1 des Vertrages. Auch die Abrechnung von Leistungen nach diesem Vertrag,
die bereits im Vertrag nach § 73b SGB V oder einem anderen Vertrag nach § 140a SGB
V mit der AOK abgerechnet werden, ist eine Doppelabrechnung im Sinne des § 19 Abs. 1
des Vertrages.

Die Abrechnung von Vertretungsfallen innerhalb von BAG/MVZ ist nicht méglich.

Die Vertragspartner stimmen Gberein, dass fir Leistungserbringung und Abrechnung das
Leistungsspektrum einer Berufsausibungsgemeinschaft (BAG), einer Arztpraxis mit
angestellten Arzten und eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) gilt.
Grundsatzlich kénnen angestellte Arzte nur dann im Rahmen des Vertrages tatig werden,
wenn auch eine Genehmigung des Zulassungsausschusses (§ 96 SGB V) fir eine
Tatigkeit im Rahmen der vertragsarztlichen Versorgung (§ 32b der Zulassungsverordnung
fir Vertragsarzte Arzte) vorliegt. Aus Griinden der flachendeckenden Sicherstellung der
Versorgung im Rahmen des Vertrages gem. § 140a SGB V kann der Beirat gem. § 22 des
Vertrages Ausnahmen hiervon beschlieBen, die befristet werden kénnen.

V. Umfang von Leistungen, die weiterhin tber KV abgerechnet werden kénnen

VL.

Zusatzlich zur Vergitung nach diesem Vertrag darf ein FACHARZT weiterhin bei Vorliegen
der Voraussetzungen gemaR EBM im Einzelfall die facharztlichen Leistungen Uber die KV
abrechnen, die nicht im Ziffernkranz geman Anhang 1 dieser Anlage aufgefuhrt sind.

Doppel- und Fehlabrechnungen

(1) Eine Doppelabrechnung im Sinne des § 19 Abs. 1 des Vertrages kann zu einem Schaden

der AOK flihren, wenn sie aufgrund der Vereinbarung mit der KV gemaB § 140a Abs. 6
SGB V aufgrund einer Auszahlung des von dem FACHARZT abgerechneten Betrages
durch die KV zu einem Nachvergutungsanspruch der KV gegenlber der AOK fiihrt. Die
Managementgesellschaft ist deshalb berechtigt, fir Rechnung der AOK im Falle einer
Doppelabrechnung den gegeniber der KV von dem FACHARZT abgerechneten Betrag
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als Schadensersatz zu verlangen, sofern der FACHARZT nicht nachgewiesen hat, dass
er eine Zahlung von der KV nicht erhalten hat oder die fehlerhafte Abrechnung gegentber
der KV berichtigt hat. Die Managementgesellschaft ist insoweit zur Aufrechnung von
VergUtungsansprichen des FACHARZTES nach diesem Vertrag berechtigt. Ist eine
Aufrechnung nicht méglich, gilt gegenliber der AOK § 20 Abs. 2 des Vertrages fiir den
Schadensersatzanspruch entsprechend.

Fir den bei einer Doppelabrechnung geman § 19 Abs. 1 des Vertrages entstandenen
Verwaltungsaufwand schuldet der FACHARZT der AOK einen pauschalierten Ersatz fir
den Bearbeitungsaufwand in Héhe von 15 Euro fur jeden fehlerhaft gegenuber der KV
abgerechneten Versicherten pro Quartal. Die Managementgesellschaft ist berechtigt, den
Anspruch auf den Ersatz fiir den Bearbeitungsaufwand nach Satz 1 flir Rechnung der AOK
geltend zu machen. Dazu tritt die AOK ihren Anspruch auf Schadensersatz an die
Managementgesellschaft ab, soweit dieser zur Aufrechnung mit dem Anspruch auf die
Vergitung des FACHARZTES berechtigt ist. Nach Aufrechnung st die
Managementgesellschaft der AOK zur Erstattung des aufgerechneten Betrags verpflichtet.
Ist eine Aufrechnung nicht méglich, gilt gegentber der AOK § 20 Abs. 2 des Vertrages fur
den Ersatz fur den Bearbeitungsaufwand entsprechend.

FUr den bei einer Fehlabrechnung gemaB § 19 Abs. 9 des Vertrages entstandenen
Verwaltungsaufwand schuldet der FACHARZT der AOK einen pauschalierten Ersatz fur
den Bearbeitungsaufwand in Héhe von 15 Euro fir jeden fehlerhaft gegendber der
Managementgesellschaft abgerechneten Versicherten pro Quartal. Die
Managementgesellschaft ist berechtigt, den Anspruch auf Ersatz fir den
Bearbeitungsaufwand nach Satz 1 fir Rechnung der AOK geltend zu machen. Dazu tritt
die AOK ihren Anspruch auf Schadensersatz an die Managementgesellschaft ab, soweit
dieser zur Aufrechnung mit dem Anspruch auf die Vergltung des FACHARZTES
berechtigt ist. Nach Aufrechnung ist die Managementgesellschaft der AOK zur Erstattung
des aufgerechneten Betrags verpflichtet. Ist eine Aufrechnung nicht méglich, gilt
gegentber der AOK § 20 Abs. 2 des Vertrages fur den Ersatz fir den
Bearbeitungsaufwand entsprechend.

ABSCHNITT IV: ABRECHNUNGSVERFAHREN

L Abrechnung der vertraglichen Vergiitung gegeniiber der Managementgesellschaft

a)

Der FACHARZT ist, unbeschadet der Erflillung eines Vergitungstatbestandes nach dem
vorstehenden Abschnitt |, bei jedem FACHARZT-Patienten-Kontakt verpflichtet, bezogen
auf eingeschriebene Versicherte das Leistungsdatum und alle behandlungsrelevanten
Diagnosen — sofern gegeben auch unter Einhaltung der Vorgaben der jeweils aktuell
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geltenden Kodierrichtlinien fir den ambulanten Bereich — vollstandig und unter Auswabhl
des spezifischen, endstelligen ICD-10-Codes Uber die Vertragssoftware zu tbermitteln.

b) Der FACHARZT st verpflichtet, spatestens 5 Arbeitstage (Zugang bei der
Managementgesellschaft) vor Ubermittlung der Abrechnung nach diesem Vertrag
Anderungen seiner Stammdaten (insbesondere Anderungen seiner Bankverbindung)
mittels des  Stammdatenanderungsblatts gemaB  Anlage 1 an die
Managementgesellschaft zu melden. FristgemaB gemeldete Anderungen werden fiir den
folgenden Abrechnungsnachweis berticksichtigt. Nach Fristablauf gemeldete Anderungen
kénnen erst in der nachsten Abrechnung berticksichtigt werden.

c) Mit Ubersendung des Abrechnungsnachweises wird dem FACHARZT erneut Gelegenheit
zur Korrektur seiner auf dem Abrechnungsnachweis genannten Bankverbindung gegeben.
Er hat eine solche Korrektur unverziglich nach Erhalt des Abrechnungsnachweises an die
Managementgesellschaft zu melden.

d) Die Managementgesellschaft kann unter Berlcksichtigung kaufmannischer Vorsicht bei
ihrer Liquiditatsplanung monatlich pauschalierte Abschlagszahlungen an den FACHARZT
auf den vertraglichen Vergitungsanspruch leisten.

Il. Abrechnung der Vergiitung gegeniiber der AOK nach diesem Vertrag

(1) Die Managementgesellschaft ist gegeniber der AOK verpflichtet, die
Vertragsabrechnung des FACHARZTES auf Plausibilitdt nach MaBgabe dieser Anlage
12 unter Zugrundelegung der in Anlage 13 enthaltenen Abrechnungsprifkriterien zu
prufen.

(2) Die Managementgesellschaft ermittelt fir jeden FACHARZT die folgenden
abrechnungsrelevanten Kriterien:

Erflllen der Voraussetzung flr die Qualitatszuschlage
e Q 1: Qualitédtszuschlag Rationale Pharmakotherapie
e Q 2: Qualitéatszuschlag "EFA” gem. Anhang 4 zu Anlage 12
e Q 3: Strukturzuschlag Duplexsonographie
e Q 4: Zuschlag Elektronische Arztvernetzung gem. Anhang 5 zu Anlage 12
e Q 5: Erfolgsbonus Elektronische Arztvernetzung gem. Anhang 5 zu Anlage 12

(8) Die Managementgesellschaft Ubersendet der AOK nach ihrer Prifung eine vorlaufige
Abrechnungsdatei auf Grundlage der Abrechnung des FACHARZTES nach diesem
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(4)

Vertrag zur Prifung. Die AOK haben eine Priffrist von 25 Arbeitstagen (,Kassen-
Priffrist), innerhalb derer sie die Abrechnungsdatei gemaR den in Anlage 13
aufgefihrten Abrechnungspruifkriterien prifen. Ist die AOK der Auffassung, dass die ihr
von der Managementgesellschaft Ubermittelte Abrechnungsdatei nicht den Vorgaben
dieser Anlage 12 entspricht, hat sie dies innerhalo der Priffrist der
Managementgesellschaft schriftich und begriindet unter Angabe eines konkreten
Mangels mitzuteilen (,Rige®). Eine unbegrindete Mitteilung Uber Abrechnungsméngel
gilt nicht als Ruge.

Erfolgt innerhalb der Kassen-Priffrist keine Ruge, ist die AOK innerhalb einer
Zahlungsfrist von 8 Kalendertagen (,Zahlungsfrist‘) zum Ausgleich des in der AOK-
Abrechnung genannten Betrages verpflichtet. Die Zahlungsfrist beginnt mit Ablauf der
Praffrist. Die AOK erhalt unbeschadet der Verpflichtung zur Zahlung nach dem
vorstehenden Satz Uber diesen Betrag eine Rechnung. Die nach Ablauf der Priffrist
unbeanstandete AOK-Abrechnung gilt als abgestimmte Kassen-Abrechnung
(-abgestimmte Kassen-Abrechnung®). Hinsichtlich Ruckforderungen aufgrund
spaterer sachlich-rechnerischer Berichtigungen wird die AOK auf das Verfahren nach
§ 20 Abs. 2 des Vertrages verwiesen.

Erfolgt innerhalb der Kassen-Prffrist eine Rige, ist die AOK hinsichtlich des Betrages,
der nicht von der Rige betroffen ist (unbeanstandete Abrechnungspositionen),
entsprechend lit. a) zur Zahlung verpflichtet. Sie erhalt unbeschadet der Verpflichtung
zur Zahlung innerhalb der Zahlungsfrist, die nach Ablauf der Priffrist beginnt, hinsichtlich
des Betrages der unbeanstandeten Abrechnungspositionen eine Rechnung.

Hinsichtlich  des  gerigten Teils der AOK-Abrechnung  Uberpruft die
Managementgesellschaft die Abrechnung unverziglich erneut. Nach Prifung
Ubersendet sie der AOK fir das Folgequartal eine Rechnung, die entweder auf einer
geman der Rlge korrigierten Abrechnungsdatei oder der bisherigen Abrechnungsdatei
beruht, wenn diese auch nach ihrer erneuten Prifung fehlerfrei ist. Die Rechnung gilt
unbeschadet der Absatze 2 und 4 des § 20 des Vertrages als abgestimmte Kassen-
Abrechnung. Die Zahlungsfrist fur den sich aus dieser Rechnung ergebenen Teil des
Anspruches nach § 20 Abs. 1 des Vertrages lauft ab Zugang dieser Rechnung.

Die AOK hat ihre Zahlungen auf das von der Managementgesellschaft gegenliber der
AOK schriftlich benannte Konto (,Abrechnungskonto®) zu leisten. Soweit nach Ablauf
der Zahlungsfrist kein Zahlungseingang auf dem Abrechnungskonto erfolgt ist, gerat die
AOK in Verzug. Der Verzugszins betragt 8 Prozentpunkte Uber dem Basiszinssatz. Die
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens der Managementgesellschaft bleibt
unberthrt.
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(5)

(8)

Die AOK leistet an die Managementgesellschaft jeweils monatliche Abschlagszahlungen
in Héhe von 45 EURO pro Abrechnungsfall auf das Abrechnungskonto. Diese
Abschlagszahlung ist am 10. Kalendertag eines jeden Monats fallig. Basis fir die
Berechnung sind die Daten, die fir das vorausgegangene Quartal zur Abrechnung
eingereicht wurden. Nach Ubermittlung durch die Managementgesellschaft haben die
AOK zur Ermittlung der Anzahl der Abrechnungsfélle 12 Arbeitstage Zeit. Falls die
Abrechnungsdaten eines Quartales von der Managementgesellschaft nicht mindestens 12
Arbeitstage vor dem 10. Kalendertag eines Monats vorliegen, verzdgert sich die
Auszahlung der Abschlagszahlung entsprechend.

Die Abschlagszahlungen nach Absatz 5 dienen der Herstellung der fir die Abrechnung
durch die Managementgesellschaft erforderlichen Liquiditat. FUr verspatete Zahlung gilt
Absatz 4 entsprechend.

Ubersteigt die Summe der Abschlagszahlungen des Abrechnungsquartals (§ 19 Abs. 3
des Vertrages) den Betrag gemaB der abgestimmten AOK-Abrechnung fir dieses
Abrechnungsquartal, liegt eine Zuvielzahlung an die Managementgesellschaft vor
(,Zuvielzahlung®). Unterschreitet sie diesen Betrag, liegt eine Minderzahlung vor
(,Minderzahlung®).

Wird bezogen auf das erste Abrechnungsquartal eine Minderzahlung festgestellt, hat die
Managementgesellschaft Anspruch auf den vollen Differenzbetrag, den die
Abschlagszahlungen hinter dem Betrag der abgestimmten AOK-Abrechnung
zurlckbleiben. Wird bezogen auf das erste Abrechnungsquartal eine Zuvielzahlung
festgestellt, verbleibt der Betrag der Zuvielzahlung bis zur ndchsten abgestimmten AOK-
Abrechnung im folgenden Abrechnungsquartal bei der Managementgesellschaft.

Im zweiten, d.h. dem folgenden Abrechnungsquartal werden die Summe der
Abschlagszahlungen des ersten und zweiten Abrechnungsquartals und die Summe der
Anspruchsbetrage der abgestimmten AOK-Abrechnungen beider Abrechnungsquartale
saldiert. Ist bezogen auf beide Quartale eine Zuvielzahlung erfolgt, erstattet die
Managementgesellschaft  den Differenzbetrag. Ist bezogen auf beide
Abrechnungsquartale eine Minderzahlung erfolgt, zahlt die AOK den Differenzbetrag an
die Managementgesellschaft.

(10) In  den folgenden Abrechnungsquartalen wird der Ausgleich der

Abschlagszahlungen gemaB den vorstehenden Absétzen 6 und 7 Uber jeweils zwei
Abrechnungsquartale sinngeman fortgefihrt. In der nach Vertragsbeendigung geman §
25 des Vertrages erfolgenden letzten Abrechnung wird eine dann etwa vorliegende Zuviel-
oder Minderzahlung endguiltig ausgeglichen.
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ABSCHNITT V: ANHANGE

Die folgenden Anhange sind Bestandteil dieser Anlage 12:

Anhang 1 zu Anlage 12: Gesamtziffernkranz

Anhang 2 zu Anlage 12: Diagnosenliste

Anhang 3 zu Anlage 12: Pharmakotherapiezuschlag

Anhang 4 zu Anlage 12: EFA

Anhang 5 zu Anlage 12: Elektronische Arztvernetzung — eArztbrief und eAU
Anhang 6 zu Anlage 12: Elektronische Arztvernetzung — Messenger
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Anlage 12

NEPHROLOGIE

Vergii-
tungspo-
sition

Versorgungs- und Leistungsinhalte

Anlage 12 wird inhaltlich evidenzbasiert begriindet in Anlage 17 FAV und gespiegelt in Anlage 17 HZV. Ziel der
hier dargestellten Versorgungsinhalte ist die evidenzbasierte und damit bestmdgliche Patientenversorgung innova-
tiv auf Uberschriftenebene zu beschreiben.

Praxisbezogene- (BSNR) Vergii-
tungsregeln

Betrag

Grundlagen einer evidenzbasierten biopsychosozialen Versorgung

die Nutzung qualitativ hochwertiger wissenschaftlicher Literatur (beste externe Evidenz)

den Abgleich der Evidenz durch den Arzt mit seiner beruflichen Erfahrung (Expertise) und seinem
Wissen Uber den Patienten (interne Evidenz)

die expliziten Anforderungen an den Patienten, dessen Vorstellungen, Werte und Winsche (in-
terne Evidenz) in den Entscheidungsprozess mit einzubringen

Hinweise: www.awmf.org; www.ebm-netzwerk.de; www.dgfn.eu; aktuellsten Fachliteratur

Soweit in dieser Anlage 12 Verlinkungen auf Websites erfolgen, dienen deren Inhalte der Informationsbeschaffung
zu den Versorgungs- und Leistungsinhalten nach diesem Vertrag.

Gemeinsame bzw. partizipative Therapieentscheidungen erfordern

Selbstbestimmung (Autonomie), d.h. der Patient ist immer nach seinem jetzigen Willen zu fragen
Schadensvermeidung (Nonmalefizienz) bzw. primum nihil nocere, d.h. schadet die Behandlung
mehr als sie moglicherweise nutzt bzw. ist der Schaden hoher als der realistisch erreichbare Nut-
zen (vgl. BGB § 1901b). Das Beenden oder Unterlassen einer Mafinahme bzw. auch ein Thera-
piezielwechsel sind als solche zu benennen und zu dokumentieren.

Fursorge (Benefizienz), d.h. ist das angestrebte Therapieziel zum Wohl des Patienten realistisch
erreichbar (Nutzen) und sind bei der Abwagung von Nutzen und Schaden die Wiinsche, Ziele und
Wertvorstellungen des Patienten mit einbezogen worden. Hierbei sind Nutzen und Wirksamkeit
nicht zu verwechseln: Nutzen bezeichnet das Erreichen der erwiinschten Therapieziele wie die
Lebensverlangerung oder die Verbesserung der Lebensqualitat (gemessen an diesen Endpunk-
ten), wahrend die Wirksamkeit einer Therapie sich z.B. auf den Einfluss bestimmter Messwerte
usw. bezieht.

Gleichheit und Gerechtigkeit, d.h. stehen wahrscheinlicher Nutzen, Schaden sowie notwendige
Ressourcen einer Intervention in angemessenem Verhaltnis zu den im Gesundheitssystem zur
Verfiigung stehenden Mitteln und werden ahnliche Patienten gleich behandelt, letzteres vor allem
dann, wenn der Nutzen einer Behandlung zu klaren ist.
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Anlage 12

Grundlagen zur Férderung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

o  Medikamentdse Therapie v.a. zur AMTS
Patienten Uber 65. Lebensjahr

bei eingeschrankter Nierenfunktion, MDRD-
oder Cockroft-Gault-Formel

bei Multimorbiditat und Polypharmazie

in Schwangerschaft und Stillzeit

Grundlagen zur Férderung der nicht-medikamentosen Betreuung

e zur Adipositas

e zum Tabakkonsum
Leitlinie
Bundeszentrale fiir gesundheitliche Aufklarung
Kurzinterventionen

e zur Bewegungsférderung

Nationale Empfehlungen fiir Bewegung und Bewegungsférderung
Sonderheft 03 Hrsg.

Weltgesundheitsorganisation ,Bewegung und Gesund-
heit in Europa: Erkenntnisse fir das Handeln®

Fach-Buch ,Korperliche Aktivitat und Gesundheit* Hrsg. Prof.

Dr. Dr. Banzer, Kapitel ,Bewegung und Nieren- und Harnweg-
serkrankungen “Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

e zu Gesundheitsinformationen

www.akdae.de

WwWw.priscus.net
www.dosing.de

www.awmf.org/Leitlinien
www.embryotox.de

www.awmf.org

www.awmf.org

www.bzga.de
www.rauchfrei-info.de

www.bzga.de www.bun-
desgesundheitsministe-
rium.de
www.euro.who.int

evidenzbasiert als gesetzliche Aufgabe www.gesundheitsinformation.de

AzQ
Patienteninformation
Nationale Versorgungsleitlinien

www.igwig.de; www.dgfn.eu

www.aezg.de

www.patienten-information.de

www.leitlinien.de

DMPs wie Diabetes und KHK, AOK Curaplan www.aok.de; www.aok-gesundheits-

partner.de
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Anlage 12

Schnittstelle HAUSARZT (Allgemeinmedizin, Innere Medizin)/NEPHROLOGE

Praambel: HAUSARZTE im HZV-Vertrag nehmen grundsétzlich am DMP teil

Die Rolle des HAUSARZTES

Behandlung des Patienten als erster Ansprechpartner in der medizinischen Versorgung
Biopsychosoziale Anamnese

Klinische Untersuchung

Ggf. Laboruntersuchung

Ggf. apparative Diagnostik

Korrekte spezifische Behandlungsdiagnosen mit Schlisselnummern der aktuellen ICD-GM in der
jeweils glltigen Fassung (gesicherte Diagnose oder Verdachtsdiagnose) zur Einleitung der ent-
sprechenden leitlinienorientierten bzw. evidenzbasierten Behandlungswege nach aktuellem wis-
senschaftlichem Kenntnisstand

Medikamentdése und nicht-medikamentése Therapie des Patienten gemaly aktuellem wissen-
schaftlichem Kenntnisstand (auch nach DEGAM-Leitlinien in der jeweils aktuellen Version bzw.
aktueller Fachbuchliteratur)

Die Uberweisung vom HAUSARZT zum NEPHROLOGEN erfolgt u.a. mit (Begleit-) Diagnosen,
Befunden (ggf. Labor, Vorberichte u.a.) und Medikamentenplan

Ggf. andere Besonderheiten wie z.B. hdusliche Umstéande

Befundbericht an den HAUSARZT durch den NEPHROLOGEN insbesondere zu.

Diagnosestellung mit korrekten und spezifischen Behandlungsdiagnosen (mit Schliisselnummern
der ICD-GM aktuelle Fassung)

Laborparameter ggf. auch zur Differentialdiagnose (ggf. bereits teilweise durch den HAUSARZT
erfolgt)

Therapieempfehlungen ggf. mit Medikamentenplan - Folgeverordnungen finden beim HAUSARZT
statt, sofern der HAUSARZT diese verordnen kann

Festlegung von Kriterien, die zur erneuten Uberweisung zum NEPHROLOGEN fiihren sollen, z.B.
Verlaufskontrollen, wiederkehrende therapeutische MaRnahmen oder rezidivierende Symptome
usw.

Nicht-medikamentdse Beratungsinhalte zur Férderung der Pravention v.a. zur Gewichtsoptimie-
rung, zur Nikotinkarenz, zur Bewegungsforderung usw. zur Verbesserung der Organ- bzw. hier
v.a. der Nierenfunktion

(Psycho-) Soziale Empfehlungen auch via Sozialem Dienst der AOK u.a. zur Pflege, Férderung
der Teilhabe am Leben usw.
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1. Grundpauschale

P1

Grundpauschale

Allgemeine evidenzbasierte Informationen u.a. zu

Diagnostik u.a.

Aufklarung und Beratung zum Krankheitsbild auch gemaR Alter und Geschlecht

Ursachen der nephrologischen Erkrankung und zum mdglichen Verlauf

Forderung der Eigen- bzw. Gesundheitskompetenz

sonstige relevante MaRnahmen z.B. Impfschutz, Follow-up usw.

relevante Begleit- und Grunderkrankungen im Kontext nephrologischer Erkrankungen
medikamentdse Betreuung wie o.g.

nicht-medikamentése Betreuung wie o0.g.

(Sekundar-, Tertiar-) Pravention

beeinflussbare Risikofaktoren wie Nikotinabhangigkeit, Gewichtsoptimierung, Bewegungsférde-
rung, Erndhrung usw.

Biopsychosoziale Anamnese zu Begleit- und Grunderkrankungen einschl. Medikamentenreview
Klinische Untersuchung
Ggf. apparative Untersuchungen

= Allgemeinlabor

= Sonographie (B-Mode)

Therapiegrundsatze wie o.g. nicht-medikamentos/praventiv & medikamentos/AMTS

Unterstiitzung der DMP-Teilnahme v.a. KHK/Diabetes

sonstige MaRnahmen zur Prophylaxe und Risikoberatung einschl. Impfstatus
Forderung interdisziplinarer Koordination und Kooperation
Monitoring/Wiedervorstellung je nach Krankheitsverlauf und Prognose zur
Diagnostik und Therapie

Berichte/Dokumentation

Strukturierter Befundbericht fur den HAUSARZT vom NEPHROLOGEN mit Laborparametern,
Therapieempfehlung, ggf. Medikamentnplan, Kriterien zur Wiedervorstellung und individuellem
biopsychosozialem Versorgungskonzept

Korrekte endstellige ICD-Kodierung relevanter Diagnosen bzw. Begleit- und Grunderkrankungen
gemafl www.dimdi.de

Einmal pro Abrechnungsquartal, sofern

e mindestens ein persénlicher oder te-
lemdzinischer Arzt-Patienten-Kontakt
stattgefunden hat.

Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen und nicht delegierbar (Ab-
schnitt Ill. Ziffer 1l. Abs. 5 lit. ))

P1 ist vom FACHARZT oder einem ande-
ren FACHARZT derselben BAG parallel
zu P1 aus einem anderen §140a-Vertrag
nicht am selben Tag, aber im selben Quar-
tal abrechenbar, wenn jeweils eine eigene
Uberweisung des HAUSARZTES vorliegt.

32,00 EUR

4714


http://www.dimdi.de/

Anlage 12 i.d.F. vom 01.07.2025 Versorgungsinhalte
AOK-FacharztProgramm Nephrologie
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Versorgungsinhalte siehe P1 und ergadnzende arztliche und nicht-arztliche Leistungen im Zusammenhang mit dem
jeweiligen krankheitsspezifischen Leiden

P1UE Zuschlag zur Grundpauschale bei Vorliegen einer Uberweisung durch den HAUSARZT Einmal pro Abrechnungsquartal, sofern 10,00 EUR
o eine Uberweisung vom HAUSARZT
. vorliegt.
Die Rolle des HAUSARZTES o Bei Patienten mit der Diagnose ge-
. . . maR den Abrechnungsziffern P2A,
e Behandlung des Patienten als erster Ansprechpartner in der medizinischen Versorgung P2B, P2C, E1, E2 und E3 ist eine
»  Biopsychosoziale Anamnese Uberweisung pro Krankheitsfall
e Klinische Untersuchung ausreichend. Die Uberweisung gilt
e  Ggf. Laboruntersuchung dann quartalsiibergreifend.
e  Gdf. apparative Diagnostik e mindestens ein personlicher oder te-
o Korrekte spezifische Behandlungsdiagnosen mit Schliisselnummern der aktuellen ICD-GM in der lemedizinischer Arzt-Patienten-Kon-
jeweils gultigen Fassung (gesicherte Diagnose oder Verdachtsdiagnose) zur Einleitung der ent- takt stattgefunden hat.
sprechenden leitlinienorientierten bzw. evidenzbasierten Behandlungswege nach aktuellem wis-
senschaftlichem Kenntnisstand Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
e Medikamentdse und nicht-medikamentose Therapie des Patienten gemal aktuellem wissen- | erbringen und nicht delegierbar (Ab-
schaftlichem Kenntnisstand (auch nach DEGAM-Leitlinien in der jeweils aktuellen Version bzw. | schnitt lIl. Ziffer Il. Abs. 5 lit. e))
aktueller Fachbuchliteratur)
e Die Uberweisung vom HAUSARZT zum NEPHROLOGEN erfolgt u.a. mit (Begleit-) Diagnosen,
Befunden (ggf. Labor, Vorberichte u.a.) und Medikamentenplan "
e Gdf. andere Besonderheiten wie z.B. hausliche Umsténde 0 iy 200 4] e TRy,
2. Pauschalen
P1A Betreuung sonst. nephrologischer Erkrankungen Maximal einmal pro Quartal abrechenbar. | 25,00 EUR

Nicht neben P2a, P2b, P2c, P2d, P2e,
P2f und P2g im selben Quartal abrechen-
bar.

Nicht neben E1-E3 am selben Tag abre-
chenbar.

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer ge-
sicherten Diagnose gemaf Diagnosen-
liste.

Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt IlI.
Ziffer Il. Abs. 5 lit. €))
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P2A Betreuung chronische Nierenerkrankung (Stadien 3-5) Maximal einmal pro Quartal abrechenbar. | 30,00 EUR
Nicht neben P1a, P2b, P2c, P2d, P2e,
Biopsychosoziale Anamnese ergénzend zu P1 P2f und P2g im selben Quartal abrechen-
e relevante Risikofaktoren v.a. Nikotinabusus, Ernahrungs-, Bewegungsverhalten, metabolisches Syn- 9T
drom .
e Begleit- und Grunderkrankungen v.a. Hypertonus, KHK, Diabetes Egzztbr:ben E1-E3 am selben Tag abre-
e Nephrotoxische Medikation wie Schmerzmittel, Diuretika, Antihypertonika ’
* Lebensumfeld Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
¢  sonstige individuelle Themen cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.
Diagnostik erganzend regelmaRig z.B.
o Zwei-Fragen-Test bei V.a. Depression (www.patienten-information.de) Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
¢ Nikotinabhangigkeit Fagerstrom-Test (www.rauchfrei-info.de) erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt III.
Ziffer 1. Abs. 5 lit. e))
P2B Betreuung wahrend einer Zentrumsdialyse (inkl. LC-Dialyse) sowie Fahrkostensteuerung Maximal einmal pro Quartal abrechenbar. | 50,00 EUR
Forderung der Patientensicherheit, Verminderung von Komplikationen und unnétiger Hospitalisierung u.a. glchhjr?;l;ezr; Iianlas,esz:r; gzu(;,rtpa?i’bfezceﬁen-
e durch Variablen der Dialyseverordnung ST
Nicht neben E2-E3 am selben Tag abre-
Forderung der Gesundheitskompetenz und Beratung zur Verminderung von Komplikationen und des Hospitali- | chenbar.
sierungsrisikos sowie biopsychosoziale Betreuung je nach Verfahren u.a. zu
Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
e medikamentds s.o. cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.
¢ nicht-medikamentds v.a. kdrperliche Aktivitat z.B. 10minltiges Gehtraining, Radfahren, Ergometer,
Reha-Sport; Ernahrungsverhalten; Flissigkeitsmanagement; Nikotinstopp . . .
¢ Risikofaktoren und Prophylaxe von Komplikationen, Stenosen, Thrombosen Srfﬁﬁ Leenls(tuggsésrfl;é%n;ggfg:‘rﬁg;zzi?
e Symptomen und Umgang (Versorgungs-, Notfallplan auch fiir Angehérige/Bezugspersonen) nisch)gund ‘r)\icht delegierbar (Abschnitt 11
* Teilhabe am Leben Ziffer II. Abs. 5 lit. )
pP2Cc Betreuung wihrend einer Heim-/Peritonealdialyse Maximal einmal pro Quartal abrechenbar. | 60,00 EUR
Forderung der Patientensicherheit, Verminderung von Komplikationen und unnétiger Hospitalisierung u.a. EIZthL:r?:tI);ZT; ?r:las,eFl)bz:r; FQ>2ut;’rtZIzg’berezcer;en-
e durch Variablen der Dialyseverordnung bar.
e bei PD regelmaRige peritoneale Funktionstest zur Beurteilung der Effizienz Nicht neben E1 am selben Tag abre-
ggf. Tunnelsonographien und -Abstriche zur Friiherkennung von Infektionen chenbar.
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Foérderung der Gesundheitskompetenz und Beratung auch regelmaRig zur Verminderung von Komplikationen
und des Hospitalisierungsrisikos sowie biopsychosoziale Betreuung je nach Verfahren u.a. zu

e medikamentds s.o.
e nicht-medikamentds v.a. bei HD korperliche Aktivitat z.B. 10minltiges Gehtraining, Radfahren, Ergo-
meter, Reha-Sport, Erndhrungsverhalten, Flissigkeitsmanagement, Nikotinstopp
e Risikofaktoren und Prophylaxe von Komplikationen
= bei PD zu Infektionen
= bei HD von Stenosen, Thrombosen
e  Symptomen und Umgang (Versorgungs-, Notfallplan auch fir Angehorige/Bezugspersonen)
e Teilhabe am Leben
e v.a. bei PD flexibel durch den Arzt und EFA als kontinuierliche intensivierte Beratung und Betreuung
= verstarkt interdisziplinar
= biopsychosozial unterstiutzend (Reminder u.v.a.)
= Abstimmung mit Angehdrigen/Bezugspersonen

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.

Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt III.
Ziffer Il. Abs. 5 lit. e))

P2D

Betreuung nach einer Transplantation

Interdisziplindre Betreuung in Ricksprachen mit Transplantationszentrum auch gemafl www.kdigo.org und
wirtschaftlicher Verordnungsweise z.B.

e Infektionsprophylaxe

o leitliniengerechte rationale Kombinationstherapie zur lebenslangen Immunsuppression

e  Forderung der Adharenz zur immunsuppressiven Therapie wegen Gefahr der Transplantatabstofung
e Impfungen auBer in den ersten 6 Monaten nach Transplantation

e postoperative Komplikationen, AbstoRungsreaktionen, Folgen der immunsuppressiven Therapie

e  Toxizitat der Medikamente u.a. Wundheilungsstérungen, steroidinduzierte Osteoporose und Diabetes
nach Transplantation, Malignome

Rekurrenz der Grundkrankheit im Transplantat

optimale Blutdruckeinstellung und Betreuung zu kardiovaskularen Komplikationen

Therapie von Hyperlipidédmie, Proteinurie

Nikotinverzicht, Gewichtsnormalisierung

Forderung der Gesundheitskompetenz und Beratung zur Minderung von Komplikationen und des Hospitalisie-
rungsrisikos einschl. biopsychosozialer Aspekte

e medikamentds s.o.
e nicht-medikamentés s.o.

Maximal einmal pro Quartal abrechenbar.

Nicht neben P1a, P2a, P2b, P2c, P2e,
P2f und P2g im selben Quartal abrechen-
bar.

Nicht neben E1-E3 am selben Tag abre-
chenbar.

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.

Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt Ill.
Ziffer 1. Abs. 5 lit. e))

30,00 EUR
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P2E

Betreuung nach einer Lebendnierenspende

Versorgungsinhalte siehe P1 und erganzende arztliche und nicht-arztliche Leistungen im Zusammenhang mit der
Lebendnierenspende

Maximal einmal pro Quartal abrechenbar.

Nicht neben P1a, P2a, P2b, P2c, P2d,
P2f und P2g im selben Quartal abrechen-
bar.

Nicht neben E1-E3 am selben Tag abre-
chenbar.

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.

Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt III.
Ziffer Il. Abs. 5 lit. e))

28,00 EUR

P2F

Diagnostikzuschlag

Maximal einmal pro Quartal abrechenbar.

Maximal einmal in acht aufeinander fol-
genden Quartalen abrechenbar.

Nicht neben P1a, P2a, P2b, P2c, P2d
und P2e im selben Quartal abrechenbar.

Nicht neben E1-E3 am selben Tag abre-
chenbar.

Es ist ein personlicher Arzt-Patienten-
Kontakt (Abschnitt Ill. Ziffer Il. Abs. 5 lit.
b)) erforderlich.

22,00 EUR

P2G

Betreuung eines Hypertonikers auf Uberweisung durch den HAUSARZT
Behandlung von Patienten mit

e refraktare Hypertonie

e Verdacht auf sekundare Hypertonie

e neu aufgetretene Hypertonie in der Schwangerschaft/Umstellung antihypertensive Therapie bei bekannter
Hypertonie und geplanter Schwangerschaft

Beratung und Therapie nicht-medikamentés

Maximal einmal pro Quartal abrechenbar.

Nicht neben P1a, P2a, P2b, P2c, P2d
und P2e im selben Quartal abrechenbar.

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer
Uberweisung durch einen HAUSARZT.

Nicht neben E1-E3 am selben Tag abre-
chenbar.

25,00 EUR
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Lebensstilanderungen wie Gewichtsoptimierung, kochsalzarme Diat, mediterrane Kost, regelmafige korperliche Ak-
tivitdt wie Walken, Radfahren, Laufen, Entspannungstechniken bzw. Stressminderung, Minderung Alkoholkonsum,
Nikotinstop usw.

Beratung und Therapie medikamentos

Betreuung gemaf Ursachen und Grunderkrankungen u.a. Verordnung gemaf aktuellem Stand der evidenzbasierten
Medizin und abhangig von Risikofaktoren, Grunderkrankungen und Folgekomplikationen usw.

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.

Nicht neben P1e des Facharztvertrages
Kardiologie gem. § 140a SGB V im selben
Quartal abrechenbar.

Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt IIl.
Ziffer 1. Abs. 5 lit. e))

3. Beratungspauschalen

P2ABP1

Beratungspauschale zur Progressionsverzéogerung bei chronischer Nierenerkrankung

Forderung der Gesundheitskompetenz u.a.

Aufklarung zur Nierenfunktion und zum Krankheitsbild
e Informationen mindlich & schriftlich s.o.

Medikamentose Beratung auch zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) u.a.

nephrotoxische Medikamente

Azidoseausgleich

veranderte Pharmakokinetik, ggf. Blutspiegel

cave Rontgenkontrastmittel (adaquate Hydrierung usw.)

gemal Alter und Geschlecht

Behandlung einer Hypertonie mit individuellem Zielblutdruckbereich

Minderung der Proteinurie

Kontrolle des metabolischen Syndroms

Behandlung einer Hyperkaliamie

v.a. bei Herzinsuffizienz bzw. dem kardiorenalem Syndrom multidisziplinare Betreuung
Therapie von endokrinen Ausfallen

Therapie der Anamie bzw. Eisensubstitution, Erythropoetin nur zur Verhinderung einer Transfusions-
pflicht

Prufung und Auffrischung Impfstatus gemaf STIKO

e Allgemeine Beratung zur rationalen Pharmakotherapie s.o.

e Informationen mundlich & schriftlich s.o.

Maximal einmal pro Quartal abrechenbar.

Maximal zweimal im Krankheitsfall abre-
chenbar.

Nur additiv zu P2a im selben Quartal ab-
rechenbar.

Nicht neben E1-E3 am selben Tag abre-
chenbar.

Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt III.
Ziffer Il. Abs. 5 lit. €))

35,00 EUR
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Nicht-medikamentdse informative und motivationale Beratung zu Risikofaktoren

e Rauchstopp z.B. den Entschluss ermutigen, morgens aufzuhdren bei niedrigstem Nikotinspiegel, In-
formationsmaterial z.B. BZgA

e Bewegungsférderung z.B. Walking

e  Erndhrung (u.a. Wechselwirkungen kaliumreiche Kost)

e  Gewichtsoptimierung bzw. Vermeidung von Adipositas, weil u.a. das metabolische Syndrom die Mor-
biditat erhdht multifaktoriell einschl. Hypertonus, Fettstoffwechsel, Diabetes-Stoffwechsellage usw.

e Informationen miindlich & schriftlich s.o.

Organversagen

Versorgungsinhalte siche P2aBP2

P2ABP2 Gemeinsame Entscheidungsfindung zur Auswahl des Nierenersatzverfahrens bei erstmaliger Nierener- eniel il [ CEr Alran el S0 | IR
. ziehung abrechenbar.
satztherapie
Nur additiv zu P2a im selben Quartal ab-
¢ Nierentransplantation grundsatzlich Methode der 1. Wahl bei Nierenersatzverfahren www.kdigo.org rechenbar.
¢ Indikation allgemein zum Dialysebeginn absolut z.B. Hyperkaliamie tber 7,5 mmol/l und relativ wie o )
uramische Symptome, Verminderung der GFR (z.B. bei unter 7ml/min IDEAL-Studie) nach sorgfalti- | Nichtim selben Quartal mit P2aBP3 ab-
ger Differentialdiagnostik u.a. ,integrated care® mit priméren Beginn der PD, spater Wechsel zur HD, | réchenbar.
z.B. bei Patienten mit Diabetes ,
o Aufklirung rechtzeitig in Etappen auch individuell je nach Verlauf Nicht neben E1-E3 am selben Tag abre-
e Informationen miindlich & schriftlich zu allen zur Verfigung stehenden Verfahren insbesondere For- chenbar.
derung der Heim-Dialyseverfahren und v.a.
=  PD mdglichst mit Angehérigen/Bezugspersonen, ggf. wiederholt Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
* Infoveranstaltungen erbringen (personlich oder telemedizi-
»  Gruppenaustausch nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt II1.
=  Austausch mit anderen Betroffenen jeweils zur Hdmo- bzw. gleichermaf3en Peritonealdia- Ziffer I1. Abs. 5 lit. e))
lyse
P2ABP3 Gemeinsame Entscheidungsfindung zur Auswahl des Nierenersatzverfahrens bei Therapiewechsel nach Maximal einmal in der Arzt-Patienten-Be- | 35,00 EUR

ziehung abrechenbar.

Nur additiv zu P2a im selben Quartal ab-
rechenbar.

Nicht im selben Quartal mit P2aBP2 ab-
rechenbar.

Nicht neben E1-E3 am selben Tag abre-
chenbar.

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.
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Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt IIl.
Ziffer Il. Abs. 5 lit. €))

4. Einzelleistungen

E1

Arztliche Betreuung von Dialysepatienten mit Zentrumsdialyse (inkl. LC-Dialyse)
Versorgungsinhalte siehe P2b

Regelfall: Drei Dialysen pro Woche

Einmal je durchgefiihrter Dialyse abre-
chenbar.

Nicht neben E2 und E3 am selben Tag
abrechenbar.

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.

Es ist ein personlicher Arzt-Patienten-
Kontakt (Abschnitt Ill. Ziffer 1l. Abs. 5 lit.
b)) erforderlich.

20,00 EUR

E2

Arztliche Betreuung von Dialysepatienten mit Heimdialyse (Himodialyse)
Versorgungsinhalte siehe P2c

Regelfall: Drei Dialysen pro Woche

Einmal je durchgefiihrter Dialyse abre-
chenbar.

Nicht neben E1 und E3 am selben Tag
abrechenbar.

Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt III.
Ziffer 1. Abs. 5 lit. e))

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.

20,00 EUR

E3

Arztliche Betreuung von Dialysepatienten mit Peritionealdialyse

Versorgungsinhalte siehe P2c

Einmal am Tag abrechenbar.

Nicht neben E1 und E2 am selben Tag
abrechenbar.

Nur abrechenbar bei Vorliegen einer gesi-
cherten Diagnose gemaR Diagnosenliste.

11,00 EUR
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Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt IIl.
Ziffer Il. Abs. 5 lit. €))
5. Zuschlage
ZIS Zuschlag bei intensivierter Therapie immunsupprimierter Patienten R el 20 CREREN ElTEEETET |
. . Nur additiv zu P1a oder P2a im selben
Behandlung von Patlenten"mlt ) Quartallabrechenbar:
e glomerularen und/oder tubularen Erkrankungen,
*  primar oder sekundar bei Kollagenosen, Nur abrechenbar bei Vorliegen einer Arz-
e  Vaskulitiden oder neimittelverordnung mit dem ATC-Code
e sonstigen Systemerkrankungen mit schwerem Verlauf, die eine immunsuppressive Therapie not- | | 04 im selben Quartal.
wendig macht. )
Erhohter Aufwand durch Aufklérung hinsichtlich Gefahren einer immunsuppressiven Therapie, Uberwachung der Nicht neben E1-E3 am selben Tag abre-
Wirkspiegel der Medikamente, enge Uberwachung des klinischen Verlaufs, Erkennen und Behandeln von Kompli- | chenbar.
kationen, auch infektiologisch.
Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) und nicht delegierbar (Abschnitt III.
Ziffer Il. Abs. 5 lit. €))
6. Qualitiatszuschlage
ies . . Bei Erreichen der Quoten erfolgt ein pra- | Bis zu 4,00
Q1 Qualitatszuschlag Rationale Pharmakotherapie xisbezogener Zuschlag auf die Pau- EUR
. . - . . schale P1 gemaR Anhang 3 zu Anlage Siehe An-
Wirtschaftliche Verordnung von Arzneimittel mittels einer Vertragssoftware. 12. Die Berechnung erfolgt auf Grund- hang 3 zu
lage der AOK- Anlage 12
Apothekenabrechnungsdaten, sofern in
Anhang 3 zu Anlage 12 nichts anders
vereinbart.
Der Zuschlag wird automatisch auf P2a. | 10,00 EUR
Q2 EFA-Zuschlag P2c, P2d, P2e oder P2g aufgeschlagen,
Aufgaben EFA: Férderung der evidenzbasierten Gesundheitsinformationen und -kompetenz miindlich & schriftlich | wenn der FACHARZT gemaft Anhang 4
zur Unterstiitzung des Patienten im Alltag v.a. zu zu Anlage 12 nachgewiesen hat, dass er
eine/n EFA mit entsprechender Qualifika-
e  Wabhl eines Nierenersatzverfahrens verstérkt unterstiitzend zur Heim- bzw. v.a. Peritonealdialyse Rend in Anhang 4 zu Anlage 12 geregelt.
e  Durchfiihrung von Nierenersatzverfahren v.a. Heim- bzw. verstarkt Peritonealdialyse . :
Es erfolgt maximal ein Zuschlag pro Quar-
tal.
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Umsetzung der Fachanwendungen zur elektronischen Arztvernetzung gem. Anhang 5 zu Anlage 12

.. . Zuschlag auf P1 qualifikationsgebunden | 4,00 EUR
Q3 Strukturzuschlag fiir Duplex-Sonografie gemaR g\nlage 2 q 9

. Der Zuschlag wird automatisch ein Mal 250,00
EAVP Pauschale Elektronische Arztvernetzung pro Quartal je LANR vergiitet, sofern eine EUR

aktive Teilnahme an der elektronischen
Arztvernetzung gem. Anhang 5 zu An-
lage 12 und die Teilnahmebestatigung
zur Elektronischen Arztvernetzung vorlie-
gen sowie alle technischen Vorausset-
zungen der Teilnahme (Software, glltige
Zertifikate) erflllt sind. . Der Zuschlag er-
folgt ab dem Quartal, in dem die Teilnah-
mebestatigung an der Elektronischen
Arztvernetzung ausgestellt wird.

Im Falle einer parallelen Teilnahme an
der hausarztzentrierten Versorgung gem.
§ 73b SGB V der AOK Baden-Wirttem-
berg (HZV/AOK-HausarztProgramm) und
gleichzeitiger Teilnahme an der elektroni-
schen Arztvernetzung in beiden Vertra-
gen, erfolgt der Zuschlag tber die HZV.
Eine Abrechnung Uber den Facharztver-
trag Nephrologie ist in diesem Falle aus-
geschlossen. Im Falle einer Teilnahme
einer LANR an mehreren Facharztarzt-
vertragen gem. § 140a SGB V der AOK
Baden-Wiurttemberg (AOK-
FacharztProgramm), wird der Zuschlag
insgesamt ebenfalls nur ein Mal ausbe-
zahlt.
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7. Vertretungsleistungen

\'A

Vertretungsfall

Einmal im Quartal abrechenbar.

Nicht neben P1 und P1UE im selben
Quartal abrechenbar.

Diese Leistung ist vom FACHARZT zu
erbringen (personlich oder telemedizi-
nisch) nicht delegierbar (Abschnitt Ill. Zif-
fer Il. Abs. 5 lit. €)). Der erstmalige Kon-
takt zu einem Versicherten erfordert ei-
nen personlichen Arzt-Patienten-Kontakt
(Abschnitt Ill. Ziffer II. Abs. 5 lit. b)).

16,00 EUR
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Abrechnungspriifkriterien

ey

2)

3)

“4)

®)

(6)

(7

Die Managementgesellschaft priaft die Abrechnung des FACHARZTES auf
VertragsmaBigkeit und Plausibilitat (§§ 19, 20 des Vertrages, Anlage 12) im Hinblick auf
die gesetzlich und vertraglich ordnungsgemaBe Leistungserbringung und die formal
richtige Abrechnung der erbrachten Leistungen (ordnungsgemafBe Dokumentation Uber
und geman den Vorgaben der Vertragssoftware). Zusatzlich fihrt die AOK eine solche
Prifung anhand der AOK-Abrechnung der Managementgesellschaft durch.

Die Prifung erfolgt insbesondere anhand der folgenden Daten:
a) Vorliegen der Voraussetzungen zur vertragskonformen Teilnahme am Vertrag;

b) Vorliegen der Voraussetzungen zur vertragskonformen Erbringung der Leistungen
und der Zuschléage (erforderliche Qualifikationen, Ausstattung, um Leistungen zu
erbringen);

c¢) Vorliegen vollstandiger Abrechnungsdatensatze;

d) Angabe der erforderlichen Diagnosendokumentation gemai ICD 10 (endstellig,
korrekt, aktuell);

Der Umfang der von der Managementgesellschaft zum Zwecke der Prifung der AOK
geman § 20 des Vertrages i.V.m. Anlage 12 Ubermittelten Daten entspricht dem Umfang
der gemaf § 295 Abs. 1 SGB V Ubermittelten Daten.

Die Prifungen erfolgen soweit technisch mdglich automatisiert und basierend auf der
durch den FACHARZT {ber die Vertragssoftware nach ihrem jeweiligen
Entwicklungsstand (Anlage 10) Gbermittelten Dokumentation.

Die Managementgesellschaft erfasst die nach ihrer Prifung und der Prifung der AOK
gesetzlich und vertraglich im Sinne der vorstehenden Absatze ordnungsgemaf
erbrachten Leistungen in einem dem FACHARZT Ubersandten Abrechnungsnachweis
(§ 19 Abs. 5 des Vertrages). Zu Einzelheiten der Prifung und Versendung des
Abrechnungsnachweises sowie zu mdglichen Abrechnungskorrekturen wird auf das in
den §§ 19, 20 des Vertrages und Anlage 12 ABSCHNITTE Ill und IV niedergelegte
Verfahren verwiesen.

Die Managementgesellschaft und die AOK unterrichten sich wechselseitig unverziglich
(iber auffallige Abrechnungen von FACHARZTEN.

Wenn die Prifungen geman Ziffer 2 Auffalligkeiten ergeben, kann neben der vertraglich
vorgesehenen Abrechnungskorrektur das Verfahren nach Anlage 15 Anwendung
finden.



Vertrag vom 01.04.2020 Anlage 13
AOK-FacharztProgramm Nephrologie

(8) Bei einer Anderung der Vergiitungsregelung nach MaBgabe von § 19 Abs. 2 des
Vertrages wird als Teil dieser Anderung eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung
der Abrechnungskriterien vorgenommen.
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Priufwesen

Abschnitt I: Prifung der Wirtschaftlichkeit und der Qualitat der

(1)

Leistungserbringung

Die AOK priift die Abrechnungen der FACHARZTE (iber die Abrechnungspriifkriterien
der Anlage 13 im Rahmen der Prifung der AOK-Abrechnung (§ 20 Abs. 1 des
Vertrages) hinaus insbesondere hinsichtlich

a) des Bestehens und des Umfangs ihrer Leistungspflicht;

b) der Plausibilitdt von Art und Umfang der fur die Behandlung eines Versicherten
abgerechneten Leistungen, auch in Bezug auf die angegebene Diagnose;

c¢) der Plausibilitat der Zahl der von eingeschriebenen Versicherten in Anspruch
genommenen FACHARZTE und sonstigen Arzten und der dabei abgerechneten
Leistungen durch Uberpriifung der FACHARZT-Abrechnung und der Abrechnung
der Kassenarztlichen Vereinigung Baden-Wirttemberg auf Grundlage der ihr
insoweit Uber die aus der Umsetzung des Vertrags hinaus vorliegenden Daten;

d) der Plausibilitdt von Verordnungen im Rahmen dieses Vertrags — auch in
Verbindung mit Verordnungen aus der kollektivvertraglichen Versorgung soweit
davon eingeschriebene Versicherte betroffen sind.

Die AOK kann (z. B. Uber Versichertenbefragungen) auch die Leistungserbringung der
FACHARZTE hinsichtlich der Leistungsqualitét (z.B. die grundsatzliche Einhaltung von
Behandlungsleitlinien gem&B Anlage 2) sowie die Einhaltung der sonstigen
vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere geman § 5 des Vertrages (z.B. werktagliche
Sprechstunde, Abendsprechstunde im Rahmen der 24h-Rufbereitschaft gem. Anlage
9.1 (Anhang 9.1.4 Abs. 2) BMV-A) liberpriifen.

Durch das Verfahren nach den vorstehenden Absdtzen 1 und 2 soll die
gesetzeskonforme, vertragsgemaBe, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche
Leistungserbringung sichergestellt werden. Unnétiger blrokratischer Prifaufwand soll
vermieden werden.

Die AOK unterrichtet die Managementgesellschaft tber die Durchfiihrung der Priifungen
geman den vorstehenden Abséatzen 1 und 2 und deren Ergebnisse, soweit sie diesen
Vertrag betreffen.

Wenn die PrOfungen gemaR Absatz 1 Auffalligkeiten ergeben, die diesen Vertrag
betreffen, kann die Managementgesellschaft den betroffenen FACHARZT zu einer
schriftlichen Stellungnahme auffordern. Lassen sich die Auffalligkeiten durch die
schriftliche Stellungnahme nicht vollstdndig ausrdumen oder wird eine Stellungnahme
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nicht innerhalb angemessener Frist vorgelegt, fihrt die Managementgesellschaft in der
Regel mit dem FACHARZT ein Gesprach (telefonisch oder persdnlich). Der FACHARZT
ist verpflichtet, an diesem Gesprach teilzunehmen. Das Gesprach dient dazu, die durch
die Prifung entstandenen Auffalligkeiten soweit mdglich auszurdumen. Seitens der
Managementgesellschaft kann mit Zustimmung des FACHARZTES ein von VNP BW,
MEDI Baden-Wiirttemberg e.V. und/oder von der AOK vorgeschlagener Arzt/eine Arztin
oder ein sonstiger Mitarbeiter der AOK hinzugezogen werden. Der FACHARZT kann
einen Beistand, maximal 2 Personen, hinzuziehen. Fur Prifungen gemafn Abs. 1 lit. d)
kann die Managementgesellschaft dariiber hinaus auch FACHARTZE beauftragen,
einen FACHARZT, der gemaB Abs. 1 aufféllig ist, hinsichtlich der Klarung von
Auffalligkeiten  persénlich oder telefonisch zu kontaktieren. Sowohl die
Managementgesellschaft als auch die von der Managementgesellschaft beauftragten
FACHARZTE erhalten von der AOK zur Erfilllung ihrer Aufgabe die Adressen des
betreffenden FACHARZTES, der gemafB Abs. 1 auffallig wurde, mitgeteilt. Zur
Identifizierung der konkreten Falle erhalten die Managementgesellschaft und die
beauftragten FACHARZTE neben dem Sachverhalt und Zeitraum das Geburtsjahr und
das Geschlechtsmerkmal des betroffenen, eingeschriebenen Versicherten mitgeteilt.

Lassen sich die Auffalligkeiten durch das Gesprach nach Absatz 5 und eine
Abrechnungskorrektur durch die Managementgesellschaft nicht klaren bzw. beseitigen
(§ 19 Abs. 5 bzw. Abs. 9 des Vertrages), erfolgt die Abstimmung von im Einzelfall
angemessenen MaBnahmen (z.B. Hinweise, Beratungen) im Abrechnungsgremium.
Das Abrechnungsgremium setzt sich aus jeweils zwei Vertretern der
Managementgesellschaft und der AOK zusammen. Unbeschadet des vorstehenden
Satzes kann die Managementgesellschaft rechtliche Schritte gemanR § 8 Absatz 4 des
Vertrages einleiten (Abmahnung bis hin zur fristlosen Kindigung).

Falls nach Durchfiihrung des Verfahrens gemas Ziffern 5 und 6 konkrete Anhaltspunkte
fur schwerwiegende VerstdBe gegen den Vertrag bestehen, die nicht ausgerdumt
werden koénnen, kann die AOK in begrindeten Einzelfdllen als ultima ratio
Schweigepflichtentbindungserklarungen von den betroffenen Patienten einholen und
entsprechende Einsicht in die Patientenakten nehmen oder Patienten befragen. Dem
FACHARZT wird vor einer solchen MaBnahme erneut Gelegenheit zur Stellungnahme
innerhalb einer Frist von mindestens 6 Wochen gegeben.

Die AOK kann, sofern dazu Veranlassung besteht, die Managementgesellschaft zu einer
gezielten Abrechnungsprufung hinsichtlich einzelner Abrechnungsprufkriterien geman
Anlage 13 auffordern. Die Managementgesellschaft kann, sofern dazu Veranlassung
besteht, die AOK zu Prifungen nach dieser Anlage 15 auffordern.

Die PrOfungen gemaB dieser Anlage kdénnen im Auftrag der AOK auch durch
Auftragnehmer im Sinne des § 80 SGB X durchgefihrt werden.
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(10) Eine sachlich-rechnerische Richtigstellung nach § 19 Abs. 5. bzw. 9 des Vertrages bleibt
von MaBnahmen nach dieser Anlage 15 unberihrt.

(11) Die Vertragspartner stimmen darin lberein, dass das Priifwesen fortzuschreiben
und an aktuelle Entwicklungen anzupassen ist. Zur ndheren Ausgestaltung des
Prafverfahrens wird der Beirat Verfahrensregelungen im Einzelnen vorschlagen.

Abschnitt Il: Verhaltnis zu § 106
(1) § 106 SGB V bleibt im Ubrigen unberiihrt.

(2) Wird im Rahmen der Wirtschaftlichkeitspriifung geman §§ 106 SGB V und 106b SGB V
von der Gemeinsamen Prifungsstelle oder vom Gemeinsamen Beschwerdeausschuss
ein rechtskraftiger Bescheid ausgestellt, ist MEDIVERBUND verpflichtet im Auftrag der
AOK, den Anteil der Nachforderung, der auf die selektivvertragliche Versorgung nach
diesem VERTRAG entféllt, bei dem FACHARZT einzufordern. Fir die Falle in denen
FACHARZTE einer Verrechnung mit den Honorarzahlungen zustimmen, muss
MEDIVERBUND eine Verrechnung vornehmen und den Zahlungseingang sicherstellen.
Eine Ratenzahlung ist auf max. 5 Monate begrenzt. Der FACHARZT wird Uber den
festgesetzten Betrag durch ein Rechnungsstellungsverfahren in Kenntnis gesetzt.
FACHARZTE ohne Honorarauszahlungen, z.B. aufgrund der Beendigung der
Vertragsteilnahme oder Insolvenz, sind von der Regelung ausgeschlossen. Der Einzug
wird in diesen Féllen von der AOK Gbernommen. Zudem erfolgt bei Regressforderungen
Uber 15.000 EURO der Regresseinzug direkt durch die AOK. Gleiches gilt fir
FACHARZTE, die einer Aufrechnung/Verrechnung mit den Abschlags- bzw.
Restzahlungen widersprechen.
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Datenschutz
Dateniibermittlung

. Schaubild der Dateniubermittiung

Anlage 16

Ubermittlung der Einschreibe- und Abrechnungsdaten vom FACHARZT an die Managementge-

sellschaft:

Ubermittlung

el

L <

Vertragssoftware HZV-Online-Key
des VerschlUsselte
FACHARZTES Ubertragung der
Einschreibe-
Abfragen tber Request und Abrechnungs- und
Webservices Response Verordnungsdaten

HAVG-Priifmodul

Das HAVG-Priifmodul ist ein durch die Vertragssoftware der Selektivwertragspartner
genutztes Modul, auf dem dieser Facharztvertrag aufsetzt, und enthalt:

» Algorithmus zur Arzneimittelsubstitution (Rabattvertrage)

* Vertragliche und abrechnungsrelevante Plausibilitatsprifungen

* Verschllisselung der Daten

‘Datenrouting Uber
HAVG Rechenzentrum
(keine Verarbeitung)

Daten werden durch die
MEDIVERBUND AG
angenommen,
entschllisseltund
verarbeitet.

Il. Datenubermittiung vom FACHARZT an die Managementgesellschaft

gem. § 295a Abs. 2 SGB V:

— Informationen Uber den abrechnenden Arzt (BSNR, LANR, MEDIVERBUND-ID, ggf.
akademischer Grad, Vorname, Name, StraBBe, PLZ, Ort, ggf. Telefon und Fax)

— Informationen zur verwendeten Software (KV- Prifnummer, System-1D, Name der Soft-
ware, Version, Ansprechpartner des Softwarehauses mit Kontaktdaten)

- Informationen zum HAVG-Priifmodul (HAVG-Priifmodul-ID, Name, Version, Ansprech-

partner des Softwarehauses mit Kontaktdaten)

— ldentifikator flir den Facharztvertrag




Vertrag vom 01.07.2020 i.d.F. vom 01.07.2021 Anlage 16
AOK-FacharztProgramm Nephrologie

Iv.

Angaben zum abzurechnenden Versicherten (Versicherten-ID, Vorname, Name,
StraBe, PLZ, Ort, Geburtsdatum, Geschlecht, Kassen-IK, Versichertennummer und
Status)

Abrechnungsrelevante Daten (Art der Inanspruchnahme, Abrechnungsziffern, Diagno-
sen-Text, Diagnosen-Code, Art der Diagnosen, Behandlungsdatum, verwendete ICD-
Version, Seitenlokalisation, Diagnosesicherheit)

LANR und BSNR des Uberweisenden Arztes

ggaf. Informationen zu Stellvertretern (LANR, BSNR, MEDIVERBUND-ID, ggf. akade-
mischer Grad, Vorname, Name)

Informationen zur Weiterliberweisung (Uberweisungsdatum, Quartal, Geschlecht,
Uberweisung an, Uberweisungsart, Auftragsart, Unfallkennzeichen)

Hinweise zur Medikamentenverordnung (Aut idem, Anzahl, PZN, ATC, Preis, Geblh-
renpflicht, Begrindungspflicht, Impfstoff, Sprechstundenbedarf, Verordnungszeitpunkt,
Freitext)

Datenuibermittlung von der Managementgesellschaft an die AOK

Informationen Uber den abrechnenden Arzt (LANR, BSNR, MEDIVERBUND-ID, ggf.
akademischer Grad, Vorname, Name, LANR und BSNR des Uberweisenden Arztes)

Angaben zum abzurechnenden Versicherten (Versicherten-ID, Vorname, Name, Ver-
sichertennummer, Kassen-IK, Status, Geschlecht, Abrechnungsziffern, praventive
bzw. kurative Behandlungsfélle, ICD-10 Diagnosen, OPS, Behandlungsdatum, Art der
Inanspruchnahme)

Datenschutzvereinbarungen zwischen der Managementgesellschaft, der AOK
und teilnehmenden FACHARZTEN

Die Zusammenarbeit der Parteien nach MaBgabe des Facharztvertrages bringt es mit
sich, dass die Managementgesellschaft, die AOK und die teilnehmenden FACHARZTE
gemeinsam Uber die Zwecke und/oder Mittel im Bereich der Verarbeitung von Versi-
chertendaten im Rahmen der Versicherteneinschreibung gem. § 4 des Facharztvertra-
ges und der Abrechnung gem. Abschnitt V des Facharztvertrages bestimmen und durch
ihre Zusammenarbeit als gemeinsame Verantwortliche iSv Art. 26 iVm Art. 4 Nr. 7
DSGVO agieren. Dementsprechend regeln die Parteien nachfolgend ihre datenschutz-
rechtlichen Rechte und Pflichten in Bezug auf die gemeinsame Verarbeitung der Versi-
chertendaten i.S.d. Art. 26 DSGVO.

Zweck der Verarbeitung:

Die Verarbeitung von Daten ist der Managementgesellschaft, der AOK und den teilneh-
menden FACHARZTEN nur zum Zweck der Erfiillung des Facharztvertrages und nach
MaBgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften gestattet. Die Daten und die daraus
erzielten Verarbeitungsergebnisse werden ausschlieBlich flr die Erfallung und nach den
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vereinbarten Vorgaben des Vertrages verwendet. Die Managementgesellschaft und die
AOK legen die Inhalte des Facharztvertrages gemeinsam fest.

Die Parteien bewahren die verarbeiteten Daten jeweils im eigenen Zustandigkeitsbereich
unter Verschluss bzw. unter Einsatz entsprechender technischer Mittel vor unbefugtem
Zugriff gesichert und nur solange auf, wie es fur die Erflllung der genannten Leistungen
erforderlich ist, es sei denn, zwingende gesetzliche Vorschriften sehen eine entsprechend
langere Aufbewahrungsfrist vor. Fir die Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten ist jede Partei selbst verantwortlich.

Der Umfang und Inhalt der von den Versicherten im Rahmen der besonderen Versorgung
verarbeiteten Daten ergeben sich aus §§ 140a, 295 und 295a SGB V i.V.m. dem Fach-
arztvertrag.

Informationspflichten gegeniiber den Versicherten gem. Art. 13 DSGVO

Die Informationsplichten nach Artikel 13 DSGVO gegenlber dem teilnehmenden Versi-
cherten werden vom HAUSARZT/FACHARZT erflllt. Die Versicherten werden vom
HAUSARZT/FACHARZT mit der Teilnahmeerklarung und dem dazugehdrigen Merkblatt
Uber die erforderlichen Informationen und die wesentlichen Inhalte der Vereinbarung gem.
Art. 26 DSGVO in praziser, transparenter, verstandlicher und leicht zuganglicher Form
unentgeltlich informiert.

Die Managementgesellschaft und die AOK legen gemeinsam den Inhalt und die Formu-
lierung dieser Informationen im Einzelnen fest.

Wahrnehmung sonstiger Betroffenenrechte der Versicherten gem. Art. 15
ff. DSGVO

Far die Erfillung der Betroffenenrechte der Versicherten nach Art. 15 ff. ist die AOK ver-
antwortlich. Ungeachtet dessen, sind sich die Parteien einig, dass sich betroffene Perso-
nen zwecks Wahrnehmung ihrer Betroffenenrechte an alle Parteien wenden kénnen. In
diesem Fall wird die jeweils andere Partei das Ersuchen an die zustandige Partei unver-
zuglich weiterleiten. Naheres hierzu regeln die Teilnahmeerklarungen und Merkblatter der
Versicherten gem. Anlage 7.

Datensicherheit

Jede Partei tragt im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches die Gewahr daflr, dass die
in Art. 32 DSGVO genannten technischen und organisatorischen MaBnahmen zum Da-
tenschutz und zur Datensicherheit getroffen worden sind und eingehalten werden.

Vorgehen bei Datenschutzverletzungen/Kommunikation mit Aufsichtsbe-
hérden

Fur die Prifung und Bearbeitung aller Verletzungen des Schutzes personenbezogener
Daten, einschlieBlich der Erflillung deshalb bestehender Meldepflichten gegentiber der
zustandigen Aufsichtsbehérde (Art. 33 DSGVO) bzw. den Betroffenen (Art. 34 DSGVO)
ist jede Partei selbst zustandig.
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Die Managementgesellschaft und die AOK unterrichten sich gegenseitig unverzlglich
Uber den Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere UnregelmaBigkeiten bei der
Datenverarbeitung und bei Stérungen des Verarbeitungsablaufs.

Haftung
Die Parteien haften gegeniber den Betroffenen nach Art. 82 DSGVO.

Die Managementgesellschaft, die AOK und die FACHARZTE haften nach MaBgabe der
gesetzlichen Bestimmungen fir Schaden, die infolge eines schuldhaften VerstoBes gegen
die Datenschutzbestimmungen und/oder durch die schuldhafte Verletzung dieser Verein-
barungen entstehen. Eine Partei, die von Dritten oder einer weiteren Partei im Zusam-
menhang mit der Verletzung von gesetzlichen und vertraglichen Datenschutzbestimmun-
gen in Anspruch genommen wird, hat gegen die Partei, in deren Verantwortungsbereich
geman der Zuordnung der Verantwortung flr die Datenverarbeitung die Einhaltung der
verletzten Datenschutzvorschriften féllt, einen Anspruch auf Freistellung von samtlichen
dieser Anspriche.

Im Innenverhaltnis haften die Parteien einander nur fir ihren Anteil an der haftungsauslé-
senden Ursache. Nummer 6 Absatz 2 Satz1 gilt entsprechend im Falle einer gegen eine
Partei wegen eines VerstoBBes gegen Datenschutzvorschriften verhangten GeldbuB3e, so-
fern die mit der GeldbuBBe belegte Partei die Rechtsmittel gegen den BuBgeldbescheid
ausgeschopft hat. Bleibt eine Partei mit einer Geldbu3e belastet, die nicht ihrem Verant-
wortungsanteil an dem Versto3 entspricht, ist die jeweils andere Partei verpflichtet, sie
von der GeldbuBe in dem Umfang freizustellen, in dem sie die Verantwortung flr den
sanktionierten Verstol3 tragt. Ungeachtet dessen bleibt durch diesen Vertrag die volle Ei-
genverantwortung der Parteien gegenlber Betroffenen unberthrt (Art. 26 Abs. 3
DSGVO).

Sonstige Pflichten

Die Parteien werden alle mit der Datenverarbeitung beschéaftigten Personen schriftlich zur
Vertraulichkeit im Hinblick auf die Daten verpflichten.

Jede Partei fUhrt fir sich ein eigenes Verzeichnis zu allen Kategorien von in gemeinsamer
Verantwortung durchgefiihrten Tatigkeiten der Verarbeitung, das alle Angaben nach
Art. 30 Abs. 2 DSGVO enthalt.

Sofern und solange die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, bestellt jede Partei
selbst einen fachkundigen und zuverldssigen Datenschutzbeauftragten geman Art. 37
DSGVO.

Datenschutzvereinbarungen zwischen der Managementgesellschaft
und der AOK

Die Managementgesellschaft und die AOK verarbeiten tGber den Regelungsbereich von
Ziffer lll hinaus im Rahmen dieses Vertrages gemeinsam die Daten der teilnehmenden
FACHARZTE gemaB den Bestimmungen von Abschnitt IV des Facharztvertrages.
Nachfolgend regeln die Managementgesellschaft und die AOK ihre datenschutzrechtli-
chen Rechte und Pflichten in Bezug auf die gemeinsame Verarbeitung der Daten i.S.d.
Art 26 DSGVO in diesem Verarbeitungsbereich.
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(@)

Die Managementgesellschaft und die AOK sind verpflichtet fur ihren Zustandigkeitsbe-
reich den Datenverarbeitungsablauf lickenlos und soweit technisch mdéglich revisionssi-
cher zu dokumentieren. Die entsprechende Dokumentation ist fir einen Zeitraum von 12
Monaten vorzuhalten und bei Bedarf der Managementgesellschaft und der AOK vorzule-
gen.

Die Managementgesellschaft und die AOK sind nur berechtigt, die Daten im Geltungsbe-
reich des Sozialgesetzbuches oder eines Mitgliedsstaates der EU oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens Gber den EWR zu verarbeiten.

Informationspflichten gegeniiber den FACHARZTEN gem. Art. 13 DSGVO

Die Informationsplichten nach Artikel 13 DSGVO gegeniber dem teilnehmenden FACH-
ARZT werden von der Managementgesellschaft erfillt. Der FACHARZT wird von der Ma-
nagementgesellschaft im Rahmen der Teilnahmeerklarung der Arzte (Anhang zu Anlage
1) sowie dieser Anlage 16 (Ziffer VI) Uber die erforderlichen Informationen und die we-
sentlichen Inhalte der Vereinbarung gem. Art. 26 DSGVO in préaziser, transparenter, ver-
standlicher und leicht zuganglicher Form unentgeltlich informiert.

Wahrnehmung sonstiger Betroffenenrechte der FACHARZTE gem. Art. 15
ff. DSGVO

Fur die Erfillung der Betroffenenrechte der FACHARZTE nach Art. 15 ff. ist die Manage-
mentgesellschaft verantwortlich. Ungeachtet dessen, sind sich die Parteien einig, dass
sich betroffene Personen zwecks Wahrnehmung ihrer Betroffenenrechte an alle Parteien
wenden kénnen. In diesem Fall wird die jeweils andere Partei das Ersuchen an die zu-
sténdige Partei unverziglich weiterleiten. Naheres hierzu regeln die jeweiligen Teilnah-
meerklarungen der FACHARZTE.

Verpflichtung auf das Sozialgeheimnis

Die Managementgesellschaft und die AOK sind verpflichtet, fir die vertragsgemafie Da-
tenverarbeitung nur Personen einzusetzen, die auf das Sozialgeheimnis gem. § 35 SGB
| verpflichtet sind. Ferner stellen sie sicher, dass das von ihnen eingesetzte Personal im
Sinne der Datenschutzvorschriften ausreichend informiert, angewiesen und auf die Ver-
traulichkeit verpflichtet wurde.

Sonstige Rechte und Pflichten

Die nach der DSGVO, dem BDSG oder anderen Regelungen im Sozialgesetzbuch erfor-
derlichen Meldungen Uber die Datenverarbeitung an die zustédndigen Aufsichtsbehdrden
nehmen die Managementgesellschaft und die AOK in eigener Zustéandigkeit wahr.

Anderungen und Nebenabreden zu dieser Datenschutzanlage bediirfen der Schriftform
und sind von allen Vertragsparteien zu unterschreiben. Mégliche Auftragnehmer der Ma-
nagementgesellschaft und/oder der AOK miissen auch nach dem im Vertrag genannten
Vertragsende hinsichtlich der im Rahmen der Abwicklung der vertraglich vereinbarten
Leistungen verarbeiteten Daten zur Geheimhaltung verpflichtet werden. Die Manage-
mentgesellschaft und die AOK unterliegen entsprechend der Geheimhaltungspflicht.

5/7



Vertrag vom 01.07.2020 i.d.F. vom 01.07.2021 Anlage 16
AOK-FacharztProgramm Nephrologie

©)

VL.

Die Verletzung von gesetzlichen oder vertraglichen Datenschutzbestimmungen durch
eine Partei ist stets ein wichtiger Grund fir die Managementgesellschaft und die AOK zur
auBerordentlichen Kindigung des Vertrages. Dies gilt auch, wenn ein Auftragnehmer ge-
gen gesetzliche oder vertragliche Datenschutzbestimmungen versté3t und dieses Verhal-
ten einem Vertragspartner zuzurechnen ist.

Mdgliche Auftragnehmer der Managementgesellschaft oder der AOK missen auch nach
dem Ende des Vertrages hinsichtlich der im Rahmen der Abwicklung der vertraglich ver-
einbarten Daten zur Geheimhaltung verpflichtet werden. Die AOK und die Management-
gesellschaft unterliegen entsprechend der Geheimhaltungspflicht.

Im Ubrigen gelten die getroffenen Vereinbarungen aus Ziffer lll fiir die Managementge-
sellschaft und die AOK entsprechend fir den Verarbeitungsbereich von Ziffer IV.

Information fiir den FACHARZT gem. Artikel 13 EU-Datenschutz-Grund-
verordnung Uber die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rah-
men der Teilnahme und des Teilnahmeantrages am Facharztvertrag

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung durch den MEDI Baden-Wirttemberg e.V., den
Verbund Nephrologischer Praxen in Baden-Wurttemberg (VNP) und die Managementge-
sellschaft zum Zweck der Teilnahme des Arztes an dem Facharztvertrag ist Art. 5 und Art.
6 Abs. 1 lit. b) DSGVO in Verbindung mit dem Facharztvertrag nach § 140a SGB V. Die
Datenverarbeitung erfolgt in Kenntnis des betroffenen Vertragsarztes bzw. FACHARZ-
TES. Er kennt den Inhalt des Vertrages und die mit Eingehung, Durchfiihrung und Been-
digung seiner Teilnahme am Vertrag verbundene Datenverarbeitung. Die Daten werden
ausschlieBlich fir diese Zwecke verarbeitet.

Empfénger der Daten des FACHARZTES sind die jeweilige Krankenkasse und lhre
Dienstleister sowie die Managementgesellschaft, MEDI Baden-Wirttemberg e.V. und der
VNP.

Die Dauer der Datenverarbeitung ergibt sich aus Vertrag sowie aus Gesetz. Nach Ablauf
der vertraglichen und gesetzlichen Fristen werden die entsprechenden Daten geldscht.

Der FACHARZT hat das Recht auf Auskunft zu seinen Daten (Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2
DSGVO), auf Léschung seiner Daten (Art. 17), auf Berichtigung seiner Daten z.B. falscher
Daten (Art. 16 Satz 1) und auf Sperrung seiner Daten (Art. 18) sowie ein Recht auf Da-
tenlbertragbarkeit (Art 20 DSGVO) und ein Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO). Hierflr
wendet er sich an die verantwortliche Stelle:

MEDIVERBUND AG

Liebknechtstr. 29

70565 Stuttgart

Telefon: (07 11) 80 60 79-0

Fax: (07 11) 80 60 79-555

E-Mail: datenschutz-team@medi-verbund.de

Datenschutzbeauftragter der MEDIVERBUND AG, Liebknechtstr. 29, 70565 Stuttgart;
Tel. 0711 80 60 79-0, ist Herr Markus Zechel (migosens Datenschutz Service Desk, Wie-
senstraBe 35, 45473 Mihlheim a. d. Ruhr, Tel.: 0208 993 95 112, Email: datenschutz@mi-
gosens.de, Internet: www.migosens.de).
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(6) Beschwerden gegen die Datenverarbeitung durch die Krankenkasse sowie gegen die Da-
tenverarbeitung durch die Managementgesellschaft sind an die verantwortliche Stelle zu
richten. Alternativ besteht ein Beschwerderecht gegeniber einer Aufsichtsbehdrde. Die
Aufsichtsbehérde in Baden-Wurttemberg:

Der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Hausanschrift:

Kdnigstrasse 10 a

70173 Stuttgart

Postanschrift:

Postfach 10 29 32 70025 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0

Fax: 0711/615541-15
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Nephrologische Versorgung in Deutschland

Der demografische Wandel und westliche Lebensstil mit kérperlicher Inaktivitat, Ubergewicht,
fleischlastiger Ernadhrung sowie vermehrtem Tabak- und Alkoholkonsum sind eine
gesellschaftliche Entwicklung, die das deutsche Gesundheitssystem stark beeinflusst. Folge
dieser Entwicklung ist unter anderem eine Zunahme chronischer Erkrankungen und damit die
einhergehende Multimorbiditat der Patienten. Oftmals besteht zudem eine Polypharmazie.

Die chronische Niereninsuffizienz hat eine hohe Pravalenz von circa 10 % in Deutschland (1).
Einen erheblichen Anteil tragen Patienten mit einer hypertensiven sowie diabetischen
Nephropathie. Die Anzahl der Dialysebehandlungen ist hierin in den letzten Jahren
kontinuierlich stark gestiegen. Derzeit werden in Deutschland etwa 80.000 Patienten dialysiert
und jahrlich etwa 18.000 neu eingeleitet (2). DarlUber hinaus befinden sich 23.000 Patienten in
der Nachsorge nach erfolgter Nierentransplantation. Die Zahl der Organspender in
Deutschland ist jedoch auf einem Tiefststand und wird von der der Neuanmeldungen
Uberschritten. Neben diesen Entwicklungen ist in viel starkerem Mal3 die Zahl der Patienten
mit chronischer Niereninsuffizienz in den Stadien 3 und 4 angestiegen (1). Insgesamt hat dies
Folgen fur die herkémmliche Versorgungsstruktur. Die starke Fragmentierung des deutschen
Gesundheitswesens mit Uberwiegend autark agierenden Sektoren wird hierin fir
Effizienzprobleme verantwortlich gemacht. (3-5). Eine unzureichende Koordination und
Kooperation zwischen Hauséarzten und Nephrologen sowie Dialysezentren aber auch
Abstimmungsdefizite in den Bereich Pravention, Behandlung und Rehabilitation werden h&ufig
als Hauptursachen identifiziert (5—7). Ebenfalls bewegt die zunehmende Arbeitsbelastung im
Spannungsfeld von Personalmangel, Wirtschaftlichkeit und Ambulantisierung den
Fachbereich (8, 9). Ineffizienzen kénnen sich in Versorgungsdiskontinuitdten sowie
Behandlungsfehlern duBern. Daraus resultiert eine Uber-, Unter- und Fehlversorgung (10).

Ziel des Versorgungsvertrags

Vor diesem Hintergrund zielt der Versorgungsvertrag — der Facharztvertrag Nephrologie —
darauf ab, den eingeschriebenen Versicherten, die eine ambulant-nephrologische (Mit-)
Betreuung bendtigen, eine zielgerichtete, qualitadtsgesicherte, zweckmaBige, evidenzbasierte
und zeitnah zugangliche nephrologische Versorgung zu ermdglichen. Damit stellt der Vertrag
eine Ergdnzung zum HZV-Vollversorgungsvertrag nach § 73b SGB V dar. Er umfasst im
Gegensatz zu der Sondervereinbarung ,Blutreinigungsverfahren®, als eigenstandiger
Selektivvertrag geman § 140a SGB V, nicht nur die Versorgung mit renalen Ersatz- und
extrakorporalen Dialyseverfahren, sondern bezieht sich auch direkt auf die nephrologische
Behandlung und deren Indikationsstellungen. Eine abgestimmte, rechtzeitige nephrologische
2



Behandlung kann hierin nachweislich die Progression der Niereninsuffizienz verhindern bzw.
verzdgern (11). Spezialisierte nephrologische Leistungen, insbesondere die Préavention sowie
die gemeinsame Entscheidungsfindung und Betreuung wéhrend der Dialyse — auch verstéarkt
zur Heimdialyse — und nach Transplantation, sollen mit dem Versorgungsvertrag abgedeckt
werden. Der Facharztvertrag Nephrologie soll daher einen wesentlichen Beitrag zur
Defragmentierung der nephrologischen Versorgung sowie zur Minderung der Fehlversorgung
leisten, die sich hier vor allem auf die chronische Nierenerkrankung bezieht.

Grundprinzipien des Versorgungsvertrags

Nachfolgend ein kurzer Uberblick Uiber die Grundprinzipien des Vertrags insbesondere die
Evidenzbasierte = Medizin (EbM) und biopsychosoziale Versorgung mit den
Vertragsschwerpunkten.

Evidenzbasierte Medizin

Die vorliegende Anlage beinhaltet die evidenzbasierte Begrindung zur Anlage 12, wie auch
dort aufgefiihrt. Die Vorgehensweise orientiert sich an den anerkannten Standards der EbM.
Zur Erhebung und Aufbereitung des aktuellen Wissensstandes erfolgte zunachst ein Scoping
Review basierend auf Recherchen zur aktuellen Fachliteratur und relevanten
Versorgungsstudien. Dartber hinaus wurden Leitlinien, wie die nationale Versorgungsleitlinie
zu Nierenerkrankungen bei Diabetes im Erwachsenenalter (12), die interdisziplinare Leitlinie
zur Pravention und Therapie der Adipositas (13), Gesundheitsberichtserstattungen, Berichte
der Landes- bzw. Bundesbehérden, statistischer und medizinischer Institute sowie
medizinischer Fachgesellschaften gesichtet. Zur kritischen Beurteilung der Evidenz beziglich
Validitdt und Relevanz sowie zur Anpassung des Vertrages auf die lokalen Verhaltnisse
wurden auch mafBgeblich unabhangige Nephrologen und Experten aus der hausérztlichen
Versorgung hinzugezogen. Lokal bereits bestehende Vorarbeiten und Erfahrungen wurden
einbezogen, da dies die Akzeptanz des Versorgungsvertrages erhéht.

Biopsychosoziale Versorgung

Der Facharztvertrag Nephrologie ist darauf ausgerichtet, eine holistische und umfassende
Versorgung der nierenerkrankten Patienten im Sinne des biopsychosozialen
Behandlungskonzepts zu  stérken. Die  Weltgesundheitsorganisation hat ein
Orientierungsraster vorgelegt, das die Multidimensionalitat von Gesundheit und den gesamten
Lebenshintergrund der Patienten bertcksichtigt (14). Das biopsychosoziale Modell bildet
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dabei den Grundgedanken (15). Dieses beschreibt das komplexe Zusammenspiel zwischen
Funktionsfahigkeit und den biologischen, psychischen sowie sozialen Determinanten. Es
erlaubt die Integration verschiedener Perspektiven der Krankheitsentstehung und verknupft
die Kontextfaktoren in einem dynamischen Interaktionsgeflecht miteinander. Zum Erhalt der
Funktionsféahigkeit bedarf es folglich im jeweiligen Kontext umweltbezogener und individueller
Faktoren unterschiedlicher Unterstitzung. Erst durch die Berticksichtigung dieser Komplexitat
lasst sich ein effektives praventives Konzept fur nierenkranke Patienten ableiten (16).

Schwerpunkte des Versorgungsvertrags

Ein ausdrlcklicher Schwerpunkt des vorliegenden Versorgungsvertrages wird entsprechend
dem Gutachten des Sachverstéandigenrates auf die bessere Koordination und eine starkere,
interdisziplindre Zusammenarbeit unter Einbezug aller an der Patientenversorgung beteiligten
Gesundheitsberufe gelegt (5). Folgende Bereiche mit Verbesserungspotenzial wurden
ermittelt: Das Schnittstellenmanagement zwischen Haus- und Facharzt, die Férderung der
Gesundheitskompetenz der Patienten sowie die gemeinsame Entscheidungsfindung. Hierin
wurde das multimodale nicht-medikamentdse Therapiekonzept ausfihrlich dargestellt (Anlage
17a), weil dadurch die Progredienz der Niereninsuffizienz bis zur Dialyse/Transplantation und
dartber hinaus wesentlich beeinflusst bzw. verzdégert werden kann (11, 17). Ebenfalls
entsprechend der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft fir Nephrologie (DGfN) ist die
friihzeitige Integration folgender sektorenlbergreifender MaBBnahmen unterstrichen worden
(18):

1. Fachubergreifende Angebote zur Pravention von Nierenerkrankungen,
2. MaBnahmen zur Friiherkennung von Nierenerkrankungen bei Risikopatienten,

3. Unterstiitzende Angebote wie z. B. durch Soziale Dienste.

Durch die vorausschauend gesicherte interdisziplindre Versorgungskontinuitdt und

Transparenz ist zu erwarten:

1. Ein verbessertes patientenrelevantes Outcome mit weniger Komplikationen und
Hospitalisierungen, einer Progressionsverzdgerung der Niereninsuffizienz und héherer
Patientenzufriedenheit sowie Lebensqualitat.

2. Eine Unterstitzung der Arzt-Patient-Beziehung durch ein verlasslicher abgestimmtes
rechtzeitiges Uberweisungsmanagement sowie die Starkung der biopsychosozialen
und auch nicht-medikamentésen Versorgung.



3. Forderung der Patientensicherheit und Entscheidungsfindung v. a. hinsichtlich
Arzneimitteltherapie und Behandlungsverfahren.

Schnittstelle Hausarzt (Allgemeinmedizin, Innere Medizin)/Nephrologe

Die Zusammenarbeit und der Wissensaustausch zwischen Hausérzten, facharztlich tatigen
Internisten und Nephrologen sind von zentraler Bedeutung. In Hinblick auf die
Versorgungskoordination zeigt die Kommunikation zwischen Arzten der Primar- und
Sekundarversorgung Verbesserungspotenzial auf, die es zielgerichtet auszuschépfen gilt.
Eine strukturierte Dokumentation und Beschreibung der Nahtstellen bei Diagnostik und
Behandlung von nierenkranken Patienten sowie die rechtzeitige Uberweisung sind hierin zur
Optimierung der Behandlungsergebnisse notwendig (8, 12, 19). Ziel ist, jene Patienten zu
identifizieren, die einer intensivierten spezialistischen Versorgung bedirfen (18).

Laut des Abschlussberichts des Instituts fir angewandte Qualitatsférderung und Forschung
im Gesundheitswesen (AQUA-Institut) nehmen Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz
(chronic kidney disease, CKD) noch unkoordiniert verschiedene Versorgungsangebote wahr
und werden einem Nephrologen spat bzw. erst unmittelbar vor Dialysepflicht vorgestellt (20).
Auch in einer systematischen Literaturrecherche von Navaneethan und Kollegen (7) mit
vorwiegend Studien aus den USA und Europa trug die fehlende Kommunikation zwischen den
Behandlern sowie die mangelnde Kenntnis der Uberweisungskriterien zu spaten Zuweisungen
bei. Folglich sind Doppeluntersuchungen und  vermeidbare  Akutdialysen
Versorgungsineffizienzen, die u. a. durch mangelnde Koordination bedingt sind (20). Eine
Cochrane-Metaanalyse aus Studien, in der die friihe gegen die spate Uberweisung zum
Nephrologen hinsichtlich vieler Endpunkte untersucht wurde, konnte ferner belegen, dass eine
méglichst friihe Uberweisung zum Nephrologen zu einer Senkung der Mortalitdt und
Hospitalisierung dieser Patienten fihrt (21). Zudem ist eine friihere Uberweisung mit einer
héheren Akzeptanz von Peritonealdialysen, einer zeitgerechten Planung sowie adaquaten
Vorbereitung des Patienten zur Nierenersatztherapie assoziiert (21). Dadurch wird ebenfalls
die Umsetzung einer informierten Entscheidungsfindung und die Identifikation von
Lebendspendern fur die Nierentransplantation erméglicht (11).

Obgleich Leitlinien eine wichtige Orientierungshilfe flr &rztlich-therapeutisches Handeln
darstellen und einen wesentlichen Einfluss auf die klinische Routine und Forschung haben,
werden sie kontrovers diskutiert und zeigen Unstimmigkeiten beziglich einer differenzierten

Uberweisungsstrategie auf (11). Im Rahmen der aktuell fertigzustellenden Leitlinie der
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Deutschen Gesellschaft fur Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) wurde ein mit
der DGIN konzertiertes Kriterien-Raster erstellt. Bei der Uberweisung sollten hier
insbesondere Alter, Komorbiditaten, Patientenpréaferenz und Allgemeinzustand in die
Uberlegungen einbezogen werden. Zur verbesserten Koordination zwischen haus- und
facharztlichem Bereich sollte die Uberweisung vom Hausarzt zum Nephrologen u. a. mit
(Begleit-) Diagnosen, Vorbefunden und Medikamentenplan erfolgen (22). Die
Therapieempfehlungen des Nephrologen sollten schlieBlich schriftlich und ztgig mitgeteilt
werden. Ein strukturierter Befundbericht an den Hausarzt sollte relevante Diagnosen bzw.
Begleit- und Grunderkrankungen mit korrekter endstelliger International Classification of
Diseases (ICD)-Kodierung, Laborparameter, Therapieempfehlungen mit Kriterien zur
erneuten  Vorstellung sowie biospsychosozialen  Versorgungskonzept enthalten.
Folgeverordnungen werden vom Hausarzt ausgestellt, sofern dieser diese verordnen kann
und moéchte. Zur Verbesserung der zunehmend komplexen Koordinierung von Patienten
kénnen im Rahmen des Facharztvertrags Nephrologie Entlastungsassistenten in der
Facharztpraxis (EFA) im Sinne eines interprofessionellen und teamorientierten Ansatzes
beteiligt werden.

Allgemeine Grundlagen fachéarztlicher Versorgung

Der Versorgungsauftrag umfasst eine alle Krankheitsstadien Ubergreifende und umfassende
Behandlung und interdisziplinare Betreuung sowie eine den medizinischen Erfordernissen und
den Mdglichkeiten des Patienten angepasste Versorgungsorganisation und -steuerung. Die
Basisdiagnostik sollte nach standardisierten QualitatsmaBstaben erfolgen und die
TherapiemaBnahmen entsprechend den aktuellen Leitlinien angeboten werden. Fir die
optimale Therapie hat die Kombination von medikamentésen und nicht-medikamentésen
MaBnahmen eine hohe Relevanz (11). Nierenerkrankte Patienten sollten hierin zur
Modifikation des Lebensstils ermutigt werden, da sie darunter in Hinblick auf die Morbiditat und
Mortalitat profitieren (23). Zudem sollte die ganzheitliche Beratung eine Medikamenten- und
Alkoholanamnese (24), die Uberpriifung des Impfstatus sowie eine Unterstiitzung zur
Rauchentwéhnung erhalten (25). Dazu sind gegebenenfalls geeignete MaBnahmen
einzuleiten. Die korperliche Aktivitat (23), Gewichtsoptimierung und die individuelle
Erndhrungsberatung (26) sollten  unterstitzt und Uber eine  umschriebene
RehabilitationsmaBnahme hinaus aufrechterhalten werden. Insbesondere sollten die
individuellen biopsychosozialen Faktoren des Patienten beim Risikofaktoren-Management
berlcksichtigt werden (15). Ein Bestandteil dieser Anlage ist die Anerkennung der Bedeutung
des Beitrags des Sozialen Dienstes der Krankenkasse und der EFA, der sich durch innovative
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Projekte auszeichnet. Das weitere Betreuungsmanagement und die
Wiedervorstellungsfrequenz der Patienten beim Nephrologen richten sich nach Art, Verlauf,
Prognose, Diagnostik und Therapie der Erkrankung. Darauf aufbauend folgt die Ausfihrung
hinsichtlich der Versorgung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung.

Chronische Nierenerkrankung

Im Vordergrund der nephrologisch-internistischen Versorgung stehen gemaB der
demographischen Entwicklung Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (27). Zum Verlust
der Nierenfunktion kommt es durch primére Nierenerkrankungen, aber auch durch eine
Vielzahl von nicht krankheitsspezifischen Mechanismen. Das zunehmende Auftreten der
Kombinationen aus Zivilisationskrankheiten wie der arteriellen Hypertonie, dem Diabetes
mellitus, der koronaren Herzerkrankung (KHK) und Dyslipidamien spielen dabei geman dem
Sachverstandigenrat (2009, 2012) eine wesentliche Rolle. Die Gesundheitsberichterstattung
des Bundes weist dabei auf Alter- und Geschlechtsunterschiede hin (28). Angesichts des
Risikos der kardiovaskularen Ereignisse und der Dialysepflichtigkeit bei fortschreitender
chronischer Nierenerkrankung sollte die Progression durch medikamentdse, nicht-
medikamentése, alters- und geschlechtssensible MaBnahmen verzdégert werden. Die
Beratungsinhalte des Versorgungsvertrages zur Reduzierung der Fehlversorgung werden im
Nachfolgenden besprochen. Im Sinne der biopsychosozialen Herangehensweise sollte die
strukturierte Umsetzung jener Beratungsinhalte sowie die Unterstitzung der Patienten
ebenfalls durch die EFA geférdert werden.

Férderung der Gesundheitskompetenz zur Progressionsverzégerung

Die Starkung der Gesundheitskompetenz und damit — in engem Zusammenhang stehend —
die zielgerichtete Patienteninformation sind an allen Schnittstellen der Versorgung zu sehen
und ein wichtiger Bestandteil der Behandlung von Patienten mit CKD (29, 30). Die
Gesundheitskompetenz umfasst dabei die Fahigkeit zum Umgang mit gesundheitsrelevanten
Informationen in  den Bereichen der Krankheitsbewéltigung, -pravention und
Gesundheitsférderung (31). Sie ist einerseits erforderlich, um dem Zuwachs an
Entscheidungsmdglichkeiten entsprechen zu kdnnen, andererseits um den gestiegenen
Anforderungen der Entscheidungsverantwortung gerecht zu werden (32). Durch eine
strukturierte Foérderung der Gesundheitskompetenz soll der Krankheitsverlauf positiv
beeinflusst werden (16, 33). Dabei ist eine maBgebliche Voraussetzung die ausreichende
Transparenz und Unabhangigkeit der Gesundheitsinformationen (34).
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Aufklarung zur Nierenfunktion und zum Krankheitsbild

Das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten — das
Patientenrechtegesetz — begrindet umfangreiche Informationspflichten des behandelnden
Arztes insbesondere zur Diagnose, der voraussichtlichen gesundheitlichen Entwicklung sowie
zu erwartenden Folgen und Risiken der Therapie (35). Ebenfalls empfehlen nationale
Programme und CKD-Leitlinien einheitlich Uber die Diagnose in verstéandlicher Weise und
adressatengerecht aufzuklaren (12, 29, 30, 34).

Auf dem Gebiet der CKD existieren viele Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen der
Gesundheitskompetenz auf patientenrelevantes Outcome, obgleich es zu den kausalen
Effekten wenig robuste Evidenz gibt. Die vorhandene wissenschaftliche Evidenz weist jedoch
statistisch signifikante Assoziationen auf und zeigt eindrticklich, dass Gesundheitskompetenz
und Gesundheitsstatus eng miteinander zusammenhangen. Am deutlichsten zeigte sich eine
Risikoerhéhung fur Patienten mit niedriger Gesundheitskompetenz in Hinblick auf die
Haufigkeit von unerwlnschten Ereignissen, auf das Aufsuchen der Notfallaufnahme und die
Mortalitat (36). Die gemeinsame Entscheidungsfindung hingegen kann das Patientenwissen
erh6éhen, vorhandene Unsicherheiten abbauen und zu einer realistischeren Erwartung
gegenuber  Therapieergebnissen  fihren  (37). Ebenfalls kann dadurch die
Patientenzufriedenheit verbessert werden (38). Viele Patienten mit CKD geben zudem den
Wunsch nach mehr Informationen beziglich der Erkrankung, den Therapieoptionen, der
Pflege eines GefaBzugangs und der Medikation an (39). Wahrend Manson und Kollegen (40)
in ihrem systematischen Ubersichtsartikel randomisierter Studien sowie Lopez-Vargas und
Kollegen (41) den Nutzen spezieller Schulungen fur Patienten mit CKD auf Grund der
Heterogenitat der Interventionen nicht belegen konnten, schlussfolgerten sie, dass ,gut
konzipierte, interaktive, haufige und vielseitige Schulungsinterventionen, die sowohl Einzel-
als auch Gruppensitzungen beinhalten, das Wissen, Selbstmanagement und die

Behandlungsergebnisse der Patienten® positiv beeinflussen kénnen (41).

Die Ergebnisse von nationalen und internationalen Studien verweisen jedoch auf vorhandene
Defizite einer hinreichenden CKD- und Behandlungsaufklarung (42, 30, 43). Daher zielt der
Versorgungsvertrag darauf ab, geman bestmdglicher Evidenz die Gesundheitskompetenz
durch gemeinsam abgestimmte, strukturierte MaBnahmen und Angebote — damit basierend
auf Wissensvermittlung und Motivationsverstarkung — zu férdern. Versorgungsinhalte sollten

insbesondere gemaf Anlage 12 sein:



» Erlauterung zum Krankheitsbild und zur Nierenfunktion

+ Medikamentdése Beratung zu Wechselwirkungen, Komplikationen, zu alters- und
geschlechtsspezifischen Medikation, auch zu Wechselwirkungen mit der Ernahrung,
dem FlUssigkeitsmanagement, zu Begleit- und Grunderkrankungen usw. auch mit dem
Ziel der Progressionsverzégerung vor dem Nierenersatzverfahren

* Nicht-medikamentése Beratung einschlieBlich praventiver Information und
motivationaler Beratung zu Rauchstopp, zur Gewichtsoptimierung, Erndhrung und
koérperlichen Aktivitat.

Im Rahmen des Facharztvertrags Nephrologie adressiert zudem eine strukturierte
unabhangige Patienteninformation wie Angebote zu den o.g. Themen zur Starkung der
Gesundheitskompetenz in das Leistungsspektrum integriert werden kénnen. Durch die
Materialien soll eine aktive Patiententeilnahme an Informations- und Entscheidungsprozessen
gefordert werden (10). Weil Medien fir viele Menschen eine der Hauptquellen fir
Gesundheitsinformationen  bilden und einen starken Einfluss auf individuelle
Gesundheitsentscheidungen haben (44), kénnen (berdies Film- bzw. Video- als auch
Audiounterstitzung genutzt werden, z. B. Filme der DGfN unter www.dgfn.eu zur Funktion der
Niere, zur Dialyse und Transplantation. Auch sei auf die Patientenleitlinien unter
www.awmf.org hingewiesen. Ferner erflllt das Institut fir Qualitdt und Wirtschaftlichkeit im

Gesundheitswesen (IQWIG) mit der Veréffentlichung von www.gesundheitsinformation.de

einen Teil seines gesetzlichen Auftrages zur Aufklarung der Offentlichkeit in gesundheitlichen
Fragen. Eine Website des Arztlichen Zentrums fiir Qualitat in der Medizin (AZQ) richtet sich
mit einem breiten Themenspekirum an erkrankte wie auch gesunde Biirgerinnen und Blrger

unter www.patienten-information.de. Das AZQ ist hierin eine Gesellschaft des biirgerlichen

Rechts und als férderungsfahige Einrichtung zur Verbraucher- und Patientenberatung geman
§ 65b SGB V anerkannt.

Medikamentdése Beratung auch zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

Im Rahmen des Facharztvertrags sollen engmaschige Medikamentenreviews sowohl durch
den Facharzt als auch den Hausarzt erméglicht werden. Eine umfassende Ubersicht Uiber die
verordneten Medikamente und die Férderung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)
sollen hierin zu einer gezielteren Leistungssteuerung fihren (5). Gerade angesichts der
Multimorbiditat und Polymedikation von niereninsuffizienten Patienten kommt der AMTS eine
besondere Bedeutung zu.


http://www.awmf.org/
http://www.gesundheitsinformation.de/
http://www.patienten-information.de/

Die Gabe von nephrotoxischen Pharmakotherapeutika sollte in der Niereninsuffizienz
vermieden werden (19). Es sei auf die klassischen nicht-steroidalen Antiphlogistika und einige
Antibiotika hingewiesen. Ferner sollten Medikamente je nach Nierenfunktion gemaf Alter und
Geschlecht angepasst bzw. ein adaquates Monitoring bei indizierter, potenziell
nephrotoxischer Therapie eingeleitet werden. Auch sollte durch die sorgféltige Beratung
Komplikationen wie z. B. die Hyperkalidmie oder eine Dehydratation aufgrund von Diuretika
oder die Hyperhydratation als haufige Hospitalisierungsursachen in Folge von Fehimedikation
und/oder -Erndhrung verhindert werden. Zusétzlich missen andere nephrotoxische
Schadigungsmechanismen in der Diagnostik berticksichtigt werden.

Auf die Empfehlungen der Initiative der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften (www.awmf.org) und deren Fachgesellschaften

,Gemeinsam Klug Entscheiden® soll hingedeutet werden (45). Die Nutzung von Webseiten wie

www.dosing.de, www.embryotox.de und www.priscus.net kénnen hierin zu der Férderung

einer adaquaten alters- und geschlechtsspezifischen Beratung beitragen.

Nicht-medikamentdése informative und motivationale Beratung zu Risikofaktoren

Insbesondere die fehlende Zeit und Verglitung sowie eine unzureichende Ausbildung im
Umgang mit nicht-medikamentésen Themen stehen einer Intensivierung arztlicher
Lebensstilberatung als Hindernis entgegen (20). Mit dem hiesigen Versorgungsvertrag sollen
diese Barrieren abgebaut werden. Aufbereitete evidenzbasierte Informationen zur nicht-
medikamentésen Therapie sowie zu PraventionsmaBnahmen kdénnen gezielt zur Starkung der
Gesundheitskompetenz beitragen (10, 46). Im Folgenden soll auf die Relevanz des
Nikotinstopps, der korperlichen Aktivitdt, der Erndhrung und der Gewichtsoptimierung
eingegangen werden. Weitere Details sind in der Anlage 17a ausgefuhrt.

Rauchstopp

Epidemiologische Daten legen einen engen Zusammenhang zwischen Nikotinkonsum und
einer CKD-Progression nahe (47, 48). Nach metaanalytischer Zusammenfassung von Xia und
Kollegen wird durch das Rauchen das relative Risiko flr eine CKD um 50 % erhdht (49). Eine
einfache kurze arztliche Beratung ist bereits effektiv, um die Nikotinkarenz um zusatzliche 1-
3 % uber die spontanen Rauchstopp-Raten zu erhéhen (50). Es ist hierin wichtig die Beratung
im Zusammenhang mit der Tabakanamnese wiederholt durchzufihren (51, 52). HOhere

Anteile an Patienten, die mit dem Rauchen aufhéren, kénnen durch intensivere Beratung
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erreicht werden (53, 54). Das Rauchfreiprogramm der Bundeszentrale fir gesundheitliche
Aufklarung (BZgA) ist unter www.rauchfrei-info.de abrufbar.

Empfehlungen zur Bewegungsférderung

RegelmaBige korperliche Bewegung wird von allen CKD-Leitlinien empfohlen (12, 55). Es
bestehen deutliche Wechselbeziehungen zwischen koérperlicher Inaktivitadt und dem
Krankheitsverlauf sowie einer Vielzahl von Begleiterkrankungen (56, 57). Viele Studien der
letzten Jahre konnten zudem zeigen, dass regelmaBige korperliche Aktivitat die
Mortalitédtsraten in erheblichem Umfang reduzieren kann (58). Weltweit setzt sich
dementsprechend die Erfahrung durch, dass kérperliche Aktivitat rezeptiert werden kann (59,
60). Beispielweise ist hier die Webseite www.dosb.de des Deutschen Olympischen
Sportbunds (DOSB), einer regierungsunabhangigen Dachorganisation des deutschen Sports,

ZU nennen.

Erndhrungsberatung

Im Fokus der Erndhrungsberatung sollten die Verhinderung einer mortalitatsférdernden Fehl-
bzw. Mangelerndhrung sowie die Verbesserung der Lebensqualitat stehen. Weitere Ziele sind
die Senkung des hohen kardiovaskularen Risikos, die Kontrolle des metabolischen Syndroms
und das Verhindern erndhrungsassoziierter Komplikationen wie zum Beispiel der
Hyperkalidmie und -hydratation (61). Die ernahrungsmedizinischen Ziele sowie Empfehlungen
bezlglich Kalium, Phosphat, Kochsalz und Kalorien unterscheiden sich je nach CKD-Stadium
(62). Ab Stadium 4 der CKD kann eine individualisierte Erndhrungsberatung unter
Beriicksichtigung der bisherigen Erndhrungsgewohnheiten sinnvoll sein. Selbstmanagement-
Strategien der Patienten zur Korrektur von Fehlverhalten bei der Erndhrung sollten im Sinne
der Starkung von Eigenverantwortung und Selbstsorge bei CKD hierin geférdert werden (16).

Gewichtsoptimierung

Ubergewicht und die Proteinurie sind am starksten mit der terminalen CKD assoziiert. Auch
ist die Adipositas der wichtigste Risikofaktor fir die arterielle Hypertonie, die
Hypercholesterindmie, Diabetes und Promotor des metabolischen Syndroms (13).
Interventionen bezogen auf das Gewicht, zeigen neben kardiovaskularen auch renale Vorteile

auf und beeinflussen den Krankheitsverlauf positiv (63).
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Gemeinsame Entscheidungsfindung zur Auswahl des Nierenersatzverfahrens

Grundlegender Bestandteil der Versorgung terminal niereninsuffizienter Patienten ist die
Nierenersatztherapie mit ihren unterschiedlichen Methoden. Hierbei werden Entscheidungen
getroffen und Behandlungen durchgefihrt, die Einfluss auf die Mortalitdt und die
Lebensqualitat haben z.B. die Wahl des Nierenersatzverfahrens, eine Anderung des
Verfahrens. Eine rechtzeitige Planung und Vorbereitung der Nierenersatztherapie kann hierin
die Haufigkeit von Komplikationen und das Mortalitatsrisiko nachweislich senken (21). Da die
Nierentransplantation als Nierenersatzverfahren mit einer prognostisch hohen
Lebenserwartung einhergeht, sollte unter Beachtung der absoluten und relativen
Kontraindikationen eine rechtzeitige Evaluation ggf. mit der Option einer Lebendspende
erfolgen. Auf Grund der zunehmenden Diskrepanz zwischen der Anzahl der Spenderorgane
und der Wartelistenpatienten ist die Nierentransplantation als bevorzugter Therapiepfad
jedoch nicht unmittelbar verfugbar.

Die Peritonealdialyse (PD) als das fuhrende Heimdialyseverfahren ist neben der Hamodialyse
(HD) ein etabliertes Nierenersatzverfahren. Es hat eine vergleichbare Lebenserwartung und
weist in den ersten Jahren der Therapie sogar eine geringere Mortalitéat auf (64, 65). Das
»integrated care” Konzept — mit der Sequenz PD-Beginn und einem anschlieBenden Wechsel
zur HD — gewinnt immer mehr an Gewicht und wird in vielen Studien fir einzelne
Patientengruppen, insbesondere Diabetiker, unterstitzt (66). Die Vorteile der PD als primares
Dialyseverfahren sind dabei der Erhalt der renalen Restfunktion, die Schonung der Armgefai3e
fur die spatere Anlage des GefaBzugangs sowie die fehlende kardiale Belastung durch einen
Shunt (64), aber auch eine hohe Lebensqualitat bei erhaltener Patientenautonomie (67). Der
Gesamtanteil der Patienten in Deutschland, die mit PD behandelt werden, liegt jedoch unter
5% (67). Der kritische Zeitpunkt der Behandlungsaufklarung und die gleichzeitige
Shuntanlage scheinen die HD vorzubestimmen und die Wahl anderer Behandlungsoptionen
(21), einschlieBlich der Palliativmedizin, zu beeinflussen. Eine Bevorzugung des Status quo
kann erklaren, warum Patienten oft auf ihrer Ersttherapie bleiben (68). Der
Beratungsausschuss des European Renal Best Practice (ERBP) Rates empfiehlt daher, die
Therapieentscheidung in erster Linie vom gut informierten Patienten treffen zu lassen (42):

1. Infolgedessen sollten nephrologische Zentren das gesamte Spektrum der mdglichen
Behandlungsverfahren anbieten bzw. mit spezialisierten Zentren kooperieren, um die
Wahl des geeignetsten Verfahrens zu ermdéglichen.

2. Alle Patienten und auf Wunsch auch Angehdrige bzw. Bezugspersonen sollten mittels

strukturiertem  Schulungsprogramm  adaquat (Ober die unterschiedlichen
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Nierenersatztherapien aufgeklart werden. Dies sollte auch fir Patienten gelten, die
spat zugewiesen oder Diejenigen, die notfallmaiig dialysiert wurden.

Der Sachversténdigen Rat (5) unterstreicht dabei die partizipative Entscheidungsfindung, ,also
das gemeinsam verantwortete Erarbeiten gesundheitsrelevanter Entscheidungen durch den
Arzt und Patienten“ (69). Durch die informierte Mitwirkung des Patienten, Entscheidungen
geman seiner Praferenzen zu treffen, erfolgt die Steuerung der Versorgung (5). Hinzufligend
gibt es laut AQUA-Abschlussbericht Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Beratung u. a.
zum Beruf, zu Freizeitbeschéftigungen, Kindern, Erndhrung und zur Aufklarung Uber Risiken
und langerfristigen medizinischen, psychologischen und sozialen Auswirkungen (20).

Eine rechtzeitige Aufklarung soll helfen, die Wahl des geeigneten Behandlungsverfahrens zu
treffen. Besonderheiten unterschiedlicher Patientengruppen sollten dabei berlicksichtigt
bleiben und im Sinne einer standardisierten gemeinsamen Entscheidungsfindung diskutiert
werden. Ein individualisiertes Coaching, das auch die Klarung der Praferenzen einschlieft,
kann eine informierte individuelle Entscheidung ermdéglichen (10). Bei der Betreuung
hochbetagter Patienten mit fortgeschrittener CKD und stark reduzierter Lebenserwartung ist
eine konservative Therapie ohne Dialyse bzw. eine spezialisierte palliative Versorgung in
Erwagung zu ziehen. Es sollten daher alle Anstrengungen unternommen werden, sich auf die
Foérderung der Patientenpraferenzen zu konzentrieren und die Entscheidungsfindung
partizipativ. zu gestalten (70). Der standardisierte Dokumentationsbogen sowie
Aufklarungsbogen der DGfN (www.dgfn.eu) kdénnen hier als Grundlage dienen. Durch die
Bereitstellung evidenzbasierter Patienteninformationen soll ebenfalls ein Beitrag zur

Verringerung von Uber-, Unter- und Fehlversorgung geleistet werden (5).

Betreuung wahrend einer Dialyse

Eine adaquate Betreuung der Patienten wahrend der Dialysetherapie ist von entscheidender
Rolle und sollte zur Minderung von Komplikationen und des Hospitalisierungsrisikos beitragen.
Dabei sollten Qualitédtsstandards durch regelmaBige Beurteilung der Effizienz sichergestellt
werden (65). Ferner kann das betreuende nephrologische Zentrum auf eine Reihe
medikamentéser und nicht-medikamentéser Beratungsinhalte zur Férderung der
Gesundheitskompetenz zurtickgreifen, um die Dialysepatienten, die haufig mit existentiell
wichtigen Fragen und vielféaltigen Einschrankungen im alltédglichen Leben konfrontiert werden,
zu unterstitzen. Die  Gesundheitskompetenz  sollte  hierin  indikations-  und

zielgruppenspezifisch geférdert werden. Der Dialysezeitraum bietet die Moglichkeit der
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Durchfiihrung eines regelmafBigen Programms zur kérperlichen Aktivitat unter fachlicher
Betreuung. Nach metaanalytischer Zusammenfassung hochwertiger randomisierter,
kontrollierter Studien haben Sportprogramme positive Effekte auf die kdrperliche
Leistungsfahigkeit der Patienten gezeigt (71). Ferner kénnen Dialysepatienten von einer
Ernahrungsberatung und einem FlUssigkeitsmanagement profitieren. Mit der Digitalisierung
sind entsprechende Werkzeuge in greifbarer Nahe (72, 73).

Betreuung nach Transplantation

Die Anforderungen an die langjahrige Nachsorge nach erfolgter Nierentransplantation sind
komplex und erfordern eine enge arztliche Betreuung der Patienten. In der Nachsorge ist die
friihzeitige Erkennung und Behandlung mdglicher Komplikationen besonders wichtig. Hier
seien nicht nur die geflrchteten chronischen oder akuten Absto3ungsreaktionen zu nennen,
sondern ebenfalls postoperative Komplikationen, der Posttransplant-Diabetes, die arterielle
Hypertonie und die steroidinduzierte Osteoporose. Darlber hinaus muss das erhdhte
Malignomrisiko sowie opportunistische Infektionen unter Langzeitimmunsuppression beachtet
werden. Ferner muss an Nebenwirkungen gedacht und die Immunsuppression durch

entsprechende Blutspiegelkontrollen regelmaBig Uberprift werden.

Die Nachsorge erfordert eine enge Zusammenarbeit und Koordination aller beteiligten
Fachdisziplinen und weiterer Fachberufe im Gesundheitswesen sowie die Einbeziehung aller
an der Versorgung beteiligten Organisationen. Ziel sollte die Wiederherstellung der sozialen
und beruflichen Integration des Patienten sein. Ein multidisziplindres Unterstitzungsnetzwerk
sollte hierin integraler Bestandteil der Versorgung sein, in dessen Mittelpunkt der Patient steht
(74, 6, 75, 76). Durch die Starkung der biopsychosozialen Betreuung ist eine erfolgreiche
Teilhabe am Leben und die bestmdgliche Lebensqualitédt des Patienten zu erreichen (15).

Betreuung bei Hypertonie

Eine frihzeitige interdisziplindre Abklarung zur Diagnosesicherung kann bei einer neu
aufgetretenen Hypertonie in der Schwangerschaft bzw. einer nétigen Umstellung der
antihypertensiven Therapie bei bekannter Hypertonie und geplanter Schwangerschaft
notwendig sein, um die Morbiditat und Mortalitdt von Mittern, Féten und Neugeborenen zu
senken (77). Die friihzeitige Erkennung der Ursachen zur Einleitung kurativer Interventionen
ist bei sekundarer Hypertonie und das Management einer therapie-refraktaren Hypertonie

wichtig (78). Medikamentése sowie nicht-medikamentfse Therapiestrategien gemal
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Ursachen und Grunderkrankungen sowie die Férderung der Gesundheitskompetenz sollten
nach aktuellem Stand der evidenzbasierten Medizin und abhangig von Risikofaktoren,
Grunderkrankungen und Folgekomplikationen erfolgen.
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Versorgungsziel

Férderung der Gesundheitskompetenz und nicht-medikamentésen Beratung als pra-
ventive Information und motivationale Beratung

1. zur Progressionsverzdgerung

2. zur gemeinsamen Entscheidungsfindung zum Behandlungsverfahren Nieren-
ersatz

3. wahrend der Dialyse

4. nach der Transplantation

geman Anlage 12, 17

Die EFA férdert die strukturierte Umsetzung mandlich wie schriftlich geman Anhang
EFA zu Anlage 17.

Flr eine nicht-medikamentdse Beratung und Behandlung mittels evidenzbasierter In-
formationen und Aufklarung ist eine strukturierte und patientenorientierte Vorgehens-
weise in Informationsstufen sinnvoll gemaf PatientenLeitlinie zur Nationalen Versor-
gungsLeitlinie Nierenerkrankungen bei Diabetes im Erwachsenenalter
(https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/nvl-001d.html ) und gemaf Anlagen 12

und 17

a. Aufklarung zur Nierenfunktion und zum

Krankheitsbild

Informationen mindlich & schriftlich z.B.

www.gesundheitsinformation.de
Patientenleitlinie ,Leben mit diabetischer Nie-
renerkrankung“ www.awmf.org

Filme der DGfN www.dgfn.eu zur Funktion der
Nieren

www.patienten-information.de; www.aezqg.de

C. Nicht-medikamentdse informative und motiva-
tionale Beratung zu Risikofaktoren z.B. zu

Rauchentwéhnung

Férderung regelméaBiger kérperlichen Akti-
vitat im Alltag, v.a. Gehen
Gewichtsoptimierung, zur notwendigen
Erndhrungsumstellung

haufigen Begleit- und Grunderkrankungen
wie v.a. Diabetes mellitus und KHK
Schulungen

auch bezogen auf das Alter, Geschlecht usw.
Bedarfsklarung Sozialer Dienst zur Férderung
der Teilhabe am Leben

Rehabilitation & Reha-Sport
Selbstmanagement einschl. Curaplan, DMPs
je nach Begleit- und Grunderkrankungen
Selbsthilfe

b. Medikamentése Beratung, Arznei-

mittel-Therapiesicherheit (AMTS)
auch geman www.kdigo.org und
DGIM-Initiative ,Klug entscheiden*

www.dgfn.eu sowie Referenz_Nephro-
logie 2019 online Thieme

Siehe Anlage 12, 17

Informationsmaterialien zur Progressions-
verzdgerung nicht-medikamentés z.B.

www.gesundheitsinformationen.de;
www.awmf.org Leitlinien: Adipositas,
Tabakentwdéhnung, Multimorbiditat;
Rauchfrei www.bzga.de; www.rauch-
frei-info.de;

www.dgfn.eu Film zur Pravention ,auf
Herz und Nieren®;

Rezept fir Bewegung www.dosb.de;
DMPs Diabetes und KHK bzw. geman
Curaplan usw.www.aok.de; www.ge-
sundheitspartner.de;

Ernahrungs- und Bewegungsberatung
www.aok.de; www.aok-gesundheits-
partner.de;

Flyer Sozialer Dienst usw.
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Definition und Hintergrund

Die chronische Niereninsuffizienz (chronische Nierenerkrankung; chronic kidney
disease, CKD) wird beschrieben als Erkrankung, bei welcher die Nieren langer als
drei Monate nur noch eingeschrankt arbeiten oder dauerhaft geschadigt sind.'?

Ist die Filterfunktion der Nieren gestort hat das Folgen wie:
Gestorte sekretorische Nierenfunktion

Stérung im Wasser-, Elektrolyt-, und Saure-Basen-Haushalt
Stérung der Blutdruckregulation

Stérung des Mineral- und Knochenstoffwechsels
Hamatologische Komplikationen

Kardiovaskulare Komplikationen

Neurologische Komplikationen

Dermatologische Komplikationen?®

Nk~ wN =

Die haufigsten Ursachen fur eine chronische Nierenerkrankung bei Erwachsenen
sind Diabetes mellitus und Bluthochdruck.

Wichtige MaBnahmen um der Nierenschadigung vorzubeugen oder sie aufzuhalten
sind daher unter anderem der Verzicht auf das Rauchen, eine ausgewogene Ernah-
rung, kérperliche Aktivitat und Sport.*

Epidemiologie und Atiologie

e Die chronische Niereninsuffizienz betrifft ca. 8-16% der Weltbevolkerung®

e Bei Uber zwei Millionen Menschen in Deutschland ist die Funktion der Niere
eingeschrankt.

e Etwa 80.000 werden derzeit in Deutschland mit Dialyse behandelt.®

e FEtwa 10.000 Menschen sterben pro Jahr an den Folgen einer chronischen
Nierenerkrankung

e Die meisten Betroffenen sind tiber 60 Jahre alt’

e Die ,National Kidney Foundation® der USA gibt an, dass Diabetes (wobei Dia-
betes Typ 2 mit 90-95% die haufigste Variante darstellt) flir 44% der Nierenin-
suffizienzneuerkrankungen verantwortlich ist. Der Diebetesinformationsdienst
des Helmholtz Zentrum Miinchen schétzt diesen Wert auf 20-40%.°

1 https://www.gesundheitsinformation.de/chronische-nierenerkrankung.2606.de.html

(Stand 16.05.2019)

2 Herold, G., u.a. (2019): Innere Medizin. KéIn 2019.

3 Herold, G., u.a. (2019): Innere Medizin. KéIn 2019.

4 https://www.patienten-information.de/kurzinformationen/diabetes/diabetes-und-nieren
(Stand 16.05.2019)

5 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.

6 Herold, G., u.a. (2019): Innere Medizin. KéIn 2019.

7 https://www.gesundheitsinformation.de/chronische-nierenerkrankung.2606.de.html

(Stand 16.05.2019)

8 https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/Diabetes-And-CKD (Stand 16.05.2019)
9 https://www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de/erkrankungsformen/folgeerkrankungen/diabe-
tes-und-nieren/index.html (Stand 16.05.2019)
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Die Mehrzahl der Diabetes Typ 2 Erkrankungen entwickelt sich auf dem Bo-
den eines metabolischen Syndroms (Adipositas, Fettstoffwechselstérungen,
primére Hypertonie, Insulinresistenz)®

e Die Lebenszeitpravalenz von Diabetes Typ 2 betragt in Deutschland 7,2%
nach Daten aus der letzten Bundesgesundheitssurvey von 2012. Dies stellt
eine relative Zunahme um 38% seit 1998 dar. Deutschland liegt dabei im inter-
nationalen Vergleich unter den Top 5. Ab dem 50. Lebensjahr steigt die Dia-
betespravalenz kontinuierlich auf Gber 20%'"

e Von den 8 Mio. Menschen, die in Deutschland an Diabetes mellitus erkrankt
sind, sind 400.000- 800.000 von Typ-1-Diabetes betroffen’2

e In Europa liegt die Pravalenz der arteriellen Hypertonie bei Erwachsenen bei
ca. 30% (hoher bei alteren Menschen). 90% der Hypertoniker haben primare
Hypertonie. )
BegUnstigende Faktoren sind unter anderem: Ernahrungsfaktoren (Uberge-
wicht, Insulinresistenz, erhdhter Alkoholkonsum, vermehrte Kochsalzauf-
nahme), Stressfaktoren, Rauchen, erniedrigte Kalium- und Kalziumaufnahme

¢ Die Nierenerkrankung, welche am haufigsten zu einer chronischen Nierenin-
suffizienz fuhrt, ist die durch Bluthochdruck ausgeldste vaskulare hypertensive
Nephropathie (23%).'3

e Laut dem National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases ist
Bluthochdruck in den USA fiir 28% der Niereninsuffizienz verantwortlich.

e Die primare Adipositas (95% der Adipdsen), welche eine fuhrende Ursache far
Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck darstellt, wird von der WHO mittlerweile als
Epidemie beschrieben.'® Deutschland belegt in Europa bezliglich der Pra-
valenz Platz 1. 25% der Schulkinder in Europa sind Ubergewichtig und bis zu
50% der Erwachsenen. Krankhaft Gbergewichtig, also adipbs (ab einem BMI
von 30), sind 20-25% der Erwachsenen.'® Adipositas, vor allem die abdomi-
nelle Adipositas, geht mit einem deutlich erh6hten Risiko (2-3x so haufig im
Vergleich zu Normalgewichtigen) flir chronisch degenerative Erkrankungen
einher sowie mit 13 verschiedenen Karzinomen, Diabetes Typ 2, kardiovasku-
lare Erkrankungen, psychosoziale Folgen oder Erkrankungen des Muskelske-
lettsystems.17 18 -19

e Psychischen Stérungen zahlen laut WHO zu den weltweit haufigsten Ursa-
chen far chronische gesundheitliche Beeintrachtigungen. Allen voran sind hier
die depressiven Stérungen zu nennen. Deren Lebenszeitpravalenz betragt
etwa 20%, héhere Pravalenzen bis zu 50% liegen fur altere Menschen, vor al-
lem in Pflegeheimen vor.

10 Herold, G., u.a. (2019): Innere Medizin. KéIn 2019.

11 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitat und Gesundheit. Heidelberg 2017.
12 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Ernahrungsmedizin. Stuttgart 2018.

3 Herold, G., u.a. (2019): Innere Medizin. KéIn 2019.

4 https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/high-blood-pressure
(Stand 16.05.2019)

15 hittp://www.euro.who.int/de/publications/abstracts/challenge-of-obesity-in-the-who-european-region-
and-the-strategies-for-response-the.-summary (Stand 16.05.2019)

6 Herold, G., u.a. (2019): Innere Medizin. Kéln 2019.

7 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitat und Gesundheit. Heidelberg 2017.
18 Theurusch, S. (2015): Hohe Relevanz fiir Krebs. In: Arzeblatt, 2/2015

19 Herold, G., u.a. (2019): Innere Medizin. KéIn 2019.
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Depressive Menschen haben ein erhdhtes Risiko flir somatische Erkrankun-
gen. Zu den gehauft autfkommenden somatischen Beeintrachtigungen zéhlen
unter anderem arteriosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mel-
litus, Krebs, Migrane und Asthma bronchiale. Depressionen erhéhen das Ri-
siko eine Adipositas zu entwickeln um 55% und Adipositas erhdht das Risiko
einer Depression um 58%.20 21 -22

Relevanz Bewegung, Ernahrung, Rauchstopp

Durch korperliche Aktivitat, die Ernahrung und das Nichtrauchen Iasst sich das Risiko
fir Erkrankungen wie Diabetes mellitus und Hypertonie senken, welche als Ursachen
fur die chronische Nierenerkrankung gelten. Ein gesundheitsférdernder Lebensstil
kann die Progression einer Nierenerkrankungen, wie beispielsweise einer chroni-
schen Niereninsuffizienz, verzégern und sich wahrend und nach einem Nierenersatz
positiv auswirken. Dazu sollte insbesondere Ubergewicht bzw. abdominelle Adiposi-
tas vermieden und nicht geraucht werden. Oft treten diese Krankheitsbilder in Kombi-
nation auf und erhéhen das kardiovaskulare Risiko. Auch chronischer Nikotin- und
Alkoholkonsum sind mit einer chronischen Niereninsuffizienz assoziiert.?324 Im Fol-
genden werden die Lebensstilelemente im Kontext der chronischen Niereninsuffizi-
enz beschrieben.

Bei chronischer Niereninsuffizienz sind Komorbiditaten die limitierenden Faktoren.
Dazu zahlt beispielsweise die Zunahme von inflammatorischen Mediatoren, erhéhte
Blutgerinnung, Andmie und arterielle Verkalkungen.

Die Ablagerung toxischer Stoffe flihrt zu einer Schwéche der Skelettmuskulatur.
Durch ein Sdure-Basen-Ungleichgewicht, Insulinresistenz, inflammatorische Pro-
zesse und eine reduzierte Fahigkeit zu Bewegung wird der Abbau von Muskelmasse
geférdert. Betroffene haben eine geringere Ausdauer und Kraft als Gesunde.

Eine Bewegungstherapie wird allgemein fir Patienten mit chronischer Niereninsuffi-
zienz empfohlen. Die Begleiterkrankungen werden dabei als Barrieren empfunden,
ebenso wie die Angst, sich zu verletzen oder durch Bewegungstherapie zusétzliche
Schmerzen zu bekommen.

Eine Bewegungstherapie hat neben den Auswirkungen auf die Begleiterkrankungen
positive Auswirkungen auf den Verlauf: Steigerung der kdrperlichen Leistungsfahig-
keit, Erhalt der Muskelmasse, Verbesserung der mentalen Funktionen sowie Steige-
rung der Lebensqualitat.?®

20 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Kdrperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.

21 S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depression, 2. Auflage, 2015. Version 5

22 Prevention of depression through nutritional strategies in high-risk persons: rationale and design of
the MooDFOQD prevention trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4898322/

(Stand 21.05.2019)

23 hitps://www.gesundheitsinformation.de/chronische-nierenerkrankung.2606.de.html

(Stand 17.05.2019)

24 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.

25 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.
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Die Ernahrung kann eine chronische Nierenerkrankung als chronische Stoffwech-
selerkrankung sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Besonders da zu viel Zu-
cker im Blut, erhéhte Fettstoffwechselwerte, starkes Ubergewicht und hohe Blut-
druckwerte direkt als beeinflussbare Risikofaktoren zur Vermeidung von Nierener-
krankungen gelten.?® Die ernahrungsmedizinischen Ziele unterscheiden sich je nach
Stadium, aber immer mit dem Ergebnis, die Progression der Erkrankung zu mindern
und die Dialyse hinauszuzdgern. Im Fokus steht dabei die Verhinderung einer morta-
litatsférdernden Fehl- bzw. Mangelerndhrung und die Verbesserung der Lebensquali-
tat. Weitere Ziele sind die Senkung des hohen kardiovaskularen Risikos und das Ver-
hindern Diatassoziierter Komplikationen wie zum Beispiel Hyperkaliamie/Uberwasse-
rung.?’

Rauchstopp ist wichtig, da das Rauchen die BlutgeféBe verengt und den Blutdruck
erhéht, auch in der Niere. Bereits bei maBigen Rauchern schreitet die Nephropathie
doppelt so schnell fort wie bei Nichtrauchern.?® Rauchen schadigt direkt die GeféaRe
und flhrt zu Arteriosklerose. Es erhdht als unabhangiger Faktor das kardiovaskulare
Risiko. Rauchen setzt die glomerulare Filtrationsrate der Nieren unabhangig um bis
zu 30% herab und hat zudem eine inflammatorische Wirkung.2® Rauchen ist also ein
unabhangiges Risiko zur Entwicklung und Progression einer chronische Niereninsuf-
fizienz. Wie das Nephrology Dialysis Transplantation Journal der Oxford Universitat
schreibt, erhdht Rauchen das relative Risiko fur chronische Niereninsuffizienz um
50%.30

Diese Lebensstilelemente wirken sich zudem positiv auf Ursachliche- und Begleiter-
krankungen aus:

Diabetes Typ 2 ist multifaktoriell. Die ursachliche Insulinresistenz wird bei erschopf-

ter Speicherkapazitat des subkutanen Fettgewebes und fortgesetzter Uberernahrung
durch Gbermagige Lipidansammlung im Bauchraum, in der Muskulatur und in der Le-
ber hervorgerufen. Die geflillten Zellen werden resistenter gegentber Insulin. Vorerst
wird die Insulinproduktion gesteigert, zunehmend kommt es zum Insulinsekretionsde-
fizit, da auch in der Bauchspeicheldrise Lipide abgelagert werden. Es kommt zu Hy-

perglykémie.®’

Zur Pravention von Typ 2 Diabetes existiert umfangreiche Evidenz, dass die Ge-
wichtsreduktion und die Steigerung der kdrperlichen Aktivitat wesentliche Saulen
darstellen. Neben der Erndhrungsmodifikation hat in den letzten Jahren mit zuneh-
mendem Verstandnis der Pathophysiologie und wachsender positiver Evidenz, die
korperliche Bewegung zunehmen an Bedeutung gewonnen. Zudem besteht umfang-
reiche Evidenz, dass durch Lebensstildnderungen Medikamente eingespart werden

26 https://www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de/erkrankungsformen/folgeerkrankungen/diabe-
tes-und-nieren/index.html (Stand 06.08.2019)

27 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.

28 https://www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de/erkrankungsformen/folgeerkrankungen/diabe-

tes-und-nieren/index.html (Stand 28.05.2019)

29 Michael, E., H. u.a. (2016): Cigarette Smoking and Chronic Kidney Disease in African Americans in

the Jackson Heart Study. JAHA, June 13, 2016 Vol 5, Issue 6

30 Laecke, S., Biesen, W. (2017): Smoking and chronic kidney disease: seeing the signs through the

smoke? Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 32, Issue 3, March 2017, Pages 403-405

31 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
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kénnen bzw. eine Senkung des HbA1c erreicht werden kann, die vergleichbar ist mit
der Monotherapie vieler oraler Antidiabetika.3?

Bereits moderate kdrperliche Aktivitat ist mit einer um 69% geringeren kardiovaskula-
ren Mortalitat und einer 42% geringeren Gesamtmortalitat assoziiert. Weiterhin fihrte
diese in Studien zu einer reduzierten Hyperglyk&mie um 30% in den folgenden 24
Stunden.

Die Skelettmuskulatur ist mit Gber 80% der Glukoseaufnahme das gréBte Zielge-
webe. Jede muskulare Aktivitat fihrt zu einer gesteigerten Glukoseaufnahme und In-
sulinsensitivitat.

Weiterhin bewirkt regelmaBiges Training bei Typ 2 Diabetikern eine Verbesserung
der kardiovaskularen Risikofaktoren, welche einen eigensténdigen Risikofaktor fur
chronische Niereninsuffizienz darstellen. Eine Reduktion des HbA1c um 1% reduziert
das Risiko fur einen Myokardinfarkt um 14% und das Risiko mikrovaskularer Kompli-
kationen um 37%.

Durch die Kombination von Ausdauer- und Krafttraining konnte eine signifikante Re-
duktion der Triglyzeride, des Taillenumfangs (welcher ein MaB fir das gefahrliche
viszerale Bauchfett darstellt) sowie des systolischen Blutdrucks dokumentiert wer-
den.33

Zur Kontrolle der Hyperglykédmie ist zunachst eine Basistherapie bestehend aus Pati-
entenschulung, Bewegungstherapie, Rauchstopp und Ernahrungsumstellung einzu-
leiten wie es unter anderem im DMP Diabetes Typ 2 gehandhabt wird.

Eine Erndhrungsberatung (zu einer ausgewogenen Ernahrung) sollte individualisiert
stattfinden unter Bertcksichtigung der bisherigen Ernahrungsgewohnheiten.

Zur Verwendung von speziellen Diat/Diabetesprodukten wird nicht geraten.

Vor allem Kenntnisse zur Kohlenhydratauswahl und Fettzusammensetzung sind zu
vermitteln. Auch dem Umgang mit Alkohol ist wegen des erhéhten Hypoglykamie-Ri-
sikos nach Alkoholgebrauch zu besprechen.

Der Manifestation eines Diabetes Typ 2 geht ein gestérter Glukosestoffwechsel vo-
raus. Der Erfolg der Pravention mittels Lebensstilintervention (Ernahrungsumstellung
und gesteigerte kdrperliche Aktivitat fir 30 Minuten finfmal wéchentlich) konnte ein-
dricklich gezeigt werden (Diabetes Prevention Program, DPP). Im Vergleich zur Pla-
cebogruppe reduzierte sich die der Ubergang in einen manifesten Diabetes innerhalb
von 3 Jahren um 58%. Die Gabe von Metformin flihrte zu einer Risikoreduktion um
31%.34

Bluthochdruck resultiert unter anderem in Schlaganfall, KHK mit Myokardinfarkt,
Herzinsuffizienz sowie arterielle Verschlusskrankheit und Niereninsuffizienz.

Die essentielle Hypertonie entsteht auf einer genetischen Praposition in engem Zu-
sammenhang mit dem Lebensstil, insbesondere durch Ubergewicht und kérperliche
Inaktivitat, verstarkt werden diese Faktoren besonders durch Rauchen und erhéhten
Alkoholkonsum.

In der Pathophysiologie spielen auch chronische Inflammation, sympathische Dysre-
gulation und mangelnde periphere Durchblutung eine groBBe Rolle.

32 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.
33 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.
34 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
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Koérperliche Aktivitat spielt dabei sowohl in der praventiven wie auch therapeutischen
Behandlung von leichtem und mittelschwerem Bluthochdruck eine grof3e Rolle. Die
praventiven Mdglichkeiten wie kdrperliche Bewegung werden in Deutschland jedoch
nur unzureichend genutzt. Nach einer korperlichen Belastung und einem Training
fallt der Blutdruck wieder ab, oft 10-15 mmHg niedriger als vor der Belastung, der Ef-
fekt halt Stunden an.

Koérperliches Training wirkt direkt auf die den Blutdruck regulierenden Mechanismen.
So wirkt es auf die GeféaBerweiterung, verringert den sympathischen und erhéht den
parasympathischen Antrieb, mittelfristig reguliert sich hierdurch auch das Angioten-
sin-Renin-System herunter. So zeigen fast alle Trainingsstudien eine dauerhafte
Senkung des arteriellen Blutdrucks durch kérperliches Training. Dies gilt vor allem
fir Ausdauertraining.3®

Eine gunstige Ernahrung hat sowohl bei Mannern wie auch bei Frauen zu einer
30%igen Reduktion kardiovaskularer Ereignisse gefuhrt, nach Myokardinfarkt sogar
um bis zu 45%. Eine mediterrane Koste ist geeignet im Idealfall eine Atherosklerose
zu verhindern bzw. ihren Verlauf zu verlangsamen. Sie fUhrt dartber hinaus zu einer
hohen Lebenserwartung und vermindert das Risiko fiir Geschwulstbildung und Oste-
oporose.3¢

Als innerste Lage der GefaBwande ist das Endothel den im Blut zirkulierenden
schadlichen Substanzen besonders ausgesetzt. Die Schadigung dieser Schicht ist
durch verschiedene Faktoren mdglich, vor allem aber durch Stérungen im Lipidstoff-
wechsel, insbesondere die Erhéhung der LDL-Cholesterinkonzentration, und durch
das Rauchen — beide Faktoren kénnen sich gegenseitig negativ beeinflussen. Oxi-
diertes LDL fUhrt zu einer Inflammation des Endothels und schlie3lich zu einer En-
dotheldysfunktion.

In der Bildung und Progression der Endothelschadigung wurde Chemokinen und Zy-
tokinen und damit entziindlichen Prozessen in den letzten Jahren eine zunehmende
Bedeutung zugemessen. Dabei spielt besonders das Rauchen eine gro3e Rolle.
Raucher weisen eine 20-25% erhdhte Leukozytenzahl auf welche nicht nur eine ver-
mehrte Aktivierung und Adhasion zeigen, sondern in Verbindung mit einer endotheli-
alen Dysfunktion auch zu einer weiteren Stimulation der Entziindungsprozesse fiih-
ren.%’

Die Ursachen von Adipositas in unserer westlichen Gesellschaft sind vielschichtig.
Dazu zahlt unter anderem der Lebensstil, niedriger Sozialstatus, Essstérungen, ge-
netische Ursachen, standige Verfligbarkeit von Nahrung, Schlafmangel, Stress, de-
pressive Erkrankungen, endokrine Erkrankungen, Medikamente. All diese Ursachen
resultieren letztendlich in einer Verminderung des Kalorienmehrumsatzes und/oder in
einer Erhdhung der Kalorienzufuhr.

35 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.
36 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
37 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
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Durch ausreichend kdrperliche Aktivitat Iasst sich dem entgegenwirken, allerdings er-
reichen gerade einmal 46% der westdeutschen und nur 30% der ostdeutschen Man-
ner und 10-20% der Frauen die Aktivitatsempfehlungen der S3-Leitlinie Adipositas
zur Pravention chronisch-degenerativer Erkrankungen.

Ein regelméaBiges Ausdauertraining flhrt zu einer Verschiebung der muskularen Sub-
stratoxidation zugunsten aerober Prozesse und in Richtung einer vermehrten Fett-

saurefreisetzung. Durch kérperliches Training (insbesondere Krafttraining) verédndern
sich zusatzlich die Muskelfaserzusammensetzung, Kapillarisierung und Belastbarkeit
der Muskulatur. Die Erh6hung der Leistung(sfahigkeit) steigert den Kalorienumsatz.38

Geschwindig- Koérpergewicht
keit 60kg [ 80kg [ 100kg

Walken

3km/h 140kcal/h 180kcal/h 230kcal/h
5 200 240 300

6,5 300 360 450
Joggen

8 310 360 450

10 450 550 700

12 600 750 950

Banzer, W. (Hrsg.) (2017): K&rperliche Aktivitat und Gesundheit. Heidelberg 2017.

Die S3-Leitlinie Pravention und Therapie der Adipositas schreibt dazu: ,Die Therapie-
ziele sollten realistisch sein und an individuelle Bedingungen angepasst werden. Da-
bei sollten individuelle Komorbiditaten, Risiken, Erwartungen und Ressourcen des
Patienten starker als die Gewichtsreduktion allein bertcksichtigt werden. Da die Adi-
positas als chronische Erkrankung mit hoher Rezidivneigung anzusehen ist, sollten
dem Patienten Uber die Phase der Gewichtsabnahme hinaus geeignete MaBBnahmen
zur langfristigen Gewichtsstabilisierung empfohlen werden.“3°

Den gréBten Erfolg zeigt dabei die Kombination aus kérperlichem Training, Ernéah-
rungstherapie und Verhaltenstherapie.

.Beispielsweise berichten die Autoren einer Meta-Analyse, dass die mittlere Ge-
wichtsabnahme durch korperliches Training plus Ernahrungstherapie bei -3,6 kg im
Vergleich zu -1,8 kg durch alleinige Ernahrungsumstellung lag. Bei kombinierten In-
terventionen betrug die Gewichtsabnahme laut einer Meta-Analyse -4,6 kg im Ver-
gleich zu -0,48 kg bei alleiniger Reduktionskost.

Die Interventionen bestanden Uberwiegend aus 30 bis 60 Minuten kérperlicher Aktivi-
tat drei bis finf Mal pro Woche sowie einer maBig gradigen hypokalorischen Kost.
Bei der Verhaltenstherapie kamen verschiedene Therapiestrategien zum Einsatz wie
z. B. Anleitung zu Selbst-Monitoring von Energieaufnahme, Essverhalten und -fre-
quenz, Rckfallpravention, Zielsetzung, Problemldsetraining.“4

Neben dem Ausmaf der Korperfettmasse beeinflusst vor allem die Fettverteilung das
Gesundheitsrisiko. Es wird unterschieden zwischen subkutanem und viszeralem Fett-
gewebe. Subkutanes Fett dient in erster Linie als Energiespeicher. Viszerales Fett

38 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017
39 S3-Leitlinie Pravention und Therapie der Adipositas
40 S3-Leitlinie Pravention und Therapie der Adipositas
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wird heute mehr als endokrines Organ denn als Energiespeicher verstanden. Es be-
sitzt eine deutlich héhere Kapazitat Zytokine und andere proinflammatorische Stoffe
zu synthetisieren und ist empfanglicher fir hormonelle Stimulation und Veréanderun-
gen des Fettstoffwechsels als subkutanes Fettgewebe. Dieses ist metabolisch weni-
ger aktiv.

Bei starker Adipositas werden Stoffe ausgeschittet, die entzindungséhnliche Me-
chanismen im Korper auslésen.*!

Von Mitte der 1960er Jahre bis Ende des 20. Jahrhunderts stieg in den westlichen In-
dustrienationen die Energieaufnahme kontinuierlich um tber 600 kcal pro Kopf und
Tag an. Im gleichen Zeitraum stieg die tagliche Fettzufuhr um 20g pro Kopf und Tag
an. Der Verzehr nicht-komplexer Kohlenhydrate wie Saccharose nahm seit 1995 um
400g pro Kopf und Jahr zu. Der Softdrink- Konsum stieg in den USA in den letzten 30
Jahren um 300% an (besonders bei Kindern).4?> Dabei miissen neben der gestiege-
nen Kalorienaufnahme auch die biochemischen Auswirkungen der Nahrstoffe beach-
tet werden.*?

FUr Depressionen wurde in einer Metasynthesis bestehend aus 32 Metaanalysen
von einer antidepressiven Wirkung durch kérperliche Aktivitat, Training und Sport be-
richtet. Bei leichten und mittelschweren depressiven Stérungen ist die Wirkung von
kérperlicher Aktivitat, Training und Sport mit der Wirkung psychotherapeutischer und
psychopharmakologischer Behandlungen vergleichbar.

Kérperliches Training weist zudem einen protektiven Effekt fir das Auftreten depres-
siver Stérungen in der Adoleszenz auf. Sogar weniger als 150 Minuten Gehen/Wo-
che zeigten einen solchen protektiven Effekt.4

Kdérperliches Training, insbesondere Muskeltraining, beugt zudem degenerativen Er-
krankungen wie Osteoporose und Arthrose vor. Es stabilisiert Gelenke, erhalt die
Knorpelschicht durch Produktion nahrstoffversorgender Gelenkschmiere und redu-
ziert entzindliche Prozesse im Kérper. Dies ist wichtig, da chronische Erkrankungen
wie die KHK mit einer sogenannten Hyperinflammation einhergehen.*

41 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Kérperliche Aktivitat und Gesundheit. Heidelberg 2017.

42 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.

43 hitps://www.aerzteblatt.de/archiv/197626/Zuckerstoffwechsel-Kalorien-sind-nicht-alle-gleich
(Stand 28.05.2019)

44 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.

45 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.
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Beratung zur korperlichen Aktivitat

Menschen mit chronischer Niereninsuffizienz ohne Dialysetherapie wird eine aerobe
Bewegungstherapie empfohlen.

e Moderate Belastung (nach der Borg-Skala bedeutet dies, sprechen sollte
moglich sein*6): 30 Minuten an den meisten Tagen/Woche, mindestens 10
Minuten-Einheiten oder

e Anstrengende Intensitat: 20 Minuten/Einheiten an 3 Tagen/Woche

e Krafttraining: 2 nicht aufeinander folgende Tage/Woche, 8-10 Ubungen der
groBen Muskelgruppen, 10-15 Wiederholungen/Ubung

o Ubungen zur Beweglichkeit: 2 Tage/Woche, 10 Minuten/Tag, bei Fallnei-
gung Ubungen zur Verbesserung des Gleichgewichts

Wahrend der Dialyse kann innerhalb der ersten zwei Stunden mit einem Fahrrader-
gometer gearbeitet werden. Auch Koordinationstibungen und Ubungen zu Steige-
rung der Muskelkraft und Beweglichkeit sind mdglich sowie isometrische Ubungen
mit Béllen. Es wéare winschenswert diese Uberwacht durchzufihren.

An Nicht-Dialyse-Tagen ist eine Bewegungstherapie an die individuelle Leistungsfa-
higkeit anzupassen. Eine mild bis moderate Intensitat ist empfehlenswert.
Kontraindikationen sind abhangig vom arztlichen Befund. Ein ,,6-Minuten-Gehtest®,
,Chair-Raising-Test" oder ein ,Timed Up and Go Test” konnen Methoden zur Mes-
sung der korperlichen Leistungsfahigkeit sein. Bei Peritonealdialyse sollten Ubungen
in Bauchlage vermieden werden.*’

Far Alltagsbewegungen wie Treppensteigen, Gartenarbeit oder zligiges Spazieren-
gehen besteht zudem eine positive Wirkung auf Typ 2 Diabetes. Beispielsweise
durch die Einfihrung eines 15-minttigen Spaziergangs nach jeder Hauptmabhlzeit,
welcher den Blutzucker- und Insulinanstieg reduziert. Ein relevanter Anstieg der
Herzfrequenz sollte erreicht werden.

Klassische Ausdauersportarten wie Walking, Wandern, Schwimmen oder Radfahren
eignen sich besonders fur Einsteiger gut. Oft genligt schon zlgiges Gehen. Ein Inter-
valltraining mit kurzen Belastungsphasen, die mit der Zeit gesteigert werden, ist auch
fir Menschen mit stark eingeschrankter Belastbarkeit gut durchfiihrbar. Belastungsin-
tervalle von wenigen Minuten, z.B. zligiges Spazierengehen, kénnen Menschen da-
von Uberzeugen, dass kérperliche Bewegung flr sie realisierbar und in den Alltag in-
tegrierbar ist.

Ausdauer- und Krafttraining haben vergleichbare Effekte auf die Gute der Blutzucker-
einstellung, dadurch lassen sich individuelle Praferenzen bedienen. Die Kombination
aus Ausdauer- und Krafttraining stellt dabei die effektivste Trainingsform dar. Beson-
ders fir Menschen mit reduzierter Toleranz gegentber Ausdauertraining, beispiels-
weise bei extremer Adipositas, ist die Akzeptanz eines Krafttrainings teilweise héher.
Beim Krafttraining sollte der Fokus auf dem Training der groBBen Muskelgruppen lie-
gen bei submaximaler aber steigender Intensitat.

Strukturierte Bewegungsprogramme, Ausdauertraining, Krafttraining oder die Kombi-
nation aus beiden Trainingsformen werden zur Pravention und Therapie von Typ 2
Diabetes empfohlen, wobei die Intensitat an den jeweiligen Patienten anzupassen ist.

46 DMP KHK Handbuch
47 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.
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Vor allem fur Menschen in der zweiten Lebenshalfte ist zudem erganzend ein Koordi-
nations- und Gleichgewichtstraining empfehlenswert.

Ein allgemeines Ziel stellt eine wdchentliche Trainingszeit von mindestens 150 Minu-
ten dar, die auf drei Trainingseinheiten pro Woche verteilt werden sollten. Fir diesen
Trainingsumfang konnte in einer Metaanalyse eine HoA1c-Reduktion von 0,89% be-
legt werden, eine geringere Trainingsdauert flhrte lediglich zu einer Reduktion um
0,36%.48

Zur effektiven Senkung des Blutdrucks wird ein regelméaBiges (Ausdauer)Training
von 3-5-mal die Woche Uber 30-60 Minuten empfohlen bei 50-70% der maximalen
Leistungsféhigkeit. Hypertonikern mit asymptomatischen kardiovaskularen Hoch-
druckschaden werden 40-60% der symptomlimitierenden Herzfrequenz empfohlen.*®
Die Einstellung zu Krafttraining hat sich mittlerweile gewandelt. Bei medikamentds
gut eingestellten Hypertonikern ist Krafttraining sehr gut méglich. Es gibt keine Kont-
raindikationen flir dynamisches ausdauerorientiertes Training, aul3er bei schwerer
Hypertonie, hier muss zuerst die medikamentdse Blutdruckeinstellung erfolgen. Da-
bei sind die Effekte der kdrperlichen Aktivitat der medikamentésen Therapie mit Beta-
blockern und ACE-Inhibitoren praktisch gleichwertig.>°

Zur Steigerung des Kalorienumsatzes und um veranderliche Prozesse im Korper an-
zustoBen um Ubergewicht abzubauen ist aus Sicht der kdrperlichen Aktivitat eine
Kombination aus vermehrter Alltagsaktivitat wie Hausarbeit, Treppensteigen, Spazie-
rengehen etc. mit regelmaniger und progressiver sportlicher Aktivitat sinnvoll.

Da die meisten Adipdsen nicht regelmanig Sport treiben sollte vor allem zu Beginn
eine moderate Intensitat gewahlt werden. Ein zu intensives Trainingsprogramm birgt
das Risiko von Verletzungen, Uberlastungen und Demotivation. Bei guter Anpassung
an sportliche Belastungen spricht jedoch nichts gegen kirzere, intensivere Einheiten,
bei welchen in der Regel auch mehr Energie umgesetzt wird. Langfristig sollte Kraft-
training integriert werden um Muskelmasse aufzubauen da hierdurch auch der
Grundumsatz steigt.5!

Motivation zur Bewegung/Verhaltensédnderung

Haufig besteht, insbesondere bei Patienten mit Typ 2 Diabetes, ein Inaktivitatsle-
benslauf mit teilweise deutlich eingeschrankter Belastbarkeit. Das Alter, Multimorbidi-
tat, Immobilitat oder fehlende Motivation erschweren zusatzlich die Teilnahme an Be-
wegungsprogrammen. Daher sollte unbedingt bertcksichtigt werden, eine Uberbelas-
tung mit resultierender Demotivation zu vermeiden. Die individuelle Verhaltensande-
rung sollte in kleinen, aber langfristig akzeptablen Schritten erreicht werden. In Stu-
dien waren drei Monate nach Beendigung eines regelmafigen Trainings zuvor er-
reichte positive Erfolge des Glukosemetabolismus nicht mehr nachweisbar.

48 Banzer, W.
49 Banzer, W.
50 Banzer, W.
51 Banzer, W.

Hrsg.
Hrsg.
Hrsg.
Hrsg.

2017): Koérperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.
2017): Koérperliche Aktivitat und Gesundheit. Heidelberg 2017.
2017): Koérperliche Aktivitat und Gesundheit. Heidelberg 2017.
2017): Koérperliche Aktivitat und Gesundheit. Heidelberg 2017
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Starke Pradiktoren flr ein gréBeres Level an kdrperlicher Aktivitat stellen auch die so-
ziale Unterstiitzung und das Selbstvertrauen in die eigene Fahigkeit zu kérperlicher
Bewegung dar. Verschiedene Strategien wie Bewegungstagebucher, Schrittzahler,
ggf. Apps oder soziale Netzwerke kénnen motivierend wirken. Ebenso objektivierbare
Erfolge wie die Messung des Blutzuckers vor und nach Belastung.5?

52 Banzer, W. (Hrsg.) (2017): Korperliche Aktivitdt und Gesundheit. Heidelberg 2017.
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Zusammenfassende Bewegungsempfehlungen

Ohne Dialyse

Moderate Intensitat

An meisten Tagen pro
Woche

ca. 30min

Min. 10min Einheiten

z.B. Walking, Wandern,
Schwimmen oder Rad-
fahren

Anstrengende Intensitat

>3x pro Woche
20min

S.0.

Krafttraining

2x pro Woche
an nicht aufeinanderfol-
genden Tagen

z.B. 8-10 Ubungen der
groBBen Muskelgruppen,
10-15 Wiederholun-
gen/Ubung

Bei Fallneigung Ubungen

Ubungen zur Beweglich- | >2 Tage/Woche zur Verbesserung des
keit >10min/Tag Gleichgewichts
Mit Dialyse

Wahrend der Dialyse

Bis zu 2 Stunden, beauf-
sichtigt

Fahrradergometer, Koor-
dinationstibungen und
Ubungen zu Steigerung
der Muskelkraft und Be-
weglichkeit

Nicht-Dialyse-Tag

Bewegungstherapie, an-
passen an korperliches
Leistungsniveau

S.0.

Allgemein

Steigern der Alltagsaktivi-
tat

z.B. Einfihrung eines 15-
mindtigen Spaziergangs
nach jeder Hauptmahlzeit

Treppensteigen, Garten-
arbeit, zligiges Spazie-
rengehen

Motivation zur Verhal-
tensanderung

Uberlastung vermeiden
Kleine, langfristige
Schritte

Einbindung soziales Um-
feld

Unterstitzung durch Be-
wegungstageblcher,
Schrittzahler, ggf. Apps
oder soziale Netzwerke,
objektivierbare Erfolge
wie die Messung des
Blutzuckers vor und nach
Belastung
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Informationen und Angebote zu Bewegung

Anhang 1 zu Anlage 17

Was?

Wie?

Wo?

DMP Diabetes
Typ 2

Eine Veranderung des Lebensstils erfordert
einen umfassenden interdisziplindren Ansatz
sowie die aktive Einbindung des Patienten,
wie es beispielsweise im Disease-Manage-
ment-Programm fiir chronisch kranke Patien-
ten mit Diabetes mellitus Typ 2 in Baden-
Wirttemberg angeboten wird. Siehe z.B.
AOK Curaplan.

https://www.aok-gesundheits-
partner.de/bw/dmp/dm2/in-
dex.html

DMP KHK

Ziel der Disease-Management-Programme
ist die Optimierung der Behandlung von Pati-
enten mit chronischen Erkrankungen durch
verbesserte Kontinuitat der Betreuung und
strukturierte Koordination der Behandlungs-
ablaufe.

https://www.aok-gesundheits-
partner.de/bund/dmp/fag/khk/

Diabetes-Sport-

gruppen
vor Ort

Analog zum erfolgreichen Konzept der Koro-
narsportgruppen (Deutsche Gesellschaft far
Pravention und Rehabilitation

von Herz-Kreislauferkrankungen e. V.) exis-
tieren inzwischen bundesweit Diabetessport-
gruppen (Arbeitsgemeinschaft Diabetes und
Sport der DDQG)

http://diabetes-sport.de

Koronar-Sport-
gruppen vor Ort

https://www.dgpr.de/herz-
gruppen/herzgruppenver-
zeichnisse-nach-bundesla-
endern/

Rezept fir Be-

https://www.dosb.de

wegung des Deutsch Olympischer Sportbund Rezept flr S :
uchworte Rezept flir Bewe-

DOSB Bewegung qung

10-Jahres-Ri-

ﬁékhoefsu}r(aerlgi_tod— z.B. durch SCORE-Charts der “European As- | http://www.heartscore.org/de

ovaskulares Er-
eignis ermitteln

sociation of Preventive Cardiology”

DE/access

Selbsthilfe-
gruppen vor Ort

Die NAKOS (Nationale Kontakt- und Informa-
tionsstelle zur Anregung und Unterstiitzung
von Selbsthilfegruppen) eine Einrichtung der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe-
gruppen e.V. informiert und hilft bei der Su-
che nach Selbsthilfegruppen

z.B. Der Bundesverband Niere e.V. stellt
kostenlose Infomaterialien zur Verfigung

https://www.nakos.de

https://www.bundesverband-
niere.de/angebot/downloads

Patienteninfor-
mationen

Das IQWIG (Institut fir Qualitat und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen) hat ein
Portal fir Patientenzentrierte Gesundheitsin-
formationen geschaffen

https://www.gesundheitsinfor-
mation.de/ chroni-
sche-nierenerkran-
kung.2606.de.html
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(im Link z.B. zur chronischen Niereninsuffizi-
enz)

gesundheitsinformation.de
\ { y | }

stehen |abwagen | entscheiden

Patienten-leitli-
nie Nierener-
krankungen bei
Diabetes

Die Patientenzentrierte Form der NVL

https://www.patienten-infor-
mation.de/ mdb/down-
loads/nvl/diabetes-melli-
tus/dm-nierenerkrankungen-

vers1.0-pll.pdf

Infomaterialien

Die BZgA (Bundeszentrale fir gesundheitli-
che Aufklarung) bietet kostenlose Infomateri-
alien zu verschiedensten Themen wie
Suchtpravention (Alkohol, Nikotin etc.),
Ernahrung/Bewegung/Stressregulation,
Gesundheit im Alter u.v.m.

https://www.bzga.de/infoma-
terialien/

Bundeszentrale
far
gesundheitliche
Aufkldrung

Patienteninfor-
mationen

KfH Nierenzentren: Patientenratgeber Wissen
kompakt

https://www.kfh.de/infomate-
rial/patientenratgeber/

Patienten-infor-

Nierenstiftung Bewegung, Erndhrung, Stressab-

https://www.nierenstif-
tung.de/fuer-ihre-gesund-

mationen bau heit/praevention/tipps/
Uber den AOK Praventions-
berater
https://www.mediverbund-
AOK Gesund- aqg.de/file/1993

heits-angebote

Bewegungsangebote, Sportgruppen, etc.

oder die Broschiire Gesund-
heitsangebote
https://www.aok.de/pk/bw/in-
halt/gesundheitsangebote-
vor-ort/

Anmelden Uber 6rtliches AOK

AOK Bewe- Beratung zu korperlicher Aktivitat vor Ort Kundencenter oder Gesund-
gungsberatung heitszentrum

Adipositasthe-

rapie Aktuelle Leitlinie & Patientenleitlinie www.awmf.org
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Beratung zur Erndhrung

Eine gesunde Ernahrung kann einen gunstigen Effekte auf die Entstehung und den
Verlauf einer Arteriosklerose und damit verbunden einer Hypertonie haben. Sie sollte
kaloriengerecht, ballaststoffreich (>20g/Tag), zucker- und fettarm sein und einen ge-
ringen Anteil an gesattigten Fettsauren (<10% der Kalorien) sowie Cholesterin
(<300mg/Tag) aufweisen, daflr aber reich an ungesattigten und Omega-3-Fettsau-
ren sein. Die mediterrane Erndhrung (v.a. bestehend aus Obst, Gemuse, Olivendl,
Hulsenfrichte, Getreide, Fisch) ist nachweislich geeignet, das kardiovaskulare Risiko
um 30% zu reduzieren.53

Bei erhdhten Triglyzeriden, auch als Ursache fur ein gestértes HDL/LDL Verhaltnis,
ist eine ausreichende Behandlung ohne diatetische MaBBnahmen nicht méglich. Am
wirksamsten ist die Einschrankung des Alkoholkonsums, die Reduktion tierischer
Fette, eine Gewichtsreduktion und Steigerung der kérperlichen Aktivitat sowie die Zu-
fuhr von Omega-3-reichen Olen wie beispielsweise Fischdl. Eine hohe Zufuhr gesét-
tigter und/oder Trans-Fettsduren erhéhen das LDL

und sollten daher vermieden werden.5*

Far Menschen mit Diabetes Typ 2 wird eine ausgewogene, gesunde Ernahrung emp-
fohlen. Insbesondere Kenntnisse zur Kohlenhydratauswahl und zur ausgewogenen
Fettzusammensetzung sind zu vermitteln. Auch ist der Umgang mit Alkohol wegen
des erhdéhten Hypoglykédmie-Risikos anzusprechen. Vor allem zuckerhaltige Ge-
tranke sollten vermieden werden, da diese einen raschen Blutzuckeranstieg nach
sich ziehen.

Beim Umgang mit Kohlenhydraten geht es vor allem darum, dass schnell resorbier-
bare Kohlenhydrate nicht GbermaBig gegessen und stattdessen ballaststoffreiche
Nahrungsmittel mit niedrigem glykamischen Index bevorzugt werden sollten. Fir eine
Beschrénkung der Proteinzufuhr bei Diabetes mellitus gibt es keine Evidenz. Bei Fet-
ten sollte vor allem darauf Wert gelegt werden, dass gesattigte- und Transfettsauren
unter 10% der Gesamtenergie betragen.>®

Eine hohe Salzzufuhr konterkarieret die pharmakologischen Bemihungen durch Ver-
ordnung von Diuretika eine Senkung des Blutdrucks und der Proteinurie zu errei-
chen. Eine Kochsalzreduzierte Erndhrung mit 4,5-6g/Tag kann einen wichtigen Bei-
trag in allen Stadien der chronischen Niereninsuffizienz leisten.%

Metaanalysen legen den Nutzen einer milden EiweiBrestriktion zur Verminderung der
Proteinurie (welche progressionsférdernd wirkt) in frihen Stadien nahe. Eine bewusst
gesteigerte Flussigkeitszufuhr hat keinen positiven Effekt auf die Progressionsrate
chronischer Nierenerkrankungen. Sie kann allerdings zu einer Volumenexpansion
und damit zu erhéhtem Blutdruck fihren. Die Trinkmenge sollte sich daher nach dem
Durstgefuhl richten. Ist dieses (zum Beispiel bei alteren Menschen) gestort, ist eine
Trinkmenge von ~1,5L/Tag zu empfehlen.%’

53 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
54 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
55 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
56 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
57 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
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Ernadhrung nach Stadien

Fir Patienten mit normaler bis leicht eingeschrankter Nierenfunktion in den Stadien
1-2 empfiehlt sich, &hnlich wie fir Gesunde, eine normalkalorische, leicht eiweil3redu-
zierte (0,8g/kg) und kochsalzreduzierte Erndhrung. Eine Einschrankung der Trink-
menge, des Kalium- oder Phosphatgehaltes der Nahrung ist nicht erforderlich.

In den Stadien 3a/3b wird je nach Literatur eine Eiwei3zufuhr zwischen 0,8-1,0g/kg
Korpergewicht/Tag empfohlen, weniger als 0,69 soll nicht empfohlen werden.58 59 60
Umsetzbar ist dies zum Beispiel Uber eine Uberwiegend vegetarische Ernahrung. Die
Energiezufuhr sollte fortwahrend bei 30kcal/kg (> 60 Jahre) bis 35kcal/kg (< 60
Jahre) liegen.

Niereninsuffiziente Patienten sollten nicht mehr wie 2g Kalzium pro Tag zufiihren.®

Um dem Verlust von Kérpermasse bei einem nephrotischen Syndrom (NS) entge-
genzuwirken, soll in diesem Fall keine Eiweif3restriktion stattfinden. Der Erhalt der
Kdérpermasse hat eine héhere Prioritéat als eine EiweiBrestriktion unter allen Umstan-
den. Eine Proteinzufuhr von 0,8-1,2g/kg wird empfohlen.52

Im Stadium 4 gelten die Empfehlungen flir das Stadium 3 weiter. Das Risiko fiir eine
Malnutrition verscharft sich. Auch hier hat der Erhalt der Kérpermasse oberste Priori-
tat, eine normale Proteinzufuhr von 0,8-1,2g/kg wird empfohlen.

Neben einer renalen Azidose treten in diesem Stadium bei einer Vielzahl von Men-
schen weitere Folgeerkrankungen auf. Eventuell erfordert dies den Einsatz einer Vi-
tamin D Substitution. In der Regel muss auch die Kalziumzufuhr eingeschrénkt wer-
den um einer Hyperkalidmie zu vermeiden. Auf eine ausreichende Eisenzufuhr sollte
geachtet werden.

Im Stadium 5 hat eine EiweiBrestriktion keinen Einfluss mehr auf die Progressions-
rate. Sie steigert eher das Risiko einer Malnutrition. Die Empfehlungen aus dem Sta-
dium 4 sollten fortgefihrt werden.

Werden die Patienten Dialysepflichtig befinden sie sich bereits in Ruhe in einem
katabolen Stoffwechselzustand, der durch die Hamodialyse noch gesteigert wird. Flr
diese Menschen gilt daher sogar eine noch gesteigerte EiweiBzufuhr von >1,2g/kg.
Bei eingeschrankter Diurese ist eine Flissigkeitsrestriktion notwendig. Aus Faustfor-
mel gilt ausgeschiedene Urinmenge in ml +500ml/Tag. Die Kochsalzrestriktion redu-
ziert das Durstgeflihl. Kalium muss streng mengenbegrenzt werden um eine lebens-
gefahrliche Hyperkaliamie zu vermeiden. Daher sollten Lebensmittel mit hohem Kali-
umgehalt wie Trockenfrliichte, Nisse, Obst, GemUsesafte, Diatsalze gemieden wer-
den.

58 Evidence-based Clinical Practice Guideline for CKD 2013 https://link.springer.com/journal/10157
59 KDIGO https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO 2012 CKD GL.pdf

60 DGEM 2018 https://www.dgem.de/sites/default/files/PDFs/Veranstaltungen/Fortbildun-
gen/2017/2018/Radermacher%20Ern%C3%A4hrung%20bei%20Niereninsuffizienz%201.pdf

61 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.

62 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
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Bei der Peritonealdialyse gehen taglich 5-15g Eiweil3 verloren. Dieser Verlust sollte
ausgeglichen werden. Daher wird eine Proteinzufuhr von 1,2-1,4g/kg angestrebt. Die
tagliche peritoneale Glukoseresorption kann 150-200g, entsprechend 600-800 kcal
betragen, auch dies sollte beriicksichtigt werden.83

Fettldsliche Vitamine gehen in der Regel nicht durch die Dialyse verloren, handelsib-
liche Multivitaminpraparate sollten daher nicht eingenommen werden.

Ausgeglichene Vitamin D Speicher sollten angestrebt werden, bei chronischer Nie-
reninsuffizienz wird dieses zu wenig gebildet. Bei Dialysepatienten tritt zudem ein
Zinkmangel gehauft auf, fir Frauen werden 8-12mg und far Ma&nner 10-15mg/Tag
empfohlen.5*

Dialysepatienten haben eine wdchentliche Phosphat-Last von 7-8g und die HD oder
PD vermdgen pro Woche nur bis zu 3g zu entfernen. Um eine Hyperphosphatamie
zu vermeiden, werden 0,8-1g pro Tag empfohlen. Da mit einer erhdhten EiweiBzu-
fuhr auch mehr Phosphat aufgenommen wird, empfehlen sich pflanzliche Eiweiquel-
len, da Phosphat aus diesen Quellen nur zu 10-30% vom Kérper aufgenommen wird
im Gegensatz zu 40-60% aus tierischen Quellen.8®

Zu den proteinreichen Lebensmitteln zahlen neben Fleisch, Fisch, Milchprodukten
und Eiern vor allem Hulsenfrlichte, wie Soja, Linsen und Erbsen. Auch Getreidepro-
dukte, wie Brot, tragen zur Versorgung mit Proteinen bei.®®

63 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.

64 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.

65 Rademacher, J. (2019): Erndhrungszustand bei Dialysepatienten. Dialyse aktuell 2019, 23:397-403.

66 https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/fags/protein/#c5289 (Stand 26.11.2019)
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Zusammenfassende Erndhrungsempfehlungen

Allgemein

Reduktion kardiovaskula-
res Risiko (bis zu 30%)

kaloriengerecht, ballast-
stoffreich (>20g/Tag), zu-
cker- und fettarm mit einem
geringen Anteil an gesattig-
ten Fettsduren (<10% der
Kalorien) und <Cholesterin
(<800mg/Tag), daftir aber
reich an ungesattigten Fet-
ten und an Omega-3-Fett-
sauren

Mediterrane Erndhrung

Einschrankung des Alko-
holkonsums, Reduktion tie-
rischer Fette, Gewichtsre-
duktion und Steigerung der

hohe Zufuhr gesattigter
und/oder Trans-Fettsau-
ren erhbhen das LDL und

Erhohte Triglyzeride kérperlichen Aktivitat sowie | Sollten daher vermieden

die Zufuhr von Omega 3 werden

reichen Olen wie beispiels-

weise Fischél

g?gﬂ;&iﬁ jgé Eﬁrlaeg: gyg ballaststoffreiche Nah-
Diabetes Typ 2 rungsmittel mit niedrigem

wogenen Fettzusammen- A

setgung vermitteln glykamischen Index
Salzzufuhr 4,5-69/Tag

Pradialyse (CKD Stadien
3-4)

Hamodialyse (CKD Sta-
dium 5D)

Peritonealdialyse (CKD
Stadium 5D)

0,8-1,0 (CKD Stadium 3)
0,8-1,2 (nephrotisches

1,2-1,4

Protein (g/kg KG) Syndrom) >1.2 1,5 (Peritonitis)
0,8-1,2 ( CKD Stadium 4)
35 (<60 Jahre)
35 (<60 Jahre) 35 (<60 Jahre) 30-35 (>60 Jahre)

Kalorien (kcal/kg KG)

30-35 (>60 Jahre)

30-35 (>60 Jahre)

Dialysatkalorien mit einge-
rechnet

Pradialyse (CKD Stadien 3-
4)

Hamodialyse (CKD Sta-
dium 5D)

Peritonealdialyse (CKD
Stadium 5D)

Flussigkeit (ml/d)

Selten Einschrankungen

Urinmenge +500

Urinmenge +500
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Natrium (mmol/d) 60-100 60-100 60-100

50-70 50-70

50-70 Hyperkalidmie tritt

Kalium (mmol/d)

Reduktion bei Hyperkalia-
mieneigung (>5,5 mmol/l)

Reduktion bei Hyperkalia-

mieneigung (>5,5 mmol/l) seltener auf

Phosphat (g/d) 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0
Ab dem KDIGO-Stadium 3 , ,
Kalzium sollten nicht mehr als 2g Nicht mehr als 2g Kal- Nicht mehr als 2g Kal-

Kalzium zugeflhrt werden

zium/d zufiihren

zium/d zufUhren

Empfehlung zur Ernahrung bei Peritonealdi-
alysepatienten

a

a

Keine oder nur moderate Flussigkeits-
restriktion bei in der Regel erhaltener
Restausscheidung

Nur geringe Einschrankung der entera-
len Kaliumzufuhr, ggf. sogar Kaliumsub-
stitution

Resorption von 150-200g Glukose (600-
800kcal) Uber das Peritonealdialysat
muss bei der Energiebilanz berticksich-
tigt werden

Proteinzufuhr von 1,2-1,4g/kg KG/d, bei
Peritonitiden 1,5g/kg KG/d

Empfehlung zur Erndhrung bei Hamodialyse-
patienten

O

Im Verlauf haufig strenge Flissigkeitsrest-
riktion (Faustregel: Urinmenge in ml/d
+500 ml)

Lebensmittel mit hohem Kaliumgehalt
meiden (Trockenfriichte, Nisse, Obst,
Gemuseséfte, Diatsalze)

Proteinzufuhr von mindestens 1,2g/kg
KG/d (davon 50% hochwertige Eiweil3e)
Bei Zeichen von Protein-Energy Wasting:
orale/enterale Supplementation mit hoch-
kalorischen und auf Dialysepatienten ab-
gestimmten Trinklésungen, in Ausnahme-
fallen auch intradialytische parenterale Er-
nahrung/PEG-Sondenernahrung

Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Erndhrungsmedizin. Stuttgart 2018.
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Informationen und Angebote zur Erndhrung

Was?

Wie?

Wo?

DMP Diabetes
Typ 2

Eine Veranderung des Lebensstils erfordert
einen umfassenden interdisziplindren Ansatz
sowie die aktive Einbindung des Patienten,
wie es beispielsweise im Disease-Manage-
ment-Programm fur chronisch kranke Patien-
ten mit Diabetes mellitus Typ 2 in Baden-
Wirttemberg angeboten wird siehe z.B. AOK
Curaplan

https://www.aok-gesundheits-
partner.de/bw/dmp/dm2/in-
dex.html

Ziel der Disease-Management-Programme
ist die Optimierung der Behandlung von Pati-
enten mit chronischen Erkrankungen durch

https://www.aok-gesundheits-

DMP KHK verbesserte Kontinuitat der Betreuung und partner.de/bund/dmp/faq/khk/
strukturierte Koordination der Behandlungs-
ablaufe.

10-Jahres-Ri-

siko flr ein

tddliches kar-
diovas-kulares
Ereignis ermit-
teln

z.B. durch SCORE-Charts der “European As-
sociation of Preventive Cardiology”

http://www.heartscore.org/de

DE/access

Selbsthilfe-
gruppen vor
Ort

Die NAKOS (Nationale Kontakt- und Informa-
tionsstelle zur Anregung und Unterstitzung
von Selbsthilfegruppen) eine Einrichtung der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe-
gruppen e.V. informiert und hilft bei der Su-
che nach Selbsthilfegruppen

https://www.nakos.de

Patienten-bro-

Die Deutsche Gesellschaft fir Nephrologie
bietet kostenlose Patientenbroschiiren z.B.
zu Schwangerschaft, Nierenersatztherapie,

schren Ubergewicht etc. https://www.dgfn.eu/patien-
e Faltblatt tenbroschueren.html
e | Ubergewicht geht an die Nieren - und das gleich drei-
. fach!gDas Faltigalatt zum Weltnierentag 201 7%
£5 vk
Das IQWIG (Institut fir Qualitat und Wirt- https://www.gesundheitsinfor-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen ) hat ein | mation.de/ chroni-
Portal fir Patientenzentrierte Gesundheitsin- | sche-nierenerkran-
formationen geschaffen kung.2606.de.html
. . (im Link z.B. zur chronischen Niereninsuffizi-
Patienten-in-

formationen

enz)

gesundheitsinformation.de
vet 9 3

erstehen |abwdgen | entscheiden
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Patienten-leit-
linie Nieren-er-
krankungen
bei Diabetes

Die Patientenzentrierte Form der NVL

https://www.patienten-infor-
mation.de/ mdb/down-
loads/nvl/diabetes-melli-
tus/dm-nierenerkrankungen-

vers1.0-pll.pdf

Infomaterialien

Die BZgA (Bundeszentrale fir gesundheitli-
che Aufklarung) bietet kostenlose Infomateri-
alien zu verschiedensten Themen wie Sucht-
pravention (Alkohol, Nikotin etc.), Ernéh-
rung/Bewegung/Stressregulation, Gesund-
heit im Alter u.v.m.

https://www.bzga.de/infoma-
terialien/

Bundeszentrale
flr
gesundheitliche
Aufklarung

Patienten-in-
formationen

KfH Nierenzentren: Patientenratgeber Wissen
kompakt

https://www.kfh.de/infomate-
rial/patientenratgeber/

Patienteninfor-
mationen

Nierenstiftung Bewegung, Ernahrung, Stressab-
bau

https://www.nierenstif-
tung.de/fuer-ihre-gesund-
heit/praevention/tipps/

Patienteninfor-

Osterreichische Gesellschaft fiir Nephrologie

https://www.nephrologie.at/pati-
enteninformation/diaetempfeh-

mationen Empfehlung zu Erndhrung lung-bei-dialyse/
Uber den AOK Praventions-
berater
https://www.mediverbund-
AOK Gesund- aqg.de/file/1993
heits-ange- Ernahrungsberatung, Kochgruppen etc. oder die Broschire Gesund-
bote heitsangebote
https://www.aok.de/pk/bw/in-
halt/gesundheitsangebote-
vor-ort/
Ob Sie sich fir eine ausgewogene Ernah-
AOK Emah | L0 e er Allorge lsdon oder chro. | Amelden dber ortiches AOK
trarr:gs-bera- nisch krank sind: Die Ernahrungsexperten Egi?gfennifgrfr oder Gesund-
9 der AOK helfen weiter — mit persénlicher Be-
ratung und vielen praktischen Tipps.
Adipositas-
therapie Aktuelle Leitlinie & Patientenleitlinie www.awmf.org
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Beratung zum Rauchstopp

Tabakrauch enthélt etwa 4.800 chemische Substanzen, von denen ca. 250 giftig und 90 krebserre-
gend sind:

Nikotin: Nikotin ist der Hauptwirkstoff im Zigarettenrauch und macht sehr schnell abhangig. Es
ist zudem ein starkes Gift welches u.a. zur Schadlingsbekdmpfung eingesetzt wird. 60 Milli-
gramm kénnen tédlich sein fir Erwachsene. Eine Zigarette enthalt (gesetzlich vorgeschrieben)
maximal 1 Milligramm.

Teer: entsteht beim Verbrennen von Tabak und wird durch den Filter kaum zurlckgehalten.
Teer ist zah und verklebt die Flimmerharchen in den Atemwegen welche Schadstoffe abtrans-
portieren. Sind sie zerstdrt kann kein Staub/Schmutz mehr abtransportiert werden.

Kohlenmonoxid: ist ein geruchloses giftiges Gas das beim Verbrennen von Tabak entsteht.
Durch die Bindung an rote Blutkdrperchen verhindert es den Sauerstofftransport (es nimmt
den Platz von Sauerstoff am roten Blutkérperchen ein). Um den Kérper trotzdem mit genug
Sauerstoff zu versorgen steigen Blutdruck und Pulsfrequenz. So lauft der Kérper im Ruhezu-
stand auf Hochtouren und mindert so die Leistung bei Belastung.5” 8

Durchschnittlich sterben in Deutschland jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen an den Folgen des
Rauchens. Hinzu kommen Erkrankungen, Gesundheitsbeschwerden und vorzeitige Todesfalle, die
durch regelmaBige Passivrauchexposition verursacht werden.®

Passivrauchen weif3t dieselben gesundheitlichen Konsequenzen auf wie das aktive Rauchen, wenn
auch in geringerem Ausmal3. Langfristige Folgen, die durch die regelmaBige Passivrauchbelastung
entstehen oder verstarkt werden kénnen, sind beispielsweise verschiedene Krebs- und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Asthma und die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung.

Im Jahr 2003 wurde das nationale Gesundheitsziel ,Tabakkonsum reduzieren® beschlossen. Da-
mals lag der Anteil der Raucherinnen und Raucher bei fast 35% der Erwachsenen und 23% bei den
12-17-jahrigen Jugendlichen. Auch am Arbeitsplatz und in der Freizeit waren viele Menschen einer
erheblichen Belastung durch Passivrauchen ausgesetzt. Mittlerweile ist die Raucherquote bei Ju-
gendlichen auf unter 10 Prozent und bei Erwachsenen auf 25% gesunken. Rauchfreiheit ist im 6f-
fentlichen Raum, laut dem Bundesministerium flr Gesundheit, praktisch tberall zur Normalitat ge-
worden.”!

67 https://www.rauchfrei-info.de/informieren/tabak-tabakprodukte/inhaltsstoffe-im-tabakrauch/ (Stand 31.08.2018)

68 AOK-Bundesverband, Deutscher Hausarzteverband e.V. (2016): Patienten-Handbuch zur chronisch obstruktiven
Lungenerkrankung COPD. Mainz 2016.

69 https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Themen/Rauchen/Rauchen node.html (Stand 31.08.2018)
7Ohttps://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/FactS-
heets/JoHM 02 2018 Passivrauchbelastung Erwachsene.pdf;jsessionid=B04EA3EBD-
ADEB4420FFDEFC7B9296789.1 cid381? blob=publicationFile (Stand 31.08.2018)
"Thttp:/gesundheitsziele.de//cms/medium/1247/BMG_Tabakkonsum reduzieren Onlineversion.pdf (Stand
31.08.2018)
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Das Rauchen verengt die BlutgefaBe und erhéht den Blutdruck in der Niere wie auch im restlichen
Kdrper. Bereits bei maBigen Rauchern (als starker Raucher wird gemani WHO ein Raucher mit ei-
nem taglichen Zigarettenkonsum von mehr als 20 Stlick bezeichnet) schreitet die Nephropathie
doppelt so schnell fort wie bei Nichtrauchern.”> Rauchen schadigt direkt die GefaRe und fiihrt zu
Arteriosklerose. Es erhoht als unabhangiger Faktor das kardiovaskulare Risiko.

Rauchen setzt die glomerulare Filtrationsrate der Nieren um bis zu 30% herab und hat zudem eine
inflammatorische Wirkung.”® Rauchen ist also ein unabhangiges Risiko zur Entwicklung und Pro-
gression einer chronische Niereninsuffizienz.

Wie das Nephrology Dialysis Transplantation Journal der Oxford Universitat schreibt, erhdht Rau-
chen das relative Risiko fir chronische Niereninsuffizienz um 50%.74

Wie die Deutsche Diabetes Hilfe schreibt, verandert der Tabakrauch zudem die Zusammenset-
zung der Blutfette indem er den LDL-Cholesterinspiegel ansteigen lasst und die Menge an ,gutem®
HDL-Cholesterin verringert. Raucher haben ein doppelt so hohes Risiko einen Typ 2 Diabetes zu
entwickeln wie Nichtraucher. Vor allem Manner Uber 40 sind betroffen.”®

Rauchen ist die wichtigste vermeidbare Todesursache (2-3x héheres Risiko zu sterben wie Nicht-
raucher).

Rauchen erhoht das Risiko fiir Lungenkrebs um das 6-21-fache. Das Risiko fir Karzinome im
Mund, Rauchen, Pankreas und Osophagus ist um das 6-8-fache erhoht.

Das kardio- und zerebrovaskulare Risiko ist um 50% erhdht.

Rauchen verursacht zudem COPD (10-12-faches Risiko). Ca. 80% der COPD-Mortalitat sind mit
dem Rauchen assoziiert.

Das Risiko fur die Gesamtheit der Passivraucher betragt etwa die Halfte des zuséatzlichen Risikos
von Aktivrauchern.”®

Rauchen beschleunigt die Progression von Nierenerkrankungen. Studien bei Typ 2 Diabetikern
mit Nephropathie zeigten eine deutliche Reduktion der Progression durch Einstellen des Rau-
chens, z.T. wurde auch von einem Rickgang der Alouminurie berichtet.

Das Einstellen des Rauchens mindert die Progression einer bestehenden Nephropathie. Daher
birgt gegenwartiges Rauchen auch ein héheres Risiko als zurlckliegender Tabakabusus.

Ein bestehender Nikotinabusus muss beendet werden, da er als unabhangiger Risikofaktor bei
Typ-1 als auch Typ-2-Diabetes gilt und bei initial normotensiven Patienten eine Reduktion der
GFR verursacht. Der Effekt ist abhangig vom Grad der Proteinurie und anderen Risikofaktoren.””

Die Voraussetzung zum Rauchstopp ist die Erfassung des Raucherstatus.

Wie in der S3 Leitlinie zur Tabakentwdéhnung bei COPD beschrieben sollte zuerst eine vollstan-

dige Tabakanamnese als Voraussetzung fir die Unterstltzung und Motivation bei der Tabakent-
wdhnung durchgefihrt werden. Ein Vorschlag zum Anamnesebogen findet sich auf Seite 10 der
Leitlinie. Die Abfrage des Rauchstatus kann bereits im Wartezimmer erfolgen.

72 hitps://www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de/erkrankungsformen/folgeerkrankungen/diabetes-und-
nieren/index.html (Stand 28.05.2019)

73 Michael, E., H. u.a. (2016): Cigarette Smoking and Chronic Kidney Disease in African Americans in the Jackson
Heart Study. JAHA, June 13, 2016 Vol 5, Issue 6

74 Laecke, S., Biesen, W. (2017): Smoking and chronic kidney disease: seeing the signs through the smoke? Nephrol-
ogy Dialysis Transplantation, Volume 32, Issue 3, March 2017, Pages 403—405

7Shttps://www.diabetesde.org/gesund leben mit diabetes/koerper und seele im einklang/aengste essstoer-

ungen alkohol oder nikotinmissbrauch (Stand 28.05.2019)

76 Sennichsen, A. (Hrsg.); Rabady. S. (2018): EbM-Guidelines

7 Sénnichsen, A. (Hrsg.); Rabady. S. (2018): EbM-Guidelines
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Diese sollte bei jeder Kontrollvorstellung wiederholt bzw. ergénzt werden.

Das Ausmal der Abhangigkeit I1&sst sich beispielsweise durch den international anerkannten Fa-
gerstrém-Test for Nicotine Dependence (FTND) abfragen.

Hilfreich ist auch der Einsatz von Rauchertageblchern.

Die anschlieBende motivierende Beratung muss im Zusammenhang mit der Tabakanamnese wie-
derholt durchgefiihrt werden.

Ein praxisnaher Leitfaden fir die Arztpraxis zur Kurzintervention Rauchstopp wurde von der Bun-
deszentrale fur gesundheitliche Aufklarung entwickelt:

BZgA Kurzintervention https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-nichtrauchens/foerde-
rung-des-nichtrauchens-informationsmaterial-fuer-multiplikatoren/leittaden-zur-kurzintervention-
bei-raucherinnen-und-rauchern/

Sowie von der Bundesarztekammer https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/versor-
gung/suchtmedizin/tabak/raucherberatung-behandlung/

Ein solches Vorgehen gibt es auch fir den Umgang mit Alkoholpatienten https://www.bzga.de/in-
fomaterialien/alkoholpraevention/kurzintervention-bei-patienten-mit-alkoholproblemen-leitfaden-
fuer-aerzte/

Auswirkungen unterschiedlicher Tabakprodukte

e Die weltweit hergestellten Tabakprodukte sind zu 96% Zigaretten’®

e Den geringeren Nikotinanteil von sogenannten ,Light-Zigaretten® gleichen Rauchende
durch einen héheren Konsum und tieferes Inhalieren aus, welches fir Formen des Lungen-
krebses verantwortlich gemacht wird, die als besonders schwer behandelbar gelten”®

e Derlangerfristige Konsum und daraus resultierende Schaden durch E-Zigaretten/E-Shishas
sind derzeit noch nicht ausreichend untersucht. Die Menge der Kanzerogene im Dampf von
E-Zigaretten schatzt das DKFZ zwar insgesamt als gering ein, besonders bei Dauerkonsum
kdnne eine Krebsgefahrdung allerdings nicht ausgeschlossen werden. Die verwendbaren
,Liquids® sind mit und ohne Nikotin erhaltlich. Nach dem Konsum kann es kurzfristig zu
Atemwegsirritationen und eventuell auch zu Entziindungsreaktionen in den Bronchien kom-
men. Auch sind Wundheilungsstérungen zu beflirchten.8® Die E-Zigarette wird nicht als Mit-
tel zum Rauchstopp empfohlen®!

e Die Wirksamkeit von Krauterzigaretten zum Rauchstopp ist nicht belegt. Nachgewiesen ist
dagegen, dass auch durch deren Rauch gesundheitsschadliche Giftstoffe aufgenommen
werden®?

8 Die Zigarette — ein hoch technisiertes Produkt mit vielen Zusatzstoffen: https://www.rauchfrei-info.de/informieren/ta-
bak-tabakprodukte/tabakprodukte/zigaretten/ (Stand 11.10.2018)

79 Hammond D., Parkinson C. (2009). The impact of cigarette package design on perceptions of risk. Journal of Public
Health, doi:10.1093/pubmed/fdp066

80 E-Zigaretten kdnnten Wundheilung behindern

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98643

81 E-Zigarette — eine vermeintlich harmlose Alternative https://www.rauchfrei-info.de/informieren/tabak-tabakpro-
dukte/tabakprodukte/elekirische-zigaretten/ (Stand 11.10.2018)

82 Die Krauterzigarette - tabak- und nikotinfrei, als Alternative zur Zigarette jedoch nicht zu empfehlen

https://www.rauchfrei-info.de/informieren/tabak-tabakprodukte/tabakprodukte/kraeuterzigaretten/ (Stand 11.10.2018)
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Die Gefahr, an einer Krebsart im Rachenraum zu erkranken, ist fir Zigarrenrauchende etwa
doppelt so hoch wie fir Zigarettenrauchende. Fir Lungenkrebs haben sie sogar ein viermal
so hohes Risiko. Weiterhin erhdht der Konsum das Risiko fir Herzinfarkte und Schlagan-
falle®

Das Pfeiferauchen geht mit einem viermal héheren Risiko fir Lungenkrebs gegenlber
Nichtrauchern einher und mit einem hohen Risiko fir Krebs im Mund-und Rachenraum. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Pfeiferaucher einen Herzinfarkt erleiden ist um etwa 69% erhéht
und das Risiko fiir einen Schlaganfall um 62%%2*

Uber den Rauch von Wasserpfeifen werden zum Teil gréBere Schadstoffmengen aufge-
nommen als durch filterlose Zigaretten. Das Rauchen von Wasserpfeifen ist gesundheits-
schédlich®

Tabakprodukte ohne Rauch wie z.B. Kautabak stellen keine geeignete Alternative zur Ziga-
rette dar. Auch sie enthalten Nikotin und regelméaBiger Konsum kann Mundhdhlen-und
Bauchspeicheldrisenkrebs sowie Herz-Kreislauferkrankungen auslosen®®

Informationen und Angebote zum Rauchstopp

Kostenlose Materialien zum Drucken oder Bestellen

BZgA & DKFZ https://www.rauchfrei-info.de/informieren/

BZgA https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-nichtrauchens/
AZQ https://www.patienten-information.de/themen/lunge/lunge

DKFZ https://www.dkfz.de/de/rauchertelefon

Unterstitzende MaBnahmen und Angebote zum Rauchstopp beispielsweise

BZgA Rauchentwdhnung Telefonberatung 0 800 8 31 31 31
Suchtberatung u.a. z.B. https://www.awo.org/suchtberatung

Selbsthilfebucher u.a. z.B. A. Rupp, M. Kreuter (2017): Rauchstopp: lhr erfolgreicher Weg zum
Nichtraucher

Online-Schulungen u.a. z.B. www.nichtraucherhelden.de

Kostenfreie zertifizierte Rauchfrei Kurse (IFT www.rauchfrei-programm.de / BAK www.bundesaerz-
tekammer.de / BDP www.pneumologenverband.de)

AOK Praventionsberater: Beratung zu AOK Gesundheitsangeboten wie: Erndhrungsberatung, Be-
wegungskurse, AOK Rauchstopp flir in DMPs eingeschriebene Patienten

Bosch BKK Patientenbegleitung als Préventionsberater: Berat zu Praventionsangeboten
Rauchstopp-Angebote (analog und digital) sowie PraventionsmafB3nahmen

83 Zigarrenrauchen - ein haufig unterschatztes Gesundheitsrisiko https://www.rauchfrei-info.de/informieren/tabak-ta-
bakprodukte/tabakprodukte/zigarren-zigarillos/ (Stand 11.10.2018)

84 pfeiferauchen - nicht nur schadlich fiir die Mundgesundheit https://www.rauchfrei-info.de/informieren/tabak-tabak-
produkte/tabakprodukte/pfeifen/ (Stand 11.10.2018)

85 Wasserpfeifen: Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebt https://www.rauchfrei-info.de/informie-
ren/tabak-tabakprodukte/tabakprodukte/wasserpfeifen/ (Stand 11.10.2018)

86 Rauchlose Tabakprodukte — qualmfrei und dennoch gesundheitsschadlich https://www.rauchfrei-info.de/informie-
ren/tabak-tabakprodukte/tabakprodukte/rauchlose-tabakprodukte/ (Stand 11.10.2018)
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Umsetzung der Nicht-medikamentosen Beratung

Eine Empfehlung zur Umsetzung der Nicht-medikamentdsen Beratung finden Sie im zuge-
horigen Anhang 1a
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Tischvorlage
Nicht-medikamentdse Beratung
zum Rauchstopp,

Bewegung und Erndhrung

gem. Anl. 12
Theoretischer Hintergrund in Anhang 1
Umsetzung in Anhang 1a

‘ Nicht-medikamentdse informative und motivationale Beratung zu

Raucherentwdhnung u.a. 5A, DMP Flyer Curaplan 4-Stufen-Konzept

Risikofaktoren

Vorderseite

(siehe Seite 5&6)

L 18
Advice Assess  Assist  Arrange B Y‘: :

i A’

Bewegung u.a. gem. WHO 150 Minuten/Woche, ohne und mit Dialyse
(siehe Seite 10)

Ausdau Bewegli

moderat or Kraft chkeit

Erndhrung v.a. zur Gewichtsoptimierung und gem. Stadium (siehe
Seite 13&14)

Medi- Gem.
terran Stadium

Unterstitzung durch die EFA,
schriftlich und mindlich
z.B.

Dokumentation Rauchstatus,
Bewegungsverhalten, BMI,
getroffene MaBnahmen
Ubergabe der vereinbarten
Patienteninformationen
Vereinbarte MaBnahmen
besprechen und
dokumentieren

Recall zur Zielvereinbarung
Unterstitzung bei der
Kontaktaufnahme mit den
vereinbarten
Unterstitzungsangeboten

MEDQSVERBUNDI\{ .

BOSCH A4
Bd w omsery —

Quellen u.a.: BZgA Kurzintervention, https://www.eupap.org, Banzer, W. (2017) Kérperliche Aktivitdt, DKFZ, Biesalski Ernadhrungsmedizin, Adobe Stock
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Versorgungsziele Nephrologieverirag

H vertrag

Urologie
-vertrag

Orthopéadie und-
Rheumatologie-
vertrag

PNP (Psychiatrie,
Neurologie und
Psychotherapie)

ologie-
vertrag ‘

‘

Kardiovertrag

ubertragk
Erkr '

Ursache: Zusammenspiel des sog. tédlichen
Quartetts Fehlerndhrung, Bewegungsmangel,
Tabak- und Alkoholkonsum

/

Versorgungsziele

Diagnosespektrum

Progressionsverzdgerung

Verringerung von Komplikationen wahrend der Dialyseverfahren

Wechselwirkungen
e evidenzbasierte Gesundheitsinformation

\_

(EBGI)

Gastroenterologie-

\

|
Zusammenarbeit starken
/4
Fragmentiertes »
‘ Gesundheitssystem

Versorgungsziele seit 2008

Fragmentiertes Gesundheitssystem enger verzahnen
durch klar strukturierte Zusammenarbeit zwischen
Hauséarzten + Fachérzten. Im Mittelpunkt von
Hausarzt- (HZV) und FacharztProgramm (FaV):

WHO-Bericht 2008 fordert
Starkung der Primé&rversorgung

aufgrund zunehmender
Herausforderungen durch eine
alternde Bevdlkerung, die Zunahme
chronischer Erkrankungen und einer
Fragmentierung der

« Abbau von Uber- Unter,- und Fehlversorgung

o Bestmdgliche Patientenversorgung durch
evidenzbasierte Medizin und bio-psycho-soziale
Versorgung gemeinsame Entscheidungsfindung

¢ Nicht-medikamenttse und medikamentdse

praventiv ausgerichtete Versorgung mit chronischer Nierenkrankheit als wichtigstes

Gemeinsame Entscheidungsfindung zur Auswahl des Nierenersatzverfahrens

Rickgang unnétiger Hospitalisierungen und h&ufigerer medikamentéser

Gesundheitsversorgung

Therapie
¢ Chronische Erkrankungen
k Hausarzt als Lotse, Facharzt als Spezialist

/

Hintergrund

= Pravalenz einer starkeren Einschrankung der
Filterfunktion= 2,3%, zunehmende Pravalenz im Alter

= Niereninsuffizienz wird oft erst spat bemerkt

= héaufige Ursachen einer Niereninsuffizienz sind u.a.

Diabetes mellitus und Hypertonie

Risiko fur Entstehung und Fortschreiten

(Progression) kann durch geeignete MaBnahmen

vermindert werden

= chron. Niereninsuffizienz hat vielfaltige Auswirkungen

/ auf die Gesundheit und fiihrt zu einer erhéhten

Gesamtmortalitat

in Deutschland ca. 80 000 Patienten in Behandlung Nephrologievertrag

Rickseite

BADEN-WURTTEMBERG

MEDI)VERBUND \)

mit HaAmo- oder Peritonealdialyse

Svr im Gesundheitswesen Gutachten 2009 ,Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft des langeren Lebens* https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2009/Kurzfassung-2009.pdf

www.akdae.de, adobestock, Herold 2020
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Anhang 1a Empfehlungen zum Ablauf der Beratung zum
Rauchstopp sowie zu Bewegung und Ernahrung
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Beratung zur krankheitsspezifischen nicht-medikamentdsen
Therapie gem. Anl 12

Dokumentation Raucherstatus, Bewegungsverhalten, BMI
Nach der Anmeldung des Patienten Ubergibt die EFA die Dokumentation Raucherstatus,

Bewegungsverhalten, BMI zum Ausflllen im Wartezimmer (auch als Vorbereitung zur Bio-
Psycho-Sozialen Anamnese gem. Anlage 12):" 2

Von Patient/in auszufillen

1. Haben Sie in den letzten 30 Tagen geraucht oder gedampft (Zigaretten, Zigarren,
Shisha, E-Zig, Verdampfer)? Ja D Nein D

2. Wieviel Zeit verbringen Sie in einer normalen Woche mit anstrengender
koérperlicher Aktivitat, bei der Sie schnell und intensiv atmen missen, wie
beispielsweise rennen, Aerobic oder Ballsportarten?

Minuten

3. Wieviel Zeit verbringen Sie in einer normalen Woche mit moderater kérperlicher
Aktivitat, die lhre Herzfrequenz erhéht und Sie etwas schneller atmen lasst, wie
beispielsweise Walking, Fahrradfahren oder Gartenarbeit?

Minuten

4. Wieviel wiegen Sie und wie grof3 sind Sie ?

kg

Von Arzt / EFA auszufillen

Ergebnis aus Frage 2&3: anstrengende korperliche Aktivitat x 2 + moderate kdrperliche
Aktivitat (Zeitwert verdoppeln da anstrengender als moderate Intensitét) =

Minuten (Ziel 150min pro Woche)

BMI (kg/m)? :

Erlauterung:
Frage 1 dient der Abfrage des Raucherstatus und ist ausschlaggebend diesen anzusprechen

' Vorbild der Inhalte ist das PAP-S Géteborg https://www.eupap.org/

2 ACSM

https://www.exerciseismedicine.org/assets/page documents/EIM%20Rx%20series COPD.pdf (Stand
28.01.2020)



https://www.eupap.org/
https://www.exerciseismedicine.org/assets/page_documents/EIM%20Rx%20series_COPD.pdf

Die Fragen 2 & 3 beschaftigen sich mit der regelmaiigen kérperlichen Aktivitat der Patienten
um deren Ergebnisse in Frage 4 zu addieren. Das wdchentliche Ziel sollten mittelfristig 150
Minuten kérperliche Aktivitat gem. WHO, ACSM und CDC sein.

Frage 5 beschéftigt sich mit dem BMI der Patienten. Der BMI wird nach folgender

Formel berechnet: Kérpergewicht (in kg) geteilt durch GrdBe (in m) zum Quadrat. Ein nicht
UbermaBig sportlicher Mensch hat ab einem BMI von 25 Ubergewicht, ab einem BMI von 30
Adipositas. Der BMI soll hier als Anhaltspunkt dienen den Patienten beispielsweise eine
zusatzliche Ernahrungsberatung zu empfehlen, auch um einer moglichen Gewichtszunahme
nach dem Rauchstopp vorzubeugen.?

Bei Rauchern soll zusatzlich der Heaviness of smoking index (HSI) (siehe Rlckseite des
Fragebogens) ausgefillt werden oder der Fagerstrdm Test zur Zigarettenabhangigkeit
(FTCD).

Auf Grundlage eines dieser zwei Werte |asst sich der Grad der Nikotin-Abh&ngigkeit
einschatzen und erleichtert somit auch die Entscheidung, welche der Stufen 1-3 zur
Entwdhnung fir den jeweiligen Raucher anzuraten sind und ob eine Medikationsempfehlung
erfolgen sollte. Auch dient der Test als Werkzeug um den Rauchenden ihre Abh&ngigkeit vor
Augen zu fGhren.

Heaviness of smoking index (HSI) (Von Patient/in auszuftllen)

Wann rauchen Sie lhre erste Zigarette nach dem Aufwachen?

Innerhalb von 5 min O 3 Punkte

Nach 6 — 30 min O 2 Punkte

Nach 31 — 60 min O 1 Punkt

Spater als 60 min @) 0 Punkte
Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag?

<10 O 0 Punkte

11 =20 @) 1 Punkt
Auswertung:

Abhangigkeit Niedrig 0 — 1 Punkte

Mittel 2 — 4 Punkte
Hoch 5 — 6 Punkte

3 https://www.bzfe.de/inhalt/bmi-rechner-5423.php (Stand 28.01.2020)



https://www.bzfe.de/inhalt/bmi-rechner-5423.php

Nach dem Abschluss der Beratung soll die durchgefiihrte RauchstoppberatungsmaBnahme
dokumentiert werden (z.B. als Kastchen auf der Riickseite des Fragebogens)*

Raucher ja / nein

Anweisung zum Nikotinstopp gegeben ja / nein

Vorbereitung fur das Arztgesprach durch die EFA

¢ Nach dem Ausfiillen des Fragebogens bereitet die EFA die Patienten fiir den
Arztkontakt vor.

¢ Im Rahmen des Arztkontakts wird die ausgefilllte ,Dokumentation Raucherstatus,
Bewegungsverhalten, BMI“ an den Arzt durch die EFA Ubergeben.

Die Werte des Fragebogens sollten in die Patientenakte eingetragen und die Bégen
eingescannt werden.

Das Auftragen eines Stickers, Symbols 0.4. auf Kartei kann als Erinnerungsfunktion dienen,
beim nachsten Besuch wieder nach dem Rauchstatus zu fragen.

Nicht-medikamentdse Beratung durch den Arzt

Der Arzt beréat die Patienten nun indikationsabh&ngig geman den Risikofaktoren bzw.
Ursachen der Erkrankung zum Rauchstopp/zur Bewegung/zur Gewichtsoptimierung.

Rauchstopp

e Bereits bei maBigen Rauchern (starker Raucher = mehr als 20 Stiick/Tag) schreitet
die Nephropathie doppelt so schnell fort wie bei Nichtrauchern.®

e Rauchen setzt die glomerulére Filtrationsrate der Nieren um bis zu 30% herab und
hat zudem eine inflammatorische Wirkung.® Rauchen ist also ein unabhéngiges
Risiko zur Entwicklung und Progression einer chronische Niereninsuffizienz.

e Rauchen erhéht das relative Risiko fiir chronische Niereninsuffizienz um 50%.”

e Die Beratung zum Rauchstopp durch den Arzt erhéht die Rauchstoppraten
signifikant.®

4 QiSA Asthma/COPD S.42

5 https://www.diabetesinformationsdienst-
muenchen.de/erkrankungsformen/folgeerkrankungen/diabetes-und-nieren/index.html (Stand
28.05.2019)

6 Michael, E., H. u.a. (2016): Cigarette Smoking and Chronic Kidney Disease in African Americans in
the Jackson Heart Study. JAHA, June 13, 2016 Vol 5, Issue 6

/ Laecke, S., Biesen, W. (2017): Smoking and chronic kidney disease: seeing the signs through the
smoke? Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 32, Issue 3, March 2017, Pages 403-405

8 GOLD Guidelines 2020 S. 41 https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2019/12/GOLD-2020-FINAL-
ver1.2-03Dec19 WMV.pdf
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Kurze Beratung geman 5A°

Al Ask Rauchstatus erfragen

A2 Advice Ratschlag zum Rauchstopp
Gaf. Feedback erhobener Befunde

A3 Assess willingness Was denken Sie selbst (iber das Rauchen?

A4 Assist Informationsmaterial
Unterstitzende MaBnahmen/ Weiterverweisen
Medikamente

A5 Arrange follow up Thema beim nachsten Kontakt wieder aufgreifen

98S.0.




Oder gema DMP Flyer Curaplan 4-Stufen-Konzept

B3> Patienten auf das Rauchen ansprechen ET™¥) Das Aufhdren vorbereiten

Rauchen Sie? wWie michten sle aufhdran?
. il
‘# * Alternative Verhalten findemn
Mein la Belohnung festlegen

4

Rauchen zum
Thema machen

Keine Schnittstelle

evtl. Mikotinsubstitutlon anbleten

B

zu AOK-Angeboten Ausstellen Praventionsempfehlung
* vermittiung in elnen AOK-Nichtraucherkurs oder die
Gratulation Weiter mit Stufe 2 Raucherberatung der AQK
Bestarkung (gleiche Konsultation) *
Authdrtag vereinbaren
3
. Welter mit Stufe 4
ET¥1» Entscheidungen anstreben
Machten Sie authGren?
ETXI» Folgekontakte durchfiihren
.
Jr Jr * Ersten Folgekomtakt wenlge Tage nach dem festgelegten
Mein Weil nicht Ja -Aufhortag” vereinbaren
¢ 1 Wi Ist 85 mit dem Rauchen gegangen?
|Hach Grianden fragen| Ggf. gleich
‘l ausstellen:
Arztliche Zum Emralchten gratulleren
Relevanz aufzeigen Empfehlung
Nsken nennen  oiiiie Vermitiung in sinen 2 s kv
Paositive Motivation klaren AOK-Nichtraucher- Zu Problemen Losungen suchen ]
Konsequenzen Kurs oder die Nachste Schritte vereinbaren
betonen “““’"F“':“"ﬂ Raucherberatung _—
Bedenken ansprechen anbicten der ADK Unterstdtzungen zu rm

+ 1

Bei der nachsten X X Bel welteren Kontakten Im Rahmen des DMP-
Konsultation w_'"""'"“""_'i Programms for Asthma und COPD Patienten:
erneut so verfahren (gleiche Konsultation) w-ﬁ‘\ MNach stufe 4 verfahren ~

https://www.aok-gesundheitspartner.de/imperia/md/gpp/bw/dmp/asthmacopd/180410 bw dmp raucherentwoehnung.pdf



https://www.aok-gesundheitspartner.de/imperia/md/gpp/bw/dmp/asthmacopd/180410_bw_dmp_raucherentwoehnung.pdf

Beispielablauf

Alle hier aufgeflihrten Gesprachsbeispiele stammen aus dem Rauchberatungskonzept von Dr. Alexander
Rupp, Stuttgart und sollen der praxisnahen Vermittlung der Motivierenden Gespréachsfihrung dienen.

A1l: Ask

Abfragen Rauchstatus sowie Bewegung/ Gewicht bzw. BMI im Wartezimmer Uber Fragebogen
Lebensstil

Beispielgesprach:
Arzt (A): ,Sie haben im Aufnahmebogen angegeben, dass Sie rauchen.“ (A1: Rauchstatus erheben)
Patient (P): ,Ja, so ca. 20 Zigaretten pro Tag.”

A2: Advice

Klarer unmissverstandlicher &rztl. Rat zu Verhaltensanderung (Rauchen, Bewegung, Ernahrung (R, B, E)),
am besten verbunden mit Untersuchungsergebnissen (Lungenfunktion, Diffusion, Réntgen) und
Anamneseergebnissen (z.B. Fagerstrém, HSI)

Beispielgesprach:

A: ,Mit dem heutigen Befund ... (z. B. Lungenfunktion, Zuckerwerte, Cholesterinwerte, Carotisduplex,
Fagerstrom etc.) (Befunde als Feedback nutzen) méchte ich Ihnen dringend raten, das Rauchen
aufzuhdéren/ sich mehr zu bewegen/ Gewicht abzunehmen (A2: Ratschlag zum Aufhdren geben), da sich
die Werte sonst aller Wahrscheinlichkeit nach in den nachsten Jahren verschlechtern werden.

A3: Assess willingness

Offene Frage an den Patienten zur Veranderungsbereitschaft, z. B. ,Was denken Sie denn selbst Uber...
das Aufhéren (mehr Bewegung, Gewichtsabnahme).

Ggf. auch Abfragen der Griinde, die ihn am starksten dazu motivieren (Negative Seiten des bisherigen
Verhaltens, Positive Seiten der Verhaltensénderung).

Beispielgesprach:

A: ,Dass der Rat aufzuhoren von mir als Arzt kommen wird, war Ihnen vermutlich bereits im Vorfeld klar.
Mich wirde interessieren, was Sie selbst (iber das Rauchen denken?* (A3: Aufhdrbereitschaft mit einer
offenen Frage eruieren)

P: ,Ich weil3, es tut mir nicht gut, und eigentlich wirde ich gerne aufhéren, aber ich hab es schon so oft
versucht, ich schaff das nicht.”

A: ,Sie wollten schon 6fters aufhéren, aber es hat mehrere Male nicht geklappt. Ich hére aber heraus,
dass Sie prinzipiell aufhéren méchten (Reflexion). Wie stehen Sie denn zu einem Aufhérversuch, wenn
Ilhnen jemand helfen kénnte, die Schwierigkeiten zu l6sen, die bisher im Weg standen (offene Frage)?
P: , Das kdnnte ich mir eigentlich schon vorstellen, aber ich weil} nicht wie.*




Haufig genannte Hindernisse & Hiirden
»Ich wiirde gerne aufhoren, aber...*

Beratungsansatz/Lésungsmoglichkeit

»--.ich hab’s schon so oft nicht geschafft.”
...ich weild, dass ich es sowieso nicht
schaffe.”

Viele Raucher bendtigen mehrere Versuche.
Ohne erneuten Versuch wird das Ziel nicht
erreicht werden.

Was hat bei friiheren Versuchen gut
funktioniert, was hat nicht funktioniert?
Was misste bei einem erneuten Versuch
anders sein, um Erfolg zu haben?

Mit professioneller Unterstitzung oder z. B.
Begleitung innerhalb eines
Entwdhnungskurses kann der nachste
Aufhérversuch erfolgreich verlaufen.

....ich bin dann immer total nervos und
unruhig.”
....ich werde dann immer unausstehlich.

“

Nervositat, Unruhe,
Konzentrationsstérungen, Schlafstérungen
bis zu Aggressivitat oder auch trauriger
Verstimmung sind typische
Entzugssymptome, die die meisten
Rauchenden nach Aufhérversuchen kennen.
Sind diese zu stark ausgepréagt, sollte Gber
medikamentése
Unterstltzungsmaéglichkeiten des
Rauchstoppversuches informiert werden.
Diese helfen in den ersten Wochen, die
Entzugssymptome zu lindern und
ermdglichen fir viele Rauchende tberhaupt
erst den Ausstieg.

»-..ich habe Angst zuviel Gewicht
zuzunehmen.”

Der Stoffwechsel benétigt nach dem
Rauchstopp eine gewisse Zeit, sich
umzustellen. Eine Gewichtszunahme wird
zwar haufig berichtet ist aber kein
zwingendes Muss. Mit der richtigen
(ausgewogenen und gesunden) Erndhrung
und einer Steigerung der kdérperlichen
Aktivtat z. B. durch langere Spaziergéange
kann einer Gewichtszunahme erfolgreich
entgegengewirkt werden.

»-..ich weild Uberhaupt nicht, was ich
stattdessen mit mir anfangen soll.”

Es gibt eine fast unermessliche Zahl von
alternativen Verhaltensweisen fur die
Situationen, in denen bislang geraucht
wurde. Ablenkung und Aktivitat helfen, die
meist nur kurzen Rauchimpulse zu
Uberstehen. Mit der Zeit werden die
Abstande zwischen den Impulsen immer
langer und die Impulse immer schwacher so
dass ein neues Verhaltensmuster gelernt
wird. Kaffeetrinken oder Freude/Arger
aushalten geht dann plétzlich wieder ohne
Rauchen.




O A4: Assist

Unterstitzung zum Rauchstopp anbieten und vereinbarte unterstitzende MaBBnahme (z.B.
Kontaktadresse), auszugebende Patienteninformation und ggf. Einladung zu intensiver Beratung fir den
Patienten ggf. schriftlich festhalten.

Informationsmaterialien Rauchstopp u.a. z.B.

Kostenlose Materialien zum Drucken oder Bestellen

BZgA & DKFZ https://www.rauchfrei-info.de/informieren/

BZgA https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-nichtrauchens/
AZQ https://www.patienten-information.de/themen/lunge/lunge

DKFZ https://www.dkfz.de/de/rauchertelefon

Unterstiitzende MaBnahmen zum Rauchstopp beispielsweise

e BZgA Rauchentwdhnung Telefonberatung 0 800 8 31 31 31
e Suchtberatung u.a. z.B. https://www.awo.org/suchtberatung

¢ Selbsthilfeblcher u.a. z.B. A. Rupp, M. Kreuter (2017): Rauchstopp: Ihr erfolgreicher Weg zum
Nichtraucher

e Online-Schulungen u.a. z.B. www.nichtraucherhelden.de

 Kostenfreie zertifizierte Rauchfrei Kurse (IFT www.rauchfrei-programm.de / BAK
www.bundesaerztekammer.de / BDP www.pneumologenverband.de)

¢ AOK Praventionsberater: Beratung zu AOK Gesundheitsangeboten wie: Erndhrungsberatung,
Bewegungskurse, AOK Rauchstopp fiir in DMPs eingeschriebene Patienten

e Bosch BKK Patientenbegleitung als Praventionsberater: Berat zu Préaventionsangeboten
Rauchstopp-Angebote (analog und digital) sowie PraventionsmaflBnahmen

Beispielgesprach:

A: ,Es gibt verschiedene Mdglichkeiten, Sie beim Rauchstopp unterstutzen. Bei Bedarf an intensiverer
Unterstitzung arbeiten wir mit XY zusammen. Hatten Sie etwas dagegen, wenn wir lhre Kontaktdaten
an ,XY*“ weitergeben, die wirden sich dann mal unverbindlich mit Ihnen in Verbindung setzen?

Bei fehlender Einwilligung offene Frage ob er sich selbst melden méchte. Aufforderung: bitte
melden Sie sich innerhalb der nachsten Woche bei XY, unsere EFA kdnnte Sie bei Bedarf anschlieBend
telefonisch kontaktieren ob alles funktioniert hat* (A4: Assist = Unterstiitzen)

P: ,Ja gerne, ich kann mir auf jeden Fall anhdéren, was die so anbieten.*

O A5: Arrange
FollowUp vereinbaren zur Uberpriifung der vereinbarten MaBnahmen, dazu Ubergabe an die EFA

Das Follow-up kann z.B. beinhalten:
Erfragen der Erlaubnis zum Aufgreifen der Rauchstoppthematik beim nachsten Gespréach.
Telefonkontakt durch EFA (oder Praventionsberater AOK/BoschBKK).

Beispielgesprach
A: ,Unsere Arzthelferin/EFA Erlautert Ihnnen noch unsere besprochenen Informationsblatter und sucht
Ihnen den Kontakt zu/meldet Sie bei XY.*


https://www.rauchfrei-info.de/informieren/
https://www.bzga.de/infomaterialien/foerderung-des-nichtrauchens/
https://www.patienten-information.de/themen/lunge/lunge
https://www.dkfz.de/de/rauchertelefon
https://www.awo.org/suchtberatung
http://www.nichtraucherhelden.de/
http://www.rauchfrei-programm.de/
http://www.bundesaerztekammer.de/
http://www.pneumologenverband.de/

Bewegung

Menschen mit chronischer Niereninsuffizienz ohne Dialysetherapie wird eine aerobe
Bewegungstherapie/kérperliche Aktivitat empfohlen.

¢ Wédchentliche Trainingszeit von mindestens 150 Minuten, die auf drei Trainingseinheiten pro Woche

verteilt werden sollten.

o Moderate Belastung (Sprechen sollte mdglich sein'®): 30 Minuten an den meisten Tagen/Woche,

mindestens 10 Minuten-Einheiten oder

» Anstrengende Intensitat: 20 Minuten/Einheiten an 3 Tagen/Woche
o Krafttraining: 2 nicht aufeinander folgende Tage/Woche, 8-10 Ubungen der groBen Muskelgruppen,

10-15 Wiederholungen/Ubung

« Ubungen zur Beweglichkeit: 2 Tage/Woche, 10 Minuten/Tag, bei Falineigung Ubungen zur

Verbesserung des Gleichgewichts

o Die motivationale Beratung gemaf der 5A ist auch in der Bewegungsberatung hilfreich

Ohne Dialyse

Moderate Intensitat

An meisten Tagen pro
Woche

ca. 30min

Min. 10min Einheiten

z.B. Walking, Wandern,
Schwimmen oder
Radfahren

Anstrengende Intensitat

>3x pro Woche, 20min

S.0.

Krafttraining

2x pro Woche

an nicht
aufeinanderfolgenden
Tagen

z.B. 8-10 Ubungen der
groBen Muskelgruppen,
10-15 )
Wiederholungen/Ubung

Bei Fallneigung Ubungen

Ubungen zur Beweglichkeit Z?oTn?i%?'/r\QOChe zur Verbesserung des
g Gleichgewichts
Mit Dialyse
Fahrradergometer,
Koordinationstibungen
. . Bis zu 2 Stunden, und Ubungen zu
Wahrend der Dialyse beaufsichtigt Steigerung der
Muskelkraft und
Beweglichkeit
Bewegungstherapie,
. ) anpassen an
Nicht-Dialyse-Tag kbrperliches S.0.
Leistungsniveau
Allgemein

Steigern der Alltagsaktivitat

z.B. Einfihrung eines 15-
mindtigen Spaziergangs
nach jeder Hauptmabhlzeit

Treppensteigen,
Gartenarbeit, zligiges
Spazierengehen

Motivation zur Verhaltens&dnderung

Uberlastung vermeiden
Kleine, langfristige
Schritte

Einbindung soziales
Umfeld

Unterstitzung durch
Bewegungstagebucher,
Schrittzahler, ggf. Apps
oder soziale Netzwerke,
objektivierbare Erfolge
wie die Messung des
Blutzuckers vor und nach
Belastung

10 DMP KHK Handbuch




Patienteninformationen und Angebote zu korperlicher Aktivitit z.B.

Was?

Wie?

Wo?

DMP Diabetes Typ

2

Eine Veranderung des Lebensstils
erfordert einen umfassenden
interdisziplindren Ansatz sowie die
aktive Einbindung des Patienten,
wie es beispielsweise im Disease-
Management-Programm fur
chronisch kranke Patienten mit
Diabetes mellitus Typ 2 in Baden-
Wirttemberg angeboten wird.
Siehe z.B. AOK Curaplan.

https://www.aok-
gesundheitspartner.de/bw/dmp/dm2/index
.hitml

DMP KHK

Ziel der Disease-Management-
Programme ist die Optimierung
der Behandlung von Patienten mit
chronischen Erkrankungen durch
verbesserte Kontinuitat der
Betreuung und strukturierte
Koordination der
Behandlungsablaufe.

https://www.aok-
gesundheitspartner.de/bund/dmp/fag/khk/

Diabetes-
Sportgruppen
vor Ort

Analog zum erfolgreichen Konzept
der Koronarsportgruppen
(Deutsche Gesellschaft flr
Pravention und Rehabilitation

von Herz-Kreislauferkrankungen e.

V.) existieren inzwischen
bundesweit Diabetessportgruppen
(Arbeitsgemeinschaft Diabetes
und Sport der DDG)

http://diabetes-sport.de

Koronar-
Sportgruppen vor
Ort

https://www.dgpr.de/herzgruppen/herzgru
ppenverzeichnisse-nach-bundeslaendern/

Rezept far
Bewegung des
DOSB

Deutsch Olympischer Sportbund
Rezept fur Bewegung

https://www.dosb.de
Suchworte Rezept flir Bewegung

10-Jahres-Risiko
fir ein tédliches

kardiovaskulares
Ereignis ermitteln

z.B. durch SCORE-Charts der
“European Association of
Preventive Cardiology”

http://www.heartscore.org/de DE/access

Selbsthilfe-gruppen

vor Ort

Die NAKOS (Nationale Kontakt-
und Informationsstelle zur
Anregung und Unterstltzung von
Selbsthilfegruppen) eine
Einrichtung der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen e.V. informiert
und hilft bei der Suche nach
Selbsthilfegruppen

z.B. Der Bundesverband Niere
e.V. stellt kostenlose
Infomaterialien zur Verfligung

https://www.nakos.de

https://www.bundesverband-
niere.de/angebot/downloads

Patienteninformatio

nen

Das IQWIG (Institut fir Qualitat
und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen) hat ein Portal
fir Patientenzentrierte
Gesundheitsinformationen
geschaffen

https://www.gesundheitsinformation.de/
chronische-
nierenerkrankung.2606.de.html
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(im Link z.B. zur chronischen
Niereninsuffizienz)

gesundheitsinformation.de
verstehen | abwiagen | entscheiden

Patienten-leitlinie
Nierenerkrankunge
n bei Diabetes

Die Patientenzentrierte Form der
NVL

https://www.patienten-information.de/
mdb/downloads/nvl/diabetes-mellitus/dm-
nierenerkrankungen-versi.0-pll.pdf

Infomaterialien

Die BZgA (Bundeszentrale fur
gesundheitliche Aufklarung) bietet
kostenlose Infomaterialien zu
verschiedensten Themen wie
Suchtpravention (Alkohol,
Nikotin etc.),
Ernadhrung/Bewegung/Stressreg
ulation, Gesundheit im Alter
u.v.m.

https://www.bzga.de/infomaterialien/

Bundeszentrale
far
gesundheitliche
Aufkldrung

Patienteninformatio
nen

KfH Nierenzentren: Patientenratgeber
Wissen kompakt

https://www.kfh.de/infomaterial/patientenratge
ber/

Patienten-
informationen

Nierenstiftung Bewegung, Ernahrung,
Stressabbau

https://www.nierenstiftung.de/fuer-ihre-
gesundheit/praevention/tipps/

Uber den AOK Praventionsberater
https://www.mediverbund-ag.de/file/1993

Qr(])}é&?:undhelts- ge\évggfungseanngeigote, oder die Broschiire Gesundheitsangebote
9 porigruppen, ete. https:/www.aok.de/pk/ow/inhalt/gesundh
eitsangebote-vor-ort/
ggvt/(e unasberatun Beratung zu kérperlicher Aktivitat | Anmelden tber értliches AOK
g gung vor Ort Kundencenter oder Gesundheitszentrum
Adipositastherapie | Aktuelle Leitlinie &

Patientenleitlinie

www.awmf.org
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Gewichtsoptimierung

Ern&hrungsformen wie die bekannte mediterrane Erndhrung aus dem spanischen Raum oder auch die
schwedischen Ernahrungsrichtlinien gehen mit einer Verringerung von chronischen,
nichtibertragbaren Erkrankungen wie beispielsweise Ubergewicht/Adipositas, Diabetes, Krebs, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen einher. Vor allem die Die mediterrane Ernahrung ist nachweislich geeignet, das
kardiovaskulare Risiko um 30% zu reduzieren.'! Diese besteht vor allem aus regelmaBigem Verzehr von

Gemiuse, Obst,
Vollkornprodukten,
Fisch,

Nissen,

Beeren,

Samen,
pflanzlichen Olen

und im Gegenzug wenig rotem, verarbeiteten Fleisch, Salz, Zucker und Alkohol. 12

Zusammenfassende Erndhrungsempfehlungen gem. Anh 1

Allgemein

Reduktion
kardiovaskulares Risiko
(bis zu 30%)

kaloriengerecht,
ballaststoffreich
(>209/Tag), zucker- und
fettarm mit einem geringen
Anteil an geséttigten
Fettsauren (<10% der
Kalorien) und <Cholesterin
(<800mg/Tag), daftr aber
reich an ungesattigten
Fetten und an Omega-3-
Fettsguren

Mediterrane Ern&hrung

Einschrankung des
Alkoholkonsums,
Reduktion tierischer Fette,
Gewichtsreduktion und

hohe Zufuhr gesattigter
und/oder Trans-
Fettsauren erhdhen das

ErhOhte Tr|g|yzer|de Steigel’ung der LDL und So”ten daher
die Zufuhr von Omega 3
reichen Olen wie
beispielsweise Fischdl
Kenntnisse zur .
Kohlenhydratauswahl und Eﬂﬁiﬁ;ﬁgﬁgﬁmt
Diabetes Typ 2 Zur ausgewogenen o .
Fettzusammensetzung Inrllgceiz(lgem glykamischen
vermitteln
4,5-6g/Tag
Salzzufuhr

11 Biesalski, H. K., u.a. (Hrsg.) (2018): Ernahrungsmedizin. Stuttgart 2018.
2 WHO (2018): HEALTH EVIDENCE NETWORK SYNTHESIS REPORT 58, S. 25.

http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0011/365285/hen-58-eng.pdf (Stand 11.12.2018)

adobestock



http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/365285/hen-58-eng.pdf

Préadialyse (CKD Stadien
3-4)

Hamodialyse (CKD
Stadium 5D)

Peritonealdialyse (CKD
Stadium 5D)

Protein (g/kg KG)

0,8-1,0 (CKD Stadium 3)
0,8-1,2 (nephrotisches
Syndrom)

0,8-1,2 ( CKD Stadium 4)

>1,2

1,2-1,4
1,5 (Peritonitis)

Kalorien (kcal’kg KG)

35 (<60 Jahre)
30-35 (>60 Jahre)

35 (<60 Jahre)
30-35 (>60 Jahre)

35 (<60 Jahre)

30-35 (>60 Jahre)
Dialysatkalorien mit
eingerechnet

Pradialyse (CKD Stadien 3-

Hamodialyse (CKD

Peritonealdialyse (CKD

4) Stadium 5D) Stadium 5D)
Flussigkeit (ml/d) Selten Einschréankungen Urinmenge +500 Urinmenge +500
Natrium (mmol/d) 60-100 60-100 60-100

50-70 50-70

Kalium (mmol/d)

Reduktion bei
Hyperkalidmieneigung

Reduktion bei
Hyperkalidamieneigung

50-70 Hyperkalidmie tritt
seltener auf

(>5,5 mmol/l) (>5,5 mmol/l)
Phosphat (g/d) 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0
Ab dem KDIGO-Stadium 3 , ,
Kalzium sollten nicht mehr als 2¢g Nicht mehr als 2g Nicht mehr als 2g

Kalzium zugeflhrt werden

Kalzium/d zufiihren

Kalzium/d zufiihren

e Unter https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/fm/LS-10-Regeln-der-Ernaehrung.pdf finden sich zudem

die 10 Regeln der DGE

In leichter Sprache

Gesund essen und trinken
10 Regeln

Special A,
Olympics
Deutschland

B



https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/fm/LS-10-Regeln-der-Ernaehrung.pdf

e (Oder https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/

Vollwertig essen und trinken nach den

10 Regeln der DGE

www.dge.de/10regein

Kostenfreier Abdruck

nicht abgedruckt werden.

Weitere Patienteninformationen und Angebote z.B. u.a.

ki 10 Regeln als FDF

Die hier veroffentlichten Texte der 10 Regeln der DGE
stehen honorarfrei zum Abdruck in unveranderter Form zu
Verfigung. Quellenangabe: Deutsche Gesellschaft for
Ernahrung e. V., Bonn. Das Infoblatt der 10 Regeln darf

Was?

Wie?

Wo?

DMP Diabetes
Typ 2

Eine Verdnderung des Lebensstils erfordert einen
umfassenden interdisziplinaren Ansatz sowie die
aktive Einbindung des Patienten, wie es
beispielsweise im Disease-Management-Programm
far chronisch kranke Patienten mit Diabetes mellitus
Typ 2 in Baden-Wurttemberg angeboten wird siehe
z.B. AOK Curaplan

https://www.aok-
gesundheitspartner.de/bw/dmp/dm
2/index.html

DMP KHK

Ziel der Disease-Management-Programme ist die
Optimierung der Behandlung von Patienten mit
chronischen Erkrankungen durch verbesserte
Kontinuitat der Betreuung und strukturierte
Koordination der Behandlungsablaufe.

https://www.aok-
gesundheitspartner.de/bund/dmp/f

aa/khk/

10-Jahres-Risiko
fur ein tédliches
kardiovas-
kulares Ereignis
ermitteln

z.B. durch SCORE-Charts der “European
Association of Preventive Cardiology”

http://www.heartscore.org/de DE/a
ccess

Selbsthilfegruppe
n vor Ort

Die NAKOS (Nationale Kontakt- und
Informationsstelle zur Anregung und Unterstitzung
von Selbsthilfegruppen) eine Einrichtung der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen
e.V. informiert und hilft bei der Suche nach
Selbsthilfegruppen

https://www.nakos.de

Die Deutsche Gesellschaft flir Nephrologie bietet
kostenlose Patientenbroschiren z.B. zu

https://www.dgfn.eu/patientenbrosc
hueren.html
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Patienten-
broschiren

Schwangerschaft, Nierenersatztherapie,
Ubergewicht etc.
Faltblatt

Ubergewicht geht an die Nieren - und das gleich drei-
fach! Das Faltblatt zum Weltnierentag 2017.

5=
e

Ry
gy 3

(A ‘Q s 3 Download

.o e

Patienten-
informationen

Das IQWIG (Institut fir Qualitat und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen ) hat ein
Portal fur Patientenzentrierte
Gesundheitsinformationen geschaffen

(im Link z.B. zur chronischen Niereninsuffizienz)

gesundheitsinformation.de
verstehen | ab

wagen | entscheiden

https://www.gesundheitsinformatio
n.de/ chronische-
nierenerkrankung.2606.de.html

Patienten-leitlinie
Nieren-
erkrankungen bei
Diabetes

Die Patientenzentrierte Form der NVL

https://www.patienten-
information.de/
mdb/downloads/nvl/diabetes-
mellitus/dm-nierenerkrankungen-

vers1.0-pll.pdf

Infomaterialien

Die BZgA (Bundeszentrale fur gesundheitliche
Aufklarung) bietet kostenlose Infomaterialien zu
verschiedensten Themen wie Suchtpravention
(Alkohol, Nikotin etc.),
Erndhrung/Bewegung/Stressregulation, Gesundheit
im Alter u.v.m.

https://www.bzga.de/infomaterialie
n/

Bundeszentrale
flr
gesundheitliche
Aufkldarung

Patienten-
informationen

KfH Nierenzentren: Patientenratgeber Wissen kompakt

https://www.kfh.de/infomaterial/patient
enratgeber/

Patienteninforma
tionen

Nierenstiftung Bewegung, Ernahrung, Stressabbau

https://www.nierenstiftung.de/fuer-ihre-
gesundheit/praevention/tipps/

Patienteninforma
tionen

Osterreichische Gesellschaft fiir Nephrologie
Empfehlung zu Erndhrung

https://www.nephrologie.at/patientenin
formation/diaetempfehlung-bei-
dialyse/

Uber den AOK Praventionsberater
https://www.mediverbund-

AOK aqg.de/file/1993
Gesundheits- Ernahrungsberatung, Kochgruppen etc. oder die Broschure
angebote Gesundheitsangebote
https://www.aok.de/pk/bw/inhalt/ge
sundheitsangebote-vor-ort/
Ob Sie sich flr eine ausgewogene Ernahrung
AOK interessieren, lhr Gewicht reduzieren méchten, an Anmelden Uber 6rtliches AOK
Ernahrungs- einer Allergie leiden oder chronisch krank sind: Die Kundencenter oder
beratung Erndhrungsexperten der AOK helfen weiter — mit Gesundheitszentrum
persénlicher Beratung und vielen praktischen Tipps.
Adipositas-

therapie

Aktuelle Leitlinie & Patientenleitlinie

www.awmf.org
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Unterstitzung durch den Praventionsberater

Bei ausreichendenden kognitiven Ressourcen und entsprechender Mobilitat, sowie
Unterstitzung durch das soziale Umfeld, erhalten die Versicherten beim Arzt eine
arztliche Empfehlung z.B. als ,griines Rezept* mit dem zutreffenden ICD Schlissel
gemaB DIMDI hitps://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-
suche/htmlgm2020/

Rezept unter https://pro-gruenes-rezept.de/

und einen Informationsflyer mit den Kontakidaten des Ansprechpartners direkt
ausgehandigt.

Bei fehlender Selbststéandigkeit zur Eigenorganisation leitet der Arzt die Empfehlung
an die jeweiligen Ansprechpartner in den AOK Gesundheitszentren weiter. Dieser
nimmt anschlieBend Kontakt zum Versicherten auf.

Ziel des persoénlichen Gesprachs zwischen den AOK-Praventionsberatern und den
Kunden sollte die diagnosebezogene und an der Empfehlung des Arztes orientierte
Vermittlung in entsprechende AOK-Angebote sowie die Informationsvermittiung sein.



https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2020/
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2020/
https://pro-gruenes-rezept.de/

Nach dem Arztgesprich, Ubergabe des Patienten an die EFA

O Nach der arztlichen Beratung vereinbart die EFA mit dem Patienten einen FollowUp-Termin, um die
zwischen Arzt und Patient vereinbarten MaBnahmen zu Uberprifen
O sie bespricht mit den Patienten, ob das FollowUp als telefonischer Kontakt oder (perspektivisch) eine
Videosprechstunde erwinscht ist.

Telefonischer Kontakt erwiinscht: O Ja O Nein
Videosprechstunde erwiinscht: O Ja O Nein

Wenn im telefonischen (oder Video-) Kontakt zusatzliche Hilfe nétig ist: motivieren zu vereinbarten
MaBnahmen und ggf. mit dem Arzt nach Alternativen suchen und/oder einen Termin beim HA/ FA/
Praventionsberater/ Patientenbegleitung/ Sozialer Dienst vorschlagen.

O Die EFA Ubergibt dem Patienten die mit dem Arzt vereinbarten evidenzbasierten
Gesundheitsinformationen und bespricht die vereinbarten MaBnahmen

O zum Rauchstopp
O zur Bewegung
O zur Erndhrung

O Die EFA unterstitzt den Patienten bei der Kontaktaufnahme mit den vereinbarten
Unterstitzungsangeboten und meldet den Patienten wenn mdglich und vom Patienten das
Einverstandnis hierfir vorliegt dort direkt an

AnschlieBend informiert sie den Hausarzt Gber die getroffenen MaBnahmen.
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Sozialer Dienst AOK Baden-Wurttemberg

Biopsychosoziale Versorgung
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AOK-FacharztProgramm Nephrologie

1. Hintergrund

Aufbauend auf der Systemtheorie! beschrieb bereits in den 70er Jahren George Engel das
biopsychosoziale Modell?3.

Dieses beinhaltet folgende Kernaussagen:

Bei der Entstehung und im Verlauf einer Erkrankung sind Einflisse einer sozialen
Gemeinschaft, der Familie und individuelle Verhaltensmuster ebenso bedeutsam wie
entsprechende organpathologische Gegebenheiten. Aus Zwillingsstudien lieBen sich viele
Wechselwirkungen ableiten zwischen Umwelt, genetischer Veranlagung und psychosozialen
bzw. biologischen Faktoren.

Biologisch-genetische und psychosoziale Faktoren kénnen mithin eine Erkrankung ursachlich
bedingen, den Verlauf bestimmen oder als Folge erscheinen.

Das biopsychosoziale Bedingungsgeflige wird insbesondere bei bedrohlichen oder komplexen
Diagnosen und instabilen Versorgungssituationen wie bei Berufstdtigen mit einer
Nierenersatztherapie, &lteren Versicherten mit einer Nierenersatztherapie und einer
drohenden/bestehenden Pflegebedurftigkeit oder onkologischen Erkrankung angesprochen
und Bedarf hierbei haufig Unterstitzung.

2. Definition und Auftrag des Sozialen Dienstes der AOK

Im Sozialen Dienst der AOK (SD)* arbeiten ausschlieBlich staatlich anerkannte
sozialpadagogische Fachkréafte (Hochschulstudium) mit Zusatzqualifikationen bspw. in der
systemischen Beratung, zertifizierte Pflegeberatung nach § 7a SGB Xl und Weiterbildung
Psychoonkologie.

Hauptauftrag des SD ist es, Versicherte im Gesamtkontext zu betrachten und hieraus eine
stabile Gesamtversorgungssituation fir die Versicherten herzustellen. Fir die Versicherten
soll so eine angemessene Versorgung, eine individuelle Betreuung sowie eine wirtschaftliche
Optimierung der Versorgung geférdert werden.

Um die Qualitat und Wirtschaftlichkeit der Beratungen durch den SD sicherzustellen, bedarf
es strukturierter, einheitlicher und definierter Prozesse, die in der AOK Baden-Wirttemberg
umgesetzt werden.

Die Arbeitsweisen dieser individuellen Versorgungsgestaltung zielen im Einzelfall z. B. auf eine
Steigerung der Versorgungsqualitdt, bzw. Lebensqualitdt und eine Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit in der Versorgung.

" von Bertalanffy, L. (1968). General systems theory: Foundations, development, applications. New York: George Braziller Inc.
2 Engel, G. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196, 4286, 129-136.
3 Engel, GL (1980). The clinical application of the biopsychosocial model. Am J Psychiatry, 137: 535-544.

4 Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden der Soziale Dienst der AOK mit SD abgekdirzt
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Der/dem Versicherten wird eine qualitativ hochwertige, optimale Gestaltung in einer oft
untbersichtlichen und intransparenten Versorgungslandschaft des Gesundheitswesens zur
Verfligung gestellt. Komplexe und sektorenlbergreifende Versorgungsbedarfe stehen dabei
im Vordergrund (vgl. Kapitel 4).

3. Ziele im Sozialen Dienst der AOK

Durch die strukturierte Zusammenarbeit zwischen dem SD und der Haus- / Facharztpraxis soll
das Ubergeordnete Gesamtziel einer stabilen Gesamtversorgungssituation der/des einzelnen
Versicherten erreicht und so Uber-, Unter- und Fehlversorgungen vermieden werden.

Die Arztpraxis erhalt von dem SD Unterstitzung bei der Betreuung und Begleitung von
berufstéatigen Versicherten mit einem Nierenersatzverfahren, drohender/bestehender
Pflegebedurftigkeit oder onkologischen Erkrankung, die sich in einer komplexen, instabilen
Gesamtsituation befinden. Gemeinsam zielen sie auf das Herstellen von Adhérenz und
Empowerment, so dass die/der Versicherte im Gesamtprozess der Betreuung und Begleitung
mitwirkt. Durch die Kooperation und Kommunikation mit der Arztpraxis erreicht der SD
friihzeitig potentielle Risikopatientinnen und -patienten und kann so mdéglichst zeitnah
Interventionen in die Wege leiten.

Grundauftrag und Grundsatzziele im Uberblick:

= SektorenlUbergreifende Bedarfsermittlung

= Herstellen / Beibehalten einer stabilen Gesamtversorgungssituation
= |ndividuelle Betreuung und Unterstitzung

= Frihzeitige und nachhaltige Interventionen

= Strukturierte und interdisziplindre Handlungsablaufe

4. Zielgruppe und Zugangsvoraussetzungen

Der Fokus der Beratung durch den SD liegt in einer, die medizinische / arztliche Behandlung
der Haus- /Facharztpraxen erganzenden, nicht-medizinischen Beratung. Der SD hat einen
Uberblick tiber das regionale Leistungsangebot im Gesundheitswesen und bietet beratende
und organisatorische Unterstlitzung bei Patientinnen und Patienten an, bei welchen neben
der medizinischen Diagnose und Therapie ein weiterer Unterstiitzungsbedarf in einem
oder mehreren Bereichen vorliegt.

Seelische Belastungen im privaten und / oder beruflichen Umfeld minden ggf. bei

Versicherten in Hilflosigkeit, Katastrophisierungsgedanken, Stimmungsstérungen und
Passivitat. In diesen Fallen kann von einer komplexen Versorgungssituation ausgegangen
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werden, so dass bspw. bei nachfolgenden Kontextfaktoren Unterstitzung angeboten werden
kann:

= Probleme am Arbeitsplatz (z. B. Arbeitsplatzunsicherheit, -unzufriedenheit, Mobbing)

= Abkldrung Dberuflicher Situation / Perspektive (z.B. Wiedereingliederung,
Arbeitslosigkeit)

» Unterstitzung / Organisation Leistungsantrage (z. B. Reha, Rente, Pflege)
» Soziale Problemsituation (z. B. sozialer Riickzug, finanzielle Probleme)
= Familidre Probleme (z. B. Beziehungsprobleme mit Eltern / Familie)

» Ha&usliche Situation / Wohnen ist nicht sichergestellt bzw. Wohnungs- /
Nachbarschaftsprobleme

» Gesellschaftliche Teilhabe ist nicht sichergestellt; soziokulturelle Probleme

= Pflegebedurftigkeit droht bzw. besteht (z. B. fehlende Unterstitzung bei der
Organisation der Pflege)

= Problem mit der (eigenen) Erkrankung bzw. des Partners / Kindes bzw. der
Krankheitsbewaltigung

= Problem mit Verlust/ Tod z. B. Eltern / Partner / Familie

= Gewalterfahrung und Verwahrlosungstendenzen.
Die ganzheitliche Betreuung und Begleitung bei Versicherten im Berufsleben mit
Nierenersatzverfahren, mit drohender/bestehender Pflegebedirftigkeit oder onkologischen

Erkrankung durch den SD kann — in enger Absprache mit den jeweils Beteiligten — demnach
Folgendes umfassen:

= Entwicklung eines individuellen Versorgungplans (Ziel- / MaBnahmenplanung)

= Unterstitzung bei der Krankheitsbewaltigung bzw. beim Umgang mit der Erkrankung
» Einbezug der familiaren und sozialen Situation

» Berlcksichtigung des Arbeitsplatzes und beruflicher Perspektiven

= Berlcksichtigung wirtschaftlicher / sozialer Probleme

» Unterstitzung bei der Organisation der Rehabilitation / Nachsorge

» Umgang mit Tod und Sterben.

Basis der begrindeten Zusammenarbeit bilden die generellen, gesetzlichen
Rechtsgrundlagen®.

Die Facharztpraxis kann zudem den SD als kompetente Ansprechpartner zu spezifischen,
regionalen Versorgungsthemen heranziehen. Der SD unterstitzt die Haus-/ Facharztpraxis mit
und ohne direkten Versichertenbezug beispielsweise bei der Suche nach Selbsthilfegruppen
oder anderen Angeboten im regionalen Netzwerk. Durch den gemeinsamen Austausch im

5§11 (4) SGB V, §7a SGB XI, §27i.V.m. §10 und §26 (3) SGB IX, §17 SGB I, §100ff SGB X i.V.m. §203 StGB
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Anhang Sozialer Dienst zu Anlage 17

Rahmen dieses Unterstiitzungsmanagements kann sich auch ein direkter Beratungsbedarf fur

den Versicherten durch den SD ergeben.

Einbindung Uber die
HAUSARZTPRAXIS bei
(Zugang und Kontextfaktoren):

z. B. berufstatiger, erkrankter Versicherter
mit Nierenersatzverfahren

in Verbindung mit mindestens einem
psychosozialen Kontextfaktor wie z. B.:

= seelische Belastungen im privaten oder
beruflichen Umfeld

Unterstitzungsaufgaben durch

sozialpadagogische Interventionen wie z. B.:

Vernetzung regionaler Unterstutzungs-
/ Versorgungsangebote

Abklarung z. B. beruflicher / familiarer
Konfliktsituationen, ggf. in Abstimmung
mit Haus- und / oder Facharztpraxis

Individuelle Beratungsgesprache mit
Ziel- und MaBnahmenplanung, ggf.

Bei Vorliegen von Unterstltzungs- und Erstellung eines Hilfeplans
Vermittlungsbedarf bei der Umsetzung arztlich e s

verordneter MaBnahmen, z. B. -

Organisation und Nachsorge von
RehabilitationsmaBnahmen

Bei Bedarf Hausbesuche

=  Unterstitzung und Vermittlung bei der
Umsetzung arztlich verordneter
MaBnahmen

Abb. 1: Ubersicht Kontextfaktoren und Zugang zum SD

Kontextfaktoren und Zugang im Uberblick:

Bei erkennbarer Veranderungsbereitschaft der/des Patientin/Patienten nach
biopsychosozialer Beratung und gemeinsamer Entscheidungsfindung durch die
nephrologische Facharztpraxis und die Hausarztpraxis und Versicherte, bei welchen
eine instabile Versorgungssituation neben einer Nierenersatztherapie (wéhrend einer
Berufstatigkeit), onkologischen Erkrankung oder  drohender/bestehender
Pflegebedurftigkeit besteht und mindestens ein psychosozialer Kontextfaktor vorliegt:

Soziale, berufliche, familidre Problemsituationen

Hausarztpraxis als Lotse und Koordinatorin: In der Regel Zugang zum SD Uber
Hausarztpraxis.

Bei Patientinnen/Patienten im praterminalen und terminalen Stadium der
Niereninsuffizienz kann im Rahmen des biopsychosozialen Versorgungskonzepts ggf.
auch der SD Uber den nephrologische Facharztpraxis einbezogen werden. Es besteht
dazu die gegenseitige zeitnahe Informationspflicht zwischen Haus- und Facharztpraxis
(in schriftlicher Form).
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5. Sozialpadagogische Methoden des Sozialen Dienstes
der AOK

Der SD erganzt im konkreten Fall die medizinische Behandlung durch gezielte
sozialpadagogische Interventionen, um eine stabile Gesamtversorgungssituation herzustellen.
Je nach Fallkomplexitat, Zielsetzung und MaBnahmenplanung werden im gesamten
Betreuungszeitraum verschiedene sozialpadagogische Methoden eingesetzt.

5.1 Versorgungsplanung

Der SD erstellt im Bedarfsfall einen individuellen Versorgungsplan mit der/dem Versicherten.
Der Versorgungsplan basiert auf einer Situationsanalyse, die sich an die Internationale
Klassifikation der Funktionsfahigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) anlehnt. Er
ermoglicht die Dokumentation einer umfassenden sozialpddagogischen Anamnese, die
Planung und Verlaufskontrolle von Zielen und MaBnahmen sowie eine abschlieBende
Fallevaluation. Bezugnehmend auf ICF und das biopsychosoziale Modell nimmt die
Versorgungsplanung folgende Bereiche ndher in den Blick:

= soziale & familidre Teilhabe

= gesellschaftliche & berufliche Teilhabe

» haushalterische Versorgung / Wohnumfeld
» Verfassung / Konstitution

» medizinische Versorgung.

5.2 Einzelfallberatung

Der SD erkennt im Rahmen der Einzelfallberatung mdogliche psychische und soziale
Belastungen sowie Einschrédnkungen, bringen diese in Zusammenhang mit den aktuellen
Versorgungsdefiziten und Dberlcksichtigen sie in der Versorgungsplanung. Diese
fundamentale Art der Betrachtung von Lebens- und Gesundheitssituationen ist im Verstandnis
der Zusammenarbeit zwischen Sozialer Arbeit und Versicherten die Grundlage fir eine
tragfahige Problemlésung®. Sie berlicksichtigt ferner Ressourcen der regionalen Versorgung
und der/des Versicherten selbst’.

Kernmerkmale der Einzelfallberatung im Uberblick:

= Individuell und ganzheitlich
= Ressourcen- und lésungsorientiert

=  Bezieht Versicherte und ihr soziales Umfeld mit ein.

8 Sickendiek, U. et al. (2008). Eine Einfiihrung in sozialpadagogische und psychosoziale Beratungsansatze. 3. Auflage,
Weinheim/Minchen: Juventa-Verlag.
7 Belardi, N. (2007). Beratung. Eine sozialpadagogische Einfiihrung. 5. , Giberarbeitete Auflage. Minchen: Juventa-Verlag.
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5.3 Case Management

Der SD erhebt eine strukturierte Analyse, um so die Basis zur Weiterentwicklung der
Versorgungsstruktur im Einzelfall zu schaffen (impliziert eine Versorgungsplanung). Dabei
geht der SD ggf. situationsbezogen Kooperationen mit anderen, regionalen Institutionen und
Beratungsstellen ein. Die regionalen Versorgungsstrukturen werden hinzugezogen. Die
Methode des Case Managements ist ein phasenhafter, ineinander Gbergehender und sich ggf.

/1. Assessment (Einschatzung) anning (Planung) \

wiederholender Prozess? :
. N V
*  Erkennen der Grundproblematik und »  Erfassung aller Einflussfaktoren: Einbezug

anderer relevanter Themen neben der und Klarung des sozialen und h&uslichen

Diagnose / Erkrankung Umfeldes

= Erkennen von beglinstigenden oder
hemmenden Ressourcen / Netzwerken

= Zielabklarung und MaBnahmenplanung

- AN J

4. Monitoring (Controlling / Prozess- \

Uberwachung)

= Qualitats- und ergebnisorientierte
Beobachtung und Bewertung

= Evaluation der Wirksamkeit der
Interventionen und MaBnahmen in
Anbetracht des angestrebten Ziels

= Evil. Zielanpassung und Vorgehen erneut

k planen jvk /

Abb. 2: Kernmerkmale des Case Managements im SD / in der PBG im Uberblick

/3. Intervention (Durchflihrung)
= MaBnahmen konkret durchfiihren
=  Ggf. Einbeziehen anderer Beteiligter /
Leistungstrager, auch Angehérige
Kooperationen eingehen und schaffen

5.4 Interdisziplinare Kooperation und Vernetzung

Interdisziplinare Kooperation bzw. ,Interprofessionalitdt bedeutet, dass Fachleute aus
unterschiedlichen Disziplinen und Professionen koordiniert und eng aufeinander abgestimmt
zusammenarbeiten.“® Im Gesundheitswesen findet die interdisziplindre Zusammenarbeit unter
anderem  zwischen  Arztinnen/Arzten, Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten,
medizinischem Fachpersonal, Pflegekraften und Sozialer Arbeit (hier durch den SD) statt.
Durch einen gezielten Austausch wird die Qualitdt der einzelnen Kontakte zu den
Patientinnen/Patienten gesteigert und Unter-/Uber- und Fehlversorgung vermieden.

Die Komplexitdt der individuellen Unterstitzungsbedarfe erfordert neben fundierten
Fachkenntnissen auch eine umfangreiche Vernetzung mit einschldgigen Dienstleistern der

8 Wendt, Wolf-Rainer (2008). Case-Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Eine Einfliihrung. Freiburg im Breisgau:
Lambertus-Verlag.

9 BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT FUR REHABILITATION (Hrsg.) 2018: Rehabilitation. Vom Antrag bis zur Nachsorge —
fur Arzte, Psychotherapeuten und andere Gesundheitsberufe. Berlin/Heidelberg, S. 282.
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Ortlichen bzw. Uberdrtlichen Hilfesystemen. Der SD bewegt sich mit ihrem Auftrag innerhalb
aller Netzwerkebenen. Netzwerkarbeit geht Uber die Form der Kooperation, die in der Regel
auf bilaterale Beziehungen beschrankt ist, hinaus und dient der Erzeugung positiver
individueller Lésungen sowie einer stabilen Gesamtversorgungssituation im Einzelfall. Der
Case Management-Ansatz verdeutlicht, dass der SD durch strukturierte Bedarfsarbeit und
regionale Netzwerkarbeit bei multikomplexen Problemlagen neben den medizinischen
Determinanten die sozialen Determinanten gemeinsam mit der/dem Versicherten in den Blick
nimmt. Im Rahmen des Case Managements kooperiert der SD im Einzelfall z. B. mit folgenden
Netzwerkpartnern:

»= Haus- und Facharztpraxen

= Psychotherapiepraxen

= Psychologische Beratungsstellen

= Selbsthilfegruppen

= Sozialleistungstrager wie Bundesagentur fir Arbeit, Jobcenter, Grundsicherung fir
Erwerbsunfahige

» Soziale Einrichtungen (Pflegeheime, Jugendhilfeeinrichtungen)

= Jugendamt

= Gogf. Arbeitgeber (mit Einverstandnis des Versicherten)

* Integrationsfachdienst

= Rentenversicherung und weitere.

6. Kooperation und Kommunikation zwischen den
Beteiligten

In der Regel erfolgt die Kommunikation zwischen SD und der Hausarztpraxis (vgl. 6.1).
Dadurch wird die Rolle der Hausarztpraxis als Lotse und Koordinatorin in der interdisziplindren
Versorgung deutlich:

Hausarztpraxis

Versicherte /
Patienten

Sozialer Dienst AOK Facharztpraxis

Abb. 3: Kommunikationsstruktur in der interdisziplindren Versorgung
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Anmerkung: Bei Patienten im praterminalen und terminalen Stadium der Niereninsuffizienz
kann im Rahmen des biopsychosozialen Versorgungskonzepts ggf. auch der SD Uber die
nephrologische Facharztpraxis einbezogen werden. Es besteht dazu die gegenseitige
zeitnahe Informationspflicht zwischen Haus- und Facharztpraxis (in schriftlicher Form).

6.1 Strukturierte Zuweisung

Der SD wird zeitnah mittels Beratungsbogen Uber Versicherte mit einem zusétzlichen
Beratungsbedarf durch die behandelnde Hausarztpraxis informiert.

Fir eine gelingende Kooperation sind strukturierte Zuweisungs- und Einschaltwege
vorgesehen'?:

« Feststellung nach biopsychosozialer Anamnese: Berufstatigkeit und Nierenersatzverfahren,
drohende/bestehende Pflegebedurftigkeit oder onkologischen Erkrankung, die sich in einer komplexen,
instabilen Gesamtsituation befinden.

* Interdisziplinare Versorgung soll durch den SD erweitert werden

*\Weiterleitung des "Beratungsbogen zur Einbindung des Sozialen Dienstes" und der

Nephrologiepraxis Schweigepflichtentbindung an regional zustandigen SD (sofern durch Hausarztpraxis nicht moglich).

« Die Hausarztpraxis holt die Schweigepflichtentbindung ein (vgl. "Beratungsbogen zur Einbindung des
Sozialen Dienstes"), sofern dies nicht bei der Nephrologiepraxis erfolgt ist.

* Weiterleitung des "Beratungsbogen zur Einbindung des Sozialen Dienstes" an den SD (s.
Adressliste SD)

Hausarztpraxis

» Kontaktaufnahme zur/zum Versicherten
« Einwilligungserklarung / Schweigepflichtentbindung liegt vor
« Je nach Verfahrensabsprache, ggf. Riickmeldung Giber geplantes Vorgehen an Nephrologie- oder

. . Hausarztpraxis.
Sozialer Dienst sarzlpraxis

Abb. 4: Zuweisungs- und Kommunikationsverfahren in der interdisziplinédren Versorgung

Die Kontaktaufnahme zum SD soll Uber die Hausarztpraxis erfolgen. Die Hausarztpraxis soll
in jedem Fall Gber die Einbindung und den weiteren Verlauf informiert sein.

Auch der SD kann im Rahmen der interdisziplindren Versorgung berufstatige Versicherte mit
einem Nierenersatzverfahren, mit einer drohenden/bestehenden Pflegebediirftigkeit oder
onkologischen Erkrankung, die sich in einer komplexen, instabilen Gesamtsituation befinden
in Absprache mit den aktuell behandelnden Praxen, weitere Facharztpraxen Uber die gewahlte
Hausarztpraxis einschalten.

1 Im strukturietem Zuweisungs- und Kommunikationsverfahren nehmen die unter Kapitel 6 beschriebenen
Verfahrensabsprachen eine zentrale Rolle ein.
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Bei Patientinnen und Patienten im praterminalen und terminalen Stadium der
Niereninsuffizienz kann im Rahmen des biopsychosozialen Versorgungskonzepts ggf. auch
der SD Uber die nephrologische Facharztpraxis einbezogen werden. Es besteht dazu die
gegenseitige zeitnahe Informationspflicht zwischen Haus- und Facharztpraxis (in schriftlicher
Form).

6.2 Dokumenteneinsatz

Die Facharztpraxis informiert i. d. R. die Hausarztpraxis mittels Befundbericht Uber seine
Empfehlung zur Einbindung des SD (vgl. Kapitel 4 und 6.1).

Der ,Beratungsbogen zur Einbindung des Sozialen Dienstes“ (vgl. Kapitel 8) qilt als
Auftragsformular und wird i. d. R. von der Hausarztpraxis an den SD Ubermittelt. Erfasst
werden neben den persénlichen und medizinischen Daten der Unterstitzungs- und
Beratungsbedarf der Versicherten. Dieser ergibt sich aus den unter Kapitel 4 beschriebenen
psychosozialen Kontextfaktoren.

Hintergrundinformation fir die Facharztpraxis:

Die Hausarztpraxis hat die Maoglichkeit, konkret empfohlene Ziele und MaBnahmen
auszusprechen. Diese werden vom SD verfolgt und kénnen im weiteren Beratungsverlauf im
konkreten Versichertenkontakt ergéanzt bzw. verandert werden.

Die Hausarztpraxis holt im Vorfeld der Einschaltung das Einverstandnis zur Kooperation
der/des Versicherten ein. Der SD steht unter besonderer Schweigepflicht, so dass ein
Austausch  zwischen ihnen und Hausarztpraxis nur nach Einwiligung und
Schweigepflichtentbindung der/des Versicherten erfolgen kann.

Liegt diese Schweigepflichtentbindung seitens der/des Versicherten vor, gibt der SD eine
Ruckmeldung zur Versorgungssituation an die Hausarztpraxis, sofern dies auf dem
.Beratungsbogen zur Einbindung des Sozialen Dienstes” entsprechend angekreuzt ist.

Der o. g. Beratungsbogen steht in Verbindung mit der ,Information fiir die Hausarzt-/
Facharzt und Psychotherapiepraxis“. Diese entspricht einer Schnellinformation Uber den
Beratungsservice des SD und steht der Hausarzt-/ Facharzt- und Psychotherapiepraxis als
Ubersicht zur Verfiigung (s. Kapitel 8).

7. Rechtsgrundlagen

7.1 Versorgungsmanagement § 11 (4) SGB V

Unabhangig des § 140a SGB V haben Versicherte gemai § 11 Absatz 4 SGB V Anspruch auf
Versorgungsmanagement. Das Versorgungsmanagement zielt auf die Lésung von
Schnittstellenproblemen fiir reibungslose Ubergénge in verschiedene Versorgungsbereiche.
Die betroffenen Leistungserbringer arbeiten zusammen und Ubermitteln sich gegenseitig
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erforderliche Informationen. Hieraus ergibt sich fur die AOK Baden-Wurttemberg der
Sicherstellungsauftrag fur eine sachgerechte Anschlussversorgung und Hilfevermittlung.

7.2 Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V

In seinen Grundzigen basiert § 140a SGB V auf sektorenlbergreifenden Versorgungsformen
fur eine optimierte Vernetzung verschiedener Fachdisziplinen und Sektoren. In den Vertragen
nach § 140a SGB V werden Inhalt, Umfang und Durchfihrung der Versorgungsauftrage,
insbesondere die Ausgestaltung der Qualitdtsanforderungen, sowie die Vergitung naher
geregelt.

Auf der Grundlage des § 140a SGB V setzt die AOK Baden-Wirttemberg zusatzlich im Bereich
Nierenersatzverfahren, onkologische Erkrankungen oder Pflegebedurftigkeit auf
Versorgungsauftrage, die flachendeckend zur verbesserten Versorgung dieser Patientinnen
und Patienten beitragen. Zur Uberbriickung von Schnittstellen wird neben der fachspezifischen
Sicherstellung der Versorgung u. a. die engmaschige Zusammenarbeit mit den hausarztlichen
Vertragspartnern geférdert und dabei die Kompetenz des SD genutzt.
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8. Formulare fir die Facharztpraxis

Anhang Sozialer Dienst zu Anlage 17

ASK

Information fur die Hausarzt- / Facharzt-
und Psychotherapiepraxis

Beratungsservice des Sozialen Dienstes (SD) der AOK Baden-Wiirttemberg

Die Gesundheitskasse.

Worin liegt der Mehrwert?

Der SD unterstitzt die Praxen: Im Rahmen
eines Unterstitzungsmanagements stehen
Ihnen die Mitarbeiter/innen als fachkompe-
tente Ansprechpartner/innen zu diversen
Themen zur Seite. Im SD arbeiten aus-
schlieBlich staatlich anerkannte sozialpada-
gogische Fachkrafte (Hochschulstudium) mit
Zusatzqualifikationen wie beispielsweise
systemische Beratung, Psychoonkologie und
zertifizierte Pflegeberatung (§7a SGB Xl). In
einem individuellen  Beratungsgesprach
analysiert der SD die biopsychosoziale
Situation und den Hilfebedarf des Patienten.
Er stimmt mit dem Patienten einen
Versorgungsplan ab und unterstitzt bei der
Durchfihrung. Dazu gehdren auch die
Vermittlung von weiteren Hilfen und die
Zusammenarbeit mit anderen Beratungs-
stellen oder Institutionen. Auf Wunsch kann
das Beratungsgesprach auch beim Patienten
zu Hause stattfinden.

Persénlich — Direkt — Nah

Sie erhalten erganzende Informationen zur
regionalen Versorgungsstruktur / Ansprech-
partnern und zu sozial-/leistungsrechtlichen
Fragestellungen. Daruber hinaus unterstitzt
der SD im konkreten Fall die medizinische
oder therapeutische Behandlung durch
gezielte Interventionen, um gemeinsam mit
der Facharztpraxis im jeweiligen Einzelfall
eine stabile Gesamtversorgungssituation
herzustellen. Durch die Begleitung durch den
SD wird Ihre Praxis entlastet. Das Bera-
tungsangebot ist erganzend zur Behandlung
zu verstehen.

Klarung — Unterstiitzung — Vermittiung
Hinweis: Mitarbeiter des SD sind an die
Einhaltung der Schweigepflicht sowie an eine
datenschutzkonforme Beratungssitua-tion
gebunden. Diese Gesprache unterliegen der
besonderen Verschwiegenheitspflicht. Die
Notwendigkeit der Datenweitergabe setzt das
Einverstandnis der Patienten voraus.

In welchen Fallen den SD
einzubinden?

Die Einbindung des SD ist in den jeweiligen
Vertragen erlautert (vgl. MEDI https://www.medi-
verbund.de/facharztvertraege/) und HAVG
https://www.haevbw.de/hzv-aok). In der Regel erfolgt
die Einbindung Uber die Hausarztpraxis, wenn bei
Versicherten neben einer spezifischen Diagnose
mindestens einer der folgenden Kontextfaktoren
vorliegt

= Berufliche oder soziale Faktoren wie zum Beispiel:

- Probleme am Arbeitsplatz (z. B.
Arbeitsplatzunsicherheit, -unzufriedenheit,
Mobbing)

- Abklarung beruflicher Situation / Perspektive (z.
B. Wiedereingliederung, Arbeitslosigkeit)

- Unterstiitzung / Organisation Leistungsantrédge
(z. B. Reha, Rente, Pflege)

- Soziale Problemsituation (z. B. sozialer
Rickzug, finanzielle Probleme)

- Familidre Probleme (z. B. Beziehungskonflikte /
Erziehungsprobleme / familidre Streitigkeiten)

- Hausliche Situation (z. B. Wohnen ist nicht
sichergestellt / Wohnungs- /
Nachbarschaftsprobleme)

- Gesellschaftliche Teilhabe ist nicht
sichergestellt; soziokulturelle Probleme

- Pflegebedirftigkeit droht bzw. besteht (z. B.
fehlende Unterstltzung bei der Organisation
der Pflege)

- Probleme mit der (eigenen) Erkrankung bzw.
des Partners / Kindes bzw. der
Krankheitsbewaltigung

- Probleme mit Verlust / Tod z. B. Eltern / Partner
/ Familie

- Gewalterfahrung und
Verwahrlosungstendenzen.

= Vermittlung weiterer Hilfen und Vernetzung
regionaler Angebote (z. B. Selbsthilfegruppen) ist
erforderlich

= Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen
oder Institutionen ist erforderlich

ist es sinnvoll,

Psychosozial — Ressourcenorientiert —
Individuell
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Patienteninformation

Sozialer Dienst der AOK Baden-W rttemberg

mehr Service — mehr Nahe — mehr Leistung

Wann und in welchen Fallen kann lhnen der
Soziale Dienst helfen?

Wenn Sie am Hausarzt- oder

FacharztProgramm teilnehmen, stehen wir

Ihnen und lhren Angehdrigen gerne mit Rat

und Tat zur Seite. Oft flihren Krankheit oder

Pflegebedurftigkeit zu finanziellen, beruflichen,

persénlichen und / oder familidren

Belastungen. Deshalb unterstitzen und

beraten wir Sie bei

e lebensveréandernden Erkrankungen

o krankheits- und belastungsbedingten
Arbeitsplatzproblemen

o Pflegebedurftigkeit / Hilfe fur pflegende
Angehérige

o Rehabilitation und Rente

e Schwerbehinderung.

Wer engagiert sich fiir Sie im Sozialen
Dienst der AOK Baden-Wiirttemberg?

Staatlich anerkannte sozialpddagogische
Fachkrafte bringen im Sozialen Dienst der AOK
Baden-Wiirttemberg ihre ganze Erfahrung fiir
Sie ein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zeichnen sich nicht nur durch eine hohe
persénliche Motivation aus. Sie alle haben ein
Hochschulstudium absolviert und sich zudem
durch diverse Weiterbildungen fiir diese
sensible Aufgabe qualifiziert.

Was kann der Soziale Dienst fiir Sie tun?

Far Ihre persdnlichen Sorgen, Unsicherheiten
und Noéte haben wir immer ein offenes Ohr.
Was wir miteinander besprechen, bleibt
selbstverstandlich unter uns. Einen diskreten
und verantwortungsbewussten Umgang mit
allem, was Sie uns anvertrauen, sichern wir
lhnen zu!

Wenn Sie es wiinschen, kdnnen wir [hnen bei
vielen Themen ganz konkret helfen. Zum
Beispiel, wenn es darum geht,
sozialversicherungsrechtliche Fragen zu klaren.

Anhang Sozialer Dienst zu Anlage 17

AGK

Die Gesundheitskasse.

Oder wenn wir gemeinsam mit lhnen nach
passenden

Méglichkeiten suchen, die Sie entlasten. Wir
helfen Ihnen auch bei Antrdgen rund um
Rehabilitation und Pflege oder beim ,Grad der
Schwerbehinderung®. In personlichen
Gesprachen ist auch Ihre
Krankheitsverarbeitung ein wichtiges Themal!
Hier unterstiitzen wir gerne.

Wie kommen wir miteinander ins
Gesprach?

Nachdem wir einen Termin vereinbart haben,
begriBen wir Sie gerne in den Raumlichkeiten
der AOK oder treffen uns bei lhnen zu Hause.
Dann besprechen wir gemeinsam und ganz in
Ruhe, welche Sorgen Sie beschéftigen und mit
welchen Schritten es ganz konkret weitergeht.
Weitere Termine vereinbaren wir individuell und
in personlicher Absprache mit [hnen.

Unser wichtigster Grundsatz

Ob wir fir Sie tatig werden durfen, entscheiden
alleine Sie! Wenn Sie unser Angebot nicht in
Anspruch nehmen mdéchten, entstehen Ihnen
keinerlei Nachteile. Dies gilt auch dann, wenn
wir lhnen im Laufe unserer Beratung bestimmte
Vorschlage machen, mit denen Sie nicht
einverstanden sind.

Dies kann manchmal zur Folge haben, dass Sie
unseren Beratungsservice oder Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung nicht oder
nicht in vollem Umfang in Anspruch nehmen
kdénnen. Selbstversténdlich kénnen Sie auf
unsere Dienste sehr gerne jederzeit wieder
zuriickkommen.

Auf Seite 2 informieren wir Sie zu unserem
Datenschutz.
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Ganz im Vertrauen!

Datenschutz im Sozialen Dienst der AOK Baden-Wirttemberg

lhre Daten in sicheren Handen

Den Schutz lhrer Daten nehmen wir sehr ernst.
Deshalb werden lhre Daten bei uns so sicher
verwahrt und gespeichert, dass Unbefugte nicht
darauf zugreifen kdnnen. Wir geben Daten von
Ihnen nur dann weiter, wenn Sie dies
ausdriicklich erlauben. Auch dann, wenn Sie
den Sozialen Dienst nicht mehr beanspruchen,
sind Ihre Daten sicher, indem wir sie
zugriffsgeschutzt unter Beruicksichtigung der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen speichern.
Nach Ablauf

einer gewissen Frist werden sie geméR den
Bestimmungen zum Datenschutz vernichtet
oder geldscht.

Auch innerhalb der AOK Baden-Wirttemberg
unterliegt der Soziale Dienst der
Schweigepflicht. Er darf Informationen zu Ihrer
Person nur dann intern weitergeben, wenn Sie
Leistungen in Anspruch nehmen wollen (z. B.
Haushaltshilfe, Pflegegeld), und diese Daten
zwingend erforderlich sind. Wir geben Daten
nur dann an Dritte (z. B. an behandelnde Arzte)
weiter, wenn wir dies vorher mit lhnen
abgesprochen haben. Hierzu erteilen Sie uns
bitte jeweils lhre schriftliche Einwilligung.

Um welche Daten geht es dabei genau?

¢ Diagnosen / Symptomatik bzw. die damit
einhergehenden Funktionseinschréankungen

e Beschreibung von krankheitsbedingten
Beeintrachtigungen (positives / negatives
Leistungsbild)

¢ Krankenhaus-/Rehabilitationsaufenthalte

e Einschrankungen durch drohende oder
bestehende Pflegebedirftigkeit

o Arzte / Angehérige eines Heilberufes, die in
die Behandlung eingebunden sind

e geplante Behandlungen

e MaBnahmen, die aus arztlicher Sicht
notwendig erscheinen, um die
gesundheitliche Situation zu verbessern.

Anhang Sozialer Dienst zu Anlage 17

AGK

Die Gesundheitskasse.

Diese MaBnahmen kénnen sich Uber die
medizinische Behandlung hinaus auch auf lhre
aktuelle Lebenssituation beziehen. Dazu
zahlen beispielsweise:

e |hre familidre Situation

¢ Finanzielle Sorgen

e Probleme in der Umsetzung der Pflege
¢ lhre hausliche Situation

o lhre Arbeitsplatzsituation.

Besonderer Datenschutz
- lhr Sozialer Dienst

Der Soziale Dienst unterliegt den besonderen
Anforderungen von §203 Abs.1 Nr.5 des
Strafgesetzbuches. Dort steht, dass es unter
anderem Sozialpddagogen nicht gestattet ist,
unbefugt ein fremdes Geheimnis (ein
personliches oder ein Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnis) das anvertraut wurde
oder in sonst einer Weise bekannt geworden
ist, zu offenbaren.

Zu diesen gesetzlichen Anforderungen gehort
auch Transparenz. Deshalb informieren wir Sie
zu Beginn unserer Tatigkeit ausfuhrlich dar-
ber, welche Daten zwischen welchen
Institutionen ausgetauscht werden sollen und
werden uns dazu |hr Einverstandnis einholen.

Ob im Rahmen lhrer Unterstiitzung und
Beratung zu einem spéteren Zeitpunkt ein
weiterer Datenaustausch erfolgen soll,
entscheiden in jedem Einzelfall ausschlieBlich
Sie selbst.

Weitergehende Informationen rund um die
Verarbeitung Ihrer Daten und lhre Rechte
finden Sie unter www.aok-bw.de/datenschutz
rechte. Gerne stellen wir [hnen auf Wunsch
diese Informationen auch in Papierform zur
Verflgung.
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Krankenkasse bzw. Kostentrager

Name, Vorname des Versicherten

geb. am
Kassen-Nr. Versicherten-Nr Status
Betriebsstatten-Nr Arzt-Nr Datum

l

Anhang Sozialer Dienst zu Anlage 17

)
AOK (= HAUSARZT
& PROGRAMM

&
AOK (= FACHARZT
& PROGRAMM

Sozialer Dienst der AOK:
Kontaktdaten siehe
Adressliste

Beratungsbogen zur Einbindung des Sozialen Dienstes (SD) der AOK Baden-

Wiirttemberg geman §§ 73b und 140a SGB V

besteht bei:

Einbindung des SD der AOK Baden-Wiirttemberg durch

[ i. d. R. HZV-/PNP-Praxis: Beratung durch SD wird gewiinscht. Unterstltzungs-/Beratungs-
bedarf des / der Versicherten (Beispiele vgl. umseitiges Informationsblatt fir die Praxen)

Menschen (Modul Psychotherapie)

sowie

[l Orthopadie-Praxis: Fallkonferenz Riicken:
M54 .- Rickenschmerz (unspezifisch). Ist durch Angabe eines vierstelligen Kodes aus der
Gruppe M54.- weiter zu spezifizieren (z. B. M54.5 Kreuzschmerz): M54.___ G

71 PNP-Praxis: interdisziplindre Versorgungsplanung bei Kindern, Jugendlichen, behinderten

1 F45.40 Anhaltende somatoforme Schmerzstérung
[l F45.41 Chronische Schmerzstdérung mit somatischen und psychischen Faktoren
[l F62.80 Andauernde Persoénlichkeitsanderung bei chronischem Schmerzsyndrom

Vereinbartes Vorgehen

unter Telefon / Handy

71 Anruf in der Praxis durch SD wird gewlinscht.
71 Anruf bei dem / der Patient/in oder Erziehungsberechtigten durch SD wird gewlinscht.
Anruf erbeten am zwischen und Uhr

Erklarung Patient/in

Ich stimme dem Unterstltzungsangebot durch
meine Krankenkasse zu und bin freiwillig mit
der Weitergabe der gemeinsam mit meinem/r
behandelnden Arzt / Arztin oder meinem/r Psy-
chotherapeuten/in festgelegten Daten und Infor-
mationen an meine Krankenkasse einver-
standen. Die Inhalte der Patienteninformation
habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum, Unterschrift Patient/in oder
Erziehungsberechtigte/r

Erklarung Praxis

Dem / der Patienten/in oder Erziehungsberech-
tigten wurde die Einbindung des SD empfohlen.
Der erforderliche Unterstiitzungsbedarf durch
den SD wurde ihm / ihr erldutert. Die Patienten-
information wurde dem / der Patient/in oder
Erziehungsberechtigten ausgehandigt.

Datum, Praxisstempel, Unterschrift Arzt / Arztin
oder Psychotherapeut/in

1/15




	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

